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Hinweis zur besseren Lesbarkeit
Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in diesem Regelbuch auf die gleichzeitige 
Verwendung geschlechterabhängiger Sprachformen i.d.R. verzichtet. Sofern im Text 
aus Gründen der besseren Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht aus-
schließlich eine Form genutzt wird, sind damit alle Geschlechter (m/w/d) einbezogen.

A. Allgemeiner Teil (§§ 1 – 142)

Abschnitt I: Zielsetzung und Anwendbarkeit  
der Ordnungen und Regelwerke
§ 1 Gesetze, Ordnungen, Vorschriften
(1) 	� Die Erste Westernreiter Union Deutschland e.V. (EWU) sowie alle zugehörigen Lan-

desverbände (LV) haben sich als höchstes Ziel den Tierschutz in allen Belangen im 
Umgang mit Tieren (auf Turnieren, im Breitensport etc.) gesetzt. Die EWU bezieht 
sich ausdrücklich auf das Tierschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland und 
die „Leitlinien Tierschutz im Pferdesport“, die von ihr unterzeichnet wurden. Insbe-
sondere gelten diesbezüglich die folgenden Bestimmungen nach § 3 TierSchG: 
„Es ist verboten,

	 1. 	� einem Tier außer in Notfällen Leistungen abzuverlangen, denen es wegen 
seines Zustandes offensichtlich nicht gewachsen ist oder die offensichtlich 
seine Kräfte übersteigen,

	 1a. 	� einem Tier, an dem Eingriffe und Behandlungen vorgenommen worden sind, 
die einen leistungsmindernden körperlichen Zustand verdecken, Leistungen 
abzuverlangen, denen es wegen seines körperlichen Zustandes nicht gewach-
sen ist,

	 1b. 	�an einem Tier im Training oder bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen 
Veranstaltungen Maßnahmen, die mit erheblichen Schmerzen, Leiden oder 
Schäden verbunden sind und die die Leistungsfähigkeit von Tieren beeinflus-
sen können, sowie an einem Tier bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen 
Veranstaltungen Dopingmittel anzuwenden,

	 5. 	� ein Tier auszubilden oder zu trainieren, sofern damit erhebliche Schmerzen, 
Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind.“

(2) 	� Die EWU ist ein rasseoffener Verband, der es Reitern mit Pferden aller Rassen 
ermöglicht, sich in Wettkämpfen miteinander zu messen oder breitensportliche 
Aktivitäten gemeinsam zu erleben.

(3) 	� Alle Ordnungen und Merkblätter der EWU sind Bestandteil dieses Regelbuchs. 
Diese sind bei der EWU-Bundesgeschäftsstelle einzusehen oder unter  
www.westernreiter.com abzurufen.

(4) 	� Die Erste Westernreiter Union Deutschland e.V. (EWU) ist Anschlussverband der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN) und erkennt deren Bestimmungen 
und Ordnungen bezüglich Ausbildung (LPO) und Anti-Doping- und Medikations-
bestimmungen ausdrücklich an, welche Bestandteil dieses Regelbuches und 
einzusehen sind unter Anti-Doping und Medikationen im Pferdesport: ADMR-
Suchmaschine/FN (pferd-aktuell.de). Als verbotene Substanzen sowie der verbote-
nen Methoden gelten die Anlage 1 des Regelbuches in der gültigen Fassung zum 
Zeitpunkt der verbotswidrigen Handlungsfeststellung. 

(5) 	� Gültigkeit des Regelbuches: Das auf der Homepage www.westernreiter.com 
zuletzt veröffentlichte Regelbuch ist das jeweils gültige Regelbuch. Es gilt für alle 
Veranstaltungen der EWU und ihrer Landes- und Anschlussverbände.

https://www.westernreiter.com
https://www.westernreiter.com


7

Abschnitt II: Turnierbestimmungen
Unterabschnitt 1:  
Versicherung, Unfallverhütung, Medikationskontrolle
§ 2 Haftung und Versicherung auf EWU-Veranstaltungen
(1) 	� Jegliche Haftung für Diebstahl zwischen dem Veranstalter einerseits und den Be-

suchern, Pferdebesitzern und Teilnehmern andererseits ist ausgeschlossen, soweit 
gesetzlich zulässig. Im Übrigen haftet der Veranstalter nur bei Verschulden. Die Be-
sucher, Teilnehmer, Pferdebesitzer, Turnierfachleute und Helfer sind nicht Gehilfen 
im Sinne der §§ 278 und 831 BGB. 

(2) 	� Jeder Pferdebesitzer und Teilnehmer unterwirft sich mit Abgabe der Nennung, 
jede Begleitperson und die Besucher beim Betreten des Veranstaltungsgeländes, 
den Weisungen und Anordnungen des Veranstalters, der Turnierleitung und des 
Stewards und erkennt das Regelbuch der EWU an.

(3) 	� Die bei der EWU oder dem EWU-Landesverband oder Anschlussverband geneh-
migten Veranstaltungen der EWU sind durch die Versicherung der EWU und deren 
Versicherungsbedingungen versichert, sofern der Veranstalter Mitglied der EWU 
ist. Schadensfälle sind unverzüglich an die Bundesgeschäftsstelle (BGS) zu melden.

(4) 	� Jedes EWU-Turnier ist eine Sportveranstaltung. Während des Turnieres sollten die 
Prüfungen mit angemessener Musik begleitet werden.

§ 3 Unfallverhütung 
Alle Teilnehmer, Besitzer, Besucher, Aussteller sowie Turnierfachleute einer Veranstal-
tung haben sich so zu verhalten, dass durch ihr Verhalten weder sie selbst noch andere 
behindert oder gefährdet werden (Unfallverhütung). 
Das Führen von Pferden ist nur zu Fuß erlaubt.

§ 4 Medikationskontrollen
(1) 	� Mit Unterzeichnung des EWU-Nennformulars erklärt sich jeder Teilnehmer damit 

einverstanden, bei seinem Pferd eine Medikationskontrolle vornehmen zu lassen. 
Der Turnierleiter, Steward oder der Richter jedes Turniers jeder Kategorie kann 
dort Medikationskontrollen durchführen lassen. Jede anwesende Person über 18 
Jahre kann bei schriftlicher Angabe der eigenen Personalien, der Startnummer des 
betreffenden Pferdes und der Verdachtsgründe eine Medikationskontrolle beim 
Turnierausschuss für ein am Turnier teilnehmendes Pferd beantragen. Wird dem 
Antrag stattgegeben, wird die Medikationskontrolle gegen Vorauszahlung von zu-
nächst 500 Euro durch den Antragsteller durchgeführt. Bei positivem Befund wird 
die verauslagte Gebühr erstattet. Bei negativem Ergebnis zahlt der Antragsteller 
die Gesamtkosten.

(2) 	� Die Dopingprobe wird durch einen amtierenden Steward begleitet.
(3) 	� Eine verweigerte Dopingprobe gilt als positive Dopingprobe. Bei Verweigerung 

der Kontrolle wird ein Disziplinarverfahren gegen den Teilnehmer eingeleitet. Der 
Turnierausschuss ist berechtigt, den Teilnehmer vom Turnier auszuschließen, wenn 
der Teilnehmer oder Besitzer des Pferdes eine Medikationskontrolle verweigert.

(4) 	� Es gelten die jeweils aktuellen Bedingungen der ADMR. Die Liste der verbo-
tenen Substanzen ist Bestandteil der ADMR und diese sind Bestandteil dieses 
Regelbuches.
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§ 5 Besondere Bestimmungen für Medikationskontrollen auf der Deutschen 
Meisterschaft (German Open) und A+Q-Turnieren
(1) 	� Bei einer Deutschen Meisterschaft müssen mindestens 3 Medikationskontrollen 

durchgeführt werden. Hierzu werden vor Turnierbeginn durch das Präsidium der 
EWU mindestens 3 Prüfungen bestimmt und unter den startenden Pferden jeweils 
mindestens eines ausgelost. 

(2) 	� Auf durch die BGS vor Saisonbeginn auszulosenden A+Q-Turnieren müssen 
mindestens 2 Medikationskontrollen durchgeführt werden. Hierzu werden vor 
Turnierbeginn durch das Präsidium der EWU mindestens 2 Prüfungen bestimmt 
und unter den startenden Pferden jeweils der zu kontrollierende Startplatz/
Platzierungsplatz festgelegt. 

§ 6 Kostenübernahme und Folgen positiver Medikationskontrollen
Bei Bestätigung der positiven Medikationskontrolle oder bei Bestätigung des Verdachts hat 
der Teilnehmer sämtliche Kosten und Folgen zu tragen. Näheres regelt die Rechtsordnung.

§ 7 Sonstige Manipulationen
(1) 	� Jedes Pferd, das medikamentös oder durch einen operativen Eingriff zur Leis-

tungsverbesserung, Verhaltensänderung, Schmerzstillung oder zur Veränderung 
des Erscheinungsbildes behandelt wurde, ist vom Turnier auszuschließen. Dies 
gilt unter anderem für Pferde, an denen eine Neurektomie (Nervenschnitt am 
Bein) vorgenommen wurde, und solche, deren Beweglichkeit des Schweifes ein-
geschränkt wurde.

(2) 	� Ebenso ist das Abrasieren von Tasthaaren im Maulbereich verboten. Die Haare an 
den Ohren dürfen bündig geschoren sein. Das Ausrasieren im inneren Bereich der 
Ohren ist verboten.

(3) 	� Die vorangestellten Bestimmungen gelten neben den Anti-Doping- und 
Medikationsbestimmungen.

(4) 	� Bei einem Verdacht der Manipulation kann der Turnierausschuss eine Untersu-
chung durch den Tierarzt anordnen.

Unterabschnitt 2: Turnierkategorien
§ 8 EWU-Turnierkategorien und deren Zielsetzung
(1)	� DM: Deutsche Meisterschaft.
(2)	� A-Turniere: Turniere oder Special Events von überregionaler Bedeutung, ohne 

Qualifikationsmöglichkeit für die DM.
(3)	� Q-Turniere: Turniere von überregionaler Bedeutung mit Prüfungen für die Qualifi-

kation zur DM. Q-Turniere dürfen nur im Rahmen von A-Turnieren ausgeschrieben 
werden (A+Q-Turnier). 

(4)	� SQ-Turniere: dienen der Durchführung spezieller Qualifikationsklassen für die DM 
und müssen analog zu den Bestimmungen für A+Q-Turniere durch das Präsidium 
genehmigt werden. Sie dürfen nur von A/B-Richtern gerichtet werden. Es sind 
Turniere für Disziplinen, die selten stattfinden (z.B. WCH).

(5)	� B-Turniere: Landesmeisterschaften der EWU-Landesverbände. In den Meister-
klassen werden die Landesmeister ermittelt. Es können auch Mitglieder anderer 
Landesverbände teilnehmen, jedoch nicht Landesmeister werden. 

(6)	� C-Turniere: regionale Turniere der EWU-Landesverbände.  
Es können auch Mitglieder anderer Landesverbände teilnehmen. 

(7)	� D-Turniere: Breitensportturniere, welche für den Einstieg in das Turnierreiten 
vorgesehen sind. Dem Veranstalter obliegt es, besondere Schwerpunkte für die 
Veranstaltung zu setzen (z.B. Playday, Hausturnier, Übungsturnier, Breitensport-
veranstaltung, Gelände-Wettbewerbe, Reiter-Tag mit FN-Klassen). Die Zielgruppen 
sind die LK 5 und LK 4. Ein Angebot an reitweisenübergreifenden Wettbewerben 
(für Western-, Freizeit- und klassische Reiter) ist erwünscht.  
Es können auch Mitglieder anderer Landesverbände teilnehmen.

(8)	� E-Turniere: Veranstaltungen mit Playday-Charakter (z.B. Stallturniere, 
Freizeitveranstaltungen). Es können auch Prüfungen für die LK 4 und 5  
(ausgenommen Reining) ausgeschrieben werden 
Es können auch Mitglieder anderer Landesverbände teilnehmen.
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§ 9 Bestimmungen für Turniere aller Kategorien
(1) 	� Jedes EWU-Turnier muss bei der EWU angemeldet werden (Antrag auf Turnier-

genehmigung). Gruppen oder Einzelpersonen, die Turniere durchführen wollen 
(Veranstalter), müssen EWU-Mitglied sein. 

(2) 	� Jedes einzelne Turnier muss in jedem Jahr erneut beantragt und vom  
zuständigen Landesverband (Kategorie B-D) oder der EWU (Kategorie DM-SQ-  
A+Q) genehmigt werden.

(3) 	� Im Antrag auf Turniergenehmigung müssen die Turnierkategorie (A+Q, SQ, A, B, C, 
D, E), der Veranstalter und der Turnierleiter angegeben sein. Ist noch keine voll-
ständige Liste der ausgeschriebenen Prüfungen beigefügt, so muss diese in Form 
einer kompletten Ausschreibung rechtzeitig für die Veröffentlichung nachgereicht 
werden. 

(4) 	� Startgelder für jede Prüfung müssen im Antrag auf Turniergenehmigung bekannt 
gegeben werden. Das Startgeld darf nach der Genehmigung nicht mehr geändert 
werden.

(5) 	� Die Ausschreibung wird auf der Homepage der EWU veröffentlicht. Für die 
Bearbeitung, die Veröffentlichung der Ausschreibung und den Versicherungs-
schutz ist eine Gebühr fällig, die in der Gebührenordnung aufgeführt ist.

(6) 	� Jedem Veranstalter, der seinen Zahlungs- und Vertragsverpflichtungen nicht 
nachkommt, kann die Genehmigung für zukünftige Turniere versagt werden. 
Darüber hinaus können EWU-Mitglieder aus einem solchen Grund aus der EWU 
ausgeschlossen werden. Die Entscheidung obliegt der EWU.

(7) 	� An einem Termin, an dem eine Deutsche Meisterschaft geplant ist, kann kein 
anderes Turnier genehmigt werden.

(8) 	� Qualifikationen zur FN-Reining dürfen nur von A/B-Richtern gerichtet werden.
(9)	� Mit Kooperations- und Vertragspartnern der EWU können Class in Class Prüfungen 

durchgeführt werden.

§ 10 Bestimmungen für Turniere der Kategorie DM 
(1) 	� Turniere der Kategorie DM liegen in der Verantwortung der EWU und hierfür 

zuständig ist ausschließlich das Präsidium. Mit der Ausschreibung zur DM legt 
das Präsidium der EWU die Bestimmungen der DM fest, wobei diese vom Regel-
buch abweichen können. Hierbei hat das Präsidium der EWU die Möglichkeit, im 
Rahmen des Qualifikationsmodus für die DM ebenfalls festzulegen, dass in einer 
Disziplin eine Deutsche Meisterschaft nur durchgeführt wird, wenn sich mindes-
tens 20 Reiter-Pferd-Kombinationen qualifiziert haben.

(2) 	� Die EWU kann einen Veranstalter mit der Durchführung beauftragen.
(3) 	� Der Qualifikationsmodus und der notwendige Qualifikationsscore werden von der 

EWU für jedes Jahr festgelegt und müssen vor dem Nennschluss des ersten A+Q-
Turniers des jeweiligen Jahres bekannt gegeben werden. 

(4) 	� Die Platzierung erfolgt in der Disziplin WPL, WRR, SSH und WHS durch Platzie-
rungspunkte. In den übrigen Disziplinen werden die Scores addiert. Bei Gleich-
stand entscheidet der Tie-Richter. Näheres regelt die Ausschreibung.

(5) 	� Zur Qualifikation zum Jungpferdechampionat auf der DM muss das Pferd in das 
Jungpferdeprogramm einbezahlt und zwei Mal auf A+Q- oder B-Turnieren in den 
entsprechenden Jungpferdeprüfungen, die im Jungpferdechampionat gestartet 
werden sollen, platziert sein.

(6) 	� Folgende Bedingungen gelten für Mannschaftsmeisterschaften:
	 1.	�� Die Mannschaftswettbewerbe dienen zur Förderung des Teamgeists im Wes-

ternreitsport. Die Reiter aus den verschiedenen Landesverbänden sollen durch 
einen Mannschaftserfolg die Identifikation mit ihrem Landesverband fördern. 

	 2.	�� Es ist keine Qualifikation notwendig. Die Mannschaften werden von den Vor-
ständen der Landesverbände genannt.

	 3.	�� Zugelassen sind Reiter der Leistungsklassen (nachfolgend LK) LK 3 A/B bis  
LK 1 A/B, die im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sind.

	 4.	�� In Mannschaftswettbewerben reitet je ein Mitglied jeder Mannschaft in einer 
Disziplin und erringt Punkte für die ganze Mannschaft. Das schlechteste Teil-
ergebnis wird gestrichen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten ist Sieger. 
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Bei einem Punktegleichstand entscheidet die Pferd-/Reiter-Kombination der 
„Joker-Disziplin“. Diese wird vor Beginn der Wettbewerbe durch das Präsidium 
der EWU ausgelost. 

	 5.	�� Mannschaftsmeisterschaften können auch getrennt in Jugend und Erwach-
sene durchgeführt werden. Es ergeben sich daraus die Titel „Deutscher Mann-
schaftsmeister Jugend“ und „Deutscher Mannschaftsmeister Erwachsene“. 

	 6.	�� Es können folgende Prüfungen ausgeschrieben werden:
		  a)	�� WPL MS Western Pleasure Mannschaft
		  b)	�� TH MS Trail Horse Mannschaft
		  c)	�� WHS MS Western Horsemanship Mannschaft
		  d)	�� RN MS Reining Mannschaft
		  e)	�� WR MS Western Riding Mannschaft
		  f )	�� RR MS Ranch Riding Mannschaft
		  g)	�� SSH MS Showmanship at Halter Mannschaft
		  h)	 WRR MS Western Ranch Rail Mannschaft
(7) 	�� Eine Mannschaft muss für jede ausgeschriebene Disziplin eine Pferd-/Reiter-

Kombination sowie evtl. ein Ersatzreiterpaar nennen, wobei jeder Reiter nur ein-
mal genannt werden darf, während Pferde sowohl bei den Erwachsenen als auch 
bei den Jugendlichen gestartet werden können. Nach Ausfall eines Teammitglieds 
kann ein Ersatzreiter bis zu 1 Stunde vor Beginn der betroffenen Disziplin ge-
nannt werden. Bei Erkrankung eines Pferdes ist ein Pferdetausch erlaubt. Dieser ist 
spätestens 1 Stunde vor Beginn der betroffenen Disziplin bekanntzugeben.

(8) 	� Darüber hinausgehende Bestimmungen regelt die Ausschreibung der Deutschen 
Meisterschaften/German Open.

§ 11 Bestimmungen für Turniere der Kategorie A+Q, A und SQ
(1) 	� A-, SQ- und A+Q-Turniere müssen vom Veranstalter bei der EWU beantragt wer-

den. Dem Präsidium der EWU obliegt ausschließlich die Genehmigung aller  
EWU-A-, SQ- und A+Q-Turniere.

(2) 	� Wenn der Antrag auf Turniergenehmigung korrekt eingereicht und positiv darüber 
beschlossen wurde, übersendet die EWU dem Veranstalter eine offizielle Genehmi-
gung (Turniervertrag). Wird die Turniergenehmigung verweigert, teilt die EWU die 
Gründe hierfür mit. Gleiches gilt, wenn die Genehmigung nur unter besonderen 
Bedingungen erteilt wurde. Die im Turniervertrag enthaltenen Auflagen müssen 
eingehalten werden. Bei Verstößen gegen die Bestimmungen zur Turnierorganisa-
tion und gegen den Turniervertrag obliegt die Entscheidung, ob dem Veranstalter 
in Zukunft ein Turnier der Kategorie A, A+Q oder SQ genehmigt wird, der EWU.

(3) 	� A-, SQ- und A+Q-Turniere sind nicht genehmigungsfähig, wenn:
	 1.	�� für das jeweilige Datum bereits ein anderes genehmigtes Turnier dieser Kate-

gorie vorgesehen ist, dessen Distanz zu dem beantragten Turnierort weniger 
als 250 km beträgt, 

	 2.	�� die Turnieranlage nicht den Anforderungen der Kategorie A+Q und SQ 
entspricht, 

	 3.	�� die bisher durchgeführten Turniere auf dieser Anlage Mängel aufweisen, 
die den Erfordernissen für ein Kategorie A-, SQ- oder A+Q-Turnier entgegen 
sprechen.

(4) 	� Das Turnier muss in TRAILS Meldestelle (TRAILS) der EWU zur Freigabe geschickt 
werden. Erst nach Freigabe durch die EWU und nach deren Veröffentlichung auf 
der Homepage der EWU ist der Veranstalter berechtigt, seinerseits die Ausschrei-
bung zu veröffentlichen. Änderungen einer Ausschreibung nach der Freigabe 
können durch den Veranstalter bis 90 Tage vor Turnierbeginn bei der EWU einge-
reicht werden, welche über den Änderungsantrag zu entscheiden hat.

(5) 	� Für die Bekanntgabe der Ausschreibung auf der Homepage ist die EWU 
verantwortlich.

(6) 	� In der Disziplin Working Cow Horse werden Qualifikationsergebnisse, die auf AQ 
Turnieren nach der jeweiligen Deutschen Meisterschaft erzielt werden, als Quali-
fikation für die Deutsche Meisterschaft des folgenden Turnierjahres anerkannt, 
sofern sie dem im Qualifikationsmodus für die German Open ausgeschriebenen 
Qualifikationsscore entsprechen.
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(7) 	� Jungpferde, die unter 4 Jahren unter dem Sattel geshowt wurden, dürfen auf A+Q 
Turnieren nicht mehr in den Jungpferdeklassen vorgestellt werden..

§ 12 Bestimmungen für Turniere der Kategorie B, C, D und E
(1)	� Für die Genehmigung dieser Turnierkategorie zuständig ist der Landesverband, 

in dem das Turnier stattfinden soll. Der Veranstalter muss hierfür einen Antrag auf 
Turniergenehmigung mindestens 90 Tage vor Beginn der Veranstaltung bei dem 
zuständigen EWU-Landesverband einreichen.

(2)	� Ist der Antrag auf Turniergenehmigung korrekt, fehlerfrei und geprüft, übersendet 
der EWU-Landesverband dem Veranstalter einen Turniervertrag. Die im Turnierver-
trag enthaltenen Auflagen müssen eingehalten werden. Der LV informiert die BGS 
über die genehmigten Anträge und enthaltenen Auflagen des Vertrages.

(3)	� Das Turnier muss in TRAILS Meldestelle (TRAILS) der EWU zur Freigabe geschickt 
werden. Erst nach Freigabe durch die EWU darf die Ausschreibung veröffentlicht 
werden. Änderungen einer Ausschreibung nach der Freigabe können bis 90 Tage 
vor Turnierbeginn eingereicht werden.

(4)	� Bei Verstößen gegen die Bestimmungen zur Turnierorganisation und gegen den 
Turniervertrag obliegt die Entscheidung, ob dem Veranstalter in Zukunft ein 
Turnier genehmigt werden kann, der EWU gemeinsam mit dem zuständigen 
EWU-Landesverband. 

(5)	� Werden Landesmeisterschaften zusammengelegt und entsprechende Meistertitel 
vergeben, kann nur Landesmeister werden, wer als Bester seines Landesverbandes 
unter den den Platzierten ist.

(6)	� Zusammenlegungen von mehr als 3 Landesmeisterschaften sind nicht zulässig.
(7)	� Werden auf Landesmeisterschaften Junior- und Senior-Klassen zusammengelegt, 

wird der Meistertitel an den jeweils bestplatzierten Reiter der jeweiligen Altersklas-
se vergeben, sofern dieser jeweils den Mindestplatzierungsscore erreicht hat.

(8)	� Werden auf Landesmeisterschaften A- und B-Klassen zusammengelegt, wird der 
Meistertitel bei den Erwachsenen an den jeweils bestplatzierten Reiter der jewei-
ligen Altersklasse vergeben, sofern dieser jeweils den Mindestplatzierungsscore 
erreicht hat. Bei den Jugendlichen wird auch der beste Jugendliche, der nicht 
platziert ist, aber den Qualifikationsscore der German Open erreicht hat, Landes-
meister. Bei zusammengelegten Landesmeisterschaften gilt das je Landesverband.

(9)	� LK 3- und LK 4-Klassen können auf Turnieren der Kategorie B ausgeschrieben 
werden. Es werden aber in LK 3/4 keine Landesmeistertitel vergeben. 

(10)	� Die Durchführung von Prüfungen anderer Reitverbände während eines geneh-
migten Turnieres bedarf der Zustimmung des betroffenen Landesverbandes und 
der EWU. Bei fehlender Zustimmung der EWU ist die Durchführung von Prüfungen 
anderer Reitverbände nicht möglich und zu unterlassen. Im Falle der Genehmi-
gung von verbandsfremden Prüfungen sind die in der Genehmigung enthaltenen 
Auflagen und Bedingungen durch den Veranstalter zwingend einzuhalten.

(11)	� Für Turniere der Kategorie E muss nicht TRAILS-Meldestelle verwendet werden. 
Für E-Turniere besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung als Textdokument beim 
Landesverband und der BGS zur Genehmigung einzureichen. 

(12) 	�Die kompletten Bestimmungen zu den jeweiligen Turnierkategorien sind in den 
Merkblättern auf der Homepage der EWU Deutschland unter www.westerreiter.
com veröffentlicht. 

(13) 	�Auf Turnieren der Kategorie C besteht die Möglichkeit einzelne Disziplinen doppelt 
auszuschreiben.

(14) 	�Landesmeister kann nur werden, wer mind. 6 Monate im jeweiligen Landes
verband eine gültige Mitgliedschaft hat.

(15) 	�Jungpferde, die unter 4 Jahren bereits unter dem Sattel vorgestellt wurden, kön-
nen auf Landesmeisterschaften nicht als bestes Jungpferd oder Champion eines 
Landesverbandes geehrt werden.

(16) 	�Nicht einbezahlte Jungpferde können auf Landesmeisterschaften nicht als bestes 
Jungpferd oder Champion eines Landesverbandes geehrt werden.

(17) 	�Jungpferde, die unter 4 Jahren unter dem Sattel geshowt wurden, dürfen auf 
B-Turnieren nicht mehr in den Jungpferdeklassen vorgestellt werden.
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LK DM A AQ/SQ B C*** D E Disziplinen Optional

1A √ √ √ √ (√) WPL
WPL  
jun/sen* WHS TH

TH  
jun/sen* SSH RN

RN  
jun/sen* RR

RR  
jun/sen* YS JUPF SUHO

WRR
jun/sen* WCH

WCH  
jun/sen* WCHB BDB

1B √ √ √ √ (√) WPL
WPL  
jun/sen* WHS TH

TH 
jun/sen* SSH RN

RN  
jun/sen* RR

RR  
jun/sen* YS JUPF SUHO

WRR
jun/sen* WCH

WCH  
jun/sen* WCHB BDB

2A √ √ √ √ (√) WPL
WPL  
jun/sen* WHS TH

TH  
jun/sen* SSH RN

RN  
jun/sen* RR

RR  
jun/sen* YS JUPF SUHO

WRR
jun/sen* WCH

WCH  
jun/sen* WCHB BDB

2B √ √ √ √ (√) WPL
WPL  
jun/sen* WHS TH

TH  
jun/sen* SSH RN

RN  
jun/sen* RR

RR  
jun/sen* YS JUPF SUHO

WRR
jun/sen* WCH

WCH  
jun/sen* WCHB BDB

3A √** √ √** (√) (√) WPL WHS TH SSH RN RR YS JUPF WRR WCH WCHB BDB

3B √** √ √** (√) (√) WPL WHS TH SSH RN RR YS JUPF WRR WCH WCHB BDB

4A (√) √ √ (√) WPL WHS TH SSH RN RR WRR

4B (√) √ √ (√) WPL WHS TH SSH RN RR WRR

5A √ √ (√) WPL WHS TH SSH RR

5B √ √ (√) WPL WHS TH SSH RR

WT √ √ (√)

LK 1-5 SO (√) (√) (√)

LK 1-5 BS (√) (√) (√)

Beschreibung und Legende:
* �	� LK 1B und 2B mit Junior-Pferden dürfen TH, WR, RN, RR und WPL  

entweder in der B-Klasse, oder in der A-Junior-Klasse starten.
** 	 nur für JUPF und YS
*** Auf C-Turnieren können einzelne Disziplinen doppelt ausgeschrieben werden. 

√ = Ausschreibung der Disziplin/LK vorgeschrieben

(√) = Ausschreibung der Disziplin/LK frei wählbar/ nicht vorgeschrieben

= Ausschreibung der Disziplin/LK nicht erlaubt

§ 13 Weitere Bestimmungen für Turniere der Kategorien A, SQ, A+Q und B
(1)	� Auf allen A+Q- und SQ-Turnieren sind in den Qualifikationsklassen die Scores 

durchzusagen, mit Ausnahme der WHS und SSH. Auf B-Turnieren kann der Ver-
anstalter/Landesverband entscheiden, ob die Scores in den Meisterschaftsklassen 
zeitnah nach dem jeweiligen Ritt bekannt gegeben werden. 

(2) 	� In den Jungpferde- und Youngstarsklassen muss von der Ansage zusätzlich  
die Abstammung des Pferdes und der Züchter genannt werden.

(3) 	� Die Qualifikation zur DM findet nur in den Qualifikationsklassen (Q), 
Meisterschaftsklassen (M), JUPF-Klassen und YS-Klassen statt. 

(4) 	� Auf Landesmeisterschaften werden keine offiziellen Meistertitel in den 
Jungpferdeklassen und Youngstarsklassen vergeben. 

(5) 	� Eine Durchführung von Prüfungen auf Rasenplätzen ist nicht erlaubt.
(6) 	� Die Durchführung von Prüfungen anderer Reitverbände während eines geneh-

migten Turnieres bedarf der Zustimmung des betroffenen Landesverbandes und 
der EWU. Bei fehlender Zustimmung der EWU ist die Durchführung von Prüfungen 
anderer Reitverbände nicht möglich und zu unterlassen. Im Falle der Genehmi-
gung von verbandsfremden Prüfungen sind die in der Genehmigung enthaltenen 

Auflagen und Bedingungen durch den Veranstalter zwingend einzuhalten.
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§ 14 Tabelle der Turnierkategorien
Unterabschnitt 3: Ausschreibung
§ 15 Notwendige Angaben für Turniere aller Kategorien
In der Ausschreibung müssen aufgeführt werden:
1.	�� Name des Turniers
2.	� EWU-Turnierkategorie
3.	� Austragungsort
4.	� Datum des Turniers
5.	� Angabe des Veranstalters
6.	� Name des Turnierleiters
7.	� Name des Richters 
8.	� Name des Ringstewards
9.	� Name der Meldestelle (optional Adresse und Telefonnummer)
10.	� Name des Stewards 
11.	�� Nennschluss
12.	� Startgelder, Office Charge und Nebenkosten
13.	� Ablaufplan
14.	� Wegbeschreibung
15.	� Unterkunftsempfehlungen (opt. für C-, D- und E-Turniere)
16.	� Die Höhe des Jackpots (Einlage), sofern eine Jackpot-Klasse angeboten wird

LK DM A AQ/SQ B C*** D E Disziplinen Optional

1A √ √ √ √ (√) WPL
WPL  
jun/sen* WHS TH

TH  
jun/sen* SSH RN

RN  
jun/sen* RR

RR  
jun/sen* YS JUPF SUHO

WRR
jun/sen* WCH

WCH  
jun/sen* WCHB BDB

1B √ √ √ √ (√) WPL
WPL  
jun/sen* WHS TH

TH 
jun/sen* SSH RN

RN  
jun/sen* RR

RR  
jun/sen* YS JUPF SUHO

WRR
jun/sen* WCH

WCH  
jun/sen* WCHB BDB

2A √ √ √ √ (√) WPL
WPL  
jun/sen* WHS TH

TH  
jun/sen* SSH RN

RN  
jun/sen* RR

RR  
jun/sen* YS JUPF SUHO

WRR
jun/sen* WCH

WCH  
jun/sen* WCHB BDB

2B √ √ √ √ (√) WPL
WPL  
jun/sen* WHS TH

TH  
jun/sen* SSH RN

RN  
jun/sen* RR

RR  
jun/sen* YS JUPF SUHO

WRR
jun/sen* WCH

WCH  
jun/sen* WCHB BDB

3A √** √ √** (√) (√) WPL WHS TH SSH RN RR YS JUPF WRR WCH WCHB BDB

3B √** √ √** (√) (√) WPL WHS TH SSH RN RR YS JUPF WRR WCH WCHB BDB

4A (√) √ √ (√) WPL WHS TH SSH RN RR WRR

4B (√) √ √ (√) WPL WHS TH SSH RN RR WRR

5A √ √ (√) WPL WHS TH SSH RR

5B √ √ (√) WPL WHS TH SSH RR

WT √ √ (√)

LK 1-5 SO (√) (√) (√)

LK 1-5 BS (√) (√) (√)

Beschreibung und Legende:
* �	� LK 1B und 2B mit Junior-Pferden dürfen TH, WR, RN, RR und WPL  

entweder in der B-Klasse, oder in der A-Junior-Klasse starten.
** 	 nur für JUPF und YS
*** Auf C-Turnieren können einzelne Disziplinen doppelt ausgeschrieben werden. 

√ = Ausschreibung der Disziplin/LK vorgeschrieben

(√) = Ausschreibung der Disziplin/LK frei wählbar/ nicht vorgeschrieben

= Ausschreibung der Disziplin/LK nicht erlaubt
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§ 16 Startgelder, Office Charge und Nebenkosten
(1) 	� Die Höhe der Startgelder wird vom Veranstalter festgelegt. Startgelder dürfen 

nach Veröffentlichung der Ausschreibung durch die EWU nicht mehr geändert 
werden.

(2) 	� Werden Klassen mehrerer LK auf dem Turnier zusammengelegt, so gelten die  
in der Ausschreibung angegebenen Startgebühren der jeweiligen LK, eine 
Nachnenngebühr ist nicht zulässig.

(3) 	� Werden Klassen mehrerer LK in der Ausschreibung zusammengelegt, so gilt die 
Startgebühr für die jeweils höchste LK für alle Teilnehmer.

(4) 	� Die Office Charge wird vom Veranstalter festgelegt. Unter der Office Charge ist 
eine Bearbeitungsgebühr zu verstehen, die unter anderem die Erfassung der 
Daten von Pferd und Reiter bei der Meldestelle, den Versand einer Nennbestätigung 
mit einem Zeitplan und das Erstellen eines Programmhefts (optional in Papier- 
oder digitaler Form) für alle genannten Teilnehmer beinhaltet. Die Erstellung eines 
Programmhefts ist optional für D/E-Turniere. Eine Office Charge ist für Turniere 
aller Kategorien zulässig.

(5) 	� Die Höhe von möglichen Nebenkosten für Turnierteilnehmer, dazu gehören die 
Kosten für Boxen, Paddocks, Stromanschluss, Parkplatzgebühren etc., werden 
vom Veranstalter festgelegt und müssen in der Ausschreibung bekannt gegeben 
werden.

§ 17 Änderung der Ausschreibung oder Absage des Turniers
(1) 	� Der Veranstalter darf gegen Rückzahlung aller gezahlten Gelder der Teilnehmer die 

Veranstaltung ausfallen lassen bzw. gegen Rückzahlung der Nenngelder einzelne 
Prüfungen. Sollte es sich dabei um die einzige Prüfung des Teilnehmers gehandelt 
haben, hat er Anspruch auf Erstattung aller gezahlten Gelder.

(2)  	� Bei einer örtlichen Verlegung innerhalb von 50 km besteht kein 
Rückzahlungsanspruch.

(3)  	� Bei Verlegung des Termins für ein Turnier muss der Veranstalter einem Teilnehmer, 
der seine Teilnahme stornieren möchte, alle gezahlten Gelder vollständig zurück-
zahlen. Darüberhinausgehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen 
(z.B. Fahrtkosten, Übernachtungskosten etc.).

(4)  	� Bei Verlegung einer Prüfung auf einen anderen Tag, für welche der Teilnehmer 
genannt hat und aus diesem Grund am gesamten Turnier nicht mehr teilnehmen 
möchte, muss der Veranstalter diesem Teilnehmer die Start- und Boxengelder für 
diese Prüfung vollständig zurückzahlen. Darüberhinausgehende Ansprüche des 
Teilnehmers sind ausgeschlossen (z.B. Fahrtkosten, Übernachtungskosten etc.).

(5)  	� Bei anzeigepflichtigen Krankheiten oder höherer Gewalt (z.B. Feuer, Sturm, Wasser) 
muss der Veranstalter nur 50% der Start- und Boxengelder zurückzahlen, wenn 
er innerhalb von 3 Monaten einen neuen Turniertermin anbietet.

(6)  	� Sollte die Veranstaltung/das Turnier von oder auf Anregung von staatlichen Stellen 
abgesagt werden, so ist dies ein Fall von höherer Gewalt, es sei denn der Veranstalter 
hat den Grund der Absage zu vertreten. Die Nichterfüllung behördlicher Auflagen 
stellen kein Verschulden des Veranstalters dar, wenn sie unverhältnismäßig sind 
und nicht den Veranstalter selbst betreffen.

(7)  	� Eine Absage des Turniers ist nur bis 7 Tage nach dem Nennschluss möglich. Dies 
gilt jedoch nicht in Fällen des Absatzes 6.

(8)	� Die Teilnehmer eines Turniers sind über die Absage/Verschiebung eines Termins  
unmittelbar nach Entscheidung des Veranstalters schriftlich zu informieren.

Unterabschnitt 4: Nennungen
§ 18 Grundsätzliche Bestimmungen 
(1) 	� Jeder Teilnehmer sollte seine Nennung online abgeben. Für die Vollständigkeit 

und Korrektheit der Nennung ist der Teilnehmer verantwortlich. 
(2) 	� Mit Abgabe der Nennung erkennt der Teilnehmer die Ausschreibung und die für 

die Veranstaltung geltenden Bestimmungen sowie das gültige Regelbuch der 
EWU an. Sofern er nicht mit seinem eigenen Pferd startet, erklärt er mit der Ab-
gabe der Nennung, dass er befugt ist, das Pferd nach dem gültigen Regelbuch zu 
nennen und zu starten.
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(3) 	� Mit Abgabe der Nennung erklärt sich jeder Teilnehmer damit einverstanden, 
tierärztliche Untersuchungen an Ort und Stelle durchführen zu lassen. 

(4) 	� Gleichzeitig mit Abgabe der Nennung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, 
Datenfreigabe für alle erforderlichen Formulare, Listen, Ergebnisveröffentlichun-
gen sowie von Film- und Tonaufnahmen, die vom Veranstalter oder/und der EWU 
beauftragt wurden, zu erteilen.

(5) 	� Nennungen werden nur berücksichtigt, wenn sie bis zu dem in der Ausschreibung 
angegebenen Nennungsschluss beim Veranstalter eingegangen sind. Unvollständig 
ausgefüllte Nennformulare müssen von der Meldestelle nicht angenommen werden.

(6) 	� Nenngeld und alle Gebühren sind bis zum Nennungsschluss fällig. Gegen jeden 
Teilnehmer, der seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, können 
Disziplinarmaßnahmen, z.B. Ausschluss des Mitgliedes, nur durch die EWU 
eingeleitet werden. 

§ 19 Notwendige Angaben auf einer Nennung
In der Nennung müssen folgende Angaben enthalten sein: 
1.	�� Name, Vorname
2.	� EWU-Mitgliedsnummer
3.	� Name des Pferdes
4.	� Pferde-Registrierungsnummer
5.	� Angabe der genannten Prüfung(en)
6.	� Entscheidung für welchen Landesverband der Reiter bei zusammen ausgerich-

teten Landesmeisterschaften startet, sofern eine Doppelmitgliedschaft für die 
jeweiligen Landesverbände vorliegt. Dies gilt sodann für das gesamte Turnier.

§ 20 Nachnennungen, Änderungen oder Zurückziehung der Nennung
(1) 	� Nachnennungen sind nur in Absprache mit dem Veranstalter möglich.
(2) 	� Eine Nachnennung besteht aus einer zusätzlich angemeldeten Prüfung zu den 

bereits gemeldeten Prüfungen der angegebenen Pferd-Reiter-Kombination oder 
einer neuen Pferd-Reiter-Kombination.

(3) 	� Eine Änderung besteht aus dem Austausch eines gemeldeten Pferdes durch ein 
anderes und ist jederzeit möglich.

(4) 	� Eine Nennung eines anderen Reiters auf einem bereits genannten Pferd ist 
möglich.

(5) 	� War die vom Reiter- bzw. Pferdetausch betroffene Pferd-/Reiter-Kombination in 
einer vor dem Zeitpunkt des Tausches liegenden Prüfung bereits genannt, so ist 
eine neue Startnummer zu vergeben.

(6) 	� Die Nachnenn- oder Änderungsgebühr bestimmt der Veranstalter.
(7) 	� Die Änderungen müssen spätestens 2 Stunden vor Beginn der hiervon betroffenen 

Prüfungen erfolgt sein.
(8) 	� Ein Teilnehmer, der eine Nennung zurückzieht, erhält keine Erstattung der Start

gebühr, es sei denn, er kann wegen nachweisbarer Krankheit oder Verletzung seines 
Pferdes oder eigener Krankheit oder Verletzung oder aufgrund eines Todesfalls 
in der Familie nicht starten. In diesem Fall werden 50% des gezahlten Startgelds 
erstattet. Der Antrag sowie ein entsprechendes Attest (Todesfall ausgenommen) 
hierzu muss spätestens 4 Tage nach Turnierende beim Veranstalter eingegangen 
sein. Hiervon ausgenommen sind Startgelder, die als Preisgelder ausgeschüttet 
werden.

(9) 	� Ein Teilnehmer kann seine Nennung bis zum Nennschluss zurückziehen, er erhält 
die Gebühren bis auf die Office Charge zurück.

(10) 	�Wird für ein Turnier ein Nennstopp ausgesprochen, dürfen im Anschlus an diesen 
keine weiteren Nennungen durch den Veranstalter/die Meldestelle mehr ange-
nommen werden.

(11) 	�Bei einem ausgespochenen Nennstopp und bei einem vorgezogenen Nennschluss 
vor dem ausgeschriebenen Nennschluss hat der Teilnehmer weiterhin die Mög-
lichkeit bis zum eigentlichen Nennschluss, der in der Ausschreibung veröffentlicht 
ist, seine Nennung kostenfrei zu stornieren.
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§ 21 Zusammenlegung von Klassen aufgrund des Nennergebnisses
(1) 	� Liegen bei Nennschluss weniger als 4 Nennungen für eine Disziplin vor, wird 

folgendermaßen zusammengelegt: 
	 1.	�� Bei All Ages oder reinen Senior-Disziplinen werden die Jugendklassen und 

die Erwachsenenklassen zusammengelegt.
	 2.	� Bei Disziplinen, in denen Jugendliche All Ages und Erwachsene Junior-/ 

Senior-Klassen reiten, werden bei der Jugend beide LK zusammengelegt. 
Sollten dann immer noch zu wenige Jugendliche in den Jugendklassen sein, 
muss die Prüfung ausfallen oder zu einer All-Ages-Klasse A/B zusammengelegt 
werden.

	 3.	� Bei Disziplinen mit Junior-/Senior-Klassen werden diese mit den Junior-/
Senior-Klassen der anderen LK zusammengelegt..

(2) 	� Liegen bei Nennschluss weniger als 4 Nennungen für eine Disziplin einer 
Qualifikationsklasse oder Meisterschaftsklasse sowie für die normalen Prüfungen 
im A- und im B-Turnier vor, wird folgendermaßen zusammengelegt: 

	 1. �Bei Disziplinen, in denen bei den Erwachsenen in Junior-/Senior-Klassen 
unterteilt wird, werden diese zusammengelegt

	 2. �Bei All Ages- oder reinen Senior-Disziplinen wird die Jugendklasse und die 
Erwachsenenklasse zusammengelegt. Sollten dann in den Jugendklassen immer 
noch zu wenige Starter sein, ist eine Zusammenlegung der Jugendlichen mit 
Senior-Pferden mit der Senior-Klasse möglich und eine Zusammenlegung der 
Jugendlichen mit Junior-Pferden mit den Junior-Klassen.

(3) 	� Darüber hinaus können Zusammenlegungen wie folgt durchgeführt werden:
	 1.	�� Jugendliche und Erwachsene einer LK.
	 2.	� LK 5 und LK 4
	 3.	� LK 4 und LK 3 (Ausnahme: in WPL und RN)
	 4.	� LK 3 mit LK 2 und LK 1, LK 3 mit LK 2, LK 2 mit LK 1.
	 5.	� Auf Landesmeisterschaften und A+Q-Turnieren dürfen Zusammenlegungen von 

Prüfungen der Leistungsklassen 3-5 mit höheren Leistungsklassen nur erfolgen, 
soweit keine Qualifikations- oder Meisterschaftsprüfungen betroffen sind. 

(4) 	� Bei kombinierten Turnieren dürfen Prüfungen aus verschiedenen Turnierkategorien 
nicht zusammengelegt werden.

(5) 	� Nähere und/oder weiterführende Erläuterungen hierzu finden sich auf der 
Homepage der EWU.

(6) 	� Liegen zum Nennschluss auf C-Turnieren mit doppelt ausgeschriebenen Prüfungen 
für eine der genannten Prüfungen nicht die notwendige Anzahl Nennungen vor, 
muss wie folgt zusammengelegt werden: 
- Hauptprüfungen gemäß den regulären Zusammenlegungen 
- Zusatzprüfungen gemäß den regulären Zusammenlegungen

(7) 	� Ausnahme: Western Riding Klassen mit weniger als 4 Startern können als reguläre 
Prüfungen durchgeführt werde. Dies gilt für alle jun., sen. und Jugendklassen der 
Western Riding auf A-, A+Q- und B-Turnieren.

Unterabschnitt 5: Zeitplan und Starterliste
§ 22 Zeitplan
(1) 	� Der Zeitplan enthält Zeitangaben zu allen stattfindenden Prüfungen eines Turniers.
(2) 	� Ein Zeitplan wird mit der Nennbestätigung versandt. Dieser ist ggf. vorläufig und 

kann demnach Änderungen unterliegen. 
(3) 	� Der Zeitplan wird durch TRAILS spätestens fünf Tage vor dem Turnierbeginn einer 

Prüfung unterzogen. Spätestens zwei Tage vor Turnierbeginn wird der durch 
TRAILS als endgültig gekennzeichnete Zeitplan veröffentlicht. Dieser gilt als ver-
bindlicher Zeitplan.

(4) 	� Der verbindliche Zeitplan muss bei Turnierbeginn an der Meldestelle ausgehängt 
sein und den Teilnehmern sowie den erforderlichen Turnierfachleuten zugänglich 
gemacht werden. 

(5) 	� Am letzten Turniertag besteht die Möglichkeit, den Beginn der nach der Mittags-
pause folgenden Prüfungen mit „anschließend“ auszuweisen, wobei der Beginn der 
ersten Prüfung nach der Mittagspause noch mit konkreter Zeitangabe erfolgen muss.
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§ 23 Zeitangaben für Turniere der Kategorie DM, A/AQ, SQ, B, C, D
(1) 	� Als Zeitangaben sind aufzuführen:
	 1.	�� Öffnung der Meldestelle vor der 1. Prüfung jedes Turniertages
	 2.	� Beginn der 1. Prüfung jedes Turniertages sowie Anfangszeiten der nachfolgen-

den Prüfungen
	 3.	� am letzten Turniertag Beginn der 1. Prüfung sowie Anfangszeiten der nachfol-

genden Prüfungen und Beginn der 1. Prüfung nach der Mittagspause
	 4.	� Angabe von Pausenzeiten
	 5.	� Angabe von Abreitezeiten
(2) 	� Für Turniere der Kategorie D gelten die vorstehenden Angaben mit Ausnahme der 

Abreitezeiten. 
(3) 	� Für die DM gelten die Ausschreibungsbedingungen.

§ 24 Zeitangaben für Turniere der Kategorie E
Als Zeitangaben sind mindestens aufzuführen:
1.	�� Öffnung der Meldestelle vor der 1. Prüfung jedes Turniertages
2.	� Beginn der 1. Prüfung jedes Turniertages sowie die Anfangszeiten der nachfolgen-

den Prüfungen.
3.	� am letzten Turniertag Beginn der 1. Prüfung sowie Anfangszeiten der nachfolgen-

den Prüfungen und Beginn der 1. Prüfung nach der Mittagspause
4.	� Angabe von Pausenzeiten

§ 25 Besondere Bestimmungen zur Änderung des Zeitplans
(1) 	� Eine Änderung der Anfangszeiten ist grundsätzlich nur nach hinten möglich.
(2) 	� Ein Vorziehen des Prüfungsbeginns ist nur möglich, sofern alle Starter der be-

treffenden Prüfung anwesend sind, hierzu befragt werden und einem früheren 
Prüfungsbeginn einstimmig zustimmen.

§ 26 Starterlisten 
(1) 	� Die Startreihenfolge wird mittels einer Starterliste mind. 90 Minuten vor Beginn 

der jeweiligen Prüfung festgelegt und ausgehängt bzw. veröffentlicht. 
(2) 	� Auf der Starterliste müssen alle für die jeweilige Prüfung genannten Pferd-/Reiter-

Kombinationen aufgeführt sein.
(3) 	� Sie muss folgende Angaben enthalten: 
	 1.	�� Name und Datum der Prüfung
	 2.	�� Startnummer der Pferd-/Reiter-Kombination
	 3.	� Name, Mitglieds-Nr., LK und LV des Reiters
	 4.	� Name, Pferde-Nr., Geschlecht, Rasse und Geburtsjahr des Pferdes
	 5.	� Staatsangehörigkeit des Reiters (erforderlich für Starterlisten der DM)
	 6.	� Anzahl der Nennungen und sich daraus ergebender Platzierungen
	 7.	� Status (Fehlt = F, Krank = K, Startet nicht = N)
	 8.	� Abstammung und Züchter des Pferdes bei Jungpferde- und Youngstarsklassen
	 9.	� Richternamen und Angabe des Tie-Richters bei Prüfungen, die von mehreren 

Richtern gerichtet werden
(4) 	� Bei einem Reiter mit mehreren Pferden sollten möglichst viele andere Reiter 

zwischen dessen Starts liegen. 

§ 27 Startreihenfolge
(1) 	� Die Startreihenfolge lt. Starterliste ist zwingend einzuhalten. Das Nichteinhalten 

hat ein Erlöschen der Startberechtigung des Teilnehmers zur Folge. Bei begründe-
ten Ausnahmen entscheidet der Turnierleiter. 

(2) 	� In Gruppenprüfungen, bei denen alle Teilnehmer in die Arena gebeten werden, ist 
die Reihenfolge des Einreitens nicht bindend vorgeschrieben. 

(3) 	� Die Startreihenfolge bei Parallelstarts von Reitern und/oder Pferden kann variieren.
(4) 	� Auf eine Änderung in der Startreihenfolge muss mit einer Ansage durch den 

Sprecher aufmerksam gemacht werden.
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Abschnitt III: Teilnehmer (Pferd, Hund, Mensch)
Unterabschnitt 1: Pferd
§ 28 Zugelassene Pferde
Auf Turnieren der EWU dürfen Pferde ab einem Alter von 4 Jahren gestartet werden, 
wobei das erste Lebensjahr grundsätzlich am 1. Januar des Geburtsjahres beginnt. Die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse ist nicht erforderlich.

§ 29 Pferderegistrierung
(1) 	� Alle teilnehmenden Pferde in Prüfungen der LK 1-4 müssen bei der EWU registriert 

sein. Für die Registrierung muss der Teilnehmer einen Equidenpass des Pferdes 
vorlegen. 

(2) 	� Für die Pferderegistrierung wird eine Gebühr erhoben. 
(3) 	� Verkauf oder Tod von EWU-registrierten Pferden oder die Kastration eines Hengs-

tes muss der EWU umgehend mitgeteilt werden.

§ 30 Startfähigkeit eines Pferdes
(1) 	� Die gesundheitliche Startfähigkeit eines genannten Pferdes muss durch den Reiter 

gewährleistet sein. 
(2) 	� Ein Pferd ist gesundheitlich startfähig, wenn es
	 1.	� frei von Krankheiten oder Lahmheiten ist und aus seuchenfreien Beständen 

kommt,
	 2.	� frei von Krankheiten ist, die seine Leistungsfähigkeit erheblich 

beeinträchtigen,
	 3.	� keine Verletzungen aufweist, die im Zusammenhang mit reiterlicher Einwir-

kung stehen oder das Pferd in seiner Leistungsfähigkeit beeinträchtigen
	 4.	� einen angeordneten Vet-Check bestanden hat. Bei Ausschluss erlischt die 

Startberechtigung für das gesamte Turnier, sofern nicht ein späterer Vet-Check 
zu einer Freigabe durch den Turniertierarzt führt. Über eine erneute Vet-
Check-Möglichkeit entscheidet der Turniertierarzt.

§ 31 Klasseneinteilung nach Pferdealter
Folgende Einteilungen können – abhängig von der Turnierkategorie – vorkommen:
1.	� Jungpferde: 4-jährig oder 5-jährig 
2.	� Youngstars: 6-jährig
3.	� Junior-Pferde: 4- bis 6-jährig
4.	� Senior-Pferde: ab 7-jährig
5.	� All Ages: ab 4-jährig
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§ 32 Startbegrenzungen für Pferde 
(1) 	� Folgende Startbegrenzungen bestehen abhängig vom Pferdealter:
	 1.	 4-jährige Pferde: 	 maximal 3 Starts pro Tag
	 2.	 5-jährige Pferde:	 maximal 5 Starts pro Tag
	 3.	 6-jährige und ältere Pferde:	 maximal 6 Starts pro Tag
(2) 	� Für jedes Pferd, das für ein Turnier genannt wird, gelten die folgenden generellen 

Startbegrenzungen, unabhängig davon, ob es von einem oder mehreren Teilneh-
mern in einer oder mehreren LK vorgestellt wird:

	 1.	� Ein Teilnehmer darf mit einem oder mehreren Pferden in einer Einzelprüfung 
antreten, ein Pferd darf aber nur einen Reiter pro Prüfung haben. 

	 2.	� Jede Prüfung, in der das Pferd geritten wird, gilt als ein Start.
	 3.	� Jede Prüfung, bei der das Pferd geführt wird, gilt als ein 1/2 Start.
	 4.	� Die Startbegrenzungen gelten pro Turniertag.
(3) 	� Wird eine Klasse wegen Zeitverschiebung auf einen anderen Tag verlegt und wird 

dadurch die Startbegrenzung eines Pferdes überstiegen, so ist dies ein zusätzlich 
erlaubter Start. 

§ 33 Starterlaubnis nach Geschlecht
Hengste sind nur in folgenden LK startberechtigt: LK 1 A/B, LK 2 A/B, LK 3A. Nicht start-
berechtigt sind sie in der SSH, THiH, FZ sowie in allen weiteren geführten Prüfungen.

§ 34 Impfbestimmungen für Pferde 
(1) 	� Das Pferd muss über einen ausreichenden Influenza-Impfschutz verfügen.
(2) 	� Pferde sind nur dann startberechtigt, wenn sie gegen Influenza-Viren geimpft sind 

und diese Impfung im Equidenpass ordnungsgemäß dokumentiert ist. 
(3) 	� Impfungen gegen Influenza-Viren sind von einem Tierarzt wie folgt durchzuführen 

und von diesem entsprechend, einschließlich Unterschrift und Stempel, im Equi-
denpass zu dokumentieren:

	 1.	� Die Grundimmunisierung besteht aus drei Impfungen. Die ersten zwei Imp-
fungen sind im Abstand von mind. 28 Tagen bis höchstens 70 Tagen durchzu-
führen. Die dritte Impfung ist im Abstand von maximal 6 Monaten + 21 Tagen 
nach der zweiten Impfung durchzuführen.

	 2.	� Wiederholungsimpfungen sind im Abstand von maximal 9 Monaten + 21 
Tagen durchzuführen. Wiederholungsimpfungen, die früher durchgeführt 
werden, führen nicht zum Startverlust.

(4) 	� Zusätzlich wird eine Impfung gegen Herpesvirusinfektionen empfohlen. 
(5) 	� Ordnungsgemäß durchgeführte Impfungen gegen Tetanus werden als selbstver-

ständlich erachtet.
(6) 	� Eine Teilnahme an einem Turnier ist möglich, wenn:
	 1.	� bei der Grundimmunisierung die ersten zwei Impfungen erfolgt sind und nach 

der zweiten Impfung 14 Tage vergangen sind,
	 2.	� bei Wiederholungsimpfungen und der dritten Impfung der Grundimmunisie-

rung 7 Tage nach der letzten Impfung vergangen sind,
	 3.	� bei fehlender Information über die Grundimmunisierung das Pferd in den 

letzten drei Jahren regelmäßig, das heißt im Abstand von maximal 9 Monaten 
+ 21 Tagen, nachweislich geimpft wurde.

(7) 	� Die Kontrolle des Impfschutzes gegen Influenza-Viren erfolgt durch die Meldestel-
le bei Anreise zum Turnier anhand der Eintragungen im Equidenpass.

§ 35 Pferdehaftpflichtversicherung
Für jedes Pferd, das auf einem EWU-Turnier vorgestellt wird, muss eine gültige Haft-
pflichtversicherung bestehen.
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Unterabschnitt 2: Hund 
§ 36 Zugelassene Hunde
Auf Turnieren der EWU dürfen Hunde ab einem Alter von 24 Monaten gestartet wer-
den. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse oder Abstammung ist nicht erfor-
derlich. Läufige Hündinnen dürfen starten.

§ 37 Startfähigkeit eines Hundes 
(1) 	� Die gesundheitliche Startfähigkeit eines genannten Hundes muss der Reiter 

gewährleisten. 
(2) 	� Ein Hund ist gesundheitlich startfähig, wenn er
	 1.	� frei von Krankheiten oder Lahmheit ist,
	 2.	� frei von Krankheiten ist, die seine Leistungsfähigkeit erheblich 

beeinträchtigen,
	 3.	� keine Verletzungen aufweist, welche den Hund in seiner Leistungsfähigkeit 

beeinträchtigen.
(3) 	� Kranke oder verletzte und ansteckungsverdächtige Hunde sind von der Prüfung 

ausgeschlossen.
(4) 	� Säugende und trächtige Hündinnen sind nicht startberechtigt.

§ 38 Generelle Startbegrenzungen für Hunde
Hunde dürfen pro Prüfung nur einmal starten. 

§ 39 Impfbestimmungen für Hunde 
Der internationale Impfausweis ist bei der Meldestelle vorzuzeigen. Aus diesem muss 
ersichtlich sein, dass der Hund gegen Tollwut geimpft ist. 

§ 40 Hundehaftpflichtversicherung
Für jeden Hund, der auf einem EWU-Turnier vorgestellt wird, muss eine gültige Haft-
pflichtversicherung bestehen.

§ 41 Besondere Bestimmungen
(1) 	� Die Teilnahme der Hunde mit Maulkorb ist erlaubt. In jedem Fall sind je nach 

Bundesland die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. 
(2) 	� Bescheinigungen über durchgeführte Wesensteste und Maulkorbbefreiungen 

müssen mitgeführt werden.
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Unterabschnitt 3: Mensch
§ 42 Teilnehmer
(1) 	� Teilnehmer ist, wer sich selbst auf dem Nennformular oder in der Online-Nennung 

als Teilnehmer erklärt, unabhängig davon, ob er startet oder nicht. 
(2) 	� Ist der Teilnehmer nicht der Pferdebesitzer, so gilt er als Bevollmächtigter des 

Pferdebesitzers. 
(3) 	� Wenn ein Teilnehmer seinen Pflichten auf dem Turnier, insbesondere der Sorgfalts-

pflicht gegenüber Pferden und/oder Hunden, nicht nachkommen kann, weil er 
wegen Krankheit, Verletzung oder aus sonstigen zwingenden Gründen die Veran-
staltung verlassen muss, hat er sofort die Turnierleitung davon zu unterrichten und 
einen Stellvertreter zu bestimmen. Dieser muss sich umgehend an der Meldestelle 
einfinden und dort Name und Kontaktdaten hinterlegen.

(4) 	� In allen gerittenen und geführten Disziplinen beträgt das Mindestalter des Teil
nehmers 6 Jahre. In Führzügelklassen beträgt das Mindestalter 4 Jahre.

§ 43 Starter
Starter ist, wer den Start antritt, unabhängig davon, ob er diesen beendet. 

§ 44 Leistungsklasse 5
(1) 	� Teilnehmer der LK 5 müssen keine EWU-Mitglieder sein. Ihre Pferde müssen nicht 

bei der EWU als Turnierpferd registriert sein. Für die Teilnahme am Turnier müssen 
sie sich und ihr Pferd unter mss.ewu-bund.de anmelden.

(2) 	� Die LK 5 ist für den Einstieg in das Turnierreiten vorgesehen. 
(3) 	� Die Disziplinen können für die LK 5 reitweisenübergreifend ausgeschrieben werden, 

d.h. es sind Western-, Freizeit- und klassische Reiter zugelassen. 
(4) 	� Für klassische Reiter in LK 5 gelten die Ausrüstungsbestimmungen nach FN-LPO/

WBO (siehe dort, u.a. kein Martingal, keine Gerte). 
(5) 	� Die Erfolge der Teilnehmer in der LK 5 werden durch die EWU ausgewertet.

§ 45 Leistungsklasse 4
(1) 	� Teilnehmer der LK 4 müssen EWU-Mitglieder sein, d.h. sie müssen einen Mitglieds-

antrag beim zuständigen EWU-Landesverband gestellt haben. Ihre Pferde müssen 
bei der EWU als Turnierpferd registriert sein.

(2) 	� Auf Antrag können auch Teilnehmer, die in der LK 5 gestartet sind, in die LK 4 
aufgenommen werden, wenn sie Mitglied der EWU werden. Wird die LK aufgrund 
des WRA 3 während der Saison gewechselt, zählen die bis dahin errittenen Punkte 
nicht für die neue LK. 

(3) 	� Die LK 4 ist die erste Teilnehmerklasse, für die eine Leistung nach Punkten erfor-
derlich ist. 

(4) 	� Die EWU regelt den Aufstieg in die LK 4 nach Platzierungen. Diese werden auf der 
Homepage der EWU veröffentlicht. Mit dem Aufstieg in die LK 4 erlischt die Start-
berechtigung in Klassen der LK 5. Die Erfolge der Teilnehmer werden durch die 
EWU ausgewertet.

(5) 	� Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der LK 4 können nicht in die LK 5 zurückge-
stuft werden.

§ 46 Leistungsklasse 3
(1) 	� Teilnehmer der LK 3 müssen EWU-Mitglieder sein. Ihre Pferde müssen bei der EWU 

als Turnierpferd registriert sein.
(2) 	� Die EWU regelt den Aufstieg in die LK 3 nach Leistungspunkten. Diese werden auf 

der Homepage der EWU veröffentlicht. Wird die LK aufgrund des WRA 2 während 
der Saison gewechselt, zählen die bis dahin errittenen Punkte nicht für die neue 
LK.

(3) 	� Inhaber des WRA 3 können sich in LK 3 einstufen lassen.
(4) 	� EWU Trainer C/B/A und Pferdewirte Spezialreitweisen/Westernreiten werden in  

LK 3 eingestuft. 
(5) 	� Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der LK 3 können nicht in die LK 4 zurückge-

stuft werden. 
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§ 47 Leistungsklasse 2
(1) 	� Teilnehmer der LK 2 müssen EWU-Mitglieder sein. Ihre Pferde müssen bei der EWU 

als Turnierpferd  registriert sein.
(2) 	� Die EWU regelt den Aufstieg in die LK 2 nach Leistungspunkten. Diese werden auf 

der Homepage der EWU veröffentlicht. Wird die LK während der Saison aufgrund 
von WRA 1 gewechselt, zählen die bis dahin errittenen Punkte nicht für die neue 
LK .

(3) 	� Zum Leistungsklassenerhalt sind Leistungspunkte notwendig, die jährlich fest-
gelegt und veröffentlicht werden und innerhalb der jeweiligen Saison erreicht 
werden müssen. Die Erfolge der Teilnehmer werden durch die EWU ausgewertet.

(4) 	� Mitglieder oder ehemalige Mitglieder aus der LK 2 können bei nicht ausreichender 
Anzahl von Leistungspunkten max. bis zur LK 3 zurückgestuft werden.

(5) 	� Inhaber der WRA 2 können sich innerhalb von 12 Monaten nach Ablegen des  
WRA 2 einmalig in LK 2 einstufen lassen.

§ 48 Leistungsklasse 1
(1) 	� Teilnehmer der LK 1 müssen EWU-Mitglieder sein. Ihre Pferde müssen bei der EWU 

als Turnierpferd registriert sein.
(2) 	� Die EWU regelt den Aufstieg in die LK 1 nach Leistungspunkten. Diese werden auf 

der Homepage der EWU veröffentlicht. Wird die LK während der Saison gewechselt, 
zählen die bis dahin errittenen Punkte nicht für die neue LK .

(3) 	� Zum Leistungsklassenerhalt sind Leistungspunkte notwendig, die jährlich festge-
legt und veröffentlich werden und innerhalb der jeweiligen Saison erreicht werden 
müssen. Die Erfolge der Teilnehmer werden durch die EWU ausgewertet.

(4) 	� Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der LK 1 werden bei nicht ausreichender 
Anzahl von Leistungspunkten zunächst in die LK 2 zurückgestuft. Sie können max. 
bis zur LK 3 zurückgestuft werden.

§ 49 Leistungspunkte 
(1) 	� Leistungspunkte dienen zur Berechnung der für den Leistungsklassenauf- und 

-abstieg erforderlichen Punkte. Sie werden durch die EWU festgelegt und auf der 
Homepage der EWU veröffentlicht.

(2) 	� Leistungspunkte können in allen Leistungsklassen, jedoch ausschließlich in den 
offiziellen Turnierdisziplinen und nicht in Sonderprüfungen oder Breitensportwett-
bewerben erreicht werden. 

(3) 	� Auch in zusammengelegten Leistungsklassen sowie Q- und M- Prüfungen werden 
Leistungspunkte erreicht. 

§ 50 Berechnung der Leistungspunkte
(1) 	� Die Leistungspunkte werden ausgehend von den aufgrund der vorliegenden 

Nennungen vorzunehmenden Platzierungen vergeben. Die Punktzahl des Erstplat-
zierten ergibt sich aus der Anzahl der Platzierten, der Letztplatzierte erhält 1 Punkt. 

(2) 	� Sofern nicht alle Platzierungsränge vergeben werden können, werden Leistungs-
punkte nur an diejenigen Teilnehmer vergeben, die platzierungsfähig sind. 

(3) 	� Die Leistungspunkte werden je nach Turnierkategorie mit folgendem Faktor  
multipliziert:

	 1.	� Kategorie DM x 3
	 2.	� Kategorie A+Q x 2
	 3.	� Kategorie A x 2
	 4.	� Kategorie SQ x 2
	 5.	� Kategorie B x 1,5
	 6.	� Kategorie C x 1
	 7.	� Kategorie D x 0,5
(4) 	� Auf E-Turnieren werden keine Leistungspunkte vergeben.
(5) 	� Ausnahmeregelungen zum Auf- und Abstieg, Leistungsklassenerhalt oder eine 

Neueinstufung in eine Leistungsklasse können bei der BGS beantragt werden. 



23

§ 51 Wettkampfordnung für Menschen mit Handicap im Pferdesport 
(1) 	� Teilnehmer mit Handicap erhalten auf Antrag einen Sportgesundheitspass des 

Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten (DKThR) bzw. eine Turnierkarte 
der Para Western Reiter e.V., in dem die Einschränkungen der Reitsporttauglichkeit 
und die zugelassenen kompensatorischen Hilfsmittel eingetragen werden. 

(2) 	� Die LPO/FN und das Regelbuch der EWU haben auch für Turnierteilnehmer mit 
Handicap volle Gültigkeit mit folgenden Ergänzungen:

	 1.	� Es werden nur solche Hilfsmittel zugelassen, die nicht die Einwirkung des Teil-
nehmers unterstützen, sondern lediglich sein körperliches Handicap ausglei-
chen. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der individuellen Beeinträchtigung 
werden für die Reiter z.B. genehmigt: Gerte, Spezialzügel, Spezialreithand-
schuhe, Spezialsättel und Spezialbügel.

	 2.	� Sehbehinderten und Blinden wird eine Einweisung (Orientierungshilfe) in das 
Viereck oder den Parcours durch ihre Betreuer gestattet.

	 3.	� Reiter, die aufgrund ihres Handicaps nicht galoppieren können, sind unab
hängig von ihrer jeweiligen Leistungsklasseneinstufung nur in den WT-Klassen 
startberechtigt. Für diese Reiter ist je ein Helfer in der Arena gestattet, um die 
Sicherheit der Reiter zu gewähren. Der Helfer wird durch den Reiter gestellt 
und muss mindestens 18 Jahre alt sein. Die Ausrüstung des Helfers muss den 
Vorschriften dieses Regelbuchs analog eines Vorstellers an der Hand ent-
sprechen. Der Helfer steht in einem vom Richter/Ringsteward zugewiesenen 
Bereich in der Arena bis die Unterstützung erforderlich ist oder vom Richter/
Ringsteward angewiesen wird. Der Helfer kann im Notfall einen Strick/ Führ-
leine (kein Panikhaken) in das Gebiss einhaken. 

(3) 	� Weitere Ausführungsbestimmungen enthält die DKThR-Wettkampfordnung. Diese 
gilt insofern als Bestandteil der LPO.

§ 52 Klasseneinteilung nach Alter des Reiters
(1) 	� A = Erwachsene Reiter: In der Erwachsenenklasse starten Reiter ab dem 20. 

Lebensjahr.
(2) 	� B = Jugendliche Reiter: In der Jugendklasse dürfen Reiter bis zum Ende des Kalen-

derjahres starten, in dem sie 19 Jahre alt werden.

§ 53 Startnummern
(1) 	� Jeder Teilnehmer hat die von der Meldestelle ausgegebenen Startnummern in 

Prüfungen, auf dem Abreiteplatz und dem gesamten Turniergelände sichtbar zu 
tragen, soweit er sich mit dem Pferd dort bewegt. 

(2) 	� Die Ziffern auf den Startnummern müssen mind. 90 mm hoch sein.
(3) 	� In Gruppenprüfungen muss sich auf beiden Seiten des Pferdes eine erkennbare 

Startnummer befinden.
(4) 	� In Prüfungen, in denen sich der zu bewertende Teilnehmer zu Fuß bewegt, befin-

det sich die Startnummer auf seinem Rücken.
(5) 	� Bei nicht erkennbarer oder falscher Startnummer erhält der Teilnehmer keine 

Wertung.
(6) 	 In Einzelprüfungen ist eine Startnummer auf beliebiger Seite ausreichend..�

§ 54 Startbereitschaft
Jeder Teilnehmer ist für sein pünktliches Erscheinen zur genannten Prüfung selbst 
verantwortlich.
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Abschnitt IV: Turnierorganisation
Unterabschnitt 1: Ergebnisse
§ 55 Score Sheets 
(1) 	� Die Ergebnisse der Prüfungen werden auf Bewertungsbögen (Score Sheets) doku-

mentiert, sofern für die jeweilige Prüfung Score Sheets vorgeschrieben sind. 
(2) 	� Score Sheets sind in allen Disziplinen zu verwenden mit Ausnahme der WPL, der 

WRR, den WT-Klassen sowie der Führzügelklasse.
(3) 	� Die ausgefüllten Score Sheets gehen am Ende der Prüfung an die Meldestelle. Die 

Meldestelle macht diese den Teilnehmern zur Einsicht zugänglich.
(4) 	� Die Originale der Score Sheets verbleiben bei den Turnierunterlagen und wer-

den gemeinsam mit diesen von der Meldestelle nach Turnierende an die EWU 
geschickt. 

§ 56 Richterkarte 
(1) 	� Die Richterkarte dient zur Ermittlung der Ergebnisse. Auf der Richterkarte legt der 

Richter anhand der Prüfungsergebnisse die Platzierungen fest.
(2) 	� Der Richter oder der Ringsteward hat die genaue Anzahl der genannten und 

gestarteten Teilnehmer einer Prüfung auf der Richterkarte einzutragen. Die Start-
nummern der platzierten Teilnehmer zuzüglich zweier Reserveplatzierter sowie 
die Angabe der Scores bei gescorten Prüfungen sind ebenfalls einzutragen. Die 
Platzierungen stehen mit Eintragung auf der Richterkarte fest.

(3) 	� Die Richterkarte ist vom Richter zu unterschreiben.
(4) 	� Wenn die Platzierungen feststehen, darf die Prüfung nicht wiederholt werden.
(5) 	� Ist die Richterkarte unterschrieben, darf diese vorbehaltlich der in den § 64 ge-

nannten Ausnahmen nicht mehr geändert werden.
(6) 	� Die Richterkarte wird zusammen mit der durch den Ringsteward unterschriebenen 

Starterliste nach Prüfungsende an die Meldestelle gegeben. Nach Turnierende sind 
die vorgenannten Unterlagen von der Meldestelle an die EWU zu schicken.

Unterabschnitt 2: Platzierungsbedingungen
§ 57 Platzierungsbedingungen 
(1) 	� Das Ergebnis des Wettbewerbs in Turnierklassen ist die Platzierung (Anzahl von 

Plätzen) der Teilnehmer, die durch den amtierenden Richter vorgenommen wird.
(2) 	� Eine Prüfung hat erst bei Vorlage von 4 Nennungen Gültigkeit. Liegen keine 4 

Nennungen vor, darf die Prüfung nicht stattfinden. Ausgenommen hiervon sind 
Sonderprüfungen und Turnierklassen auf E-Turnieren. 

(3) 	� Die Platzierung liegt allein in der Verantwortung des Richters, seine Entscheidung 
ist endgültig. 

(4) 	� In den LK 1-3 A/B ist in den Disziplinen TH, WR, RN, RR, SUHO, WHS, SSH ein Min-
destscore von 56 Punkten für eine Platzierung erforderlich. 

(5) 	� Ist eine Pferd-/Reiterkombination disqualifiziert worden oder hat es einen Nullsco-
re erhalten, kommt es für eine Platzierung nicht in Frage.

(6) 	� In Disziplinen, in denen kein Score vergeben wird, entscheidet der Richter, ob ein 
Ritt platzierungswürdig ist oder nicht.
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§ 58 Anzahl der Platzierten
Für alle Klassen in Turnierdisziplinen sind folgende Platzierungen unter  
Berücksichtigung von § 49 möglich:
1.	 4 Nennungen: Platzierung bis Platz 4
2.	 5 bis 10 Nennungen: Platz 5
3.	 11 bis 15 Nennungen: Platz 6
4.	 16 bis 21 Nennungen: Platz 7
5.	 22 bis 24 Nennungen: Platz 8
6.	 25 bis 27 Nennungen: Platz 9
7.	 28 bis 30 Nennungen: Platz 10 
8.	 31 bis 33 Nennungen: Platz 11
9.	 34 bis 36 Nennungen: Platz 12
10.	 37 bis 39 Nennungen: Platz 13
11.	 40 bis 49 Nennungen: Platz 14
12.	� ab 50 Nennungen pro weitere 10 Nennungen je zwei Platzierte mehr 

§ 59 Mehrfachplatzierungen
(1) 	� Mehrfachplatzierungen sind in allen Disziplinen, außer in der WPL und WRR, mög-

lich. Dies gilt nicht für den ersten Platz. 
(2) 	� Die Verteilung der Schleifenfarben und evtl. Sachpreise an Gleichplatzierte wird 

ausgelost, Preisgelder werden gleichmäßig aufgeteilt.

§ 60 Stechen um den ersten Platz
(1) 	� Bei Gleichstand auf dem ersten Platz erfolgt ein Wiederholungsritt (Stechen), bei 

gleicher Startfolge und gleichem Pattern. Es gibt nur ein Stechen. Bei erneutem 
Gleichstand werden die Sieger als Co-Champions benannt.

(2) 	� Ist ein Preisgeld ausgeschrieben, so wird das Preisgeld des 1. und 2. Platzes addiert 
und je zur Hälfte an die beiden Teilnehmer ausgezahlt. Um eventuelle Ehrenpreise 
wird eine Münze geworfen.

(3) 	� Grundsätzlich können die Erstplatzierten von einem Stechen absehen; es entschei-
det sodann der Münzwurf über die Platzierung.

(4) 	� Tritt ein Reiter zum Stechen nicht an, wird er als Zweiter platziert. 
(5) 	� Die am Stechen beteiligten Starter werden ausgehend von Platz 1 abwärts plat-

ziert und können unabhängig vom Ausgang des Stechens nicht niedriger platziert 
werden, es sei denn, es kommt zu einer Disqualifikation.

§ 61 Platzierung mit mehreren Richtern 
(1) 	� In der Prüfung WPL wird die Platzierung bei der Bewertung durch mehrere Richter 

nach Platzierungspunkten ermittelt. 
(2) 	� In gescorten Prüfungen werden die Scores der Richter addiert.
(3) 	� Bei Punktgleichstand auf dem ersten Platz entscheidet die Platzierung des Tie-

Richters. Der Tie-Richter muss vor der Prüfung durch den Turnierleiter bestimmt 
und auf der Startliste der jeweiligen Disziplin benannt werden. 

(4) 	� Vorher festgelegte Streichergebnisse sind zulässig.
(5) 	� Für die Deutschen Meisterschaften können gesonderte Regelungen gelten.
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Unterabschnitt 3: Besondere Bestimmungen 
für Vorläufe und Finale; Siegerehrung
§ 62 Vorläufe und Finale 
(1) 	� Bei Vorläufen der Deutschen Meisterschaften oder sofern aufgrund der Klassen-

größe eine Aufteilung der Klasse vorzunehmen ist (Go-round), ist ein Finale (Final) 
zur Festlegung der Platzierung erforderlich.

(2) 	� In das Finale werden mindestens die für die erforderliche Anzahl an Platzierungen 
qualifizierten Teilnehmer gebeten.

(3) 	� Es können auch Teilnehmer mit Punktegleichstand aus Go-rounds in das Finale 
aufgenommen werden. Es kann sich dadurch die Anzahl der Finalteilnehmer er-
höhen, jedoch nicht die Anzahl der Platzierten.

(4) 	� In einem Finale werden alle Teilnehmer neu bewertet.
(5) 	� In einem Finale kann auch ein Teilnehmer mit einem Nullscore platziert werden, 

jedoch nicht mit einer Disqualifikation.

§ 63 Siegerehrungen
(1) 	� Die Siegerehrung ist ein feierlicher Akt, bei dem der Sieger und die Platzierten 

eines Wettbewerbs geehrt werden. Sie beendet die Prüfung.
(2) 	� Die Siegerehrung sollte unmittelbar nach der Prüfung durchgeführt werden.
(3) 	� Die platzierten Teilnehmer sollten nach Möglichkeit persönlich und in der vorge-

schriebenen Kleidung erscheinen. 

Unterabschnitt 4: 
Berichtigung, Proteste und Disziplinarmaßnahmen
§ 64 Berichtigung von Platzierungen
(1) 	� Eine nachträgliche Berichtigung von Platzierungen ist nur durch den amtierenden 

Richter oder die EWU möglich, und nur in den folgenden Fällen:
	 1.	� Rechen- oder Schreibfehler auf Richterkarten und Score Sheets müssen korri-

giert werden,
	 2.	� ein Teilnehmer oder ein Pferd erweist sich nachträglich als nicht 

startberechtigt,
	 3.	� ein Teilnehmer oder ein Pferd erweist sich nachträglich als disqualifiziert,
	 4.	� einem Protest wird stattgegeben.
(2) 	� Bemerkt ein Teilnehmer einen Rechen- oder Schreibfehler auf einem Score Sheet, 

kann er die Änderung beim Turnierleiter beantragen, ohne einen formellen Protest 
einlegen zu müssen.

(3) 	� Erfolgt die Berichtigung nach der Siegerehrung, korrigiert der Richter die Richter-
karte sowie die Score Sheets. Anschließend verliest der Sprecher die geänderte 
Platzierung. Die Meldestelle regelt den Austausch der Ehrenpreise, Schleifen und 
ggf. Gewinnschecks. Die Teilnehmer sind zum Austausch verpflichtet.

(4) 	� Erfolgt die Berichtigung nach dem Turnier veröffentlicht die EWU das geänderte 
Ergebnis.

(5) 	� Eine Berichtigung von Schreib- und Rechenfehlern kann bis max. 6 Wochen nach 
dem Turnier beantragt und durchgeführt werden.

§ 65 Voraussetzungen für Proteste
(1) 	� Jeder Teilnehmer, der durch einen Verstoß gegen die Wettkampfordnung (Regelbuch) 

benachteiligt wurde, kann gegen die entsprechende Wertung Protest einlegen. Pro-
teste gegen Mannschaftswertungen sind durch den Mannschaftsführer einzulegen.

(2) 	� Proteste gegen Richterentscheidungen sind nur möglich, wenn die Entscheidung 
des Richters rechtsmissbräuchlich erfolgt ist.

§ 66 Form des Protestes
(1) 	� Das Einlegen eines Protestes muss schriftlich, fristgemäß und unter Zahlung der  

Protestgebühr an den Turnierleiter erfolgen. Der Protest ist ausreichend zu begründen.
(2) 	� Bei offensichtlichen Rechenfehlern kann der Protest auch mündlich ohne Zahlung 

einer Gebühr erfolgen.
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§ 67 Frist
Der Protest ist im laufenden Turnierbetrieb spätestens innerhalb einer Stunde nach der 
betreffenden Siegerehrung einzulegen und bei der letzten Prüfung eines Turniertages 
oder des Turniers eine halbe Stunde nach der betreffenden Siegerehrung. 

§ 68 Protestgebühren
(1) 	� Die Protestgebühr beträgt:
	 1.	 25,-- Euro bei C-, D- und E-Turnieren
	 2.	 50,-- Euro bei A-, A+Q-, SQ- und B-Turnieren
	 3.	 100,-- Euro bei Deutschen Meisterschaften der EWU (DM)
(2) 	� Die Gebühr ist bei Einlegen des Protestes bar zu entrichten. Wird dem Protest 

stattgegeben, ist die Protestgebühr zurück zu zahlen.

§ 69 Entscheidung über einen Protest
(1) 	� Im laufenden Turnierbetrieb entscheidet der Turnierausschuss bis spätestens 2 

Stunden nach Ende der letzten Prüfung des betreffenden Turniertages über den 
Protest. Am letzten Turniertag erfolgt die Entscheidung bis spätestens 1 Stunde 
nach Ende der letzten Prüfung. 

(2) 	� Mitglieder des Turnierausschusses oder Personen, die aus sonstigen Gründen 
befangen sind, dürfen nicht über einen Protest entscheiden.

(3) 	� Kann aus einem berechtigten Grund der Turnierausschuss keine Entscheidung 
treffen, ist der Protest innerhalb einer Woche an das Sportgericht weiterzuleiten.

§ 70 Rechtsmittel
(1) 	� Gegen die Entscheidung des Turnierausschusses steht dem Betroffenen das Recht 

des Einspruchs zu.
(2) 	� Der Einspruch ist innerhalb einer Woche schriftlich an das Sportgericht zu stellen 

und ausreichend zu begründen.
(3) 	� Rechtsmittel sind nur zulässig, wenn sie frist- und formgerecht unter Einzahlung des 

Kostenvorschusses eingelegt wurden. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen.

§ 71 Disziplinarmaßnahmen 
(1) 	� Als Disziplinarmaßnahmen können beauftragte Personen bei Verstößen gegen 

die Rechtsordnung, hier insbesondere bei Verletzung der sportlichen Fairness und 
Verstoß gegen die geltenden Tierschutzbestimmungen im Rahmen von EWU-Ver-
anstaltungen, eine Verwarnung, Disqualifikation oder einen dauernden Ausschluss 
(Sperre) von dem betreffenden EWU-Turnier verhängen. 

(2) 	� Eine Disqualifikation bedeutet die Sperre eines Teilnehmers für die betroffene Prüfung.
(3) 	� Beauftragte Personen der EWU im Rahmen von EWU-Veranstaltungen (insbeson-

dere Turniere) sind Richter, Turnierleiter und Stewards.
(4) 	� Die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme ist schriftlich festzuhalten und unver-

züglich nach der Veranstaltung an die EWU zu melden. Eine Sperre muss am ersten 
Werktag nach dem Turnier an die EWU gemeldet werden.

(5) 	� Weiteres regelt die Rechtsordnung der EWU.

§ 72 Rechtsmittel
(1) 	� Gegen die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen durch beauftragte Personen 

der EWU steht dem Betroffenen das Recht des Einspruchs zu.
(2) 	� Der Einspruch ist innerhalb einer Woche schriftlich an das Sportgericht zu stellen 

und ausreichend zu begründen. 
(3) 	� Rechtsmittel sind nur zulässig, wenn sie frist- und formgerecht unter Einzah-

lung des Kostenvorschusses eingelegt wurden. Der ordentliche Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
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Unterabschnitt 5: Schleifen und Ehrenpreise
§ 73 Schleifen
(1) 	� Für alle Prüfungen in Turnierdisziplinen müssen Schleifen gemäß der 

vorgeschriebenen Platzierung vergeben werden. 
(2) 	� Werden Nachnennungen akzeptiert, müssen genügend Schleifen vorhanden sein, 

andernfalls müssen fehlende Schleifen innerhalb von 28 Tagen nachgesandt werden.

§ 74 Schleifenfarben
1. Platz: Blau
2. Platz: Rot
3. Platz: Gelb
4. Platz: Weiß
5. Platz: Rosa
6. Platz: Grün
ab 7. Platz: Braun
All-Around-Champion: Lila (große Schleife)

§ 75 Pokale
Für jeden Sieger einer Prüfung muss ein Ehrenpreis, z.B. ein Pokal, vergeben werden.

§ 76 Geldpreise
Sofern Geldpreise für bestimmte Prüfungen vorgesehen sind, müssen sie veröffentlicht 
werden. Ihre Ausschüttung ist für den Veranstalter verpflichtend. Die Staffelung der 
Ausschüttung ist dem Veranstalter überlassen.

§ 77 Sachpreise
Sachpreise müssen nicht bekannt gegeben werden. Werden Sachpreise in der Aus-
schreibung oder dem Programmheft angekündigt, so müssen sie vergeben werden.

Unterabschnitt 6: All-Around
§ 78 All-Around-Champion 
(1) 	� Auf Turnieren aller Kategorien, mit Ausnahme der E-Turniere, wird der Titel des 

All-Around-Champions vergeben. Dieser ehrt denjenigen Reiter, der in seiner 
jeweiligen Leistungsklasse die meisten Erfolge auf dem Turnier erzielt hat.

(2) 	� Der Titel eines All-Around-Champion muss wie folgt vergeben werden: 
für LK 1 und LK 2 auf Turnieren der Kategorie DM und A+Q 
für LK 1, LK 2 und LK 3 auf Turnieren der Kategorie A und B 
für LK 1, LK 2, LK 3, LK 4 und LK 5 auf Turnieren der Kategorie C 
für LK 4 und LK 5 auf Turnieren der Kategorie C und D

	 1.	� Bei kombinierten Turnieren, z.B. A+Q+C oder B+C und bei C mit doppelt 
ausgeschriebenen Disziplinen wird der Titel des All-Around-Champion für das 
gesamte Turnier in den dort ausgeschriebenen Leistungsklassen vergeben. 

(3) 	� Es wird der Titel eines All-Around-Champions für jede der LK in den LK 1-5 
getrennt nach A und B vergeben, auch wenn die Punkte in zusammengelegten 
Klassen erworben wurden.
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§ 79 Ermittlung des All-Around-Champions
(1) 	� Zur Ermittlung des All-Around-Champions werden die erworbenen Punkte aus allen 

offiziellen Turnierdisziplinen (außer Horse & Dog Trail, JUPF und WT-Prüfungen) 
addiert. 

(2) 	� All-Around-Champion kann nur die Reiter-/Pferd-Kombination werden, die in 
mindestens drei verschiedenen Disziplinen jeweils einen oder mehr Punkte erhielt.

(3) 	� Jeder Teilnehmer erhält All-Around-Punkte entsprechend dem einfachen Wert 
seiner Platzierung. Die Punktzahl des Erstplatzierten ergibt sich aus der Anzahl der 
Platzierten, der Letztplatzierte erhält 1 Punkt. 

(4) 	� Kommt es bei der Ermittlung des All-Around-Champions in einer LK zu einem 
Punktegleichstand, wird folgendermaßen entschieden:

	 1.	� Es wird der Teilnehmer zum Champion erklärt, der mit einem Pferd in den 
meisten Prüfungen Punktgewinne erzielen konnte.

	 2.	� Der Reiter, der die größte Anzahl teilnehmender Pferde besiegt hat, wird 
Champion. Der platzierte Teilnehmer hat auch diejenigen Teilnehmer besiegt, 
die einen Nullscore hatten, disqualifiziert wurden oder nicht angetreten sind. 

(5) 	� Sollte immer noch ein Gleichstand bestehen, werden 2 All-Around-Champions 
vergeben. Schleife, ggf. Pokal und Sachpreis werden sodann nach Entscheidung 
des Veranstalters verteilt.

Unterabschnitt 7: Anlagenbedingungen
§ 80 Arena 
(1) 	� Als Arena gelten Reithallen oder umzäunte Reitplätze.
(2) 	� Alle Prüfungen müssen in einer Arena stattfinden.
(3) 	� Die Arena muss den Erfordernissen der Disziplinen genügen. 
(4) 	� Die Sicherheit der Zuschauer muss durch mechanische Abgrenzungen (Zaun, 

Bande, sonstige Abgrenzung) gewährleistet sein.
(5) 	� Bei Dunkelheit muss die Arena ausreichend beleuchtet sein.
(6) 	� Die Arena kann um einen Vorbereitungsbereich (Warm-Up-Bereich) ergänzt wer-

den. Sofern im Pattern oder den Bewertungsvorgaben das Wort „Arena“ genannt 
ist, betrifft dies nicht den Warm-Up-Bereich.

§ 81 Arenagröße
(1) 	� Die Mindestgröße einer Arena beträgt grundsätzlich 20x40m. Sofern ein Pattern 

eine abweichende Arenagröße erfordert, ist dies in den jeweiligen Disziplinen 
geregelt, ggfls. ist die erforderliche Arenagröße den Pattern zu entnehmen.

(2) 	� Für die Disziplinen SSH, WHS, WPL und analoge Sonderprüfungen dieser Disziplinen 
obliegt es der Entscheidung des Richters, diese auch in kleineren Arenen stattfinden 
zu lassen, sofern dies gefahrlos möglich ist.

§ 82 Abreiteplatz
(1) 	� Abreiteplätze können Reithallen oder umzäunte Reitplätze sein.
(2) 	� Für die Vorbereitung der Pferde auf die Prüfungen muss mindestens ein Abreite-

platz zur Verfügung stehen.
(3) 	� Die Mindestgröße des Abreiteplatzes muss 20x40m betragen.
(4) 	� Der Abreiteplatz muss eine ausreichende Trennung von Reitern und Zuschauern 

gewährleisten.
(5) 	� Die Bodenbeschaffenheit des Abreiteplatzes muss ein gefahrloses Abreiten und 

eine wettkampfgerechte Vorbereitung ermöglichen.
(6) 	� Bei parallel stattfindenden Prüfungen müssen mindestens zwei Abreiteplätze zur 

Verfügung stehen.
(7) 	� Bei Dunkelheit muss der Abreiteplatz ausreichend beleuchtet sein.

§ 83 Sanitäre Anlagen
Für jedes Turnier müssen ausreichend sanitäre Anlagen zur Verfügung gestellt werden.
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Unterabschnitt 8: Auflistung der Turnierdisziplinen
§ 84 Turnierdisziplinen
(1) 	� Arten von Turnierdisziplinen 

1.	� offizielle Turnierdisziplin: 
a)	 eine Qualifikation für die DM ist erforderlich 
b)	 Leistungspunkte werden erritten

	 2.	� Turnierdisziplin: Leistungspunkte werden erritten
	 3.	� Sonderprüfungen und Breitensportwettbewerbe: Leistungspunkte werden 

nicht erritten
(2) 	� Die offiziellen Turnierdisziplinen und deren Abkürzungen sind: 

1.	� Western Pleasure (WPL)
	 2.	� Western Horsemanship (WHS)
	 3.	� Trail Horse (TH)
	 4.	� Showmanship at Halter (SSH)
	 5.	� Western Riding (WR)
	 6.	� Superhorse (SUHO)
	 7.	� Jungpferdeprüfungen (JUPF)
	 8.	� Youngstarsprüfungen (YS)
	 9.	� Reining (RN)
	 10.	�� Ranch Riding (RR)
	 11.	� Working Cowhorse (WCH)
	 12.	� Working Cowhorse Boxing (WCHB)
	 13.	� Box Drive Box (BDB) 
	 14.	 Western Ranch Rail (WRR)
(3) 	� In offiziellen Turnierdisziplinen, mit Ausnahme von WCHB und BDB, werden die 

Titel „Deutscher Meister“, „Champion“ oder „Bestes Jungpferd“ vergeben.
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§ 85 Tabelle der Turnierdisziplinen

Disziplin Offizielle 
Turnierdisziplin

Turnier
disziplinen

Sonderprüfungen und  
Breitensportwettbewerbe

Western Pleasure (WPL) ja nein in veränderter Form möglich
Western Horsemanship (WHS) ja nein in veränderter Form möglich
Trail Horse (TH) ja nein in veränderter Form möglich
Showmanship at Halter (SSH) ja nein in veränderter Form möglich
Western Riding (WR) ja nein in veränderter Form möglich
Superhorse (SUHO) ja nein in veränderter Form möglich
Jungpferdeprüfungen (JUPF) ja nein in veränderter Form möglich
Youngstarsprüfungen (YS) ja nein in veränderter Form möglich
Reining (RN) ja nein in veränderter Form möglich
Ranch Riding (RR) ja nein in veränderter Form möglich
Working Cowhorse (WCH) ja nein in veränderter Form möglich
Working Cowhorse Boxig (WCHB) ja (ohne Titel) nein in veränderter Form möglich
Box, Drive, Box (BDB) ja (ohne Titel) nein in veränderter Form möglich
Western Ranch Rail (WRR) ja nein in veränderter Form möglich
Mannschaft nein nein nein (Ausnahme: auf B- und  

DM-Turnieren kann ein Titel  
erritten werden)

Walk Trot WPL, WHS, TH, RR nein nein nein
Führzügelklasse (FZ) nein nein nein
Trail in Hand (TIH) nein nein ja
Horse & Dog Trail (H&D TH) nein nein ja
Ranch Trail (RTH) nein nein ja
Jackpot-Klassen (JP) nein nein ja
Freestyle Reining (FS-RN) nein nein ja
Sonstige Sonderprüfungen  
S(SO) Beispiele:
Cutting (CUT)
Barrel Race (BR)
Team Penning (TP)

nein nein ja
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Abschnitt V: Turnierfachleute 
Unterabschnitt 1: Veranstalter
§ 86 Voraussetzungen
(1) 	� Der Veranstalter eines Turniers muss Mitglied der EWU sein, damit die 

Veranstaltung über die Haftpflichtversicherung der EWU versichert ist. 
(2) 	� Er darf auf dem Turnier nicht als Richter oder Steward tätig sein.
(3) 	� Sollte der Veranstalter auch gleichzeitig Turnierleiter sein, so muss er dessen 

Voraussetzungen ebenfalls erfüllen.

§ 87 Aufgaben
(1) 	� Der Veranstalter ist verantwortlich für den Erhalt der Turniergenehmigung und 

die Einhaltung der darin festgelegten Bedingungen.
(2) 	� Der Veranstalter hat für die Einhaltung aller Bestimmungen zur Turnierorganisation 

Sorge zu tragen. 
(3) 	� Der Veranstalter muss mit dem beauftragten Richter, Ringsteward und Steward 

einen schriftlichen Vertrag schließen. Die darin enthaltenen Fristen und 
Bedingungen sind zwingend einzuhalten. 

(4) 	� Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass der/die bestellte/n Richter über 
die Qualifikation (oder ggf. Zertifikate) verfügt/verfügen, die für das Richten der 
betreffenden ausgeschriebenen Prüfungen notwendig sind.

(5) 	� Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass Richter und Ringsteward pro Tag 
nicht mehr als 12 Stunden eingesetzt werden und bis zum nächsten Einsatz min-
destens 9 Stunden dazwischen liegen. Erfordert der Zeitplan mehr als 12 Stunden 
pro Tag, muss ein weiterer Richter und/oder Ringsteard eingesetzt werden. Beim 
Stewards darf die Anwesenheit 14 Stunden pro Tag nicht überschreiten, dann ist 
ein weiterer Steward zu buchen. 

(6) 	� Der Veranstalter muss Richter, Ringsteward und Steward am letzten Turniertag die 
vereinbarten Kostenerstattungen (Entgelte, Fahrtkosten, Nebenkosten) vollständig 
auszahlen. 

(7) 	� Sollte der Veranstalter weitere Personen oder Firmen mit Dienstleistungen 
beauftragt haben, sind auch für diese die vereinbarten Kostenerstattungen 
vorzunehmen. 
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Unterabschnitt 2: Meldestelle
§ 88 Aufgaben 
(1) 	� Meldestellen müssen Mitglied der EWU und offiziell durch die EWU akkreditiert 

sein.  
Sie müssen aus der jeweils gültigen Meldestellen-Liste ausgewählt werden.

(2) 	� Die Meldestelle nimmt im Vorfeld des Turniers Nennungen an und erfasst und 
bearbeitet sie mit TRAILS. 

(3) 	� Die 1. Meldestelle wird vom Veranstalter oder Turnierleiter bestimmt  
und ist namentlich anzugeben. 

(4) 	� Eine Meldestelle darf nicht Turnierleiter, Ringsteward, Richter oder Steward auf 
dem jeweiligen Turnier sein.

(5) 	� Die 1. Meldestelle darf nur dann Teilnehmer sein, wenn eine 2. Meldestelle 
vorhanden ist. 

(6) 	� Nennungen, die nicht den Bestimmungen des Regelbuchs entsprechen,  
sind abzulehnen. Die Meldestelle kann, aber muss nicht, Kontakt zu 
einem Teilnehmer aufnehmen, damit diesem Gelegenheit gegeben wird, 
seine Nennung zu korrigieren.

(7) 	� Ist in der Ausschreibung eine Office Charge vorgesehen, so hat die Meldestelle 
die Pflicht, eine Nennbestätigung an die Teilnehmer zu versenden, die bei 
den Teilnehmern mind. 2 Werktage vor dem ersten Turniertag eintrifft.

(8) 	� Die Nennbestätigung enthält die Auflistung der genannten Prüfungen, bestätigt 
den Eingang der Nenngelder und Nebenkosten und weist noch offenstehende 
Beträge aus, die vor Ort entrichtet werden müssen.

(9) 	� Die Meldestelle erstellt einen Zeitplan, der vor Veröffentlichung mit dem Turnier-
leiter und dem Richter abgestimmt werden muss.  
Sie übersendet dem Richter bis spätestens 5 Tage vor Turnierbeginn einen 
verbindlichen Zeitplan. 

(10) 	�Die Meldestelle empfängt die Teilnehmer auf dem Turnier, kontrolliert die Startvo-
raussetzungen, insbesondere den Equidenpass und vergibt die Startnummern. Sie 
weist Boxen- oder Paddockplätze zu und gibt Auskunft über die weitere Organisa-
tion des Turniers.

(11) 	�Die Meldestelle ist verantwortlich für die Veröffentlichung folgender Informatio-
nen, wobei die Veröffentlichung auch online bzw. digital erfolgen kann (Ausnah-
men hiervon sind im Folgenden gekennzeichnet):

	 1.	� Endgültiger Zeitplan. Dieser muss zusätzlich in Papierform  
an der Meldestelle ausgehängt werden! 

	 2.	� Alle Pattern des Turniers müssen von der Meldestelle in der Software hinter-
legt werden.

	 3.	� Starterlisten jeder Prüfung. Diese müssen mindestens in Papierform  
am Abreiteplatz ausgehängt werden. Ausnahme: nicht erforderlich, wenn 
diese über Display am Abreiteplatz veröffentlicht werden.

	 4.	� Einsicht in Scoresheets, entweder durch Einsicht in die Original-Scoresheets 
unter Aufsicht oder durch Einsicht im Mitglieder-Self-Service-Bereich.

	 5.	� Ergebnislisten stehen automatisch online zur Verfügung.
	 6.	� Abreitezeiten. Diese müssen mindestens in Papierform  

am Abreiteplatz ausgehängt werden. 
	 7.	� Name des Stewards. Dieser muss mindestens in Papierform  

an der Meldestelle ausgehängt werden.
	 8.	� Name und Telefonnummer von Turniertierarzt und Hufschmied. Diese müssen 

mindestens in Papierform an der Meldestelle ausgehängt werden. 
(12) 	�Die Meldestelle ist für die Übermittlung der Turnierergebnisse sowie die Bearbei-

tung und Versendung aller für das Turnier erforderlichen Unterlagen an die BGS 
verantwortlich.

(13) 	�Bei Ausfall der 1. Meldestelle muss eine andere akkreditierte 1. Meldestelle 
eingesetzt werden.
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§ 89 Bearbeitung der Teilnehmerdaten Kategorie DM, A+Q, SQ, A, B, C und D
Die Erfassung und Bearbeitung der turnierrelevanten Teilnehmerdaten wird über 
die EWU-eigene Turniersoftware bearbeitet. Die Verwendung der Software ist 
vorgeschrieben.

§ 90 Ergebnisse der Turniere Kategorie DM, A+Q, SQ, A, B, C und D
(1) 	� Folgende Unterlagen sind von der Meldestelle in der Woche nach dem Turnier an 

die BGS zu senden:
	 1.	� Programmheft (nur wenn nicht elektronisch in der Meldestellensoftware 

hinterlegt) 
	 2.	� Originale der Richterkarten, Score Sheets und Ergebnislisten
	 3.	� Richterbeurteilungsbogen (nur wenn dieser ausgefüllt wurde)
	 4.	� vom Ringsteward unterschriebene Starterlisten
	 5. .	� Stewardbeurteilungsbogen (nur wenn der Steward einen Beurteilungsbogen 

ausfüllt)
	 6. 	 opt. Ringstewardbeurteilungsbogen

(2) 	� Sollte die Meldestelle die Ergebnisse und Unterlagen nicht rechtzeitig an die EWU 
melden oder die Ergebnisliste fehlerhaft oder unvollständig sein, wird von der 
EWU dem Turnierveranstalter eine Gebühr in Rechnung gestellt. Die Genehmi-
gung eines zukünftigen Turniers kann sodann versagt werden.

§ 91 Bearbeitung der Teilnehmerdaten Kategorie E
Für die Bearbeitung der Teilnehmerdaten von Turnieren der Kategorie E ist die EWU-
Turniersoftware nicht erforderlich. Die Auswertung muss nur sinngemäß den Anforde-
rungen des Regelbuchs entsprechen.

§ 92 Ergebnisse der Turniere Kategorie E
(1) 	� Die Ergebnisse sind von der Meldestelle in der Woche nach dem Turnier an die BGS 

zu senden. 
(2) 	� Für die Dokumentation der Ergebnisse genügen handschriftliche Aufzeichnungen 

in ordentlicher Form. Sie müssen enthalten:
	 1.	� Name der Prüfung, der Sonderprüfung oder des Breitensportwettbewerbs
	 2.	� Platzierung mit Angabe von Startnummer, Name des Teilnehmers und Name 

des Pferdes
	 3.	� Programmheft (falls vorhanden)
	 4.	� Originale der Richterkarten und Score Sheets
	 5.	� vollständige Teilnehmerliste
	 6.	� Richterbeurteilungsbogen 
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Unterabschnitt 3: Turnierleiter
§ 93 Voraussetzungen 
(1) 	� Der vom Veranstalter bestimmte Turnierleiter muss Mitglied der EWU und mindes-

tens 21 Jahre alt sein und Kompetenz für die Leitung eines Turniers aufweisen.
(2) 	� Die für die Genehmigung eines Turniers zuständige Stelle kann einen Turnierleiter 

ablehnen und die Benennung eines anderen Turnierleiters fordern. 
(3) 	� Der Turnierleiter darf, abgesehen von einer Position als Veranstalter, weder weitere 

Funktionen auf demselben Turnier übernehmen noch Teilnehmer sein. 
(4) 	� Sind Veranstalter und Turnierleiter dieselbe Person, so gelten uneingeschränkt die 

Bestimmungen des Veranstalters für den Turnierleiter.
(5) 	� Gleiches gilt für den Vertreter des Turnierleiters.

§ 94 Aufgaben 
(1) 	� Der Turnierleiter hat das Recht und die Pflicht, auf die Einhaltung aller Regeln, die 

das Turnier betreffen, zu achten. 
(2) 	� Er muss während des Turniers durchgehend anwesend sein und dem Richter und 

Steward jederzeit zur Verfügung stehen. 
(3) 	� Der Turnierleiter ist für den Gesamteindruck der Veranstaltung verantwortlich und 

unterstützt stets die Arbeit des Richters, des Stewards und des Ringstewards.
(4) 	� Der Turnierleiter ist dem Veranstalter gegenüber verantwortlich für die Einhaltung 

der Turnierbestimmungen.
(5) 	� Der Turnierleiter hat sicherzustellen, dass für den gesamten Turnierzeitraum mind. 

ein Rettungssanitäter mit Notfallausrüstung auf dem Turnier bereit steht. Sollte 
dies nicht der Fall sein, hat er umgehend sowohl den Richter als auch den Steward 
hierüber zu informieren.

(6) 	� Der Turnierleiter muss nach dem Ende der letzten Prüfung des jeweiligen Turnier-
tages sowie am Ende des Turniers noch für mindestens eine halbe Stunde auf dem 
Turnierplatz anwesend sein, um im Falle eines Protestes eine Entscheidung mit 
dem Turnierausschuss herbeizuführen.

(7) 	� Der Turnierleiter überwacht die Einhaltung des Zeitplans, der den Teilnehmern 
bekannt gegeben worden ist.
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Unterabschnitt 4:  
Richter/Tie-Judge/Bit-Judge/Richteranwärter
§ 95 Voraussetzungen 
(1) 	� Der Richter muss aus der aktuellen EWU-Richterliste ausgewählt werden (amtie-

render Richter).
(2) 	� Zwischen dem Veranstalter und dem Richter muss ein schriftlicher Vertrag (EWU-

Formular „Richtervertrag“) geschlossen werden.
(3) 	� Richter, die in der von der EWU geführten aktuellen A/B-Liste enthalten sind, 

dürfen alle Turnierprüfungen der Turnierkategorien DM, A+Q, A, SQ, B, C, D und E 
richten sowie alle Sonderprüfungen und Breitensportwettbewerbe. 

(4) 	� Richter, die auf der von der EWU geführten aktuellen C-Liste geführt werden, 
dürfen alle Turnierprüfungen der Turnierkategorien C, D, E richten sowie alle 
Sonderprüfungen und Breitensportwettbewerbe. C-Richter dürfen auf Turnieren 
der Kategorie A+Q, A und SQ zusätzlich ausgeschriebene Prüfungen der LK 3 und 
auf Turnieren der Kategorie B zusätzlich ausgeschriebene Prüfungen der LK 3 und 
LK 4 richten.

(5) 	� Für das Richten von Working Cowhorse, Working Cowhorse Boxing und Box Drive 
Box muss der Richter ein Zertifikat für Working Cowhorse besitzen. 

§ 96 Zusätzliche Richter
(1) 	� Sofern erforderlich, können weitere Richter auf einem Turnier eingesetzt werden,
	� 1. um einen zügigen Prüfungsablauf bei großen Teilnehmerfeldern zu garantieren 

und/oder 
	� 2. zur Kontrolle der Gebisse, der Ausrüstung und des Zustands der Pferde  

(Bit Judge).
(2) 	� Die Richter müssen auf der aktuellen EWU-Richterliste geführt werden. 
(3) 	� Bei Deutschen Meisterschaften können auch qualifizierte Richter anderer an-

erkannter Verbände eingesetzt werden.

§ 97 Bit Judge
Sofern ein Bit Judge eingesetzt ist, muss der Teilnehmer sein Pferd unmittelbar nach 
seinem Start von diesem kontrollieren lassen. Der Bit Judge informiert den amtieren-
den Richter umgehend bzw. bis spätestens vor Abgabe der Richterkarte über Disquali-
fikationen, über die er eigenständig entscheidet.

§ 98 Tie-Judge
Bei Prüfungen, die von mehreren Richtern gerichtet werden, muss ein Richter bestimmt 
werden, dessen Bewertung bei einem Punktegleichstand herangezogen wird und 
für die endgültige Platzierung ausschlaggebend ist (Tie-Judge). Dieser sollte auf der 
Starterliste deutlich gekennzeichnet werden, im Zweifel ist der erstgenannte Richter 
der Tie-Judge.

§ 99 Aufgaben 
1. Der Richter muss sich nach dem Eintreffen am Veranstaltungsort sofort mit der 
Turnierleitung in Verbindung setzen.
2. Der Richter soll die Turnierleitung bei auftretenden Meinungsverschiedenheiten be-
raten, sofern sie die Regeln und Bestimmungen des Regelbuchs betreffen. 
3. �Der Richter betritt die Arena zusammen mit seinem Ringsteward frühestens 15 Mi-

nuten vor Beginn einer Prüfung. Sind alle Vorbereitungen getroffen, lässt der Richter 
durch den Sprecher den Beginn der Prüfung ansagen.

4. �Der Richter muss nach dem Ende der letzten Prüfung des jeweiligen Turniertages 
sowie am Ende des Turniers noch für mindestens eine halbe Stunde auf dem Turnier-
platz anwesend sein, um im Falle eines Protestes eine Entscheidung mit dem Turnier-
ausschuss herbeizuführen.
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§ 100 Befugnisse des Richters
(1) 	� Der Richter entscheidet, ob er außer dem Ringsteward noch weitere Personen in 

der Arena zulässt. Dies können weitere Ringstewards oder Ringsteward-Anwärter, 
weitere Richter oder Richter-Anwärter, Personen des Parcoursdienstes oder Foto-
grafen sein. Die zugelassenen Personen müssen von Anfang bis Ende der Prüfung 
in der Arena sein und haben einen zugewiesenen Platz einzuhalten.

(2) 	� Die Wiederherstellung eines Hindernisses, für die eine Unterbrechung des Rittes 
notwendig ist, bedarf der Genehmigung (Handzeichen, Anweisung) des Richters.

(3) 	� Der Richter kann eine Prüfung jederzeit unterbrechen. Der Abbruch einer Prüfung 
wird vom Richter durch Handzeichen an den Sprecher oder durch Abpfeifen 
signalisiert.

(4) 	� Dem amtierenden Richter obliegt es bei Beginn, während oder nach der Prüfung 
bzw. solange sich der Teilnehmer nach Beendigung der Prüfung in der Arena 
aufhält, Ausrüstungsgegenstände, die dem EWU Regelbuch nicht entsprechen, die 
dort nicht eindeutig geregelt sind oder die er für inhuman hält, abzulehnen. Der 
betreffende Teilnehmer wird für die entsprechende Prüfung disqualifiziert.

(5) 	� Es obliegt dem Richter, Ausrüstungsgegenstände, die in diesem Regelbuch nicht 
eindeutig geregelt sind, abzulehnen, wenn sie dem Teilnehmer einen Vorteil ver-
schaffen, inhuman oder unfallgefährdend erscheinen.

(6) 	� Der amtierende Richter einer Prüfung hat das Vorstellen von Pferden, die Ver-
letzungen aufweisen, die offensichtlich Schmerzen verursachen, zu unterbinden. 
Dies kann bereits beim Einreiten oder während einer Prüfung durch Abbruch 
geschehen. In Gruppenprüfungen kann das betreffende Pferd herausgenommen 
und zur Verwahrung an einen Ort bestimmt werden, der die übrigen Teilnehmer 
nicht behindert.

(7) 	� Der amtierende Richter einer Prüfung oder ein zusätzlicher Richter hat nach einem 
Vorstellen oder am Ende von Gruppenprüfungen Pferde, die offensichtliche Verlet-
zungen aufweisen, zu disqualifizieren. Dies gilt insbesondere, wenn Verletzungen 
im Bereich reiterlicher Einwirkung festgestellt werden. Beispiele: Maul (Gebiss) und 
Bauch (Sporen), insbesondere Blut.

(8) 	� Der amtierende Richter einer Prüfung hat das Vorstellen von Pferden, die offen-
sichtliche Bewegungsstörungen aufweisen, deren Ursache in Schmerzen vermutet 
werden, zu unterbinden. Während einer Einzelprüfung kann dies durch Abbruch 
(Abpfeifen) der Prüfung geschehen oder durch Disqualifikation am Ende des Vor-
stellens. In Gruppenprüfungen soll das betreffende Pferd herausgenommen und 
zur Verwahrung an einen Ort bestimmt werden, der die übrigen Teilnehmer nicht 
behindert.

(9) 	� Der amtierende Richter einer Prüfung hat nach einem Vorstellen oder am Ende von 
Gruppenprüfungen, Pferde, die offensichtliche Bewegungsstörungen aufweisen, 
deren Ursache in Schmerzen vermutet werden, zu disqualifizieren. Eine Disquali-
fikation wegen Lahmheit des Pferdes muss dem Teilnehmer mitgeteilt werden.

(10) 	�Der Richter hat das Recht, aufgrund eines Regelverstoßes während einer Prüfung 
gegen einen Teilnehmer eine Disqualifikation auszusprechen. Dies gilt auch in 
Fällen von Beleidigung oder Beschimpfung des Richters durch einen Teilnehmer.

(11) 	�Bei wiederholten oder groben Verstößen kann der Richter beim Turnierausschuss 
eine Sperre beantragen. Über die Sperre eines Teilnehmers entscheidet der 
Turnierausschuss. 

(12) 	�Wird der Richter von dem Steward oder dem Turnierleiter gebeten, das Geschehen 
auf dem Abreiteplatz zu beobachten, so geschieht das ausschließlich unter den 
Aspekten: 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Regelbuches 
Allgemeine Sicherheit und Unfallverhütung 
Tierschutzbestimmungen im Pferdesport. 
Ansonsten ist es dem Richter nicht erlaubt, sich vorher die startenden Pferde anzu-
sehen oder mit anderen Personen über die teilnehmenden Pferde zu diskutieren 
bzw. seine Meinung über startende Pferde zu äußern.

(13) Der Richter entscheidet bei der Vergabe von Penalties im Zweifel für den Reiter.
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§ 101 Befangenheit
(1) 	� Es dürfen keine Pferde starten, die in den letzten 3 Monaten vom Richter verkauft 

oder trainiert wurden.
(2) 	� Teilnehmer, die in den letzten 4 Wochen Reitunterricht vom Richter erhalten haben, 

sind nicht startberechtigt. Als Reitunterricht gilt nicht die Teilnahme an einem 
Theoriekurs oder die Teilnahme an einem Trainingstag, welcher einem D-Turnier 
vorgeschaltet ist..

(3) 	� Niemand darf an einer Prüfung teilnehmen, dessen Angehöriger dort Richter ist. 
Angehörige sind hier Ehe- oder Lebenspartner, Eltern und Kinder.

(4) 	� Die Ursache für das Zutreffen von Befangenheitsgründen liegt beim Teilnehmer. Er 
ist bei seiner Nennung verpflichtet, den Richter in der Ausschreibung zu beachten. 
Im Falle des Zutreffens von Befangenheitsgründen und damit dem Verlust der 
Startberechtigung werden dem Teilnehmer keine Kosten ersetzt.

(5) 	� Der Richter ist in diesem Fall verpflichtet, die Starter aus der Arena zu weisen. 
Bemerkt der Richter das Zutreffen von Befangenheitsgründen erst nach Beginn 
der Prüfung oder des Einzelritts, wird die Prüfung oder der Ritt durchgeführt und 
der betreffende Teilnehmer erhält keine Wertung.

(6) 	� Dies trifft nicht zu, wenn der Richter nachträglich geändert wurde. 

§ 102 Kontakt zum Richter
(1) 	� Während der Richter seine Tätigkeit ausübt, dürfen Teilnehmer nur über den 

Turnierleiter, Steward oder den Ringsteward in Kontakt zum Richter treten. 
(2) 	� Eine Unterhaltung zwischen Richter und Teilnehmer, die über Anweisungen des 

Richters hinausgeht, ist während Prüfungen nicht erlaubt. 

§ 103 Ausrüstung 
(1) 	� Der Richter hat während seiner Amtsausführung in offizieller Kleidung zu 

erscheinen. 
(2) 	� Als offizielle Kleidung gilt:
	 1.	�� für Herren: Westernhut, Jackett/Jacke, langärmeliges Hemd, Krawatte oder 

Tuch, lange Hose, Stiefel oder Stiefeletten.
	 2.	�� für Damen: Westernhut, Jackett/Jacke, langärmelige Bluse, lange Hose, Stiefel 

oder Stiefeletten. Statt Jackett und Hose ist auch ein Kostüm (Jackett und 
mind. knielanger Rock) oder ein Kleid mit mind. knielangem Rock möglich, 
dazu passende feste Schuhe. 

(3) 	� Bei hohen Temperaturen, ist es gestattet, ein halbärmeliges Hemd/eine halbärme-
lige Bluse ohne Jackett zu tragen. Bei kalten Temperaturen oder/und Regen ist es 
gestattet, entsprechende Kleidung zusätzlich zu tragen.

§ 104 Richter-Anwärter 
(1) 	� Richter-Anwärter, die ihren Praxisnachweis (Hospitation) auf einem Turnier leisten 

wollen, müssen sich vor dem Turnier beim amtierenden Richter anmelden. Der 
Richter teilt dies dem Turnierleiter mit.

(2) 	� Richter-Anwärter haben in offizieller Kleidung zu erscheinen.
(3) 	� Richter-Anwärter haben keinerlei offizielle Kompetenz.
(4) 	� Näheres regeln die jeweils gültigen Merkblätter zur Richterausbildung.
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Unterabschnitt 5: Steward
§ 105 Voraussetzungen
(1) 	� Ein Steward ist auf allen EWU-Turnieren der Kategorien A+Q, SQ, A, B und C 

zwingend vorgeschrieben.
(2) 	� Der Steward muss aus der aktuellen Stewardliste ausgewählt werden.
(3) 	� Zwischen dem Veranstalter und dem Steward muss ein schriftlicher Vertrag (EWU-

Formular „Stewardvertrag“) geschlossen werden.
(4) 	� Der amtierende Richter, Veranstalter, Turnierleiter, Ringsteward, Meldestelle sowie 

ein Teilnehmer dieses Turniers dürfen nicht Steward sein.
(5) 	� Der Steward darf auf keinem Turnier tätig sein, sofern er auf der Anlage des Veran-

stalters/Veranstaltungsortes 
a) Einstaller ist oder 
b) mit dem Turnierveranstalter bis zum zweiten Grad verwandt, verheiratet oder 
verschwägert ist.

(6) 	� Ein Steward darf auf der gleichen Anlage max. 2 Turniere pro Jahr für max. zwei 
aufeinanderfolgende Jahre betreuen, unabhängig von der Kategorie des Turniers. 
Ausnahme: Doppelshow

§ 106 Aufgaben
(1) 	� Der Steward muss zu allen offiziellen Zeiten, in denen auf den offiziell zugelasse-

nen Plätzen abgeritten werden darf, anwesend sein.
(2) 	� Der Steward überwacht das Geschehen auf dem Turniergelände und die Einhal-

tung der Vorschriften dieses Regelbuches, insbesondere im Hinblick auf die Tier-
schutzbestimmungen im Pferdesport. 

(3) 	� Der Steward muss nach dem Ende der letzten Prüfung des jeweiligen Turniertages 
sowie am Ende des Turniers noch für mindestens eine halbe Stunde auf dem Tur-
nierplatz anwesend sein, um im Falle eines Protestes eine Entscheidung mit dem 
Turnierausschuss herbeizuführen.

(4) 	� Der Steward muss nach dem Turnier negative Erfahrungen/Situationen/Begeg-
benheiten an die BGS senden.

(5) 	� Die weiteren Aufgaben werden durch die Stewardordnung geregelt.
(6) 	� Jegliches Geschehen außerhalb der offiziellen Abreitezeiten fällt nicht in den Ver-

antwortungsbereich des EWU Stewards.

§ 107 Befugnisse des Stewards
(1) 	� Den Anweisungen des Stewards haben Veranstalter und Turnierteilnehmer Folge 

zu leisten.
(2) 	� Es obliegt dem Steward, das Arbeiten von Pferden zu untersagen, die offensicht-

liche Bewegungsstörungen aufweisen, deren Ursache vermutlich Schmerzen sind  
oder Verletzungen im Einwirkungsbereich des Reiters, die frisches Blut aufweist, 
zu sehen ist. Ggf. ist ein Tierarzt hinzuzuziehen. Er muss dem Turnierausschuss den 
Vorfall melden. Die weitere Verantwortung obliegt dem Turnierausschuss.

(3) 	� Der Steward ist befugt, gegen Teilnehmer eine Verwarnung auszusprechen, wenn 
diese mit ihrem Verhalten gegen die genannten Bestimmungen verstoßen.

(4) 	� Ein Teilnehmer muss mit einer Sperre rechnen, wenn er trotz Verwarnung durch 
den Steward weiterhin gegen angemahnte Bestimmungen verstößt. 

(5)	� Bei respektlosem Verhalten gegenüber dem Steward kann dieser ohne vorherige 
Verwarnung direkt eine gelbe Karte erteilen. Wiederholt respektloses Verhalten 
kann zu einer roten Karte und damit zu einem Turnierausschluss führen.

(6) 	� Weiteres regelt die Stewardordnung und die Rechtsordnung der EWU.

§ 108 Ausrüstung
(1) 	� Die Kleidung des Stewards besteht aus roter Oberbekleidung mit mind. kurzen 

Armen und Kragen, langen Hosen, Westernhut und festem Schuhwerk.
(2) 	� Der Steward muss ein Tätigkeits- und Namensschild tragen.
(3) 	� Der Steward muss dieses Regelbuch ständig bei sich führen.
(4) 	� Eine vollständige Teilnehmerliste mit Startnummern ist ihm von der Meldestelle 

auszuhändigen.
(5) 	� Der Steward ist berechtigt, eine Kamera bei sich zu tragen und diese nach seinem 

Ermessen einzusetzen. Er ist berechgit, auf dem gesamten Turniergelände Ton- 
und Videoaufnahmen zu machen.
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Unterabschnitt 6: Ringsteward/Ringstewardanwärter
§ 109 Voraussetzungen
(1) 	� Ein Ringsteward aus der aktuellen EWU-Ringstewardliste wird für die Turnier

kategorien DM, A+Q, A, SQ, B und C verlangt. In diesen Kategorien muss der 
Ringsteward Mitglied der EWU sein.

(2) 	� Auf EWU-D-/E-Turnieren soll eine kompetente Person benannt werden. Eine 
Mitgliedschaft in der EWU ist hier nicht erforderlich.

(3) 	� Alle Turnierrichter der aktuellen EWU-Richterliste haben ebenfalls die Berechti-
gung als Ringsteward tätig zu sein.

(4) 	� Zwischen dem Veranstalter und dem Ringsteward muss ein schriftlicher Vertrag 
(EWU-Formular „Ringstewardvertrag“) geschlossen werden. Unabhängig davon 
steht es jedoch prinzipiell dem Richter zu, den Ringsteward selbst zu benennen 
oder einen vom Veranstalter/ Turnierleiter vorgeschlagenen Ringsteward 
abzulehnen.

§ 110 Aufgaben 
(1) 	� Der Ringsteward ist der Assistent des Richters und hält sich daher während des 

gesamten Turniers in seiner Nähe auf. Er stellt die Verbindung zwischen Richter 
und Teilnehmer her und führt die notwendigen Protokolle über die Prüfungen.

(2) 	� Er sorgt für den zügigen organisatorischen Ablauf der Prüfungen, indem er Anwei-
sungen des Richters an den Sprecher, andere Personen des Turnierpersonals und 
die Teilnehmer weitergibt.

(3) 	� Der Ringsteward hat die Pflicht, während des Turniers Teilnehmer bei unsport
lichem oder regelwidrigem Verhalten auf dem Gelände zu verwarnen und muss 
den Richter von dem Vorfall in Kenntnis setzen. Dies kann ohne Angabe des 
Namens oder Startnummer erfolgen.

(4) 	� Es ist ausdrücklich verboten, dass der Ringsteward Kommentare über teilnehmen-
de Reiter oder Pferde bzw. deren Platzierung an den Richter oder andere Personen 
weitergibt.

§ 111 Ausrüstung
(1) 	� Der Ringsteward hat während seiner Amtsausführung in offizieller Kleidung zu 

erscheinen.
(2) 	� Als offizielle Kleidung gilt:
	 1.	� für Herren: Westernhut, Jackett/Jacke, langärmeliges Hemd, Krawatte oder 

Tuch, lange Hose, Stiefel oder Stiefeletten.
	 2.	� für Damen: Westernhut, Jackett/Jacke, langärmelige Bluse, lange Hose, Stiefel 

oder Stiefeletten. Statt Jackett und Hose ist auch ein Kostüm (Jackett und 
mind. knielanger Rock) oder ein Kleid mit mind. knielangem Rock möglich, 
dazu passende feste Schuhe. 

(3) 	� Bei hohen Temperaturen, ist es gestattet, ein halbärmeliges Hemd/eine halbärme-
lige Bluse ohne Jackett zu tragen. Bei kalten Temperaturen oder/und Regen ist es 
gestattet, entsprechende Kleidung zusätzlich zu tragen.

§ 112 Ringsteward-Anwärter
(1) 	� Ringsteward-Anwärter, die ihre Hospitation auf einem Turnier leisten wollen, 

müssen sich vor dem Turnier beim amtierenden Richter anmelden. Der Richter teilt 
dies dem Turnierleiter mit. 

(2) 	� Ringsteward-Anwärter haben in offizieller Kleidung zu erscheinen.
(3) 	� Ringsteward-Anwärter haben keinerlei offizielle Kompetenz.
(4) 	� Näheres regeln die jeweils gültigen Merkblätter zur Ringstewardausbildung.
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Unterabschnitt 7: Sprecher
§ 113 Voraussetzungen
(1) 	� Ein Sprecher ist ab Turnieren der Kategorie D zwingend erforderlich.
(2) 	� Der Sprecher wird vom Veranstalter und/oder Turnierleiter bestimmt. Er muss mit 

der allgemeinen Turnierorganisation vertraut sein.

§ 114 Aufgaben
(1) 	� Der Sprecher macht die Teilnehmer auf die Startreihenfolge aufmerksam und ruft 

sie entsprechend auf.
(2) 	� Ist ein aufgerufener Teilnehmer nicht vor dem Tor, so erfolgt der letzte Aufruf für 

diesen Teilnehmer: „Letzter Aufruf für die Startnummer ...“ . Erscheint der Teilneh-
mer mit der aufgerufenen Startnummer nicht unmittelbar nach diesem Aufruf, ist 
er nicht mehr startberechtigt.

(3) 	� Der Sprecher gibt die Anweisungen des Richters/Ringstewards an die Teilnehmer 
weiter. Dies können sein:

	 1.	� Anweisungen zum Aufstellen,
	 2.	� zum Beginnen der Prüfung oder zur Unterbrechung der Prüfung,
	 3.	� zur verlangten Gangart. Gangarten werden in Westernprüfungen mit den 

amerikanischen Fachbegriffen angesagt. In reitweisenübergreifenden Wett-
bewerben werden sie deutsch und englisch angesagt.

(4) 	� Der Sprecher ruft die für die Platzierung bestimmten Teilnehmer auf und bittet sie 
in die Arena. Zur Siegerehrung verliest er die Platzierung in umgekehrter Reihen-
folge vom Letztplatzierten zum Sieger und nennt dabei die Startnummer, den 
Teilnehmer und das Pferd und den errittenen Score. Die Bekanntgabe des Scores 
erfolgt in den Turnierkateorien A, A+Q, SQ, B und DM.

Unterabschnitt 8: Parcoursdienst
§ 115 Voraussetzungen 
(1) 	� Ein Parcoursdienst ist ab Turnieren der Kategorie D zwingend erforderlich.
(2) 	� Der Veranstalter und/oder Turnierleiter bestimmt für die Dauer des Turniers einen 

Parcoursdienst. Dieser sollte aus mindestens zwei Personen bestehen. 
(3) 	� Veranstalter und/oder Turnierleiter können einen Parcourschef bestimmen.
(4) 	� Parcoursdienst und/oder Parcourschef müssen mit dem Regelbuch vertraut sein.

§ 116 Aufgaben
(1) 	� Dem Parcoursdienst obliegt die Bereitstellung aller Hindernisse und Bahnmarkie-

rungen, die für das Turnier benötigt werden.
(2) 	� Der Parcoursdienst bereitet die Arena für die nächste Prüfung vor. Er stimmt die 

Aufstellung von Hindernissen und Bahnmarkierungen mit dem Richter ab. 
(3) 	� Nach Aufstellung der Hindernisse und Bahnmarkierungen hat er dem Richter die 

vorbereitete Arena zur Genehmigung/Abnahme zu zeigen.
(4) 	� Der Parcoursdienst hat den Anweisungen des Richters Folge zu leisten.

Unterabschnitt 9: Doorman 
§ 117 Voraussetzungen
(1) 	� Ein Doorman ist ab Turnieren der Kategorie D zwingend erforderlich.
(2) 	� Der Doorman wird vom Veranstalter und/oder Turnierleiter bestimmt.

§ 118 Aufgaben 
(1) 	� Der Doorman muss von der Meldestelle die aktuellen Starterlisten erhalten. 
(2) 	� Er ruft die Startbereitschaft der für die nächste Prüfung erwarteten Teilnehmer auf 

und kontrolliert ihre Anwesenheit. 
(3) 	� Er teilt dem Sprecher nicht erschienene Teilnehmer mit und bittet um Aufruf dieser 

Teilnehmer.
(4) 	� Werden die Teilnehmer vom Sprecher zum Einreiten aufgefordert, öffnet der Door-

man das Tor. Nach dem letzten aufgeforderten Teilnehmer oder dem letzten Aufruf 
eines bislang nicht erschienenen Teilnehmers schließt der Doorman auf das Hand-
zeichen des Richters das Tor. Kein weiterer Teilnehmer ist dann noch startberechtigt.
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Unterabschnitt 10: Sonstige Turnierfachleute/ 
Externe (Fotograf, Hufschmied, Tierarzt, Sanitätsdienst, 
Ordnungsdienst)
§ 119 Tierarzt
(1) 	� Für Turniere der Kategorien B, A, A+Q und DM  muss ein Tierarzt für Pferde in 

Rufbereitschaft bereitstehen. Die Telefonnummern des Tierarztes werden im 
Programmheft und in der Meldestelle veröffentlicht.

(2) 	� Mit Unterzeichnung des Nennformulars erklärt sich jeder Teilnehmer damit einver-
standen, tierärztliche Untersuchungen an Ort und Stelle durchführen zu lassen. 

(3) 	� Der amtierende Tierarzt des Turniers darf nicht gleizeitig Teilnehmer sein.

§ 120 Hufschmied
Für Turniere der Kategorie A+Q und B muss ein staatl. geprüfter Hufbeschlagschmied 
auf Abrufbereitschaft bereitstehen. Die Telefonnummern des Hufschmieds werden im 
Programmheft und in der Meldestelle veröffentlicht.

§ 121 Sanitätsdienst 
(1) 	� Auf Turnieren der Kategorie DM, A+Q, SQ, A, B und C muss, mit Ausnahme der 

Abreitezeiten, für den gesamten Turnierzeitraum mind. ein Rettungssanitäter mit 
Notfallausrüstung auf dem Turnier bereit stehen. Die Notfallausrüstung muss dafür 
geeignet sein, schwerere Verletzungen medizinisch erstzuversorgen. Schnellste 
Einsatzbereitschaft eines verantwortlichen Arztes oder Rettungsassistenten ist zu 
gewährleisten.

(2) 	� Auf Turnieren der Kategorie D und E muss der Turnierleiter über eine Telefonver-
bindung zu einem örtlichen Rettungsdienst verfügen.

§ 122 Ordnungsdienst
(1) 	� Ein Ordnungsdienst kann vom Veranstalter und/oder Turnierleiter beauftragt 

werden.
(2) 	� Der Ordnungsdienst untersteht dem Turnierleiter und hat bei allen aufkommen-

den Vorfällen den direkten Kontakt zum Turnierleiter herzustellen.
(3) 	� Der Ordnungsdienst soll auf ein angenehmes und freundliches Klima bei allen Be-

teiligten hinwirken und insbesondere den Teilnehmern gegenüber hilfsbereit sein.
(4) 	� Dem Ordnungsdienst können folgende Aufgaben erteilt werden:
	 1.	� Kontrolle des Zutritts zum Turniergelände (festgelegt durch Eintrittsgelder, 

Teilnehmerbestätigung, Turnierhelferbestätigung, Bestätigung von Ämtern 
und Aufgaben auf dem Turnier, Teilnehmerbändchen).

	 2.	� Parkplatz-, Stall-, Paddock-, Camping-Ordnung.
	 3.	� Aufsicht über Service-Einrichtungen (Sanitäranlagen, Bewirtung usw.).
	 4.	� Aufsicht über gutes Benehmen aller Teilnehmer und Zuschauer (Maßnahmen 

bei übermäßigem Alkoholgenuss, Randalieren, Belästigung von Personen).

§ 123 Fotograf/Videograf
Für Turniere aller Kategorien kann vom Veranstalter und/oder Turnierleiter ein Fotograf/
Videograf engagiert werden, der Turnierfotos und/oder Turniervideos anfertigt.
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Unterabschnitt 11: Turnierausschuss
§ 124 Voraussetzungen	
(1) 	� Für Turniere der Kategorie DM, A+Q, SQ, A, B und C muss ein Turnierausschuss ge-

bildet werden, dessen Mitglieder während des gesamten Turniers anwesend sind.
(2) 	� Der Turnierausschuss besteht aus dem Turnierleiter oder seinem Vertreter, einem 

amtierenden Richter und einem amtierenden Steward des betroffenen Turniers. 

§ 125 Befugnisse
(1) 	� Der Turnierausschuss ist zuständig für die Entscheidung über Proteste und Maß-

nahmen im Sinne des Tierschutzes sowie Disziplinarmaßnahmen im Sinne dieses 
Regelbuchs sowie der Rechts- und Schiedsordnung.

(2) 	� Der Turnierausschuss entscheidet in Absprache mit dem Veranstalter über den 
dauerhaften Abbruch des Turniers.

(3) 	� Der Turnierausschuss kann über einen Teilnehmer eine Sperre verhängen. Diese 
Sperre gilt für das gesamte Turnier und muss am ersten Werktag nach dem Turnier 
an die BGS gemeldet werden.

(4) 	� Der Turnierausschuss kann bei der Entscheidung über die Sperre eines Pferdes 
einen Tierarzt zu Rate ziehen. Der Tierarzt entscheidet über den weiteren Einsatz 
eines Pferdes, das von dem Steward oder dem Richter wegen Verletzung, Lahm-
heit oder seines allgemeinen Gesundheitszustands gemeldet wurde. 

(5) 	� Der Turnierausschuss kann bei der Entscheidung über die Sperre eines Hundes 
einen Tierarzt zu Rate ziehen. Der Tierarzt entscheidet über den weiteren Einsatz 
eines Hundes, der von dem Steward oder dem Richter wegen Verletzung, Lahm-
heit oder seines allgemeinen Gesundheitszustands gemeldet wurde. Diese Sperre 
gilt für das gesamte Turnier und muss am ersten Werktag nach dem Turnier an die 
BGS gemeldet werden. 

(6) 	� Der Turnierausschuss orientiert sich bei seinen Entscheidungen an den Ethischen 
Grundsätzen der FN im Pferdesport sowie der Rechts- und Schiedsordnung der EWU.

§ 126 Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Turnierausschusses
(1) 	� Gegen die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen des Turnierausschusses steht 

dem Betroffenen das Recht des Einspruchs zu.
(2) 	� Sollte der Turnierausschuss über einen Turnierabbruch entscheiden, ohne dass der 

Veranstalter dem zustimmt, steht diesem der Rechtsweg nach der Rechtsordnung 
und Schiedsordnung der EWU zu. 

(3) 	� Der Einspruch ist innerhalb einer Woche schriftlich an das zuständige Gericht der 
EWU (Sport- oder Schiedsgericht) zu stellen und ausreichend zu begründen. Der 
ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Abschnitt VI: Ausrüstung/Bekleidung
Unterabschnitt 1: Allgemeine Ausrüstungsbestimmungen
§ 127 Ausrüstungsbestimmungen 
(1) 	� Alle Ausrüstungen von Pferden und Reitern auf Turnieren der EWU müssen den 

folgenden Bestimmungen entsprechen. Auf Turnieren unter der Leitung der FN 
oder gemeinsamen Turnieren gilt im Zweifelsfall die LPO/WBO.

(2) 	� Kein Teilnehmer darf in irgendeiner Weise an Pferd oder Sattel angebunden oder 
befestigt sein.

(3) 	� Kein Teilnehmer darf durch körperliche Gebrechen oder Behinderungen benach-
teiligt werden. Der Reiter hat durch einen Sportgesundheitspass des Kuratoriums 
für Therapeutisches Reiten oder eine Turnierkarte der Para Westernreiter nachzu-
weisen, dass aufgrund seiner körperlichen Gebrechen oder Behinderungen die 
im Pass aufgeführten Hilfsmittel zugelassen sind, die das Regelbuch ansonsten 
verbietet. Der Richter muss von dem Teilnehmer vor Prüfungsbeginn darüber 
informiert werden. 

(4) 	� Es gilt für alle Ausrüstungsgegenstände, dass silberne Verzierungen, wie etwa 
bei Show-Sätteln, nicht höher bewertet werden als eine solide, gut gepflegte 
Arbeitsausrüstung.

(5) 	� In Sonderprüfungen müssen die Ausrüstungsbestimmungen der jeweiligen LK 
eingehalten werden. Eine Aufweichung dieser Regel ist nur möglich im Sinne einer 
Erleichterung für die Reiter der LK 1 und 2 hinsichtlich der Vorstellung von Senior-
Pferden, sofern dies in der Ausschreibung entsprechend geregelt ist.

§ 128 Regelwidrige Ausrüstung
Der Richter muss einen Teilnehmer mit regelwidriger Ausrüstung disqualifizieren. Dies 
kann vor Beginn des Rittes geschehen, der Ritt darf dann nicht durchgeführt werden 
(keine Startgenehmigung) oder nach dem Ritt (Disqualifikation). 

§ 129 Sonderprüfungen
Für die Ausrüstung in Sonderprüfungen gelten grundsätzlich die Bestimmungen des 
Regelbuches sowie die Ausrüstungsbestimmungen der jeweiligen LK, wenn nicht unter 
den Bestimmungen der einzelnen Sonderprüfung Ausnahmen genannt sind.

§ 130 Breitensportwettbewerbe 
(1) 	� Für Breitensportwettbewerbe und für reitweisenübergreifende Prüfungen gelten 

für Westernreiter die Bestimmungen dieses Regelbuches in ihrer jeweiligen LK, für 
Klassischreiter die Bestimmungen der LPO FN in ihrer LK.

(2) 	� Die EWU macht keine Unterscheidung zwischen Pferden und Ponys. In Wett-
bewerben der EWU gelten alle teilnehmenden Pferde als Ponys im Sinne 
der FN-LPO-Vorschriften.

(3) 	� Bezüglich der Verwendung einer Gerte und Hilfszügeln bezieht sich die EWU auf 
die betreffenden Vorschriften der LPO und stellt damit die klassischen Reiter den 
Westernreitern gleich, die weder eine Gerte noch das Zügelende als Einwirkung 
benutzen und keinerlei Hilfszügel verwenden dürfen.

(4) 	� Ausnahmen bezüglich der Hilfszügel gelten bei Reitern mit körperlichen Gebre-
chen oder Behinderungen.
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Unterabschnitt 2: Teilnehmer (Reiter, Vorsteller) 
§ 131 Kleidung des Turnierreiters 
(1) 	� Die vorgeschriebene Kleidung für Westernreiter ist:
	 1.	� Westernhut oder Reithelm (bruch- und splittersicherer Reithelm mit Drei- bzw. 

Vierpunktbefestigung, der der aktuellen Norm VG1 genügt). Für Reiter der LK 
1-5 B ist das Tragen eines Reithelms zwingend – auch beim Reiten auf dem 
Abreiteplatz – vorgeschrieben. In allen Walk Trot- und Führzügel-Klassen ist ein 
Helm unabhängig vom Alter des Reiters vorgeschrieben. Der Kinnriemen des 
Helms muss eng anliegend verschnallt werden, um ein Verrutschen oder ein 
Abstreifen während eines möglichen Sturzes zu vermeiden. In der SSH ist auch 
Teilnehmern der LK 1-5 B sowie Teilnehmern der Walk Trot-Klassen das Tragen 
eines Westernhutes erlaubt.

	 2.	� langärmeliges Hemd oder langärmelige Bluse bzw. ein langärmeliger Pullover. 
Hochgekrempelte Ärmel sind nicht erlaubt.

	 3.	� lange Hose
	 4.	� Westernstiefel oder Westernstiefeletten, die über den Fußknöchel reichen.
(2) 	� Die vorgeschriebene Kleidung für Klassischreiter bestimmt sich nach der LPO FN.
(3) 	� Die Kleidung muss sauber und ordentlich sein.
(4) 	� Über wetterbedingte Bekleidungsänderungen entscheidet der Richter.

§ 132 Zusätzlich erlaubte Ausrüstung
1.	� Chaps oder Chinks. Beim Vorstellen eines Pferdes an der Hand ist das Tragen von 

Chaps und Chinks nicht erlaubt.
2.	� In gerittenen Prüfungen können Westernsporen, die in einer Kugelform enden, 

deren Kugeldurchmesser mind. 1,5 cm beträgt, oder mit Sporenrad getragen 
werden. Beim Vorstellen eines Pferdes an der Hand werden keine Sporen getragen. 

3.	� Sicherheitswesten
4.	� Tapaderos (mit Leder nach vorne geschlossene Bügel) in LK 5, LK 4,  

Führzügel-Klassen sowie in Ranch Riding-Prüfungen.
5.	� Kopfhörer/Ohrhörer in einem Ohr in allen Paid-Warm-Up und auf dem Abreiteplatz
6.	� Das Verwenden von Fliegenmasken/Sonnenbrillen/Sonnenschutz für das Pferd  ist 

auf dem Abreiteplatz und in der Showarena erlaubt.
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§ 133 Ausrüstungstabelle Prüfungen
Leistungsklasse� 5 A

Prüfungen
Leistungsklasse� 5 B

Prüfungen
Leistungsklasse� 4 A

Prüfungen
Leistungsklasse� 4 B

Erlaubte Ausrüstung WPL WHS TH SSH RR SO WT WPL WHS TH SSH RR SO WT WPL WHS TH SSH SO WT RR RN WRR WPL WHS TH SSH SO WT RR RN WRR
langärmeliges Hemd, lange Hose, Westernstiefel/ Stiefeletten √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Westernhut √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Wanderreithut √ √ √ √ √ √
Reithelm für Jugendliche Vorschrift, Erwachsene empfohlen  
(WT Pflicht) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Sicherheitsweste √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Chaps, Chinks √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Tapaderos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sporen (Westernradsporen oder Kugelform Ø min 1,5 cm) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Klassische Reiter - siehe FN LPO/WBO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Westernsattel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Wanderreitsattel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Distanzsattel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Vorderzeug √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Schweifriemen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kopfstück mit Stirnriemen und Kehlriemen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Zwei Ohr Kopfstück, nur mit Kehlriemen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kinnriemen, Leder oder Kunststoff √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Snaffle Bit (zweihändig geritten) einfach/doppelt gebrochenes 
Gebiss √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Hackamore (Bosal) + Hanger + Mecate + opt. Ganaschenriemen 
(zweihändig) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

geschlossene Zügel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Split Reins oder Slobber Reins √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Mecate (geschlossen, mit Leitseil, für Bosal) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Boots (Gamaschen), Bell Boots (Hufglocken, Ballenschoner),  
Skid Boots, Bandagen √ √ √* √* √ √ √* √* √ √* √* √ √ √ √ √* √* √ √ √

Fell- u. sonstige schonende Unterlagen an Ausrüstung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Fliegenschutz f. Ohren √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Nasennetz (Augenpartie frei) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Hufschuhe √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Fliegenmaske/Sonnenbrille/Sonnenschutz √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
besondere Hilfsmittel bei körperl. Besonderheiten oder  
Behinderungen (Nachweis durch Sportgesundheitspass  
v. Kuratorium Therap. Reiten)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Erlaubt * Boots nur erlaubt bei den entsprechenden Disziplinen
Nicht erlaubt !
Hufschuhe nur an den Vorderbeinen erlaubt (in der Reining hinten geeigneter Beschlag)
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§ 133 Ausrüstungstabelle Prüfungen
Leistungsklasse� 5 A

Prüfungen
Leistungsklasse� 5 B

Prüfungen
Leistungsklasse� 4 A

Prüfungen
Leistungsklasse� 4 B

Erlaubte Ausrüstung WPL WHS TH SSH RR SO WT WPL WHS TH SSH RR SO WT WPL WHS TH SSH SO WT RR RN WRR WPL WHS TH SSH SO WT RR RN WRR
langärmeliges Hemd, lange Hose, Westernstiefel/ Stiefeletten √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Westernhut √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Wanderreithut √ √ √ √ √ √
Reithelm für Jugendliche Vorschrift, Erwachsene empfohlen  
(WT Pflicht) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Sicherheitsweste √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Chaps, Chinks √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Tapaderos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sporen (Westernradsporen oder Kugelform Ø min 1,5 cm) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Klassische Reiter - siehe FN LPO/WBO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Westernsattel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Wanderreitsattel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Distanzsattel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Vorderzeug √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Schweifriemen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kopfstück mit Stirnriemen und Kehlriemen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Zwei Ohr Kopfstück, nur mit Kehlriemen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kinnriemen, Leder oder Kunststoff √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Snaffle Bit (zweihändig geritten) einfach/doppelt gebrochenes 
Gebiss √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Hackamore (Bosal) + Hanger + Mecate + opt. Ganaschenriemen 
(zweihändig) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

geschlossene Zügel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Split Reins oder Slobber Reins √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Mecate (geschlossen, mit Leitseil, für Bosal) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Boots (Gamaschen), Bell Boots (Hufglocken, Ballenschoner),  
Skid Boots, Bandagen √ √ √* √* √ √ √* √* √ √* √* √ √ √ √ √* √* √ √ √

Fell- u. sonstige schonende Unterlagen an Ausrüstung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Fliegenschutz f. Ohren √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Nasennetz (Augenpartie frei) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Hufschuhe √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Fliegenmaske/Sonnenbrille/Sonnenschutz √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
besondere Hilfsmittel bei körperl. Besonderheiten oder  
Behinderungen (Nachweis durch Sportgesundheitspass  
v. Kuratorium Therap. Reiten)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Erlaubt * Boots nur erlaubt bei den entsprechenden Disziplinen
Nicht erlaubt !
Hufschuhe nur an den Vorderbeinen erlaubt (in der Reining hinten geeigneter Beschlag)
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LK 1-3 Prüfungen 
LK1+2  LK1+2

Prüfungen

Ausrüstung Jun Sen LK 3 WPL WHS TH RR RN WR JUPF 
RN

JUPF 
TH, BA, 

RR
YS CH YS RN WCH WCHB BDB SUHO SSH WRR

langärmeliges Hemd, lange Hose, Westernstiefel/ Stiefeletten √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Westernhut A A A A A A A A A A A A A A A A A √ A
Reithelm (Klasse B Pflicht, ausser SSH) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sicherheitsweste √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Chaps, Chinks √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Tapaderos (mit Leder nach vorne geschlossene Bügel) √ √ √ √ √ √
Sporen (Westernradsporen oder Kugelform Ø min 1,5 cm) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Westernsattel mit Horn √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Vorderzeug √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Schweifriemen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kopfstück mit Stirnriemen und Kehlriemen (bei allen Bits erlaubt) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kopfstück ohne Kehlriemen (nur mit Bit) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ein-Ohr / Zwei-Ohr-Kopfstück (nur mit Bit) wahlweis Stirn-/Kehlriemen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Zwei Ohr Kopfstück, (bei Snaffle Bit nur mit Kehlriemen) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kinnriemen, Leder oder Kunststoff √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kinnkette, (1,25cm flachanliegend, nur mit Bit) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Snaffle Bit (zweihändig) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Bit (einhändig) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Hackamore (Bosal) + Hanger/Kopfstück + Mecate + opt. Ganaschenriemen  
(zweihändig) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Hackamore (Bosal) + Hanger/Kopfstück + Mecate + opt. Ganaschenriemen  
(einhändig) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Romal Reins (Bit) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Slobber Reins (nur in Verbindung mit Snaffle Bit) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Boots (Gamaschen), Bandagen, Bell Boots (Hufglocken, Ballenschoner), Skid 
Boots* √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Fell- u. sonstige schonende Unterlagen an Ausrüstung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Fliegenschutz f. Ohren √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Nasennetz (Augenpartie frei) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Schweiftoupet (fake tail) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Hufschuhe √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Fliegenmaske/Sonnenbrille/Sonnenschutz √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
besondere Hilfsmittel bei körperl. Besonderheiten o. Behinderungen  
(Nachweis d. Sportgesundheitspass v. Kuratorium Therap. Reiten) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

A = Erwachsene Reiter

Erlaubt

Nicht erlaubt ! / *Ausnahme: Boots sind im Ranch Trail erlaubt!

Hufschuhe nur an den Vorderbeinen erlaubt (in der Reining hinten geeigneter Beschlag)
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LK 1-3 Prüfungen 
LK1+2  LK1+2

Prüfungen

Ausrüstung Jun Sen LK 3 WPL WHS TH RR RN WR JUPF 
RN

JUPF 
TH, BA, 

RR
YS CH YS RN WCH WCHB BDB SUHO SSH WRR

langärmeliges Hemd, lange Hose, Westernstiefel/ Stiefeletten √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Westernhut A A A A A A A A A A A A A A A A A √ A
Reithelm (Klasse B Pflicht, ausser SSH) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sicherheitsweste √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Chaps, Chinks √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Tapaderos (mit Leder nach vorne geschlossene Bügel) √ √ √ √ √ √
Sporen (Westernradsporen oder Kugelform Ø min 1,5 cm) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Westernsattel mit Horn √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Vorderzeug √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Schweifriemen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kopfstück mit Stirnriemen und Kehlriemen (bei allen Bits erlaubt) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kopfstück ohne Kehlriemen (nur mit Bit) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ein-Ohr / Zwei-Ohr-Kopfstück (nur mit Bit) wahlweis Stirn-/Kehlriemen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Zwei Ohr Kopfstück, (bei Snaffle Bit nur mit Kehlriemen) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kinnriemen, Leder oder Kunststoff √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kinnkette, (1,25cm flachanliegend, nur mit Bit) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Snaffle Bit (zweihändig) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Bit (einhändig) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Hackamore (Bosal) + Hanger/Kopfstück + Mecate + opt. Ganaschenriemen  
(zweihändig) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Hackamore (Bosal) + Hanger/Kopfstück + Mecate + opt. Ganaschenriemen  
(einhändig) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Romal Reins (Bit) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Slobber Reins (nur in Verbindung mit Snaffle Bit) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Boots (Gamaschen), Bandagen, Bell Boots (Hufglocken, Ballenschoner), Skid 
Boots* √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Fell- u. sonstige schonende Unterlagen an Ausrüstung √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Fliegenschutz f. Ohren √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Nasennetz (Augenpartie frei) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Schweiftoupet (fake tail) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Hufschuhe √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Fliegenmaske/Sonnenbrille/Sonnenschutz √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
besondere Hilfsmittel bei körperl. Besonderheiten o. Behinderungen  
(Nachweis d. Sportgesundheitspass v. Kuratorium Therap. Reiten) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

A = Erwachsene Reiter

Erlaubt

Nicht erlaubt ! / *Ausnahme: Boots sind im Ranch Trail erlaubt!

Hufschuhe nur an den Vorderbeinen erlaubt (in der Reining hinten geeigneter Beschlag)



50

Unterabschnitt 3: Pferd
§ 134 Westernsattel
(1) 	� Ein Westernsattel im Sinne dieses Regelbuchs ist ein Sattel mit folgenden 

Merkmalen:
	 1.	� er besitzt ein Sattelhorn, das fest mit der Fork verbunden ist,
	 2.	� er hat Fender,
	 3.	� er hat einen Baum, unabhängig vom Material.
(2) 	� Sofern ein Back-Cinch verwendet wird, ist dieser mit dem Sattelgurt durch den 

Connectorstrap zu verbinden.

§ 135 Zäumungen und Zügelführung
(1) 	� Es sind nur die folgenden Zäumungen zulässig:
	 1.	� Snaffle-Bit-Zäumung
	 2.	� Hackamore (Bosal)
	 3.	 (Western-)Bit
(2) 	� Beim Transport eines Gegenstandes oder beim Bewältigen des Tores gilt folgendes:
	 1. 	� Die einhändige Zügelführung muss beibehalten werden; die Zügelenden 

müssen aber nicht gewechselt werden, die Haltung der Zügel ist freigestellt.
	 2.	� Bei beidhändiger Zügelführung ist es freigestellt, ob das Hindernis einhändig 

oder beidhändig absolviert wird; somit ist es möglich, dass ein Gegenstand 
mit einer der zügelführenden Hände gehalten wird.

§ 136 Snaffle-Bit-Zäumung
(1) 	� Ein Snaffle-Bit muss beidhändig geritten werden, d.h., es befinden sich in der 

Prüfung immer beide Hände an den Zügeln. In Disziplinen, in denen sich der Reiter 
am Sattel festhalten darf, darf der Reiter die Zügel des Snaffle-Bits auch mit einer 
Hand führen, um sich mit der anderen Hand am Horn festhalten zu können. 

(2) 	� Die Snaffle-Bit-Zäumung besteht aus:
	 1.	� Kopfstück mit Stirnriemen und Kehlriemen.
	 2.	� Gebrochenes Mundstück (einfach oder doppelt gebrochen) aus glattem 

Metall ohne Hebelwirkung mit Trensenringen. 
		  a)	� Aus der Unter- und Oberseite des Mundstücks darf nichts hervorragen. Der 

Querschnitt des Mundstücks kann rund, oval oder eiförmig sein. Das Mund-
stück muss glatt sein, es dürfen sich keine aufgeragenen Wicklungen oder 
Ringe auf dem Mundstück befinden. Es darf nicht mehr als 0,3 cm Zugen-
freiheit haben.

		  b)	� Der Innen-Durchmesser der Trensenringe darf 5–10 cm betragen. Die 
Trensenringe dürfen nicht derart mit Zügel, Kinnriemen oder Kopfstück 
verbunden sein, dass sich eine Hebelwirkung des Gebisses ergibt. Der 
Zügel muss im Trensenring frei beweglich sein. Durchlässe im Trensenring 
für das Kopfstück und den Kinnriemen sind zulässig.

		  c)	� 2,54 cm (1 inch) vom Rand entfernt muss der Durchmesser des Mundstücks 
noch mindestens 0,8 cm betragen. Das Mundstück darf zur Mitte hin im 
Durchmesser abnehmen. 

	 3.	� Ein Kinnriemen aus Leder oder Kunststoff, mindestens 1,25 cm breit ist vor
geschrieben. Kinnketten sind nicht erlaubt.

	 4.	� Wird beidhändig mit Split Reins geritten, kann mit oder ohne Zügelbrücke 
geritten werden.

	�	  a)	� Wird ohne Zügelbrücke geritten, müssen die Zügelenden gekreuzt und 
jeweils zur gegenüberliegenden Halsseite geführt werden. 

		  b)	� Wird mit Zügelbrücke geritten, muss mindestens ein Zügelende durch bei-
de Hände laufen, sodass mit mind. einem Zügel eine Zügelbrücke gebildet 
wird. 

(3) 	� Slobber Reins/Cowboy Snaffle-Bit sind zulässig. Sie bestehen entweder aus zwei 
Slobber Leathers (geschlossen) mit Leitseil (Mecate), das am Sattel zu befestigen 
ist, oder aus zwei Slobber Leathers mit zwei Zügeln (offen), die wie Split Reins 
gehalten werden.

(4) 	� Ein-Ohr-Kopfstücke am Snaffle-Bit sind nicht erlaubt.
(5) 	� Zwei-Ohr-Kopfstücke sind nur mit Kehlriemen erlaubt. 
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(6) 	� Wenn ein Gegenstand gehalten oder ein Seiltor bedient werden muss, ist es zu-
lässig dies bei beidhändiger Zügelführung mit einer der zügelführenden Hände zu 
tun. Eine einhändige Zügelführung ist somit für das Absolvieren nicht zwingend 
erforderlich, aber erlaubt.

(7)	 In der LK 4/5 A/B ist ein geschlossener Zügel erlaubt.

§ 137 Bosal
(1) 	� Ein Bosal muss beidhändig geritten werden, d.h. es befinden sich in der Prüfung 

immer beide Hände an den Zügeln. Ausnahmen: In den jun. Klassen LK 1 + 2 
sowie in der LK 3 kann das Bosal auch einhändig geritten werden. In Disziplinen, in 
denen sich der Reiter am Sattel festhalten darf, darf der Reiter die Mecate auch mit 
einer Hand führen, um sich mit der anderen Hand am Sattel festhalten zu können.

(2) 	� Senior-Pferde dürfen im Bosal geritten werden, in LK 1 und 2 ist hierfür einhändige 
Zügelführung vorgeschrieben. Sowohl die Romal-Rein-Zügelführung (geschlos-
sene Zügelfaust, kein Finger zwischen den Zügeln) als auch die Split-Rein-Zügel-
führung (nicht mehr als der Indexfinger zwischen den Zügeln) sind erlaubt. Sollte 
das Ende lang genug sein, um herunterzuhängen, ist es egal auf welcher Seite. 
Während der Prüfung darf die Zügelhand nicht gewechselt werden.

(3) 	� Eine Bosal-Zäumung besteht aus:
	 1.	� Bosalhänger oder anderes Kopfstück 
	 2.	� flexibles, geflochtenes Leder-, Seil- oder Rohhaut-Bosal (Nasenring), dessen 

Kern aus Rohhaut besteht. Der zulässige Durchmesser der Backenstücke des 
Bosals darf 1/2 bis 1 Zoll betragen. Hartes oder unelastisches Material im Be-
reich, in dem das Bosal den Pferdekopf berührt, ist nicht zulässig, selbst wenn 
es dort gepolstert oder umwickelt ist. Bosals aus Pferdehaar sind nicht zulässig

	 3.	� Mecate, ein geschlossener Zügel, dessen Ende (Leitseil) am Sattel befestigt ist
(4) 	� Ein Fiador ist erlaubt.
(5) 	� Ein Kehlriemen ist erlaubt.
(6) 	� Eine gebisslose Zäumung, die über die Anzüge eine starke Hebelwirkung erzielt 

(Roy-Hackamore, mechanische Hackamore), ist nicht erlaubt.
(7) 	� Wenn ein Gegenstand gehalten oder ein Seiltor bedient werden muss, ist es zu-

lässig dies bei beidhändiger Zügelführung mit einer der zügelführenden Hände zu 
tun. Eine einhändige Zügelführung ist somit für das Absolvieren nicht zwingend 
erforderlich, aber erlaubt.

§ 138 (Western-)Bit
Die Bit-Zäumung besteht aus:
1.	� Kopfstück mit
	 a)	� Stirnriemen
	 b)	� Ein-Ohr oder Zwei-Ohr wahlwei-

se mit oder ohne Kehlriemen.
2.	� durchgehendes, einfach oder doppelt 

gebrochenes Mundstück mit Shanks (Bit)
	 a)	� Die Mundstücke müssen rund, oval oder 

eiförmig im Querschnitt sein und 2,54 cm 
vom Rand gemessen einen Durchmesser 
von mindestens 0,8 cm und maximal 1,9 cm 
aufweisen. Die Oberfläche der Mundstücke 
muss glatt sein.

	 b)	� Einlagen sind erlaubt. Aus der Unterseite des Mundstückes darf nichts weiter 
als 0,3 cm hervorragen und muss abgerundet und glatt sein,.

	 c)	� Die Zungenfreiheit („Port“) darf nicht höher als 8,9 cm sein.
	 d)	� Die Anzüge (Purchase + Shank) dürfen zusammen nicht länger als 21,6 cm sein. 
3.	� Kinnkette oder Kinnriemen mit mindestens 1,25 cm Breite, der flach am Pferdekinn 

anliegt und nicht verdreht ist. Besteht die Kinnkette aus zwei einzelnen Ketten, 
so müssen diese mittig fest verbunden sein. Der Kinnriemen oder die Kinnkette 
müssen in die oberste Öffnung eines Bits (Kandarenauge) eingeschnallt sein.

4.	� Split Reins, die in einer Hand geführt werden. Beide Zügelenden hängen auf der 
Seite der Zügelhand herunter. Die Zügel müssen während der Prüfung mit der-
selben Hand geführt werden mit Ausnahme eines Handwechsels um ein Hindernis 
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zu bewältigen oder wenn eine andere Art der Zügelführung ausdrücklich erlaubt 
ist. In der Zügelhand darf sich nicht mehr als der Indexfinger zwischen den Zügeln 
befinden. Das Entwirren der Zügel hinter der zügelführenden Hand ist auch in der 
Bewegung zulässig.

5.	� Romal Reins, bei denen das Romal von unten nach oben in einer geschlossenen 
Zügelhand (geschlossene Faust) gehalten wird, wobei sich kein Finger zwischen 
den Zügeln befinden darf. Die zweite Hand hält das Ende des Romals mindestens 
40 cm von der Zügelhand entfernt. Während der Prüfung darf die Zügelhand nicht 
gewechselt werden. Das Ende darf nicht als Peitsche eingesetzt werden (Ausnah-
me in der WCH, WCHB und BDB hinter dem Gurt). Romal Reins müssen ab dem 
hinteren Teil miteinander verbunden sein. 

§ 139 Verbotene Ausrüstung
1.	� Zaumzeug aus Metall, gleichgültig, ob gepolstert (Metallschnallen und 

Verbindungsstücke erlaubt)
2.	� Kinnriemen oder Kinnketten, die nicht den oben aufgeführten Anforderungen 

entsprechen und/oder die zu eng verschnallt sind
3.	� Gedrehte und scharfkantige Mundstücke
4.	� Alle nicht erlaubten Gebisse
5.	� Sperrhalfter, Reithalfter, Mouth Shutter
6.	� Alle Hilfszügel (z.B. Tie-downs, Stoßzügel, Martingal, Ausbinder, Schlaufzügel) und 

Doppelzäumungen
7.	� Alle peitschenähnlichen Gegenstände (Peitsche, Gerte, Quirt) sowie die Verwendung 

der Zügelenden in der Prüfung als Peitsche (Ausnahme WCH, WCHB, BDB)
8.	� Gewicht im Schweif
9.	� Reiten mit Kopfhörern. Ausnahme: Im Paid-Warm-Up und auf dem Abreiteplatz ist 

das Reiten mit 1 Kopfhöhrer/ 
Ohrstöpsel erlaubt 

10.	� Ohrstöpsel (Ear Plugs) für Pferde 
11.	� Führleinen/Stricke mit Panikhaken
12.	� Sporttapes jeglicher Art
13.	� Griffe am Sattel sind - außer in der  Führzügelklasse -  nicht zugelassen 

 § 140 Zusätzlich erlaubte Ausrüstung
1.	� Fliegenschutz an den Ohren 
2.	� Schutz an der Nase (Head Shaker) 
3.	� Fell- oder sonstige schonende Unterlagen an den Ausrüstungsgegenständen
4.	� Bandagen und Gamaschen, z.B. Boots, Combination Boots, Bell Boots, Wickel

bandagen sind in den Disziplinen WHS, RN, SUHO, WCH, Cutting, BO, BDB, WRR, RR 
und in allen JUPF- und YS-Prüfungen erlaubt.

5. 	� Fliegenmaske/Sonnenbrille/Sonnenschutz.

§ 141 Hufbeschlag 
(1) 	� Der Hufbeschlag muss zweckdienlich und in Ordnung sein; nicht gestattet sind 

Bleiplatten oder Gewichte, ob sichtbar oder unsichtbar.
(2) 	� Hufschuhe sind zugelassen, außer in der RN und SUHO an den Hinterbeinen.
(3) 	� In allen RN-Klassen und SUHO ist ein geeigneter Beschlag Pflicht.

Unterabschnitt 4: Hund
§ 142 Besondere Ausrüstungsbestimmungen
(1) 	� Der Hund trägt ein normales Halsband oder Brustgeschirr. 
(2) 	� Kettenhalsbänder sind erlaubt, wenn sie nicht auf Zug angeleint sind.
(3) 	� Feste Leinen müssen eine angemessene Länge haben. Leinen mit integriertem 

Halsband müssen einen ZugStop haben. 
(4) 	� Wenn eine Reitbegleithundeleine mit Stopper benutzt wird, von welcher der Hund 

vom Pferd aus abgeleint werden kann, muss aus Sicherheitsgründen darunter ein 
Halsband oder Brustgeschirr am Hund bleiben.

(5) 	� Retrieverleinen ohne Stopper, Merothische und Flex-Leinen sind nicht zugelassen.
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B. Spezifischer Teil (§§ 143 – 389)

Abschnitt I: Grundlegende Bestimmungen 
(gültig für alle Disziplinen)
Unterabschnitt 1: Abreiten und Longieren
§ 143 Abreiten 
Unter Abreiten im Sinne dieses Regelbuchs wird jegliches Arbeiten von Pferden an der 
Hand, an der Longe oder unter dem Sattel verstanden.

§ 144 Abreitezeiten 
(1) 	� Die zugelassenen Abreitezeiten müssen per Aushang veröffentlicht sein. 
(2) 	� Außerhalb der zugelassenen Abreitezeiten ist das Abreiten ab offiziellem Turnier-

beginn untersagt. 
(3) 	� Den Turnierteilnehmern ist das Abreiten ausschließlich auf den ausgewiesenen 

Abreiteplätzen erlaubt. 
(4) 	� Verstöße gegen die vorstehenden Bestimmungen können Sanktionen nach sich 

ziehen.
(5) 	� Während der zugelassenen Abreitezeiten vor Turnierbeginn und nach der jeweils 

letzten Prüfung eines Turniertages muss der Turnierleiter über eine Telefonverbin-
dung zu einem örtlichen Rettungsdienst verfügen.

§ 145 Teilnehmerkennzeichnung 
Jeder Benutzer des Abreiteplatzes muss beim Abreiten und Führen sowie beim Lon-
gieren die für dieses Turnier zugeteilte Startnummer dieser Pferd-/Reiter-Kombination 
sichtbar tragen. 

§ 146 Ausrüstung außerhalb der Prüfung
(1) 	� Grundsätzlich sind auch auf dem Abreiteplatz nur nach diesem Regelbuch zuge-

lassene Ausrüstungsgegenstände erlaubt. 
(2) 	� Für Reiter der LK 1-5 B ist das Tragen eines Reithelms beim Abreiten zwingend 

vorgeschrieben.
(3) 	� Der Steward kann die Entfernung von Ausrüstungsteilen verlangen, die den Aus-

rüstungsbestimmungen dieses Regelbuchs nicht entsprechen.
(4) 	� Ausdrücklich verboten ist:
	 1.	� Reiten ohne Sattel
	 2.	� Reiten ohne Zäumung
	 3.	� Mehr als ein Reiter auf einem Pferd
	 4.	� Kinder auf Sätteln, deren Steigbügel zu lang sind
	 5.	� Reiten mit Handpferd.
(5) 	� Das Longieren an Führ- oder Hengstketten (Strick  oder Lederleine mit Kette im 

vorderen Bereich) ist nicht erlaubt. �

§ 147 Longieren
(1) 	� Longieren ist auf hierfür ausgewiesenen Plätzen auf dem Turniergelände erlaubt. 
(2) 	� Es darf nur longiert werden, wenn keine anderen Teilnehmer reiten. 
(3) 	� Wird eine Kandare zum Longieren verwendet, so darf die Longe nicht am 

Kandarenanzug eingehängt werden. 
(4) 	� Pferde dürfen nur am Snaffle Bit und nur so weit ausgebunden werden, dass sich 

die Nasenrückenlinie vor oder an der Senkrechten befindet. Jedoch darf der Aus-
bindezügel nicht zwischen den Vorderbeinen verlaufen.

(5) 	� Gebisse für das Longieren müssen dem Regelbuch entsprechen. 
(6) 	� Der Gebrauch einer Longierpeitsche ist erlaubt.
(7) 	� Pferde dürfen mit Trense, Kappzaum, Halfter oder Knotenhalfter longiert werden.
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Unterabschnitt 2: Prüfungsbestimmungen 
§ 148 Einzeldisziplinen
In Einzeldisziplinen kann ein Teilnehmer beliebig viele Pferde pro Prüfung starten.  
Er erhält pro Start eine Bewertung und kann mit allen gestarteten Pferden platziert 
werden. Folgende Disziplinen sind Einzeldisziplinen:
1.	� TH
2.	� WR
3.	� RN
4.	� RR
5.	� SUHO
6.	� RTH
7. 	� H&D TH
8.	� WT TH
9.	� WT RR
10.	� WCH
11.	� WCHB
12.	� BDB
13.	� angelehnte Sonderprüfungen entsprechend der regulären Disziplin.

§ 149 Gruppendisziplinen
In Gruppendisziplinen kann ein Teilnehmer nur ein Pferd pro Prüfung vorstellen. Fol-
gende Disziplinen sind Gruppendisziplinen:
1.	� WPL
2.	� WHS
3.	� SSH
4.	� FZ
5.	� WT WHS/WT WPL
6.	� angelehnte Sonderprüfungen entsprechend der regulären Disziplin.
7.	� WRR

§ 150 Gescorte Disziplinen 
Gescorte Disziplinen sind Disziplinen, in denen zur Bewertung ein Score vergeben wird. 
In folgenden Disziplinen wird ein Score vergeben: 
1.	� TH
2.	� WR
3.	� RN
4.	� WHS
5.	� SSH 
6.	� RR
7.	� SUHO
8.	� RTH
9. 	� H&D TH
10.	� WT TH
11.	� WT RR
12.	� WCH
13.	� WCHB
14.	� BDB
15.	� angelehnte Sonderprüfungen entsprechend der regulären Disziplin.
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§ 151 Ermittlung des Scores in gescorten Disziplinen (Basis 70)
(1) 	� In gescorten Disziplinen, deren Grundscore 70 beträgt, vergibt der Richter für die 

einzelnen Manöver einen Manöverscore. Außerdem können Fehlerpunkte (Penalties)  
vergeben werden, die zu Abzügen führen. Für das Endergebnis werden die 
Manöverscores sowie die Penalties vom Grundscore addiert oder subtrahiert.

(2) 	� Ausgehend von einem Grundscore von 70 vergibt der Richter in den einzelnen  
Manövern einen Score von minus 1,5 bis plus 1,5. Hierbei gilt folgende Aufschlüsselung:

	 -1.5 	 = extrem schwach
	 -1 		  = sehr schwach
	 -0.5 	 = schwach
	 0 		  = Durchschnitt
	 +0.5 	 = gut
	 +1 		  = sehr gut
	 +1.5 	 = extrem gut
(3) 	� In den Disziplinen WHS und SSH vergibt der Richter ausgehend von einem 

Grundscore von 70 in den einzelnen Manövern einen Score von minus 3 bis plus 3. 
Halbe Punkte sind möglich. Hierbei gilt folgende Aufschlüsselung:

	 -3 		  = extrem schwach
	 -2 		  = sehr schwach
	 -1 		  = schwach
	 0 		  = Durchschnitt
	 +1 		  = gut
	 +2 		  = sehr gut
	 +3 		  = extrem gut

§ 152 Ermittlung von Wertnoten 
In Disziplinen in denen Wertnoten vergeben werden, vergibt der Richter 10 Bewertungen 
mit je einer Wertnote von 0 bis 10 Punkten. Die Vergabe halber Punkte ist möglich. Zur 
Ermittlung des Endergebnisses werden alle Wertnoten addiert und durch 10 geteilt. Für 
die Vergabe der Wertnoten gilt folgende Aufschlüsselung:
10 	 = ausgezeichnet
9 	 = sehr gut
8 	 = gut
7 	 = ziemlich gut
6 	 = befriedigend		
5 	 = genügend
4 	 = mangelhaft
3 	 = ziemlich schlecht
2	 = schlecht
1 	 = sehr schlecht
0 	 = nicht ausgeführt
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§ 153 Pattern
(1) 	� Pattern sind die Aufgaben, die der Teilnehmer mit seinem Pferd und ggf. einem 

Hund absolvieren muss. 
(2) 	� Pattern bestehen aus einer Zeichnung und einem Text, der diese Zeichnung 

erläutert. Dem Pattern sind die Gangarten, Hindernisse und/oder Manöver zu 
entnehmen. Grundsätzlich sollten alle Pattern so gestaltet sein, dass Unfälle aus-
geschlossen werden können und den Pferden oder Hunden keine Fallen gestellt 
werden.

(3) 	� In Pattern, in denen Text und Zeichnung nicht übereinstimmen, gilt immer Text vor 
Bild.

(4) 	� Pattern werden je nach Disziplin frei entworfen oder sind fest vorgeschrieben. 
(5) 	� Abstände, Pflicht- und Wahlhindernisse sowie ggfls. weitere notwendige Elemente 

sind den jeweiligen Disziplinen zu entnehmen. 
(6) 	� Abstände, die in den Pattern nicht explizit beschrieben sind, werden anhand der 

vorgegebenen Abstände und Maße der jeweiligen Disziplinen aufgebaut. Ein Viel-
faches der Abstände ist möglich. 

(7) 	� Beim Messen der Abstände wird die lichte Weite genutzt. 
(8) 	� Beim Messen von erhöhten Stangen wird vom Boden bis zum höchsten Punkt der 

Stange gemessen.
(9) 	� Die Gangart Galopp wird grundsätzlich im Handgalopp verlangt, welcher sich 

durch die gezeichnete Linienführung ergibt, es sei denn der Text beschreibt etwas 
anderes.

(10) 	�Werden Marker oder ähnliche Orientierungspunkte eingezeichnet, so muss zu 
ersehen sein, auf welcher Seite des Markers zu reiten oder zu führen ist. 

(11) 	�Bei der Patternauswahl ist der Schwierigkeitsgrad entsprechend der Leistungsklas-
se oder/und des Pferdealters zu beachten.

(12) �	�Die Patternauswahl erfolgt durch den Veranstalter, Turnierleiter oder Richter, 
wobei der Richter für die korrekte Auswahl verantwortlich ist.

(13) 	�Pattern müssen spätestens 90 Minuten vor Turnierbeginn bekannt gegeben 
werden. Dies erfolgt in der Regel online. Bei folgenden Disziplinen ist das Veröf-
fentlichen der Patternzeichnung nicht erforderlich, sondern es genügt die Pattern-
bezeichnung: RN, WR, SUHO, JUPF, YS, WCH, Boxing, Box Drive Box. 

(14) 	�Sollte eine Änderung der Pattern oder deren Inhalte (Zeichnung/Text) kurzfristig 
erforderlich sein, werden die Teilnehmer darüber informiert.

(15) 	�Der Richter ist für den korrekten Aufbau und die Freigabe des Parcours 
verantwortlich.

(16) 	�In Prüfungen, die der Qualifikation zur DM oder dem Erreichen eines Landesmeister
titels dienen, sind die gekennzeichneten Qualifikations-/Meisterschaftspattern, 
in den Disziplinen RN, WR, SUHO, JUPF, YS, WCH, alle vorhandenen Pattern (mit 
Ausnahme der Pattern für LK 4) vorgeschrieben. 

(17) 	�Bei Zusammenlegungen von verschiedenen Leistungsklassen, wird immer die Pat-
tern der niedrigeren Leistungsklasse geritten. Bei Zusammenlegungen von Junior- 
und Senior-Klassen, wird immer die Pattern der Junior-Klasse geritten, Ausnahme 
Western Riding, diese wird getrennt durchgeführt.

(18) 	�Sofern auf Turnieren der Kategorie C einzelne Disziplinen doppelt ausgeschrieben 
werden, müssen unterschiedliche Pattern geritten werden.
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Unterabschnitt 3: Disqualifikation und Nullscore
§ 154 Disqualifikation (gilt für alle Arten von Prüfungen)
In folgenden Fällen hat eine Disqualifikation der Pferd-/Reiterkombination für die 
jeweilige Prüfung zu erfolgen:
– 	� Vorsätzliche Misshandlung des Pferdes
– 	� Einsatz verbotener Ausrüstungsteile 
– 	� Verweigerung der Gebisskontrolle
– 	� Respektlosigkeit oder schlechtes Verhalten des Reiters
– 	� Verletzung des Pferdes im Einwirkungsbereich des Reiters, die frisches Blut aufweist
– 	� Lahmheit des Pferdes
– 	� Manipulationen
– 	� Einreiten in Disziplinen, die einen RN-Teil enthalten ohne 

geeigneten Beschlag der Hinterhufe 
–	 Ear-plugs-Ohrstöpsel für das Pferd
– 	� Tackern (Heftklammern) des Pferdes im Stirnbereich
– 	� Schweifgewichte
– 	� Unterstützung des Starters durch dritte Personen außerhalb der Arena

§ 155 Nullscore (gilt für alle Arten von Prüfungen)
Sofern die nachfolgenden Fehler auftreten, hat dies einen Nullscore (Penalty 0) für die 
gesamte Prüfung der jeweiligen Pferd-/Reiter-/Vorstellerkombination zur Folge. Sollten 
sich disziplinenspezifische Ergänzungen ergeben, sind diese direkt bei der entspre-
chenden Disziplin aufgeführt. 
– 	� Einsatz falscher Ausrüstungsteile.
– 	� Falsche Zügelführung. Ausnahmen: Ist das Tor das letzte Hindernis und damit die 

Pattern nach Durchreiten des Tores beendet, ist kein Zurückwechseln der zügel-
führenden Hand mehr erforderlich. In der WCH, WCHB und BDB darf das Ende der 
Romal Reins als Peitsche hinter dem Gurt eingesetzt werden.

– 	� Wechsel der zügelführenden Hand bei einhändiger Zügelführung oder der Ge-
brauch von zwei Händen.

– 	� Beim Transportieren und/oder Umsetzen eines Gegenstands bei zweihändiger 
Zügelführung ist es nicht erlaubt, den Gegenstand mit der einen Hand aufzuneh-
men und mit der anderen abzusetzen (zusätzlicher Wechsel der Zügelhand), es sei 
denn, es wird ausdrücklich erlaubt.

– 	� Sturz von Pferd und/oder Reiter/Vorsteller.
– 	� Mängel an der Ausrüstung, die zur Unterbrechung oder zum Abbruch der Aufgabe 

führen.
– 	� Reiten außerhalb der zur Begrenzung des Patterns bestimmten Markierungen.
– 	� Die das Pferd eines Teilnehmers in die Arena führende Person überschreitet den 

Arena-Eingang (gilt nicht für Führzügel- oder Handicaped-Klassen).
– 	� Durchgehen oder mangelnde Kontrolle, wobei nicht mehr zu erkennen ist, ob der 

Reiter die Aufgabe noch reitet.
– 	� Gefährdung von Pferd und/oder Reiter, die zu einem Abbruch der Prüfung durch 

den Richter führt.
– 	� Verreiten im Pattern.
– 	� Zusätzliche/ausgelassene Manöver.
– 	� Auslassen einer vorgeschriebenen Gangart.
– 	� Wiederholte Beeinflussung des Pferdes durch das Berühren mit der Hand.
– 	� Betreten der Arena ohne gültige, nicht erkennbare oder mit falscher Startnummer.
 – 	� Verlust eines Zügels in einer Bewegung, der infolge dessen den Boden berührt.
 – 	� Leichttraben in den Disziplinen, in denen es nicht ausdrücklich erlaubt ist.
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Unterabschnitt 4: Positive und negative Ausführungsmerkmale 
§ 156 Positive Ausführungsmerkmale 
Folgende Ausführungsmerkmale führen in der Bewertung zu Pluspunkten. Sollten sich 
disziplinenspezifische Ergänzungen ergeben, sind diese direkt bei der entsprechenden 
Disziplin aufgeführt.
– 	� Jegliche Erfüllung der Ausbildungsskala (Takt, Losgelassenheit, Nachgiebigkeit, 

Aktivierung der Hinterhand, Geraderichtung, Absolute Durchlässigkeit) bzw. 
einzelner Punkte dieser.

– 	� Ausführung der Manöver mit erhöhter Qualität und erhöhtem Schwierigkeitsgrad. 
– 	� Gangqualität. 
– 	� Selbsthaltung des Pferdes entspricht seinem Exterieur.
– 	� Exakte Ausführung der geforderten Manöver, ideale Einhaltung der vorgegebenen 

Linienführung.
– 	� Durchgehend gleichmäßiges Tempo in allen Gangarten.
– 	� Gute Manier.

§ 157 Negative Ausführungsmerkmale und/oder Fehler 
Folgende Ausführungsmerkmale und/oder Fehler führen in der Bewertung zu Abzü-
gen, haben aber keine Penalties zur Folge. Sollten sich disziplinenspezifische Ergänzun-
gen ergeben, sind diese direkt bei der entsprechenden Disziplin aufgeführt. 
– 	� Jegliche Abweichung bzw. Nichterfüllung der Ausbildungsskala (Takt, Losgelas-

senheit, Nachgiebigkeit, Aktivierung der Hinterhand, Geraderichtung, Absolute 
Durchlässigkeit) bzw. einzelner Punkte dieser

– 	� Aufsperren des Pferdemauls 
– 	� Kopfschlagen des Pferdes
– 	� Kopfhaltung des Pferdes zu hoch oder zu tief (Ohrenspitzen sollten die Höhe des 

Widerrists exterieurentsprechend halten)
– 	� Vorstrecken der Nase des Pferdes
– 	� Nasenrücken des Pferdes hinter der Senkrechten
– 	� Übertriebene Hilfengebung des Reiters/Vorstellers
– 	� Mangelnde Kontrolle des Reiters/Vorstellers über das Pferd 
– 	� Den Hilfen des Reiters zuvorkommen
– 	� Stolpern des Pferdes (bei SSH =und des Vorstellers) 
– 	� Unkontrolliert hohes Tempo in allen Gangarten
– 	� Übertrieben oder unangemessen langsames Tempo in allen Gangarten
– 	� Verlust der Vorwärtsbewegung

Unterabschnitt 5: Ausrüstungskontrolle 
§ 158 Ausrüstungskontrolle in der Arena 
(1) 	� Der Richter kann am Ende jedes Rittes und in jeder Disziplin das Abnehmen des 

Kopfstücks und Zeigen der Zäumung verlangen sowie die Ausrüstung kontrollie-
ren. Wenn es die Kontrolle erfordert, ist der Richter berechtigt, das Pferd dafür zu 
berühren.

(2) 	� Bei folgenden Disziplinen ist das Kontrollieren der Zäumung vorgeschrieben und 
der Teilnehmer muss dafür selbstständig mit dem entsprechenden Pferd zum 
Richter kommen und die Zäumung vorzeigen:

	 1.	� Reining
	 2.	� Jungpferde Reining
	 3.	� Youngstars Reining
	 4.	� Working Cowhorse
	 5.	 Working Cowhorse Boxing
	 6.	� Box Drive Box
	� Es sei denn der Richter entscheidet sich in den Disziplinen Reining, Jungpferde 

Reining und Youngstars Reining lediglich für eine stichprobenartige Kontrolle 
(Random Bit Check).

(3) 	� Missachtet ein Teilnehmer seine Pflicht zum Vorzeigen der Zäumung, ist er in dem 
Moment disqualifiziert, in dem er die Arena verlassen hat. Bis dahin ist es dem 
Richter gestattet, ihn darauf hinzuweisen.
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Unterabschnitt 6: Parcours
§ 159 Nicht ordnungsgemäßes Hindernis
Gerät ein Teilnehmer vor ein Hindernis, das sich nicht in ordnungsgemäßem Zustand 
befindet, kann der Teilnehmer entweder 
- �sein Pferd anhalten (ohne Fehler), die Instandsetzung des Hindernisses abwarten und 

erneut in der vorgeschriebenen Gangart in selbst bestimmtem Abstand anreiten;
- �oder das Hindernis trotzdem absolvieren und wird bewertet, als ob das Hindernis 

korrekt aufgebaut wäre.

§ 160 Beschädigtes Hindernis
Wird ein Hindernis so beschädigt, dass es für weitere Teilnehmer nicht in einen ord-
nungsgemäßen Zustand gebracht werden kann, oder stellt sich ein Hindernis im 
Verlauf der Prüfung als gefährlich heraus, so wird es von weiteren Teilnehmern ausge-
lassen. In der Bewertung wird die Beurteilung an diesem Hindernis für alle Teilnehmer 
gestrichen. Die Entscheidung hierüber liegt beim Richter.

§ 161 Wiederherstellen von Hindernissen 
1.	� Der Parcoursdienst darf nur nach dem Ende eines Rittes arbeiten oder in gebüh-

rendem Abstand zum Teilnehmer an Hindernissen, die der Teilnehmer bereits ab-
solviert hat. Auf keinen Fall darf an einem Hindernis gearbeitet werden, während 
sich ein Teilnehmer daran oder darin befindet.

2.	� Wird ein Hindernis von einem Teilnehmer verändert und soll dieses Hindernis im 
Laufe des Patterns noch einmal benutzt werden (kombinierte Hindernisse), so darf 
es zwischenzeitlich nicht wiederhergestellt werden.

3.	� Vorhandene Hindernisse sind nach Beendigung eines Rittes bestmöglich für den 
nächsten Teilnehmer wiederherzustellen. 

Unterabschnitt 7: Sturz; Beratung/Video
§ 162 Sturz des Pferdes
Ein Pferd gilt als gestürzt, wenn Schulter und/oder Hüfte und/oder Unterlinie des 
Pferdes den Boden berühren.

§ 163 Mögliche Beratung der Richter und Videobeweis
(1) 	� Bei Disqualifikation, Nullscore, Penalty 2 (Ausnahme: Marker Penalties), Penalty 3, 

Penalty 5 und Penalty 10 sowie bei vergleichbar gravierenden Fehlersituationen 
in Disziplinen mit Wertnoten (z.B. 0 im Manöver) können die Richter sich vor der 
Veröffentlichung des Scores beraten. 

(2) 	� Bei Disqualifikation, Nullscore, Penalty 2 (mit Ausnahme von Marker Penalties), 
Penalty 3, Penalty 5 und Penalty 10 sowie bei vergleichbar gravierenden Fehler-
situationen in Disziplinen mit Wertnoten (z.B. 0 im Manöver)  können Videoauf-
nahmen ausschließlich vom Richter und nur vor der Platzierung zu Rate gezogen 
werden, wenn offizielle Videoaufzeichnungen aller Ritte der betroffenen Disziplin 
vorliegen.

(3) 	� Private Videos dürfen nicht zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.
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Abschnitt II: Prüfungsablauf 
Unterabschnitt 1: Ablauf und Beginn von Prüfungen 
§ 164 Einzelprüfungen
(1) 	� In Einzelprüfungen befindet sich jeweils nur ein Teilnehmer mit Pferd zur Bewer-

tung durch den Richter in der Arena.
(2) 	� Die Bewertung beginnt bei Betreten der Arena durch den Reiter/Vorsteller mit 

seinem Pferd. 
(3) 	� Bei Pattern, die keinen Beginn aus dem Stand verlangen, ist ein Anhalten vor 

Beginn des Pattrern nicht notwendig.

§ 165 Gruppenprüfungen 
(1) 	� In Gruppenprüfungen befindet sich je nach Disziplin ein Teilnehmer mit Pferd oder 

mehrere Teilnehmer mit Pferd zur Bewertung durch den Richter in der Arena.
(2) 	� Die Bewertung beginnt bei Betreten der Arena durch den Reiter/Vorsteller mit 

seinem Pferd. 
(3) 	� Alle WHS und SSH Pattern beginnen aus dem Stand in der Arena, sofern es im 

Pattern nicht anders beschrieben ist.�

Unterabschnitt 2: Unterbrechung der Prüfung/des Rittes
§ 166 Unterbrechung einer Prüfung 
(1) 	� Der Richter kann aus folgenden Gründen eine Prüfung jederzeit unterbrechen:
	 1.	� Veränderungen in der Arena, die die Prüfung stören
	 2.	� Tierschutzgründe
	 3.	� Regelwidrige Ausrüstung
	 4.	� Außer Kontrolle geratenes Pferd
	 5.	� Wiederherstellung eines Hindernisses, sofern hierfür eine Unterbrechung not-

wendig ist
(2) 	� Die Unterbrechung einer Prüfung wird vom Richter durch Handzeichen oder An-

weisung an den Sprecher oder durch Abpfeifen signalisiert.

§ 167 Veränderung an der Ausstattung der Arena
Veränderungen der Arena-Ausstattung während einer Prüfung sind nicht zulässig.

§ 168 Veränderung der Startbedingungen durch Wettereinflüsse
(1) 	� Ändern sich die Startbedingungen während einer Prüfung durch Wettereinflüsse, 

obliegt es dem Richter zu entscheiden, ob die Prüfung bis zum Ende durchgeführt 
werden kann oder unterbrochen bzw. abgebrochen werden muss und zu einem 
späteren Zeitpunkt fortgeführt oder wiederholt wird. 

(2) 	� Bei Unterbrechung wird in der bisherigen Startreihenfolge fortgefahren. Im Falle 
des Abbruchs und der Wiederholung der Prüfung starten alle Teilnehmer in der 
gleichen Startreihenfolge. Die abgebrochene Prüfung wird annulliert.
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Abschnitt III: Westernreitlehre
§ 169 Allgemeine Ausführungen zur Westernreitlehre
(1) 	� Die folgenden Begriffe und Ausführungen gelten für alle Westerndisziplinen. An-

hand der genannten Merkmale erfolgt unter Berücksichtigung eventueller Penal-
ties die Bewertung der Gangarten und Manöver in den Disziplinen:

	 1.	� Ein Pferd bewegt sich grundsätzlich in allen Gangarten taktrein, losgelassen, 
in natürlicher Haltung und gerade gerichtet, mit gutem Schub aus der Hinter-
hand, im Gleichgewicht ausbalanciert vorwärts.

	 2.	� Grundsätzlich wird bei der Bewertung des Pferdes in allen Disziplinen die 
folgende Ausbildungsskala zugrunde gelegt:

		  a)	�� Takt 
		  b)	� Losgelassenheit
		  c)	� Nachgiebigkeit
		  d)	� Aktivierung der Hinterhand
		  e)	� Geraderichten
		  f )	� absolute Durchlässigkeit
(2) 	� Ausführungen zur Ausbildungsskala
	 1.	� Takt bedeutet das räumliche und zeitliche Gleichmaß der Schritte, Tritte und 

Sprünge in den drei Grundgangarten. Der Takt soll auf geraden und geboge-
nen Linien erhalten bleiben, ebenso in den Übergängen und Wendungen.

	 2.	� Losgelassenheit bedeutet, dass sich die Muskeln des Pferdes unverkrampft 
und zwanglos an- und abspannen, d.h. es soll so viel Muskelspannung wie 
nötig und so wenig wie möglich entwickelt werden. Merkmale sind z.B.: 

		  –		�  Taktreine Gänge
		  –		 Entspanntes Maul, beweglicher Unterkiefer 
		  –		 Abschnauben
		  –		 Pendelnder Schweif, der locker und entspannt getragen wird
		  –		 Schwingender Rücken
	 3.	� Nachgiebigkeit bedeutet, dass das Pferd die Reiterhilfen willig annimmt und 

Dehnungsbereitschaft zeigt, um einen positiven Spannungsbogen entwickeln 
zu können.

	 4.	� Aktivierung der Hinterhand bedeutet, dass das Pferd aktiv aus der Hinterhand 
unter den Schwerpunkt tritt. Es zeigt weich federnde Elastizität in der Vor- so-
wie Hinterhand über einen schwingenden Rücken. 

	 5.	� Geraderichtung bedeutet, dass das Pferd (unter Erhalt von Takt, Losgelassen-
heit, Nachgiebigkeit und aktiver Hinterhand) sowohl auf geraden als auch auf 
gebogenen Linien mit der Hinterhand in die Spur der Vorhand fußt. 

	 6.	� Absolute Durchlässigkeit bedeutet, dass das Pferd dem Reiter seine volle 
Kraft zur Verfügung stellt. Es zeigt unter Beibehaltung eines positiven Span-
nungsbogens eine konstante, dem Exterieur entsprechende, natürliche 
Selbsthaltung.
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Unterabschnitt 1: Gangarten 
§ 170 Bewegungsablauf des Westernpferdes
Ein Westernpferd bewegt sich in allen Gangarten taktrein, losgelassen, gerade gerich-
tet, ausbalanciert und in seinem Exterieur entsprechender Selbsthaltung. Seine Bewe-
gungen sind flach auffußend, fließend, weich und elastisch. Es zeigt einen zufriedenen 
Ausdruck, ist aufmerksam und willig gegenüber den Reiterhilfen. Es lässt seinen Reiter 
rhythmisch und weich sitzen und einwirken.

§ 171 Korrektheit und negative Abweichungen 
(1) 	� Jede korrekt gezeigte Gangart kann sowohl eine höhere Qualität als auch einen 

höheren Schwierigkeitsgrad erreichen. Dies kann z.B. durch Verlängerung der 
Stützbeinphase erreicht werden, vorausgesetzt die Korrektheit bleibt erhalten. So 
kann eine Gangart als gut, sehr gut oder ausgezeichnet beschrieben werden. 

(2) 	� Negative Abweichungen von einer korrekten Gangart können Taktfehler, Verspan-
nungen, mangelnde Elastizität, Schiefe, Vorhandlastigkeit, mehr Aus- als Untertritt, 
mangelnde Dehnungsbereitschaft, Nervosität oder Unwilligkeit des Pferdes sein. 

(3) 	� Alle Abweichungen von einer korrekten Gangart müssen entsprechend ihres 
Auftretens als Mangel gewertet werden und in die Bewertung des Richters ein-
fliessen. So kann eine Gangart als schlecht, sehr schlecht oder extrem schlecht 
beschrieben werden. 

§ 172 Walk/Schritt 
Der korrekte Walk/Schritt ist eine natürliche Gangart im Viertakt ohne Schwebephase. 
Das Pferd zeigt eine seinem Exterieur angemessene Schrittlänge. Der Walk erreicht eine 
höhere Qualität durch ein gelassenes Schreiten aus der Vorhand, während die Hinter-
hand unter den Schwerpunkt des Pferdes tritt bei gleichzeitig stabiler Oberlinie mit der 
Nase an oder leicht vor der Senkrechten getragen. 

§ 173 Jog 
(1) 	� Der korrekte Jog ist eine natürliche Gangart im Zweitakt. Die Beinpaare bewegen 

sich diagonal mit einer kurzen Schwebephase dazwischen. Die Bewegungen sind 
rhythmisch, weich und leicht federnd. Der Jog erreicht eine höhere Qualität durch 
raumgreifende, gesetzte Tritte bei hoher Tragkraft und gleichzeitig stabiler Ober-
linie mit der Nase an oder leicht vor der Senkrechten getragen. 

(2) 	� Wenn in Pattern die Gangart mit Trab beschrieben ist, ist sowohl Jog als auch  
Trot zulässig.

§ 174 Extended Jog
(1) 	� Beim korrekten Extended Jog werden die Tritte moderat rhythmisch verlängert. 

Eine erhöhte Qualität zeichnet sich aus durch dynamische, aktive Bewegungen aus 
der Hinterhand bei gleichzeitig stabiler Oberlinie mit der Nase an oder leicht vor 
der Senkrechten getragen. 

(2) 	� Gleiches gilt für die Verstärkung aus dem Trot (Extended Trot).

§ 175 Trot 
(1) 	� Der korrekte Trot ist eine natürliche Gangart im Zweitakt. Die Beinpaare bewegen 

sich diagonal mit einer passenden Schwebephase dazwischen. Die Bewegungen 
sind rhythmisch, weich und leicht federnd mit aktiver Dynamik aus der Hinter-
hand. Der Trot erreicht eine höhere Qualität durch raumgreifende, dynamische 
Tritte im mittleren Tempo bei gleichzeitig stabiler Oberlinie mit der Nase an oder 
leicht vor der Senkrechten getragen.

(2) 	� Wenn in Pattern die Gangart mit Trab beschrieben ist, ist sowohl Jog als auch  
Trot zulässig.
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§ 176 Leichttraben
(1) 	� Leichttraben ist ein bestimmter Sitz im Trab. Dabei fängt der Reiter jede zweite 

Trittphase ab, indem er sich auf Knie und Steigbügel stützend leicht aus dem Sattel 
heben lässt, um bei der nächsten Trittphase wieder einzusitzen. 

(2) 	� Leichttraben ist nur in Jungpferdeprüfungen, der Ranch Riding, der Western Ranch 
Rail und im Ranch Trail im extended Trot erlaubt. 

§ 177 Lope/Galopp 
Der korrekte Lope ist eine natürliche Gangart im Dreitakt. Die Pferde zeigen auf der lin-
ken Hand den Linksgalopp und auf der rechten Hand entsprechend den Rechtsgalopp. 
Die Bewegungen sind rhythmisch, weich und leicht federnd. Der Lope erreicht eine hö-
here Qualität durch raumgreifende, gesetzte Sprünge bei hoher Tragkraft und gleich-
zeitig stabiler Oberlinie mit der Nase an oder leicht vor der Senkrechten getragen. 

§ 178 Oberlinie des Pferdes in den Gangarten 
1.	� Eine korrekte Oberlinie liegt vor, wenn das Pferd seinem Exterieur entsprechend 

den Hals und Kopf willig unterstützt durch die Hilfen des Reiters so trägt, dass 
es einen positiven Spannungsbogen bildet. Der Kopf wird dabei an oder vor der 
Senkrechten getragen. 

2.	� Wird der Pferdekopf durchgängig höher getragen als es dem Exterieur des jeweili-
gen Pferdes entspricht, wird der Rücken hohl und das Pferd verliert den Schub aus 
der Hinterhand. Wird der Kopf durchgängig niedriger getragen als es dem jewei-
ligen Exterieur entspricht, wird das Pferd schwer auf der Vorhand und hat weder 
Leichtigkeit noch Fluss. In beiden Fällen verliert das Pferd die Selbsthaltung und 
die Bewegung wirkt mühsam/aufwendig.

3.	� Die Oberlinie erreicht eine höhere Qualität und somit gute, sehr gute oder ausge-
zeichnete Ausprägung durch gleichbleibende Erhaltung des positiven Spannungs-
bogens in allen Gangarten, Übergängen und Lektionen bei gleichzeitig feiner 
Hilfengebung. Das Pferd ist ausbalanciert und geht in Selbsthaltung. 

4.	� Negative Abweichungen, welche zu einer schlechten, sehr schlechten oder extrem 
schlechten Oberlinie führen, sind dem Exterieur entsprechend unnatürliche, zu 
hohe oder zu niedrige Halshaltung sowie negative Verspannungen im gesamten 
Körper, welche die natürliche Balance des Pferdes beeinträchtigen und sich auch 
in Mängeln bei der Umsetzung der Ausbildungsskala zeigen.
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Unterabschnitt 2: Manöver
§ 179 Galoppwechsel/Leadchange 
(1) 	� Ein Galoppwechsel ist der Wechsel vom Links- in den Rechtsgalopp oder vom 

Rechts- in den Linksgalopp. Ein Galoppwechsel kann einfach oder fliegend ge-
ritten werden. Sofern in einer Disziplin ein fliegender Galoppwechsel nicht explizit 
gefordert wird, kann auch ein einfacher Galoppwechsel geritten werden.

(2) 	� Beim fliegenden Galoppwechsel wechselt das Pferd ohne Gangartunterbrechung 
innerhalb eines Galoppsprunges. Der Galoppwechsel ist auf den Punkt genau an 
der im Pattern genannten Stelle auszuführen. Der Wechsel von Vorder- und Hinter-
beinen hat im gleichen Galoppsprung (simultan) zu erfolgen. 

(3) 	� Beim einfachen Galoppwechsel wechselt das Pferd den Galopp über Schritt oder 
Trab. 

§ 180 Rückwärtsrichten/Back up
Das Rückwärtsrichten ist eine Rückwärtsbewegung im Zweitakt mit diagonaler Fuß-
folge ohne Schwebephase.

§ 181 Spin
Der Spin ist eine 360-Grad-Drehung, die um ein stationäres inneres Hinterbein aus-
geführt wird. Für den Antrieb der Bewegung sorgen das äußere Hinterbein und die 
beiden Vorderbeine. Dabei hat auch während der Bewegung immer eines der beiden 
Vorderbeine abwechselnd Bodenkontakt, die Vorderbeine kreuzen voreinander. 

§ 182 
a) Hinterhandwendung/Turn
Die Hinterhandwendung (HHW)/Turn ist eine Drehung bis zu 360 Grad um das innere 
Hinterbein, dessen Grundtempo sich von dem eines Spins unterscheiden kann. Die 
Vorderbeine kreuzen dabei vorwärts seitwärts. 
b) Vorhandwendung
Die Vorhandwendung (forehand turn) ist eine Wendung des Pferdes um die Vorhand. 
Dabei fußt die Vorhand des Pferdes auf einer Stelle auf und ab. Die Hinterbeine des 
Pferdes bewegen sich kreisförmig um die Vorhand; sie sollen dabei voreinander kreu-
zen. Das Pferd ist gerade gerichtet oder leicht gegen die Bewegungsrichtung gestellt.
Bei einer Vorhandwendung rechts (forehand turn right) bewegt das Pferd seine Hinter-
beine nach links. 
Bei einer Vorhandwendung links (forehand turn left) bewegt das Pferd seine Hinter-
beine nach rechts
c) Box.
Es ist ein Turn, eine Vorhand- bzw. Mittelhandwendung oder eine Volte erlaubt. 

§ 183 Sliding Stop
Als Sliding Stop bezeichnet man die Phase, in welcher das Pferd aus dem Galopp ange
halten wird, indem es die Hinterbeine weit unter seinen Körper bringt und in dieser 
Position bleibt, dabei in gerader Linie auf den Hufen der Hinterbeine bis zum Stillstand 
rutscht bei locker weiterlaufenden Vorderbeinen.

§ 184 Stop (Anhalten)
Der Stop ist das ausbalancierte Anhalten des Pferdes aus allen Gangarten. Beim Stop ist 
das Pferd gerade und nimmt mit der Hinterhand mehr Last auf, während die Vorhand 
leicht bleibt.

§ 185 Verharren
Mit dem Verharren soll demonstriert werden, dass das Pferd in einer entspannten 
Haltung, regungslos an einer vorgeschriebenen Stelle der Pattern stehen bleiben kann. 
Dabei sollen für einen Moment alle vier Beine des Pferdes zum Stillstand kommen.
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§ 186 Rollback
Der Rollback ist eine Umkehrbewegung um 180 Grad aus der Vorwärtsbewegung 
heraus nach Beendigung eines Sliding Stops, wobei das Pferd über die Hinterbeine in 
die entgegengesetzte Richtung gedreht wird und in einer durchgehenden Bewegung 
sofort im Galopp fortzufahren hat. Der Rollback ist ohne Verharren nach dem Sliding 
Stop durchzuführen, wobei eine kurze Pause, die zur Gewinnung des Gleichgewichts 
benötigt wird, nicht als Verharren anzusehen ist. Das Pferd soll vor dem Rollback weder 
vor- noch zurücktreten.

§ 187 Zirkel
Zirkel müssen nach entsprechender Vorgabe hinsichtlich Gangart, Größe und 
Geschwindigkeit geritten werden.

§ 188 Run Down und Run Around
Run Down und Run Around sind Beschleunigungsphasen auf einen Sliding Stop hin, 
die einen gleichmäßigen und kontrollierten Tempoaufbau im Galopp verlangen.

§ 189 Sidepass 
Der Sidepass ist eine Seitwärtsbewegung, bei der Vorder- als auch Hinterbeine abwech-
selnd voreinander kreuzen. Beim Sidepass bleibt das PFerd gerade oder in Bewegungs-
richtung gestellt und bewegt sich seitwärts in die vorgeschriebene Richtung.

§ 190 Leg-Yield und Two Track
Nähere Erläuterungen:
Das Pferd soll bei allen Seitwärtsbewegungen mit Vorder- und Hinterbeinen 
überkreuzen.
1.	� Beim Leg-Yield bewegt es sich parallel vorwärts-seitwärts und bleibt dabei gerade 

und darf leicht gegen die Bewegungsrichtung gestellt sein.
2.	� Beim Two Track bewegt sich das Pferd diagonal vorwärts-seitwärts und ist dabei 

gerade oder in Bewegungsrichtung gestell tund gebogen..

Unterabschnitt 3: Hilfengebung 
§ 191 Erlaubte Hilfengebung
(1) 	� Das Pferd sollte sich durch den Reiter zu jeder Zeit kontrolliert und willig führen 

lassen.
(2) 	� Bei der reiterlichen Einwirkung mittels Schenkel-, Zügel- und Gewichtshilfen ist 

Folgendes zu beachten:
	 1.	� Schenkelhilfen werden ausschließlich hinter dem Gurt eingesetzt. Schenkel, 

Bügel und Sporen dürfen nicht vor dem Sattelgurt eingesetzt werden.
	 2.	� Zügelhilfen erfolgen gemäß der vorgeschriebenen Zügelführung, die während 

der gesamten Prüfung eingehalten werden muss. Ein Wechsel der Zügelhand, 
einhändig oder beidhändig, ist nur beim Hindernis Tor erlaubt oder wenn es 
für andere Hindernisse ausdrücklich erlaubt ist. 

(3) 	� Darüber hinaus sind Stimmhilfen zulässig.
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Abschnitt IV: Disziplinen
Unterabschnitt 1: Western Pleasure (WPL)
§ 192 Einleitung/Ziel der Disziplin WPL
In der Disziplin WPL wird das Pferd mit der besten Gangqualität gesucht. Hierfür werden 
die Pferde in den drei Grundgangarten mit jeweiligen Variationen vorgestellt. Das Pferd 
soll sich taktrein, losgelassen und ausbalanciert mit ruhiger Oberlinie bewegen. Das 
Tempo soll ruhig und gleichmäßig sein, ohne die Vorwärtstendenz zu verlieren.

§ 193 Art der Disziplin WPL
Die WPL ist eine Gruppendisziplin.

§ 194 Ablauf der Disziplin WPL
(1) 	� Die Reiter stellen ihre Pferde auf beiden Händen auf dem Hufschlag (ganze Bahn) 

in den Gangarten Schritt, Trab und Galopp vor. Es darf in jeder Gangart eine 
Verstärkung gefordert werden. Es ist gestattet, mit ausreichend Sicherheitsabstand 
zu überholen. Handwechsel sind in Form einer Kehrtvolte auszuführen. Zusätzlich 
dürfen Anhalten und Rückwärtsrichten verlangt werden.

(2) 	� Die Gangarten und Manöver werden vom Richter bestimmt und durch den 
Sprecher angesagt.

(3) 	� Bei einem großen Starterfeld hat der Richter das Recht, die Gruppe zu teilen und 
mehrere Durchgänge (Gorounds) durchzuführen. Aus diesen Vorläufen bildet der 
Richter dann den Finallauf, aus dem die Platzierung vorgenommen wird.

§ 195 Richtverfahren der Disziplin WPL
(1) 	� Der Richter sollte sich innerhalb der Arena an einem von ihm gewählten Platz be-

finden und ist für die Abfolge der Gangarten verantwortlich, um zu seiner Platzie-
rung zu gelangen.

(2) 	� Für die WPL gibt es kein vorgeschriebenes Scoresheet. 

§ 196 Besondere Bestimmungen der Disziplin WPL
1.	� In der WPL kann ein Reiter nur ein Pferd pro Prüfung vorstellen.
2.	� Sollte die Klasse in zwei oder mehr Gorounds geteilt werden, muss ein Finallauf 

stattfinden.
3.	� Bewertungskriterien für die Leistungsklasse 1–3:
	 –	� Positiv bewertet werden Pferde, die am angemessen losen Zügel ggf. mit 

leichtem Kontakt und leichter Kontrolle vorgestellt werden,  
ohne dabei eingeschüchtert zu wirken.

	 –	� Die Qualität der Bewegung und die gleichmäßige Geschwindigkeit innerhalb 
der Gangarten sind die hauptsächlichen Bewertungskriterien.

	 –	� Kopf und Hals sollen in einer natürlichen, für das Pferd angenehmen und dem 
Exterieur entsprechenden Position gehalten werden.

	 –	� Die Übergänge zwischen den Gangarten sollen weich und ohne Unterbre-
chung der Vorwärtsbewegung stattfinden.

	 –	� Die Pferde sollen sich zufrieden und natürlich bewegen, was sich am Ausdruck 
von Ohren, Augen, Maul und Schweif widerspiegelt.

	 –	� Die Pferde müssen willig rückwärts zu richten sein und ruhig stehen können.
4.	 Bewertungskriterien für LK 4/5: 
	 –	� Bewertet wird bei diesen LK nicht nur die Gangqualität des Pferdes, sondern 

auch die harmonische Vorstellung der Pferd/Reiterkombination.
	 –	� In diesen LKs sollten nicht mehr als 8 Pferde gleichzeitig in der Bahn sein.
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§ 197 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin WPL
In der WPL gibt es keine Patternvorgaben.

§ 198 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin WPL
–	� Erfüllung möglichst vieler Merkmale der Ausbildungsskala
–	� Ruhiges und gleichmäßiges Tempo ohne Verlust der Vorwärtsbewegung
–	� Balancierte, weiche Übergänge
–	� Elastizität

§ 199 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin WPL
–	� Wechsel in die falsche Gangart
–	� Reiten in einer nicht geforderten Gangart
–	� Gebrauch von Sporen oder Romal vor dem Bauchgurt
–	� Behinderung anderer Teilnehmer
–	� Falscher Galopp
–	� Nicht geforderte Gangartunterbrechung
–	� Kein Gangartenwechsel nach angemessenem Zeitraum
–	� Reiten einer Volte oder eines Zirkels
–	� Berühren des Pferdes oder Sattels mit der freien Hand
–	� Reiten auf mehreren Hufschlägen 
–	� Dauerhaftes Reiten mit zu tiefer Kopfhaltung des Pferdes (Ohrenspitzen deutlich 

unterhalb des Widerrists) oder mit überspanntem Genick, sodass der Nasenrücken 
hinter der Senkrechten getragen wird 

§ 200 Penalties der Disziplin WPL
In der WPL gibt es keine Penalties.
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Unterabschnitt 2: Western Horsemanship (WHS)
§ 201 Einleitung/Ziel der Disziplin WHS
In der Disziplin WHS wird sowohl der korrekte Sitz des Reiters als auch dessen feine 
Hilfengebung bewertet. Der Reiter soll ausbalanciert, natürlich und funktional sitzen. 
Die Hilfen sollen möglichst unsichtbar sein und vom Pferd jederzeit willig angenom-
men werden.

§ 202 Art der Disziplin WHS
Die WHS ist eine Gruppendisziplin. Sie ist eine gescorte Disziplin (Basiswert 70).

§ 203 Ablauf der Disziplin WHS
Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene Pattern. Die TN halten sich im 
Anschluss an die Einzelaufgabe bereit für eine optionale Railwork.

§ 204 Richtverfahren der Disziplin WHS 
(1) 	� Der Richter steht/sitzt an einem von ihm gewählten Platz und bewertet die einzel-

nen geforderten Manöver. Die Manöverscores werden auf dem Scoresheet festge-
halten. Es wird bewertet nach:

	 1. 	 Ausführen des Patterns 
	 2. 	 Sitz und Einwirkung (S&E) 
(2) 	� Für Sitz und Einwirkung werden 0-5 Zusatzpunkte vergeben. Halbe Punkte sind 

erlaubt. Deren Aufschlüsselung lautet wie folgt: 
	 0 	 = 	 Mangelhaft
	 1 	 = 	 Ausreichend
	 2 	 = 	 Befriedigend
	 3 	 = 	 Gut
	 4 	 = 	 Sehr gut
	 5 	 = 	 Exzellent
(3) 	� Sollten Penalties auftreten, werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 

und auf dem Scoresheet vermerkt. Die Ergebnisse ergeben folglich die Rangfolge 
der Platzierung.

§ 205 Besondere Bestimmungen der Disziplin WHS
Je Reiter ist in einer Prüfung nur ein Pferd startberechtigt.

§ 206 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin WHS
(1) 	�  Für WHS-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. 

Anforderungen:
	 1.	�� In den Pattern sollen alle drei Gangarten vorkommen. In LK 5 kann auf Galopp 

verzichtet werden.
	 2.	�� Ein WHS-Pattern besteht aus einer unbestimmten Auswahl von Wahlmanö-

vern, diese sind beispielsweise: 
Back up, Hinterhandwendung, Vorhandwendung, Anhalten, Verstärkung der 
Gangarten.

	 3.	�� Die Manöver können in beliebiger Reihenfolge und Anzahl im Pattern 
vorkommen.

	 4.	�� Manöver sind in Kombination möglich.
(2) 	� Für WHS-Pattern gelten keine besonderen Abstände und Maße.
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§ 207 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin WHS 
(1)	�� Ein ausbalancierter Sitz des Reiters ist die wichtigste Voraussetzung für gutes und 

sicheres Reiten. Erst, wenn ein Reiter ausbalanciert und losgelassen sitzt, hat das 
Pferd die Möglichkeit, seine eigene Balance zu finden und sich unter dem Reiter 
ebenfalls loszulassen.

	 Korrektheit:
(2) 	� Ohr, Schulter, Hüfte, Absatz (Ferse oder Fußgelenk) bilden eine senkrechte Linie. 
(3) 	� Weiterhin dienen die folgenden Aspekte des Sitzes der positiven 

Entscheidungsfindung: 
	 – 	� Rhythmus, Balance und Bewegungsgefühl
	 – 	� Mitschwingen in der Mittelpositur 
	 – 	� Losgelassenheit bei positiver Grundspannung
	 – 	� Gutes Timing
	 – 	� Geschmeidigkeit zu jedem Zeitpunkt
	 – 	� Wechsel der Bewegungsdynamik zum richtigen Zeitpunkt
	 – 	� Gleichmäßige und entspannte Atmung
	 – 	� Aufrechter, gerader Sitz
	 – 	� Ausbalancierter Oberkörper
	 – 	� Leicht gebeugtes Knie
	 – 	� Abwärts federnder Absatz
	 – 	� Vorausschauender Blick
(4) 	� Die Hilfengebung ist umso positiver zu bewerten, je minimaler die gegebenen Hil-

fen sichtbar sind. Die Zügel halten einen gleichmäßig leichten Kontakt zum Pfer-
demaul bzw. haben eine angemessene Länge. Die Schenkel des Reiters schmiegen 
sich an das Pferd und den Sattel an, ohne sie anzupressen oder wegzustrecken. Sie 
atmen mit der Rumpfbewegung des Pferdes mit.

(5) 	� Die korrekte Linie der Zügelführung ist eine Gerade von Pferdemaul zum Ellenbogen 
des Reiters.

(6) 	� Weiterhin dienen die folgenden Aspekte der Hilfengebung der positiven 
Entscheidungsfindung:

	 – 	� Zügelhilfen sollten annehmend und nachgebend wirken
	 – 	� Schenkelhilfen sollten nur minimal sichtbar sein, angepasst an Aktion und 

Reaktion des Pferdes
	 – 	� Gewichtshilfen bedingen einen ausbalancierten Grundsitz und wirken 

belastend und entlastend
	 – 	� Stimmhilfen wirken beruhigend oder auffordernd, sollten jedoch nur minimal 

von außen wahrnehmbar sein
	 – 	� Harmonie zwischen Reiter und Pferd
	 – 	� Abstimmung der Hilfen aufeinander
	 – 	 Angemessene Dosierung der Hilfen, der Situation angepasst
	 – 	� Vorbereitende und vorausschauende Hilfengebung
	 – 	� Finesse
	 – 	� Exaktheit
(7) 	� Die Ausführungen der Manöver sollen folgenden Kriterien entsprechen:
	 – 	� Genau
	 – 	 Präzise
	 – 	� Fließend 
	 – 	� Mit einem gleichmäßigen und angemessenen Grundtempo
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§ 208 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin WHS
(1) 	� Folgende Kriterien wirken sich negativ auf die Bewertung des Sitzes aus:
	 – 	� Steifer Sitz
	 – 	� Mangelnde Körperspannung
	 – 	� Spaltsitz
	 – 	� Stuhlsitz
	 – 	� Vor- oder Rücklage
	 – 	� Schiefer Oberkörper
	 – 	� Abknicken in der Hüfte
	 – 	� Feste Mittelpositur
	 – 	� Hochgezogene Schenkel/Absätze/Knie
	 – 	� Unruhige Hände/Beine
(2) 	� Folgende Kriterien wirken sich negativ auf die Bewertung der Hilfengebung aus:
	 – 	� Keine Abstimmung der Hilfen aufeinander
	 – 	� Pferd zeigt Widerstand gegen die Reiterhilfen
	 – 	� Ungleiche Zügellänge
	 – 	� Andauernd anstehender Zügel
	 – 	� Keine erkennbaren Schenkelhilfen
	 – 	� Abweichungen, die auftauchen und nicht explizit unter den Penalties 

aufgeführt sind
	 – 	� Dauerhaftes Reiten mit zu tiefer Kopfhaltung des Pferdes (Ohrenspitzen 

deutlich unterhalb des Widerrists) oder mit überspanntem Genick, sodass der 
Nasenrücken hinter der Senkrechten getragen wird

§ 209 Penalties der Disziplin WHS 
(1) 	� Penalty 3	
	 – 	� Berühren eines Markers
	 – 	� Gangartunterbrechung oder falsche Gangart im Schritt oder Trab bis zu 2 

Schritte/4 Tritte
	 – 	� Deutliches Herunterschauen unter Aufgabe des korrekten Grundsitzes um den 

Galopp zu kontrollieren
	 – 	� 1/8 bis 1/4 über- oder unterdrehen im Turn
	 – 	� Mehr als 3 Schritte/6 Tritte beim einfachen Galoppwechsel
(2) 	� Penalty 5
	 – 	� Nichtaufnahme der geforderten Gangart mehr als 3,00m
	 – 	� Nichtanhalten innerhalb von 3,00m
	 – 	� Falscher Galopp
	 – 	� Gangartunterbrechung im Galopp (außer um falschen Galopp zu korrigieren)
	 – 	� Gangartunterbrechung oder falsche Gangart Schritt oder Trab mehr als 2 

Schritte/4 Tritte
	 – 	� Verlieren eines Steigbügels
	 – 	� Nichtanhalten am Startpunkt bei vorgeschriebenem Beginn aus dem Stand
(3) 	� Penalty 10
	 – 	� Festhalten am Horn, Sattel oder Pferdehals
	 – 	� Schwerwiegender Ungehorsam (deutliches Verweigern, Ausschlagen, Bocken, 

Steigen, Ausschlagen mit dem Vorderfuß)
	 – 	� Jegliches Beeinflussen des Pferdes durch das Berühren mit der Hand
	 – 	� Verlust des Zügels
	 – 	� Spornieren vor dem Gurt
	 – 	� Fallen auf Karpal- oder Tarsalgelenk
(4) 	� Penalty 0
	� Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Gründen für die Vergabe eines Penalty 0 

gibt es in der WHS auch für folgende Vorkommnisse einen Penalty 0:
	 – 	� Ausführung nicht auf der vorgeschriebenen Seite des Markers
	 – 	� Umwerfen eines Markers
	 – 	� Auslassen eines korrekten Galopps 
	 – 	� Mehr als ¼ über- oder unterdrehen
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Unterabschnitt 3: Showmanship at Halter (SSH)
§ 210 Einleitung/Ziel der Disziplin SSH
In der Disziplin SSH wird die Fähigkeit des Vorstellers bewertet, sein Pferd an der Hand 
vorzustellen. Der Vorsteller soll sein Pferd natürlich und selbstbewusst möglichst ohne 
sichtbare Hilfen präsentieren.

§ 211 Art der Disziplin SSH
Die SSH ist eine Gruppendisziplin. Sie ist eine gescorte Disziplin (Basiswert 70). 

§ 212 Ablauf der Disziplin SSH
(1) 	� Zu Beginn der Prüfung:
	 Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene Pattern. 
(2) 	� Während der Prüfung:
	 1.	�� Der Vorsteller führt das Pferd von links.
	 2.	�� Das Pferd befindet sich mit dem Bereich von Kopf und Hals in Höhe der Schulter 

des Vorstellers. Der Vorsteller hält die Führleine/den Strick in der rechten Hand 
und das Ende zusammen genommen in der linken Hand. Befindet sich eine 
Führkette im vorderen Bereich der Führleine, so darf diese nicht angefasst 
werden. 

§ 213 Richtverfahren der Disziplin SSH
(1) 	 �Der Richter steht/sitzt an einem von ihm gewählten Platz und bewertet die einzelnen  

geforderten Manöver. Die Manöverscores werden auf dem Scoresheet festgehalten. 
Es wird bewertet nach:

	 1.	�� Ausführen des Patterns 
	 2.	�� Präsentation 
(2) 	� Für die Präsentation werden 0-5 Zusatzpunkte vergeben. Halbe Punkte sind erlaubt. 

Deren Aufschlüsselung lautet wie folgt: 
	 0 	 = 	 Mangelhaft
	 1 	 = 	 Ausreichend
	 2 	 = 	 Befriedigend
	 3 	 = 	 Gut
	 4 	 = 	 Sehr gut
	 5 	 = 	 Exzellent
(3) 	� Sollten Penalties auftreten, werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 

und auf dem Scoresheet vermerkt. Die Ergebnisse ergeben die Rangfolge der 
Platzierung. 

§ 214 Besondere Bestimmungen der Disziplin SSH
(1)	� Jeder TN kann nur ein Pferd vorstellen.
(2)	� Hengste dürfen nicht vorgestellt werden.
(3)	� Vorgeschrieben ist die Benutzung eines Halfters mit Führleine (Strick oder Leder, 

optional mit Kette im vorderen Bereich) oder Strick. Wird eine Führleine mit Kette im 
vorderen Bereich der Führleine genutzt, so ist diese in den unteren Ring am Halfter 
einzuhängen oder so, dass die Kette unter dem Kinn oder über der Nase verläuft. 
Eine Führleine ohne Kette darf nur in den unteren Ring am Halfter eingehängt 
werden.

(4)	� Vorsteller der Jugend- und WT-Klassen dürfen einen Westernhut tragen.
(5)	� Nicht zugelassen sind:
	 a)	� Sporen und Chaps 
	 b)	� Knotenhalfter 
	 c)	� Panikhaken
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§ 215 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin SSH
(1) 	� Für SSH-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. 

Anforderungen:
	 1.	  In den Pattern sollen Schritt und Trab vorkommen. 
	 2.	  �Ein SSH-Pattern besteht aus dem Pflichtmanöver und einer unbestimmten 

Auswahl der Wahlmanöver.
	 3.	  �Die Manöver können in beliebiger Reihenfolge und Anzahl im Pattern 

vorkommen.
	 4.	  Manöver sind in Kombination möglich.
	 5.	  �Das Set Up for inspection (Set Up) kann entgegen der Bezeichnung im Text 

in der Prüfung auch vom Ringsteward oder einer vom Richter bestimmten 
fähigen Person durchgeführt werden.

(2) 	� Für SSH-Pattern gelten keine besonderen Abstände und Maße.
(3) 	� In SSH-Pattern müssen folgende Pflichtmanöver enthalten sein:
	 Set Up for inspection (Set Up beim Richter).
(4) 	� In SSH-Pattern können folgende Wahlmanöver enthalten sein:
	 1.	� Short Set Up (innerhalb des Pattern) ohne Seitenwechsel
	 2.	� Aufstellung (für Start und/oder Ende), ggf. mit Seitenwechsel, 

Pferd geschlossen aufstellen
	 3.	� Back up in unterschiedlichen Formen
	 4.	� Anhalten
	 5.	� Drehung (Turn) nach rechts
	 6.	� Set Up for inspection (zusätzlich) 
(5) 	� Nachfolgende Zeichnung und Erläuterung des Set Up for inspection dienen dem 

besseren Verständnis:
	 1.	� Das Pferd wird zur Inspektion geschlossen aufgestellt (Quarter-Methode). 

Hierfür müssen Vorder- und Hinterbeine des Pferdes square, d.h. in Form eines 
Quadrates stehen.

	 2.	� Der Vorsteller signalisiert, dass er sein Pferd fertig aufgestellt hat. Der Richter 
beginnt mit der Inspektion.

	 3.	� Der Vorsteller führt je nach Position des Richters einen Seitenwechsel durch.  
Es soll gewährleistet sein, dass das Pferd immer unter Kontrolle ist, der 
Vorsteller immer Blickkontakt zum Richter hat und der Vorsteller dem Richter 
nicht die Sicht auf das Pferd versperrt.

(6) 	�� Die folgende Zeichnung zeigt beispielhaft die Positionen des Vorstellers, wenn der 
Richter zur Inspektion um das Pferd herum geht: 

	 – 	� Ist der Richter in I, ist der Vorsteller in IV.
	 – 	� Wechselt der Richter zu II, geht der Vorsteller nach I.
	 – 	� Geht der Richter nach III, wechselt der Vorsteller nach IV.
(7) 	�� Der Ablauf (welchen Weg der Richter läuft) kann beim Set Up for inspection inner-

halb einer Prüfung frei variieren.
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§ 216 Set Up Methode
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§ 217 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin SSH
– 	� Selbstbewusste Vorstellung
– 	� Hoher Schwierigkeitsgrad und Qualität der Ausführung
– 	� Präzise und exakte Aufteilung und Ausführung der Aufgabe
– 	� Saubere und passende Kleidung/Ausrüstung
– 	� Balancierte, weiche Übergänge

§ 218 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin SSH
– 	� Übereilte und/oder fehlerhafte Ausführung der Aufgabe
– 	� Übertriebene, unnatürliche Körperhaltung
– 	� Pferdezustand ungepflegt, schlechter Futterzustand 
– 	� Unbeabsichtigtes Berühren des Pferdes
– 	� Abweichungen, die auftauchen und nicht explizit unter den Penalties aufgeführt sind

§ 219 Penalties der Disziplin SSH
(1) 	� Penalty 3	
	 – 	� Berühren eines Markers
	 – 	� Gangartunterbrechung im Schritt oder Trab bis zu 2 Schritte/4 Tritte
	 – 	� 1/8 bis 1/4 über- oder unterdrehen im Turn
	 -	� Leichtes Wegtreten der Hinterhand im Turn
	 – 	� Set Up/Inspektion: Anheben eines Beines (Penalty wird pro Bein und für jedes 

Anheben vergeben)
	 – 	� Set Up/Inspektion: Ein Beinpaar (vorne oder hinten) mehr als einen Huf 

versetzt
	 – 	� Set Up/Inspektion: Entlasten eines Beines
(2) 	� Penalty 5	
	 – 	� Nichtaufnahme der geforderten Gangart innerhalb einer Pferdelänge
	 – 	� Nichtanhalten innerhalb einer Pferdelänge
	 – 	� Gangartunterbrechung im Schritt oder Trab mehr als 2 Schritte/4 Tritte
	 – 	� Marker splitten (Marker zwischen Pferd und Vorsteller)
	 – 	� Deutliches Wegtreten der Hinterhand im Turn
	 – 	� Vorsteller nicht in der korrekten Position in Set Up, Inspektion oder bei Aufstel-

lung zu Beginn des Patterns
	 – 	� Vorsteller bei Beendigung der Inspektion durch den Richter nicht in der kor-

rekten Position
(3) 	� Penalty 10	
	 – 	� Keine erkennbare Hinterhandwendung
	 – 	� Schwerwiegender Ungehorsam (deutliches Verweigern, Ausschlagen, Bocken, 

Steigen, Ausschlagen mit dem Vorderfuß, Umkreisen des Vorstellers)
	 – 	� Berühren der Kette 
	 – 	� Einwirkung mit der 2. Hand an der Führleine
	 – 	� Verlust der Führleine mit einer Hand
	 – 	� Vorsteller steht vor dem Pferd
	 – 	� Bei der Inspektion gar kein korrekter Seitenwechsel
	 – 	� Fallen auf Karpal- oder Tarsalgelenk
(4) 	� Penalty 0
	� Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Gründen für die Vergabe eines Penalty 0 

gibt es in der SSH auch für folgende Vorkommnisse einen Penalty 0:
	 – 	� Ausführung nicht auf der vorgeschriebenen Seite des Markers
	 – 	� Umwerfen eines Markers
	 – 	� Mehr als ¼ über- oder unterdrehen
	 – 	� Bewusstes Berühren und Beeinflussen des Pferdes mit Händen und/oder 

Füßen
	 – 	� Pferd entläuft dem Vorsteller
	 – 	� Kontrollverlust (dazu zählt auch, die Führleine mit beiden Händen zu verlieren)
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Unterabschnitt 4: Trail Horse (TH)
§ 220 Einleitung/Ziel der Disziplin TH
In der Disziplin TH werden die Manier und die Qualität der Bewegungen beim Absol-
vieren eines Hindernisparcours bewertet. Das Pferd soll die Hindernisse aufmerksam, in 
angemessener Geschwindigkeit, korrekt und flüssig bewältigen und hierbei den Reiter-
hilfen willig folgen. 

§ 221 Art der Disziplin TH	
TH ist eine Einzeldisziplin. Der TH ist eine gescorte Disziplin (Basiswert 70).

§ 222 Ablauf der Disziplin TH
(1) 	� Vor Beginn der Prüfung: 
	� Sollte der Parcours zum Abgehen freigegeben sein, darf der Teilnehmer dies zu 

Fuß (ohne Pferd) tun.
(2) 	� Zu Beginn der Prüfung:
	 Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene Pattern. 

§ 223 Richtverfahren der Disziplin TH
(1) 	� Der Richter steht/sitzt an einem von ihm gewählten Platz und bewertet die einzel-

nen geforderten Hindernisse/Manöver. Die Manöverscores werden auf dem Sco-
resheet festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten, werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 
und auf dem Scoresheet vermerkt. Die Ergebnisse ergeben folglich die Rangfolge 
der Platzierung.

§ 224 Besondere Bestimmungen der Disziplin TH
Für TH gelten keine besonderen Bestimmungen.
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§ 225 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin TH
(1) 	� Für TH-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. Anforderungen:
	 1.	  �In den Pattern sollen alle drei Gangarten vorkommen. In LK 5 kann auf Galopp 

verzichtet werden.
	 2.	  �Ein TH-Pattern muss mindestens 6 Hindernisse enthalten, wovon 3 Pflichthin-

dernisse enthalten sein müssen.
	 3.	  �Die Manöver/Hindernisse können in beliebiger Reihenfolge und Anzahl im 

Pattern vorkommen.
	 4.	  Hindernisse sind in Kombination möglich.
	 5.	  Alle erhöhten Teile müssen so gesichert werden, dass sie nicht rollen können.
(2) 	� Für TH-Pattern gelten folgende Abstände und Maße:
	 1.	� Zwischen den Hindernissen sollte eine Trabstrecke von mind. 10,00 m und 

eine Galoppstrecke mind. 20,00 m gewährleistet sein, um die Gangqualität 
beurteilen zu können.

	 2.	� Tor: Breite (Öffnung) mind. 250 cm 
	 3.	� Walk over: Abstand 40-60 cm, Erhöhung max. 30 cm. Bei Erhöhungen muss 

der Abstand 60 cm betragen.
	 4.	� Jog over: Abstand 90-105 cm, Erhöhung max. 20 cm
	 5.	� Lope over: Abstand 180-210 cm, Erhöhung max. 20 cm
	 6.	� Back up: Abstand mind. 100 cm, Erhöhung max. 30 cm
	 7.	� Slalom im Trab: Abstand mind. 250 cm 
	 8.	� Slalom im Schritt: Abstand mind. 200 cm
	 9.	� Brücke: Breite mind. 90 cm, Länge mind. 250 cm;  

Brücke mit Geländer: Breite mind. 150 cm, Länge mind. 250 cm 
Bei Kombinationen von Brücke/Schrittstangen bzw. Schrittstangen/Brücke 
sollte der Mindestabstand 120 cm, bei ausreichend Platz 180 cm betragen. 
Hier ist die Anzahl der Schritte zwischen Brücke und Stange nicht vorgegeben.

	 10.	� Seitengänge (Sidepass): Abstand in einer Gasse mind. 200 cm (ganzes Pferd), 
mind. 60 cm (1 Beinpaar zwischen zwei Stangen); Erhöhung max. 30 cm

	 11.	� Stangenquadrat (Box): Abstand 180-210 cm
	 12.	� Sprung: Erhöhung max. 45 cm
	 13.	� Die Durchmesser von Volten sollten für die LK 1-3 folgende Mindestmaße be-

tragen: Walk 5 m, Jog 8 m, Lope 8,50 m und für die LK 4-5: Walk 5 m, Jog 10 m, 
Lope 12 m..

	 14.	� Ext. Jog: Abstand: 1,05 - 1,25 m
	 15.	� Ext. Lope: Abstand: 2,10 - 2,25 m
(3) 	� In TH-Pattern müssen folgende Pflichthindernisse enthalten sein: 
	 1.	� Öffnen, Durchreiten und Schließen eines Tores. 
	 2.	� Überreiten von mind. 4 Stangen in mind. einer Gangart innerhalb eines 

Hindernisses, wobei die Anordnung der Stangen freigestellt ist.
	 3.	� Back up durch Gassen unterschiedlicher Formen; das Hindernis kann aus 

Stangen oder Pylonen (mind. 3) bestehen.
(4) 	� Darüber hinaus können folgende Wahlhindernisse eingefügt werden: 
	 1.	� Slalom im Schritt oder Trab
	 2.	� Überqueren einer Holzbrücke
	 3.	� Seitengänge (Sidepass) über ein Hindernis oder zwischen Hindernisteilen 
	 4.	� Stangenquadrat (Box) mit oder ohne Turn oder Anhalten innerhalb der Stangen
	 5.	� Sprung 
	 6.	� Überqueren von einer reißfesten Folie/Plane
	 7.	� Transportieren eines Gegenstandes, der von seiner Beschaffenheit her mit 

einer Hand gehalten oder an einem Seil gezogen werden kann
	 8.	� An- und Ausziehen eines Mantels oder Umhangs
	 9.	� Leeren und Füllen eines Briefkastens
	 10.	� Hindernisse, die bei einem Geländeritt vorkommen können, dem Regelbuch 

entsprechen und vom Richter zugelassen sind 
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(5) 	� In TH-Pattern sind folgende Hindernisse bzw. Gegebenheiten verboten:
	� 1.	� Reifen
	 2.	� PVC Rohre
	 3.	� Andere Tiere 
	 4.	� Wippen oder bewegliche Brücken
	 5.	� Tore, deren Elemente auf dem Boden miteinander verbunden sind
	 6.	� Wassergräben und Bäche
	 7.	� Flammen, Trockeneis, Feuerlöscher 
	 8.	� Rückwärtsreiten über Gegenstände/Hindernisse
	 9.	� Metallboden oder rutschiger Boden beim Überreiten von Planen oder 

Ähnlichem 

§ 226 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin TH
	 – 	� Aufmerksamkeit des Pferdes
	 – 	� Geschicklichkeit bei der Absolvierung des Parcours
	 – 	� Gute Manier des Pferdes
	 – 	� Gangqualität
	 – 	 Balancierte, weiche Übergänge

§ 227 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin TH
	 – 	� Vorwegnehmen der Ausführung
	 – 	 Unnatürliches, zögerliches Heranreiten an die Hindernisse

§ 228 Penalties der Disziplin TH	
(1) 	� Penalty 1/2: leichtes Berühren von Hölzern, Stangen, Markern oder Hindernissen
(2) 	� Penalty 1: 
	 – 	� Falsche Gangart oder Gangartunterbrechung im Schritt oder Trab bis zu 2 

Schritten/4 Tritten
	 – 	� Berühren von bzw. Treten auf Hölzer, Stangen, Markern oder Hindernisse
	 – 	� Beide Vorder- oder Hinterhufe in einem Zwischenraum, der nur für einen 

bestimmt ist. Bei einem einfachen oder doppelten Abstand ist die gewählte 
Anzahl der Schritte, Tritte und Sprünge während des gesamten Hindernisses 
mit Vor- und Hinterhand einzuhalten. Dies gilt nicht auf gebogenen Linien, es 
sei denn es ist ausdrücklich vorgeschrieben. 

	  	� Zwischen der Brücke und der letzten Stange davor bzw. der ersten Stange 
danach wird die Anzahl an Schritten nicht vorgegeben.

	 – 	� Beim Lope over eine Stange zwischen die jeweiligen Vorder- oder Hinterhufe 
nehmen (split pole)

	 – 	� Auslassen oder Verpassen eines Trittes in einen dafür vorgesehenen 
Zwischenraum

	 – 	� Einen Huf außerhalb der Begrenzung (z.B. Box oder Sidepass) stehen lassen, 
bevor das Manöver beginnt 

	 – 	� Nicht rechtzeitiges Aufnehmen der Gangart bis zu 2 Schritten/4 Tritten
(3) 	� Penalty 3: 
	 – 	� Falsche Gangart oder Gangartunterbrechung für mehr als 2 Schritte/4 Tritte
	 – 	� Falscher Galopp, Kreuzgalopp oder aus dem Galopp fallen (außer um den 

falschen Galopp zu korrigieren)
	 – 	� Herunterwerfen einer erhöhten Stange, Umwerfen eines Markers, Tonne, 

Pflanze oder anderen Gegenstandes
	 – 	� Größere Demontage eines Hindernisses
	 – 	� Herabtreten oder Herabspringen von einem Hindernis mit einem Huf
	 -	� Übertreten von Hindernisbegrenzungen mit einem Huf, die durch Stangen, 

Pylonen oder andere materielle Begrenzungen gekennzeichnet sind oder sich 
aus dem Text ergeben

	 – 	� Um mehr als 2 Schritte/4 Tritte verspätetes Aufnehmen der Gangart
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(4) 	� Penalty 5: 
	 – 	� Erstes Verweigern, Wegdrängen vom Hindernis von mehr als 4 Tritten (2 Schrit-

ten) in die falsche Richtung oder der Versuch, einem Hindernis durch Scheuen 
auszuweichen sowie das Verweigern gegenüber den reiterlichen Hilfen in dem 
Maß, dass eine Verzögerung des Patterns die Folge ist. Dies wird mit einem 
Kreis um die Ziffer fünf gekennzeichnet.

	 – 	� Zweites Verweigern, Wegdrängen vom Hindernis von mehr als 4 Tritten (2 
Schritten) in die falsche Richtung oder der Versuch, einem Hindernis durch 
Scheuen auszuweichen sowie das Verweigern gegenüber den reiterlichen 
Hilfen in dem Maß, dass eine Verzögerung des Patterns die Folge ist. Dies wird 
mit einem Kreis um die Ziffer fünf gekennzeichnet

	 – 	� Schwerwiegender Ungehorsam (Ausschlagen, Bocken, Steigen, Ausschlagen 
mit dem Vorderfuß)

	 – 	� Jegliches Beeinflussen des Pferdes durch das Berühren mit der Hand. Dies gilt 
nicht, wenn das Pferd nach dem Beenden des letzten Manövers gelobt wird.

	 – 	� Einsatz der Sporen vor dem Gurt
	 – 	� Berühren des Sattels mit einer Hand, um sich dadurch einen Vorteil zu 

verschaffen
	 – 	� Fallenlassen eines Gegenstandes, der transportiert werden soll
	 – 	� Nicht den Versuch zu unternehmen nach dem ersten Verweigern das Hinder-

nis zu bewältigen
	 – 	� Loslassen des Tores oder Fallenlassen eines Seiles beim „Seil-Tor“
	 – 	� Herabtreten oder Herabspringen von einem Hindernis mit mehr als einem Huf
	 -	� Übertreten von Hindernisbegrenzungen mit mehr als einem Huf, die durch 

Stangen, Pylonen oder andere materiale Begrenzungen gekennzeichnet sind 
oder sich aus dem Text ergeben

	 – 	� Ein Hindernis nicht vollenden
	 – 	� Beim Überqueren eines Stangen-Manövers eine oder mehrere Stangen (in 

Folge) auslassen
	 – 	� Beim Überqueren eines Stangen-Manövers die letzte Stange auslassen
	 – 	� Fallen auf Karpal- oder Tarsalgelenk
(5) 	� Penalty 0:
	� Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Gründen für die Vergabe eines Penalty 0 

gibt es im TH auch für folgende Vorkommnisse einen Penalty 0:
	 – 	� Dauerhaftes Reiten mit zu tiefer Kopfhaltung des Pferdes (Ohrenspitzen 

deutlich unterhalb des Widerrists) oder mit überspanntem Genick, sodass der 
Nasenrücken hinter der Senkrechten getragen wird

	 – 	� Auslassen eines Hindernisses ohne den Versuch, es zu bewältigen
	 – 	� Ein Hindernis nicht von der korrekten Seite oder Richtung beginnen, arbeiten 

oder beenden
	 – 	 Über-/Unterdrehen von mehr als einer 1/4-Drehung im Manöver Drehung
	 – 	� Nicht den korrekten Weg in einem Hindernis oder zwischen den Hindernissen 

nehmen
	 – 	� Dritte Verweigerung im gesamten Pattern
	 – 	� Auslassen eines korrekten Galopps oder einer vorgeschriebenen Gangart. Bei 

Manövern, bei denen Stangen überquert werden müssen, muss mind. eine 
Stange in der geforderten Gangart überquert werden

	 – 	� Beim Überqueren eines Stangen-Manövers die erste Stange auslassen
	 – 	� Eine Schlaufe, wie sie z.B. am Ende eines Seiltores vorkommt, wird über das 

Handgelenk gezogen.
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Unterabschnitt 5: Western Riding (WR) 
§ 229 Einleitung/Ziel der Disziplin WR
In der Disziplin WR werden die Bewegungsqualität des Galopps und die einzelnen 
fliegenden Galoppwechsel bewertet. Das Pferd soll hierbei von Anfang bis Ende ein 
gleichmäßiges Tempo beibehalten, sich taktrein und mühelos bewegen und punkt
genaue, kaum sichtbare Wechsel zeigen.

§ 230 Art der Disziplin WR
Die WR ist eine Einzeldisziplin. Die WR ist eine gescorte Disziplin (Basiswert 70).

§ 231 Ablauf der Disziplin WR
Zu Beginn der Prüfung: Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene 
Pattern. 

§ 232 Richtverfahren der Disziplin WR
(1) 	� Der Richter steht/sitzt an einem von ihm gewählten Platz und bewertet die einzel-

nen geforderten Hindernisse/Manöver. Die Manöverscores werden auf dem Sco-
resheet festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten, werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 
und auf dem Scoresheet vermerkt. Die Ergebnisse ergeben folglich die Rangfolge 
der Platzierung.

§ 233 Besondere Bestimmungen der Disziplin WR
Die Teilnahme an der WR ist erst ab LK 3 möglich.

§ 234 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin WR
(1) 	� Für WR-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. 

Anforderungen:
	 1.	  �Für alle Pattern, bei denen entweder eine andere Arenagröße als 20 x 40 m 

gilt oder die nur für bestimmte Altersklassen der Pferde bzw. Leistungsklassen 
der Reiter zugelassen sind, ist eine entsprechende Kennzeichnung im Pat-
ternbook erforderlich. Die Arenagröße sowie Leistungsklasse der Reiter und 
Pferdealter sind den jeweiligen Pattern zu entnehmen.

(2) 	� Für WR-Pattern gelten folgende Abstände und Maße:
	 1.	� Auf der langen Seite mit 5 Markern betragen die Abstände mind. 8,50 m und 

maximal 15,00 m.
	 2.	� In Pattern 1 müssen die 3 Marker auf der gegenüberliegenden Seite exakt auf 

der Höhe der 3 dazugehörigen Marker stehen.
	 3.	� Der Mindestabstand zwischen Markern und Bande beträgt 3,00 m.
	 4.	� Die Bodenstange muss mindestens 2,50 m lang sein.
(3) 	� Jede WR-Pattern hat einen Start-Pylon. Ein Anhalten, bevor der beschriebene 

Patternteil beginnt, ist nicht erforderlich. 

§ 235 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin WR
– 	� Aufmerksamkeit des Pferdes
– 	� Gute Manier des Pferdes
– 	� Angemessene Beizäumung
– 	� Wechselqualität
– 	� Gangqualität
– 	� Balancierte, weiche Übergänge

§ 236 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin WR
Ungleiche Einteilung der Linien zu den jeweiligen Galoppwechseln.
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§ 237 Penalties der Disziplin WR
(1) 	� Penalty 1/2
	 – 	� Leichtes Berühren der Bodenstange 
	 – 	� Gleichzeitiges Auffußen der Hinterbeine beim Galoppwechsel
	 – 	� Kein simultaner Galoppwechsel von Vor- und Hinterhand innerhalb eines 

Galoppsprungs
(2) 	� Penalty 1 
	 – 	� Falsche Gangart oder Gangartunterbrechung im Schritt oder Trab bis zu 2 

Schritten/4 Tritten
	 – 	� Jedes Berühren von bzw. Treten auf die Stange 
	 – 	� Falscher Galopp von mehr als einem Sprung außerhalb der angegebenen 

Wechselzone bis zum Marker (siehe Grafik)
	 – 	� Beim Lope over die Stange zwischen die jeweiligen Vorder- oder Hinterhufe 

nehmen (split pole)
(3) 	� Penalty 3
	 – 	� Falsche Gangart oder Gangartunterbrechung für mehr als 2 Schritte/4 Tritte
	 – 	� Falscher Galopp, Kreuzgalopp oder aus dem Galopp fallen (ein daraus notwen-

diger Galoppwechsel zum Handgalopp wird nicht zusätzlich bestraft)
	 – 	� Nicht rechtzeitiges Aufnehmen der geforderten Gangart (Trab oder Galopp) 

oder nicht rechtzeitiges Stoppen an der Pattern-Markierung (innerhalb von ca. 
3,00 m)

	 – 	� Einfacher Galoppwechsel
	 – 	� Falscher Galopp am oder vor dem Marker der nächsten angegebenen Wech-

selzone oder falscher Galopp am oder hinter dem Marker hinter der angege-
benen Wechselzone

	 – 	� In Pattern 1, 3, 6, 9, 11 und 13: Versäumen, den Galopp innerhalb von 9 m nach 
Passieren der Stange, die noch im Trab überquert wird, aufzunehmen

	 – 	 Zusätzlicher Galoppwechsel innerhalb des Pattern
(4) 	� Penalty 5
	 – 	� Schwerwiegender Ungehorsam (Ausschlagen, Bocken, Steigen, Ausschlagen 

mit dem Vorderfuß)
	 – 	� Jegliches Beeinflussen des Pferdes durch das Berühren mit der Hand
	 – 	� Einsatz der Sporen vor dem Gurt
	 – 	� Berühren des Sattels mit einer Hand, um sich dadurch einen Vorteil zu 

verschaffen
	 – 	� Fehlender Galoppwechsel
	 – 	� Fallen auf Karpal- oder Tarsalgelenk
(5) 	� Penalty 0
	� Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Gründen für die Vergabe eines Penalty 0 

gibt es in der WR auch für folgende Vorkommnisse einen Penalty 0:
	 – 	� Dauerhaftes Reiten mit zu tiefer Kopfhaltung des Pferdes (Ohrenspitzen 

deutlich unterhalb des Widerrists) oder mit überspanntem Genick, sodass der 
Nasenrücken hinter der Senkrechten getragen wird 

	 – 	� Auslassen der Bodenstange
	 – 	� Umwerfen von mind. einem Marker 
	 – 	� Mehr als 4 Tritte rückwärtsgehen innerhalb des Pattern,  

ohne dass dies gefordert ist; gezählt werden die Tritte der Vorderbeine
	 – 	� Wegdrehen von mehr als 90° innerhalb des Pattern,  

ohne dass dies gefordert ist 
	 – 	� Versäumnis, vor dem letzten Marker in Pattern 1, 3, 5 ,6, 9, 11 und 13 

anzugaloppieren
	 – 	� 4 oder mehr einfache und/oder versäumte Galoppwechsel
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§ 238 Wechselzonen

Wechselbereich und Fehlerpunkte

3 Fehlerpunkte

3 Fehlerpunkte

Wechselbereich 

5 Fehlerpunkte

1 Fehlerpunkt Kein Fehlerpunkt 
im Wechselbereich
bis zu 1 Sprung zu jeder Seite

1 Fehlerpunkt

Wechselbereich und Fehlerpunkte
3 Fehlerpunkte

3 Fehlerpunkte

Wechselbereich 

5 Fehlerpunkte

1 Fehlerpunkt

1 Fehlerpunkt

Kein Fehlerpunkt 
im Wechselbereich
bis zu 1 Sprung zu jeder Seite

Wechselbereich und Fehlerpunkte
3 Fehlerpunkte

3 Fehlerpunkte
Wechselbereich 

1 Fehlerpunkt

1 Fehlerpunkt
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Unterabschnitt 6: Ranch Riding (RR)
§ 239 Einleitung/Ziel der Disziplin RR
In der Disziplin RR wird die Vielseitigkeit und die Gangqualität des Arbeitspferdes 
bewertet. Es soll natürliche Grundgangarten mit guter Vorwärtsbewegung zeigen und 
jederzeit willig kontrollierbar sein. 

§ 240 Art der Disziplin RR
Die RR ist eine Einzeldisziplin. Die Disziplin RR ist eine gescorte Disziplin (Basiswert 70).

§ 241 Ablauf der Disziplin RR
Zu Beginn der Prüfung: Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene 
Pattern. 

§ 242 Richtverfahren der Disziplin RR
(1) 	� Der Richter steht/sitzt an einem von ihm gewählten Platz und bewertet die einzel-

nen geforderten Hindernisse/Manöver. Die Manöverscores werden auf dem Sco-
resheet festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten, werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 
und auf dem Scoresheet vermerkt. Die Ergebnisse ergeben folglich die Rangfolge 
der Platzierung.

§ 243 Besondere Bestimmungen der Disziplin RR
(1) 	� Das Festhalten am Sattelhorn während der Verstärkungen ist erlaubt.
(2) 	� Im Extended Trot darf leichtgetrabt, ausgesessen oder im leichten Sitz geritten 

werden. 
(3) 	� Für das Berühren von Stangen und das Über-/Unterdrehen bis zu 90 Grad gibt es 

keine Penalties.
(4) 	� In der RR ist auch in LK 5 Western-Ausrüstung obligatorisch.
(5) 	� Folgende zusätzliche Ausrüstungsgegenstände sind zugelassen:
	 1.	� Rope 
	 2.	� Tapaderos
	 3.	� Gamaschen 
(6) 	� Schweiftoupets, Showsättel mit Silber, eingeflochtene Mähnen und geblackte 

Hufe sind nicht verboten, aber auch nicht erwünscht.

§ 244 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin RR
(1) 	� Für RR-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. 

Anforderungen:
	 1.	� Ein RR-Pattern muss aus den Pflichthindernissen/-manövern und 3 Wahlhin-

dernissen/-manövern bestehen.
	 2.	� Die Manöver/Hindernisse können in beliebiger Reihenfolge und Anzahl im 

Pattern vorkommen.
	 3.	� Hindernisse sind in Kombination möglich.
	 4.	� Alle erhöhten Teile müssen so gesichert werden, dass sie nicht rollen können. 
	 5.	� Es dürfen - außer in den Q- und M-Klassen eigene Pattern verwendet werden.. 
	 6.	� Wenn im Pattern von Stangen die Rede ist, können auch Baumstämme ge-

nutzt werden.
	 7.	� Natürliche Hindernisse sind wünschenswert (Naturstangen etc.). 
	 8.	� Die Durchführung der Prüfung auf einem Außenplatz ist wünschenswert.
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(2) 	� Für RR-Pattern gelten folgende Abstände und Maße:
	 1.	 Tor: Breite (Öffnung) mind. 250 cm 
	 2.	 Walk over: Abstand 70-80 cm
	 3.	 Trot over: Abstand 105-120 cm
	 4.	 Lope over: Abstand 210-240 cm
	 5.	 Back up: Abstand mind. 100 cm, Erhöhung max. 30 cm
	 6.	 Slalom im Trot: Abstand mind. 250 cm 
	 7.	 Slalom im Schritt: Abstand mind. 200 cm
	 8.	� Brücke: Breite mind. 90 cm, Länge mind. 250 cm;  

Brücke mit Geländer: Breite mind. 150 cm, Länge mind. 250 cm
	 9.	� Seitengänge (Sidepass): Abstand in einer Gasse mind. 200 cm (ganzes Pferd), 

mind. 60 cm (1 Beinpaar zwischen zwei Stangen); Erhöhung max. 30 cm
	 10.	� Stangenquadrat (Box): Abstand 210 cm 
(3) 	� In RR-Pattern müssen folgende Pflichtmanöver enthalten sein: 
	 1.	 Walk 
	 2.	 Trot
	 3.	 Lope (auf beiden Händen)
	 4.	 Extended Trot
	 5.	� Extended Lope (auf mindestens einer Hand, in LK 4 und 5 kann auf extended 

Lope verzichtet werden)
	 6.	 Stop
	 7.	 Back up
(4) 	� Darüber hinaus können folgende Wahlhindernisse eingefügt werden:
	 1.	� Slalom im Schritt oder Trab
	 2.	 Überqueren einer Holzbrücke
	 3.	 Seitengänge (Sidepass) über ein Hindernis oder zwischen Hindernisteilen 
	 4.	� Galoppwechsel (fliegend oder einfach) wahlweise zu beiden Seiten. Der ein-

fache Galoppwechsel muss über Trot erfolgen.
	 5.	 Überreiten von Stangen im Walk, Trot oder Lope
	 6.	  1-4 Turns wahlweise zu beiden Seiten
	 7.	  Öffnen, Durchreiten und Schließen eines Tores
	 8.	  �Stangenquadrat (Box) mit oder ohne Turn oder Anhalten innerhalb der 

Stangen 
	 9.	  �Hindernisse, die bei einem Geländeritt vorkommen können, dem Regelbuch 

entsprechen und vom Richter zugelassen sind 
(5) 	� In RR-Pattern sind folgende Hindernisse bzw. Gegebenheiten verboten: 
	 1.	� Reifen
	 2.	  PVC Rohre
	 3.	  Andere Tiere 
	 4.	  Wippen oder bewegliche Brücken
	 5.	  Tore, deren Elemente auf dem Boden miteinander verbunden sind
	 6.	  Wassergräben und Bäche
	 7.	  Flammen, Trockeneis, Feuerlöscher 
	 8.	  Rückwärtsreiten über Gegenstände/Hindernisse
	 9.	  �Metallboden oder rutschiger Boden beim Überreiten von Planen oder 

Ähnlichem 

§ 245 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin RR 
–	�� Gute Manier des Pferdes
–	� Gangqualität
–	� balancierte, weiche Übergänge

§ 246 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin RR
–	� Vorwegnehmen der Ausführung
–	� Unnatürliches, zögerliches Heranreiten an die Hindernisse



84

§ 247 Penalties der Disziplin RR
(1) 	� Penalty 1
	 –	� Falsche Gangart oder Gangartunterbrechung im Schritt oder Trab bis zu 2 

Schritten/4 Tritten
	 –	� Beim Lope over eine Stange zwischen die jeweiligen Vorder- oder Hinterhufe 

nehmen (split pole)
	 –	� Zu langsam pro Gangart (jeweils bei mehr als 50% der Strecke des Manövers 

in den Gangarten Schritt, Trab, Galopp)
	 –	� Pferd ist auseinandergefallen (jeweils bei mehr als 50% der Strecke des Manö-

vers in den Gangarten Schritt, Trab, Galopp)
	 –	� Nasenrücken ist hinter der Senkrechten (jeweils bei mehr als 50% der Strecke 

des Manövers in den Gangarten Schritt, Trab, Galopp)
	 –	� Nicht rechtzeitiges Aufnehmen der Gangart bis zu 2 Schritten/4 Tritten 
	 –	 �Falscher Galopp/Kreuzgalopp für bis zu 2 Galoppsprünge 
	 –	 Stange wird nicht mit allen 4 Hufen überquert
(2) 	� Penalty 3
	 –	� Falsche Gangart oder Gangartunterbrechung für mehr als 2 Schritte/4 Tritte
	 –	� Falscher Galopp, Kreuzgalopp für mehr als zwei Sprünge oder aus dem Galopp 

fallen (außer um den falschen Galopp zu korrigieren)
	 –	� Größere Demontage eines Hindernisses 
	 –	� Einfacher Galoppwechsel über Schritt
	 –	� Mehr als 6 Tritte Trab, um den Galoppwechsel durchzuführen
	 –	� Mehr als 2 Sprünge Kreuzgalopp während des Galoppwechsels
	 –	� Zu lang durchhängender Zügel (jeweils bei mehr als 50% der Strecke des 

Manövers in den Gangarten Schritt, Trab, Galopp; nicht in den Verstärkungen) 
Merkmal hierfür ist eine deutlich sichtbare Hilfengebung, bei der die Hand des 
Reiters weit nach oben oder zur Seite weichen muss, um einzuwirken

	 –	� Um mehr als mehr als 2 Schritte/4 Tritte verspätetes Aufnehmen der Gangart
(3) 	� Penalty 5
	 – 	� Erstes Verweigern, Wegdrängen vom Hindernis von mehr als 4 Tritten (2 Schrit-

ten) in die falsche Richtung oder der Versuch, einem Hindernis durch Scheuen 
auszuweichen sowie das Verweigern gegenüber den reiterlichen Hilfen in dem 
Maß, dass eine Verzögerung des Patterns die Folge ist. Dies wird mit einem 
Kreis um die Ziffer fünf gekennzeichnet.

	 – 	� Zweites Verweigern, Wegdrängen vom Hindernis von mehr als 4 Tritten (2 
Schritten) in die falsche Richtung oder der Versuch, einem Hindernis durch 
Scheuen auszuweichen sowie das Verweigern gegenüber den reiterlichen 
Hilfen in dem Maß, dass eine Verzögerung des Patterns die Folge ist. Dies wird 
mit einem Kreis um die Ziffer fünf gekennzeichnet

	 –	� Schwerwiegender Ungehorsam (Ausschlagen, Bocken, Steigen, Ausschlagen 
mit dem Vorderfuß)

	 –	� Jegliches Beeinflussen des Pferdes durch das Berühren mit der Hand
	 –	� Einsatz der Sporen vor dem Gurt 
	 –	� Fallenlassen eines Gegenstandes, der transportiert werden soll
	 –	� Nicht den Versuch zu unternehmen nach dem ersten Verweigern das Hinder-

nis zu bewältigen
	 –	� Loslassen des Tores oder Fallenlassen eines Seiles beim „Seil-Tor“
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	 –	� Ein Hindernis nicht vollenden
	 – 	� Fallen auf Karpal- oder Tarsalgelenk
	 – 	� Beim Überqueren eines Stangenmanövers eine oder mehrere Stangen in Folge 

auslassen.
(4) 	� Penalty 0
	� Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Gründen für die Vergabe eines Penalty 0 

gibt es in der RR auch für folgende Vorkommnisse einen Penalty 0:
	 –	� Dauerhaftes Reiten mit zu tiefer Kopfhaltung des Pferdes (Ohrenspitzen 

deutlich unterhalb des Widerrists) oder mit überspanntem Genick, sodass der 
Nasenrücken hinter der Senkrechten getragen wird 

	 –	� Auslassen eines Hindernisses ohne den Versuch, es zu bewältigen
	 –	 Über-/Unterdrehen von mehr als einer 1/4-Drehung im Manöver Drehung 
	 –	� Dritte Verweigerung im gesamten Pattern
	 –	� Auslassen eines korrekten Galopps oder einer vorgeschriebenen Gangart. Bei 

Manövern, bei denen Stangen überquert werden müssen, muss mind. eine 
Stange in der geforderten Gangart überquert werden
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Unterabschnitt 7: Reining (RN)
§ 248 Einleitung/Ziel der Disziplin RN 
In der RN geht es um „to rein a horse“. Dies heißt nicht nur, das Pferd zu führen, sondern 
auch jede seiner Bewegungen zu kontrollieren. 
Das Pferd soll sich beim Ausführen der geforderten Manöver bereitwillig vom Reiter 
führen und mit wenig oder sogar ohne erkennbare Hilfen lenken und kontrollieren 
lassen. Die Aufgabe wird hauptsächlich im Galopp ausgeführt und muss zusätz-
lich verschiedene Manöver enthalten. Man bezeichnet die RN auch als „Dressur“ der 
Westernreiter.

§ 249 Art der Disziplin RN
Die RN ist eine Einzeldisziplin. Die Disziplin RN ist eine gescorte Disziplin (Basiswert 70).

§ 250 Ablauf der Disziplin RN
(1) 	� Zu Beginn der Prüfung: 
	 Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene Pattern. 
(2) 	� Nach der Prüfung:
	� Der Reiter muss nach Beendigung des Patterns zum Richter/Bit Judge zur Kont-

rolle des Gebisses, der Ausrüstung und des Zustands des Pferdes, es sei denn der 
Richter entschiedet sich lediglich für eine stichprobenartige Kontrolle (Random Bit 
Check). Erst wenn keine Verletzungen oder Manipulationen festgestellt wurden, 
erhält der Reiter seine Bewertung. 

§ 251 Richtverfahren der Disziplin RN 
(1) 	� Der Richter sitzt an der linken langen Seite beim Mittelmarker und bewertet die 

einzelnen geforderten Manöver. Die Manöverscores werden auf dem Scoresheet 
festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 
und auf dem Scoresheet vermerkt. Die Ergebnisse ergeben folglich die Rangfolge 
der Platzierung.

§ 252 Besondere Bestimmungen der Disziplin RN
1.	� Das Einreiten in die RN erfordert einen geeigneten Beschlag der Hinterhufe.
2.	� Nach einer unbestimmten Anzahl von Ritten wird die Arena abgezogen. Dies ist 

abhängig von Bodenbeschaffenheit und Patternauswahl. Die Entscheidung trifft 
der Richter in Absprache mit dem Turnierleiter 

3.	� Bei allen Pattern, die keine run-in-Pattern sind, muss das Einreiten zur Bahnmitte 
über Trab erfolgen, wobei mindestens 50 % der Strecke im Trab absolviert werden 
müssen. 
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§ 253 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin RN
(1) 	� Für RN-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. 

Anforderungen:
	 1.	� Für die LK 1-3 sind die Pattern 1-13 vorgeschrieben. Sie enthalten folgende 

Pflichtmanöver:
		  a)		�  Zirkel (groß/klein) mit Tempounterschied
		  b)	�	 Run Down mit Rollback oder Sliding Stop
		  c)	�	 Spins
		  d)	�	 Fliegende Galoppwechsel
		 		  e)	�	 Back up
	 2.	� Für die LK 4 sind die Pattern 14-18 vorgeschrieben. Sie enthalten folgende 

Pflichtmanöver:
		  a)	�	 Zirkel (groß/klein)
		  b)	�	 Run Down mit Rollback oder Sliding Stop
		  c)	�	 Spins
	 3. 	 Nach der Prüfung:
		�  Der Reiter muss nach Beendigung des Patterns zum Richter/Bit Judge zur 

Kontrolle des Gebisses, der Ausrüstung und des Zustands des Pferdes, es sei 
denn der Richter entschiedet sich lediglich für eine stichprobenartige Kont-
rolle (Random Bit Check). Erst wenn keine Verletzungen oder Manipulationen 
festgestellt wurden, erhält der Reiter seine Bewertung.

	 4. 	� Bei allen Pattern, die keine run-in-Pattern sind, muss das Einreiten zur Bahn-
mitte über Trab erfolgen, wobei mindestens 50 % der Strecke im Trab absol-
viert werden müssen.

(2) 	� Für RN-Pattern gelten folgende Abstände und Maße:
	 1.	� Die Mittelmarker sind an der Mitte der langen Seite zu platzieren.
	 2.	� Die Endmarker sind mind. 15,00 m vom Ende der langen Seite Richtung Mitte 

zu platzieren.
	 3.	� Die äußeren Marker stellen keine Begrenzung für die Größe der Zirkel dar.

§ 254 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin RN
–	� Tempounterschiede zwischen großen und kleinen Zirkeln
–	� Tempoerhalt während des Galoppwechsels
–	� Aufmerksamkeit des Pferdes
–	� Gute Manier des Pferdes
–	� Kontrollierte, aber zügige Ausführung der Manöver

§ 255 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin RN
–	� Umwerfen eines Markers
–	� Angaloppieren, bevor der Mittelpunkt der Bahn erreicht ist (nicht bei 

Run-In-Pattern)
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§ 256 Penalties der Disziplin RN
(1) 	� Penalty 1/2 
	 –	� Um 1 Galoppsprung verspäteter Galoppwechsel (ausgehend von dem lt. 

Patternbeschreibung vorgegebenen Wechselpunkt)
	 –	� Beginn eines Zirkels im Trab bis zu 4 Tritte
	 –	� Trab nach einem Rollback bis zu 4 Tritte
	 –	� Bis zu 1/8 Spin zu viel oder zu wenig 
	 –	� Ausführung eines Stops näher als 6m an der Seitenbande ausgeführt
	 –	� Reiten näher als 3,00 m an der Mittellinie (Mindestgröße der Arena: 30x60m 

und bei Pattern, bei denen ein run around verlangt wird)
(2) 	� Penalty 1 
	 –	� Falscher Galopp pro Viertel eines Zirkels. Dies gilt auch bei Run Arounds auf 

dem Weg zum Run Down
	 –	� Einleiten eines Zirkels oder einer Zirkelacht im falschen Galopp 
	 –	� 1/8 bis 1/4 Spin zu viel oder zu wenig
(3) 	� Penalty 2
	 –	� Missachtung der Marker bei Stop und Rollback
	 –	� Unterbrechung der Gangart Galopp
	 –	� Einfrieren zum Stillstand beim Spin und Rollback
	 –	� Nichtanhalten oder Schritt reiten im Anschluss an das Eintraben, vor dem An-

galoppieren (Bei allen Pattern, die keine Run-in-Pattern sind) 
	 –	� Nicht Angaloppieren vor dem ersten Marker (Bei Run-in-Pattern)
	 –	� Ein kompletter Stop im ersten Viertel des Zirkels nach dem Angaloppieren 
	 –	� Beginn eines Zirkels im Trab mit mehr als 4 Tritten (bis maximal 1/2 Zirkel)
	 –	� Trab nach einem Rollback mit mehr als 4 Tritten (bis maximal zur halben 

Bahnlänge)
(4) 	� Penalty 5
	 –	� Schwerwiegender Ungehorsam (Ausschlagen, Bocken, Steigen, Ausschlagen 

mit dem Vorderfuß).
	 –	� Jegliches Beeinflussen des Pferdes durch das Berühren mit der Hand. 
	 –	� Einsatz der Sporen vor dem Gurt 
	 –	� Berühren des Sattels mit einer Hand, um sich dadurch einen Vorteil zu 

verschaffen
	 –	� Fallen auf das Karpal- oder Tarsalgelenk
(5)	� Penalty 0 

Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Gründen für die Vergabe eines Penalty 0 
gibt es in der RN auch für folgende Vorkommnisse einen Penalty 0:

	 –	� Auslassen eines Manövers
	 –	� Mehr als 4 Tritte rückwärtsgehen innerhalb des Pattern, ohne dass dies gefor-

dert ist; gezählt werden die Tritte der Vorderbeine
	 –	� Wegdrehen von mehr als 90 Grad innerhalb des Pattern, ohne dass dies gefor-

dert ist 
	 –	 Über-/Unterdrehen von mehr als einer 1/4-Drehung 
	 –	� Traben von mehr als einem halben Zirkel oder der Hälfte der Arenalänge
	 –	� Wenn das Pferd vor oder nach einem Rollback, in einem Pattern das einen run-

around verlangt, die Mittellinie überkreuzt
	 –	� Ein kompletter Stop nach dem ersten Viertel des Zirkels nach dem 

Angaloppieren 
	 –	� Bei Pattern, die ein Eintraben erfordern, weniger als 50% der Strecke bis zum 

Mittelpunkt der Arena im Trab
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Unterabschnitt 8: Superhorse (SUHO)
§ 257 Einleitung/Ziel der Disziplin SUHO
Die SUHO ist eine Kombination von Elementen aus den Disziplinen Trail, Western Ri-
ding, Ranch Riding und Reining. Die Vielseitigkeit des Pferdes und die Willigkeit gegen-
über den Reiterhilfen wird bewertet.

§ 258 Art der Disziplin SUHO
Die SUHO ist eine Einzeldisziplin. Die SUHO ist eine gescorte Disziplin (Basiswert 70).

§ 259 Ablauf der Disziplin SUHO 
Zu Beginn der Prüfung: Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene 
Pattern. 

§ 260 Richtverfahren der Disziplin SUHO
(1) 	� Der Richter steht/sitzt an einem von ihm gewählten Platz und bewertet die ein-

zelnen geforderten Manöver. Die Manöverscores werden auf dem Scoresheet 
festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten, werden diese ebenfalls nach entsprechendem Penal-
ty-Katalog ermittelt und auf dem Scoresheet vermerkt. Die Ergebnisse ergeben 
folglich die Rangfolge der Platzierung.

§ 261 Besondere Bestimmungen der Disziplin SUHO
(1) 	� Das Einreiten in die SUHO erfordert einen geeigneten Beschlag der Hinterhufe.
(2) 	� In der SUHO dürfen nur Senior-Pferde starten.
(3) 	� Die SUHO ist den LK 1 und 2 vorbehalten.

§ 262 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin SUHO
(1) 	� Für SUHO-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. 

Anforderungen:
	 1.	  �Ein SUHO-Pattern muss Manöver und Hindernisse der jeweiligen Disziplin ent-

halten. Die gleiche Wertigkeit soll gegeben sein. 
	 2.	  �Die Manöver/Hindernisse können in beliebiger Reihenfolge im Pattern vor-

kommen. Die Anzahl der Manöver/Hindernisse muss hinsichtlich der gefor-
derten Disziplinen gleichwertig sein. 

	 3.	  Hindernisse sind in Kombination möglich. 
	 4.	  Alle erhöhten Teile müssen so gesichert werden, dass sie nicht rollen können.
	 5.	  �Es müssen die Pattern genutzt werden, die auf der Homepage der EWU 

veröffentlicht sind.
(2) 	� Für SUHO-Pattern gelten folgende Abstände und Maße: Es gelten die Abstände 

und Maße der jeweiligen Disziplinen.
(3)	� In der SHUO gelten alle Materialien wie Stangen, Pylonen oder Ähnliches, die in 

der Pattern eingezeichnet sind, als wegweisend. 

§ 263 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin SUHO 
Es gelten die bereits genannten jeweiligen positiven Ausführungsmerkmale der 
Einzeldisziplinen.

§ 264 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin SUHO
Es gelten die bereits genannten jeweiligen negativen Ausführungsmerkmale der 
Einzeldisziplinen.

§ 265 Penalties der Disziplin SUHO
Es gelten die Penalties und Nullscores der jeweiligen Disziplin.

Penalty 0
Wird im Western-Riding-Abschnitt nicht zumindest ein fliegender Galoppwechsel 
gezeigt.
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Unterabschnitt 9: Jungpferde (JUPF)
§ 266 Einleitung/Ziel der Disziplin JUPF
Die Jungpferdeprüfungen sind Einstiegsklassen für 4- und 5-jährige Pferde und dienen 
der schonenden Heranführung an den Turniersport. Es gibt die Klassen JUPF Basis, 
JUPF TH, JUPF RN und JUPF RR. In allen Klassen wird die exakte Ausführung der Aufga-
be, der Grad der Erfüllung der Ausbildungsskala und der Gesamteindruck während der 
gesamten Vorstellung bewertet.

§ 267 Art der Disziplin JUPF
Die Jungpferdeklasse ist eine Einzeldisziplin. Die Jungpferdeklassen sind gescorte 
Wertnotendisziplinen.

§ 268 Ablauf der Disziplin JUPF 
Zu Beginn der Prüfung: Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene Pattern. 

§ 269 Richtverfahren der Disziplin JUPF
(1) 	� Der Richter sitzt an einem von ihm gewählten Platz und bewertet die einzelnen 

geforderten Hindernisse/Manöver anhand von Wertnoten zwischen 0 und 10. Die 
Wertnoten werden auf dem Scoresheet festgehalten. Anhand der Ausbildungsska-
la des Westernpferdes werden die einzelnen Manöver/Hindernisse bewertet nach:

	 1.	� Patternausführung					   
	 2.	� Grundgangarten
(2) 	� Sollten Fehler auftreten, werden diese von der jeweiligen Wertnote abgezogen. 

Die Ergebnisse ergeben folglich die Rangfolge der Platzierung.
(3) 	� Folgende Wertnotenskala wird der Bewertung zugrunde gelegt. Halbe Noten sind 

möglich.
	 10 	 = 	 ausgezeichnet
	 9 	 = 	 sehr gut
	 8 	 = 	 gut
	 7 	 = 	 ziemlich gut
	 6 	 = 	 befriedigend		
	 5 	 = 	 genügend
	 4 	 = 	 mangelhaft
	 3 	 = 	 ziemlich schlecht
	 2 	 = 	 schlecht
	 1 	 = 	 sehr schlecht
	 0 	 = 	 nicht ausgeführt
(4) 	� In den Gesasmteindruck fließen folgende Bewertungskriterien ein: Willigkeit, 

Qualität der Grundgangarten, altersgerechte Erfüllung der Ausbildungsskala. 

§ 270 Besondere Bestimmungen der Disziplin JUPF
(1) 	� Für die Teilnahme an Jungpferdeprüfungen sind nur 4- und 5-jährige Pferde 

zugelassen.
(2) 	� Für die Teilnahme an der German Open sind nur einbezahlte Pferde zugelassen, 

sofern sie die erforderliche Qualifikation (auf A+Q- und B-Turnieren) erreicht 
haben. 

(3) 	� Der Veranstalter schreibt die Jungpferdeprüfungen getrennt für 4- und 5-jähri-
ge Pferde aus. Unabhängig von der Anzahl der Nennungen muss die Prüfung 
als reguläre Prüfung durchgeführt werden. Die Wertung erfolgt getrennt nach 
Altersklasse. 

(4) 	� Bandagen und Gamaschen sind in allen Jungpferdeprüfungen erlaubt.
(5) 	� Erlaubte Zäumungen während der Prüfung sind ausschließlich Snaffle-Bit und 

Hackamore.
(6) 	� Aus den JUPF Klassen (BA, TH, RR, RN) können pro Turnier 4 Klassen gestartet 

werden. Bei Qualifikation in 4 Klassen für die German Open muss man sich für 
3 Disziplinen entscheiden.  
Wenn alle 4 Klassen qualifiziert sind, muss eine davon entfallen.
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§ 271 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin JUPF
1.	� Bei gravierenden Fehlern oder Auslassen von Manövern wird das jeweilige Manö-

ver mit Null bewertet. 
2.	� Die Gesamtnote Null wird erteilt, wenn 
	 –	� das Pattern nicht mehr erkennbar ist oder
	 –	� eine Gangart komplett ausgelassen wird oder 
	 –	� der Reiter aufgibt oder
	 –	� das Pferd die markierte Arena verlässt.

§ 272 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin JUPF
Hoher Erfüllungsgrad der Ausbildungsskala.

§ 273 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin JUPF
–	� Fehler bzw. Nichterfüllung der Merkmale der Ausbildungsskala
–	� Umspringen, z.B. Kreuzgalopp, falscher Galopp
–	� Steifes Hinterbein mit wenig Aktivität im Sprunggelenk
–	� Festgehaltener Rücken mit eingeklemmtem Schweif
–	� Dauerhaftes Reiten mit zu tiefer Kopfhaltung des Pferdes (Ohrenspitzen deutlich 

unterhalb des Widerrists) oder mit überspanntem Genick, sodass der Nasenrücken 
hinter der Senkrechten getragen wird 

–	� Kurze, eilige Sprungfolge beim Erweitern
–	 Fehlende Balance, deutliches „Auf-der-Vorhand-Galoppieren“
–	� Erheblicher Widerstand gegen die reiterliche Einwirkung
–	� Spannungen, enger Hals und ständiges hinter dem Zügel gehen
–	� Offenes Maul und sichtbare Zunge
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Unterabschnitt 10: Youngstars (YS)
§ 274 Einleitung/Ziel der Disziplin YS
In Youngstarsklassen starten 6-jährige Pferde. Sie ergänzen die Jungpferdedisziplinen 
und spiegeln den altersgemäßen Fortschritt der Ausbildung gegenüber den 4- und 
5-jährigen Pferden wider. Es gibt zwei Klassen: die YS Challenge (Kombination aus TH, 
RR, WR) und die YS Reining. Es wird die exakte Ausführung der Aufgabe analog der ent-
sprechenden Disziplin bewertet und zusätzlich die Rittigkeit und Willigkeit des Pferdes 
unter Berücksichtigung der Erfüllung der Punkte der Ausbildungsskala.

§ 275 Art der Disziplin YS
Die YS ist eine Einzeldisziplin. Die Disziplin YS ist eine gescorte Disziplin (Basiswert 70).

§ 276 Ablauf der Disziplin YS
Zu Beginn der Prüfung: Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene 
Pattern. 

§ 277 Richtverfahren der Disziplin YS
(1) 	� Der Richter steht/sitzt an einem von ihm gewählten Platz (in der YS RN analog zur 

RN) und bewertet die einzelnen geforderten Hindernisse/Manöver. Die Manöver-
scores werden auf dem Scoresheet festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten, werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 
und auf dem Scoresheet vermerkt. Die Ergebnisse ergeben folglich die Rangfolge 
der Platzierung.

(3) 	� Bewertung der Youngstars Reining sowie der Youngstars Challenge
	� Die Prüfungen werden regulär gemäß der jeweiligen Disziplin gescort. Ergänzend 

werden 0 bis maximal 4 Punkte (unter Berücksichtigung der Ausbildungsskala) für 
die Ausführung der Pattern vergeben. Halbe Punkte sind erlaubt.

(4) 	� Bedeutung der Zusatzpunkte
	 0 = 	genügend 
		  Das Pferd zeigt teilweise Takt, Losgelassenheit und Nachgiebigkeit.
		  Das Pferd nimmt teils die Reiterhilfen an, teilweise widersetzt es sich.
	 1 = 	befriedigend
		  Das Pferd zeigt häufig Takt, Losgelassenheit und Nachgiebigkeit.
		  Das Pferd nimmt die Reiterhilfen teilweise willig an.
		  Das Pferd zeigt teilweise Widersetzlichkeit, lässt sich aber korrigieren. 
	 2 = 	gut 
		�  Das Pferd zeigt während der gesamten Vorstellung Takt, Losgelassenheit und 

Nachgiebigkeit.
		  Das Pferd zeigt teilweise Geraderichtung und Lastaufnahme der HH.
		�  Das Pferd nimmt die Reiterhilfen willig an. Wenn es sich kurz den Reiterhilfen 

entziehen sollte, ist seine Aufmerksamkeit mit wenig Aufwand wieder beim 
Reiter.

	 3 = 	sehr gut
		�  Das Pferd zeigt konstant in allen Manövern Takt, Losgelassenheit und 

Nachgiebigkeit.
		  Das Pferd nimmt die Reiterhilfen jederzeit willig und aufmerksam an.
		  Die Hilfengebung ist nahezu unsichtbar.
	 4 = 	exzellent
		�  Das Pferd zeigt sich während der gesamten Vorstellung durchlässig, d.h. es 

zeigt jederzeit in hohem Maße die Erfüllung aller Stufen der Ausbildungsskala.
		  Das Pferd nimmt die Reiterhilfen jederzeit willig und aufmerksam an. 
		  Die Hilfengebung ist nahezu unsichtbar. Das Gesamtbild ist harmonisch.



93

§ 278 Besondere Bestimmungen der Disziplin YS
(1) 	� Für die Teilnahme sind nur 6-jährige Pferde zugelassen.
(2) 	� Für die Teilnahme an der German Open sind nur einbezahlte Pferde zugelassen, 

sofern sie die erforderliche Qualifikation (auf A+Q- und B-Turnieren) erreicht 
haben. 

(3) 	� Bandagen und Gamaschen sind in allen YS-Klassen erlaubt.
(4) 	� Erlaubte Zäumungen während der Prüfung analog der Altersklasse des Pferdes.

§ 279 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin YS
(1) 	� Youngstars Reining
	 1.	� Es muss eine der folgenden RN-Pattern gewählt werden: 5, 6, 8 oder 13.
	 2.	� Die Pattern sind analog zur RN zu reiten mit einer Ausnahme: Es muss bis 

zur Mitte der Bahn im Trab eingeritten werden. Hierfür muss mind. 50% der 
Strecke im Trab absolviert werden, ansonsten wird der gesamte Ritt mit Null 
bewertet.

	 3.	� Nach einer unbestimmten Anzahl von Ritten wird die Arena abgezogen. Dies 
ist abhängig von Bodenbeschaffenheit und Patternauswahl. Die Entscheidung 
trifft der Richter in Absprache mit dem Turnierleiter 

(2) 	� Youngstars Challenge 
	� Die Disziplin Youngstars Challenge ist eine Kombination von Elementen aus den 

Disziplinen Trail, Western Riding und Ranch Riding.
(3) 	� Die Penalties werden analog zu den jeweiligen Einzeldisziplinen vergeben mit Aus-

nahme der Western Riding: Hier gibt es keinen Nullscore wenn die erforderlichen 
fliegenden Wechsel nicht gezeigt wurden. Die entsprechenden Fehler werden mit 
den dafür in Frage kommenden Penalties geahndet und gescort.

§ 280 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin YS
Es gelten die bereits genannten jeweiligen positiven Ausführungsmerkmale der 
Einzeldisziplinen.

§ 281 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin YS
Es gelten die bereits genannten jeweiligen negativen Ausführungsmerkmale der 
Einzeldisziplinen.
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Unterabschnitt 11: Working Cowhorse (WCH)
§ 282 Einleitung/Ziel der Disziplin WCH 
In der Disziplin WCH wird die Fähigkeit des Pferdes, ein Rind zu kontrollieren, bewertet. 
Dies soll während der gesamten Prüfung erkennbar sein. Die WCH besteht aus den 
Prüfungsteilen Reined Work (Reiningaufgabe) und Cow Work/Fence Work (Arbeit am 
Rind). Hierfür demonstriert der Reiter anhand einer vorgegebenen Aufgabe (Boxing, 
Turns, Circle), dass sein Pferd am Rind kontrollierbar ist und einen gewissen Grad an 
Cowsense mitbringt.

§ 283 Art der Disziplin WCH
Die WCH ist eine Einzeldisziplin. Sie ist eine gescorte Disziplin, wobei folgende Beson-
derheiten in der Reined Work und in der Cow Work/Fence Work gelten:
1.	� Die Basis der Bewertung ist 60-80 Punkte, wobei 70 Punkte für eine durchschnitt-

liche Bewertung vergeben werden. Somit kann kein Score unter 60 oder über 80 
erritten werden mit Ausnahme von einem Nullscore im jeweiligen Aufgabenteil.

2.	� Im Falle eines Gleichstandes gewinnt der Teilnehmer mit der höheren Punktzahl 
bei der Arbeit mit dem Rind.

§ 284 Ablauf der Disziplin WCH 
(1) 	� Zu Beginn der Prüfung: 
	 Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene Pattern. 
(2) 	� Während der Prüfung: 
	� Der Reiter absolviert ein im Vorfeld bestimmtes Pattern bestehend aus Reined 

Work und Cow Work/Fence Work.
	 1.	� In der Reined Work wird eine für die Working Cowhorse erstellte  

Reining-Aufgabe geritten.
	 2.	� Die Cow Work/Fence Work besteht aus Boxing, Turns und Circles.
		  a)	� Boxing: Das Rind wird an der kurzen Seite entlang gearbeitet. Hierfür stellt 

sich der Teilnehmer in Blickrichtung zum Einlass für das Rind auf. Er signa-
lisiert den Einlass des zu arbeitenden Rindes. Das Rind soll für einen ange-
messenen Zeitraum an der kurzen Seite der Arena gehalten werden, um die 
Fähigkeit des Pferdes ein Rind zu halten zu demonstrieren. Sollte das Rind 
das Pferd nicht zur Arbeit fordern, muss der Reiter aktiv auf das Rind ein-
wirken um es zum Arbeiten zu bringen. Damit demonstriert er die Fähigkeit 
des Pferdes das Rind zu treiben und zu stoppen.

		  b)	� Turns: Nach einer angemessenen Zeitspanne wird das Rind auf die lange 
Seite gelassen und zumindest einmal zu jeder Seite gegen die Bande ge-
wendet. Hierfür positioniert der Reiter das Rind so, dass es auf die andere 
Seite der Arena getrieben werden kann. Nach Verlassen der ersten Ecke soll 
der Reiter dicht genug am Rind sein um die Kontrolle über das Rind an der 
langen Seite zu demonstrieren. Dies muss er über mindestens die Hälfte 
der langen Seite tun bevor er den ersten Turn einleitet

		  c)	� Circles: Das Rind wird in die offene Arena getrieben und dort zumindest 
einmal in jede Richtung gezirkelt werden. Hierbei hat der Reiter mit sei-
nem Pferd einen angemessenen Abstand, um das Rind bestmöglich in die 
jeweiligen Circle zu treiben, den Seitenwechsel der Circle einzuleiten und 
zu kontrollieren. 

	 3.	� Die zwei Prüfungsteile Reined Work und Cow Work/Fence Work können pro 
Teilnehmer entweder direkt aufeinander folgen oder einzeln mit Unterbre-
chung nacheinander. 

	 4.	� Die Reihenfolge der zu zeigenden Manöver (Boxing, Turns, Circle) ist 
einzuhalten.

	 5.	� Das Ende der Prüfung des Teils der Cow Work/Fence Work wird durch einen 
Signalton angezeigt.

(3) 	� Nach der Prüfung: 
	� Der Reiter muss nach Beendigung des Patterns zum Richter/Bit Judge zur Kont-

rolle der Gebisse, der Ausrüstung und des Zustands des Pferdes. Erst wenn keine 
Verletzungen oder Manipulationen festgestellt wurden, erhält der Reiter seine 
Bewertung. Helfer treiben das Rind aus der Arena. 
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§ 285 Richtverfahren der Disziplin WCH
(1) 	� Der Richter sitzt außerhalb der Arena an der linken langen Seite beim Mittelmarker 

und bewertet die einzelnen geforderten Manöver. Die Manöverscores werden auf 
dem Scoresheet festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten werden diese ebenfalls anhand eines Penalty-Katalogs 
ermittelt und auf dem Scoresheet vermerkt.

(3) 	� Die Scores aus beiden Prüfungsteilen werden für die Gesamtwertung addiert. Bei 
Punktegleichstand mehrerer Teilnehmer entscheidet die höhere Bewertung bei 
der Arbeit am Rind (Cow Work/Fence Work).

§ 286 Besondere Bestimmungen der Disziplin WCH
(1) 	� Die Teilnahme an der WCH ist erst ab LK 3 möglich.
(2) 	� Das Einreiten in die WCH erfordert einen geeigneten Beschlag der Hinterhufe. 
(3) 	� Wenn Eintraben gefordert wird, muss mind. 50% der Strecke im Trab absolviert 

werden. 
(4) 	� Nach einer unbestimmten Anzahl von Ritten wird die Arena abgezogen. Dies ist 

abhängig von Bodenbeschaffenheit und Patternauswahl. Die Entscheidung trifft 
der Richter in Absprache mit dem Turnierleiter.

(5) 	� Bei der Rinderarbeit darf sich der Reiter am Horn festhalten.
(6) 	� Der Richter kann durch zweimaliges Pfeifen/Hupen signalisieren, dass der Reiter 

ein neues Rind bekommt. Die Kriterien für ein neues Rind sind:
	 –	� Das Rind will oder kann nicht laufen.
	 –	� Das Rind will die kurze Seite der Arena nicht verlassen.
	 –	� Das Rind ist blind oder weicht dem Pferd nicht.
	 –	� Das Rind verlässt die Arena.
(7) 	� Wenn der Reiter das zweimalige Pfeifen ignoriert, indem er das Rind weiter arbei-

tet, signalisiert er damit dem Richter damit, dass er kein neues Rind haben möchte. 
Eine Gewährung eines weiteren Rindes ist damit ausgeschlossen.

(8) 	� Ein Pferd, das sowohl in der Reining als auch bei der Rinderarbeit gestartet ist, 
kann platziert werden, obwohl es in einem Prüfungsteil einen Nullscore erhalten 
hat.

(9) 	� Wer WCH startet darf auf demselben Turnier zusätzlich auch BDB starten, aber 
nicht WCHB

(10) 	�Optional kann die Deutsche Meisterschaft in der WCH auch nur alle zwei Jahre 
durchgeführt werden.
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§ 287 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin WCH
(1) 	� Für WCH-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. 

Anforderungen:
	 1.	� Es sind die vorgeschriebenen Reined Work Pattern zu reiten. Diese sind analog 

der Working Cowhorse. Sie enthalten folgende Pflichtmanöver:
		  a)	� Zirkel (groß/klein) mit Tempounterschied
		  b)	� Run Down mit Rollback oder Sliding Stop
		  c)	� Spins
		  d)	� Fliegende Galoppwechsel
	 2.	� Es sind die vorgeschriebenen Cow Work/Fence Work Pattern mit dem 

Pflichtmanöver:
		  a)	� Boxing
		  b)	� Turns
		  c)	� Circles
	 3.	� Jedes Pattern endet mit der Gebisskontrolle des Pferdes beim Richter. Sofern 

die Prüfungsteile (Cow Work/Fence Work) getrennt absolviert werden, findet 
am Ende jedes Prüfungsteils eine Gebisskontrolle statt. 

(2) 	� Die Reining (Reined Work) wird gemäß der Reining-Regeln gerichtet.
(3) 	� Für WCH-Pattern gelten folgende Abstände und Maße:
	 1.	� Reined Work:
		  a)	� Die Mittelmarker sind an der Mitte der langen Seite zu platzieren.
		  b)	� Die Endmarker sind mind. 15,00 m vom Ende der langen Seite Richtung 

Mitte zu platzieren.
		  c)	� Die äußeren Marker stellen keine Begrenzung für die Größe der Zirkel dar.
	 2.	� Cow Work/Fence Work: 
		  a)	� Die Mittelmarker sind an der Mitte der langen Seite zu platzieren. 
		  b)	� Der Penalty-2-Marker ist 6,00 m vom Penalty-1-Marker entfernt. 
		  c)	� Der Penalty-1-Marker ist in den jeweiligen Ecken platziert.
(4) 	� Ein Teilnehmer, der in einem Prüfungsteil disqualifiziert ist, ist nicht mehr in der 

Wertung, d.h., er kann in der Gesamtprüfung nicht platziert werden.

§ 288 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin WCH
–	� Tempounterschiede zwischen großen und kleinen Zirkeln
–	� Tempoerhalt während des Galoppwechsels
–	� Aufmerksamkeit des Pferdes
–	� Gute Manier des Pferdes
–	� Kontrollierte, aber zügige Ausführung der Manöver
–	� Erkennbarerer Cowsense
–	� Ständige Kontrolle über das Rind behalten
–	� Einhalten der richtigen Position
–	� Schwierigkeitsgrad
–	� Gesamteindruck
–	� Gearbeitete Zeit

§ 289 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin WCH
–	� Umwerfen eines Markers
–	� Angaloppieren, bevor der Mittelpunkt der Bahn erreicht ist (nicht bei 

Run-In-Pattern)
–	� Übertriebene, sichtbare Hilfengebung
–	� Respektlosigkeit des Pferdes gegenüber der Kuh
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§ 290 Penalties der Disziplin WCH
(1)	� In der Reined Work gelten die Penalties analog der Disziplin RN. Zusätzlich gelten 

folgendes Penalties:
	 –	� Penalty 1: Scotching (einen Stopp antizipieren)
	 –	� Penalty 5: �Exzessives Spornieren oder exzessiver Gebrauch des Peitschenendes 

des Romals
(2) 	� Die Penalties in der Cow Work/Fence Work werden mit Buchstaben auf dem  

Scoresheet gekennzeichnet.
	 1.	� Penalty 1 
		  –	 A = Den Arbeitsvorteil verlieren
		  –	 C = Wenn der Kopf des Rindes den „1point Marker“ überquert
		  –	 E = Die Seite wechseln um das Rind zu turnen
		  –	 L = �Für jede Pferdelänge die das Pferd am Rind vorbei läuft (Abstand 

zwischen Kopf des Rindes und Schweifrübe des Pferdes)
		  –	 P = Nicht in der korrekten Position zum Rind arbeiten
		  –	 S = Slipping a rein 
		  –	 T = �Das Rind nicht über den Mittelmarker treiben bevor der erste Turn 

eingeleitet wird
		  –	 W = �Exzessiver Lärm (Stimme)
	 2.	� Penalty 2
		  –	 A = Das Rind erst nach der Ecke der Arena turnen
		  –	 B = �Wenn das Rind im „open field“ gearbeitet wird (mehr als 6,00 m von der 

Bande entfernt), es näher als 90 cm vor der kurzen Seite der Arena turnen
		  –	 C = �„Circling Turn“. Ein „Circling Turn“ ist ein Turn bei welchem das Pferd 

nach dem 2. Turn direkt in einen Zirkel übergeht und es nicht deutlich 
wird wo der Turn aufhört und der Zirkel beginnt. Das kann es nur bei 
einem run geben in welchem nur ein Turn nach jeder Seite gemacht wird.

	 3.	� Penalty 3
		  –	 D = Gefährliche Position
		  –	 E = Das Rind vor dem Zirkeln erschöpfen oder überarbeiten
		  –	 H = �„Hanging up on fence“ (den Turn verweigern, für einen Moment die 

Seitwärtsbewegung der Schulter „einfrieren“)
		  –	 K = Das Rind umwerfen ohne einen Arbeitsvorteil zu haben
	 4.	� Penalty 5
		  –	 A = Kein Turn zu jeder Seite
		  –	 B = �Einsatz der Sporen oder des Peitschenendes vor dem Gurt exzessives 

Spornieren oder exzessiver Gebrauch des Peitschenendes des Romals
		  –	 C = �Grober Ungehorsam wie schlagen, beißen, buckeln, steigen, oder die 

Arbeit offensichtlich verweigern 
	 5.	� Penalty 0
		�  In der WCH werden alle Penalty 0- Situationen wie folgt aufgeführt, da sie mit 

einem Buchstaben vergeben werden müssen 
		  –	 A 	 = 	 Pferd wendet sich total vom Rind ab
		  –	 B	 =	 Gebrauch der 2. Hand beim Bit oder in der „Two Rein Klasse“
		  –	 C	 =	 Finger zwischen den Zügeln außer in der „Two Rein Klasse“
		  –	 D	 =	 Extremes Bocken
		  –	 E	 =	 Extrem außer Kontrolle
		  –	 H	 =	 Den Arbeitsbereich verlassen, bevor die Arbeit beendet ist
		  –	 I	 =	 Sturz von Reiter oder Pferd
		  –	 J	 =	 „Schulen“ des Pferdes zwischen der Reined Work und der Cow Work
		  –	 K	 =	 „Schulen“ des Pferdes zwischen den Rindern, wenn es ein neues Rind gibt
		  –	 L	 =	 Wenn der Reiter das Rind mit den Zügeln oder dem Romal misshandelt
		  –	 M	 =	 Einsatz falscher Ausrüstungsteile des Reiters
		  –	 N	 =	 Nicht in der korrekten Reihenfolge (Boxing, Turns, Circles) arbeiten
	 6.	� DQ 
		�  Es gelten die bereits aufgeführten Gründe (mit Ausnahme des Einsatzes der 

Romalenden als Peitsche) für die Vergabe eines DQs. Folgend sind zwei dieser 
Gründe speziell mit einem Buchstaben versehen:

		�  –	 F	 =	� Verletzung des Pferdes im Einwirkungsbereich des Reiters,  
die frisches Blut aufweist 

		  –  G	 =	 Einsatz verbotener Ausrüstungsteile 
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§ 291 Marker der WCH (gelten ebenso für BDB und WCHB)
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Unterabschnitt 12: Working Cowhorse Boxing (WCHB) 
§ 292 Einleitung/Ziel der Disziplin WCHB
In der Disziplin WCHB wird die Fähigkeit des Pferdes, ein Rind zu kontrollieren, bewer-
tet. Dies soll während der gesamten Prüfung erkennbar sein. Die WCHB besteht aus 
den Prüfungsteilen Reined Work (Reiningaufgabe) und Cow Work/Fence Work (Arbeit 
am Rind). Hierfür demonstriert der Reiter anhand einer vorgegebenen Aufgabe (Bo-
xing), dass sein Pferd am Rind kontrollierbar ist und einen gewissen Grad an Cowsense 
mitbringt. Die Anforderungen der Aufgabe entsprechen einer vereinfachten Form der 
WCH und der BDB. 

§ 293 Art der Disziplin WCHB
Das WCHB ist eine Einzeldisziplin. Sie ist eine gescorte Disziplin, wobei folgende Beson-
derheiten in der Reined Work und in der Cow Work/Fence Work gelten:
1.	� Die Basis der Bewertung ist von 60-80, wobei 70 Punkte für eine durchschnittliche 

Bewertung vergeben werden. 
2.	� Somit kann kein Score unter 60 oder über 80 erritten werden mit Ausnahme von 

einem Nullscore im jeweiligen Aufgabenteil.
3.	� Im Falle eines Gleichstandes gewinnt der Teilnehmer mit der höheren Punktzahl 

bei der Arbeit mit dem Rind.

§ 294 Ablauf der Disziplin WCHB
(1) 	� Zu Beginn der Prüfung: 
	 Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene Pattern. 
(2) 	� Während der Prüfung: 
	� Der Reiter absolviert ein im Vorfeld bestimmtes Pattern bestehend aus Reined 

Work und Cow Work/Fence Work.
	 1.	� In der Reined Work wird eine für die Working Cowhorse erstellte Reining-Auf-

gabe geritten.
	 2.	� Die Cow Work/Fence Work besteht aus Boxing:
		�  Das Rind wird an der kurzen Seite entlang gearbeitet. Hierfür stellt sich der 

Teilnehmer in Blickrichtung zum Einlass für das Rind auf. Er signalisiert den 
Einlass des zu arbeitenden Rindes. Das Rind soll für einen angemessenen 
Zeitraum an der kurzen Seite der Arena gehalten werden, um die Fähigkeit des 
Pferdes ein Rind zu halten zu demonstrieren. Sollte das Rind das Pferd nicht 
zur Arbeit fordern, muss der Reiter aktiv auf das Rind einwirken um es zum 
Arbeiten zu bringen. Damit demonstriert er die Fähigkeit des Pferdes das Rind 
zu treiben und zu stoppen.

	 3.	� Die zwei Prüfungsteile Reined Work und Cow Work/Fence Work können pro 
Teilnehmer entweder direkt aufeinander folgen oder einzeln mit Unterbre-
chung nacheinander. 

	 4.	� Der Teilnehmer hat 50 Sekunden Zeit die Cow Work/Fence Work zu 
absolvieren.

	 5.	� Das Ende der Prüfung des Teils der Cow Work/Fence Work wird durch einen 
Signalton angezeigt.

(3) 	� Nach der Prüfung: 
	� Der Reiter muss nach Beendigung des Patterns zum Richter/Bit Judge zur Kont-

rolle der Gebisse, der Ausrüstung und des Zustands des Pferdes. Erst wenn keine 
Verletzungen oder Manipulationen festgestellt wurden, erhält der Reiter seine 
Bewertung. Helfer treiben das Rind aus der Arena. 

§ 295 Richtverfahren der Disziplin WCHB
(1) 	� Der Richter sitzt außerhalb der Arena an der linken langen Seite beim Mittelmarker 

und bewertet die einzelnen geforderten Manöver. Die Manöverscores werden auf 
dem Scoresheet festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 
und auf dem Scoresheet vermerkt.
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§ 296 Besondere Bestimmungen der Disziplin WCHB
(1) 	� Die Teilnahme an der WCHB ist erst ab LK 3 möglich.
(2) 	� Das Einreiten in die WCHB erfordert einen geeigneten Beschlag der Hinterhufe.
(3) 	� Nach einer unbestimmten Anzahl von Ritten wird die Arena abgezogen. Dies ist 

abhängig von Bodenbeschaffenheit und Patternauswahl. Die Entscheidung trifft 
der Richter in Absprache mit dem Turnierleiter.

(4) 	� Wenn Eintraben gefordert wird, muss mind. 50% der Strecke im Trab absolviert 
werden. 

(5) 	� Wer WCHB startet, darf auf demselben Turnier zusätzlich auch BDB starten, aber 
keine WCH.

§ 297 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin WCHB
(1) 	� Für WCHB-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. 

Anforderungen:
	 1.	� Es sind die vorgeschriebenen Reined Work Pattern zu reiten. Diese sind analog 

der Working Cowhorse. Sie enthalten folgende Pflichtmanöver:
		  a)	� Zirkel (groß/klein) mit Tempounterschied
		  b)	� Run down mit Rollback oder Sliding Stop
		  c)	� Spins
		  d)	� Fliegende Galoppwechsel
	 2.	� Es sind die vorgeschriebenen Cow Work/Fence Work Pattern mit dem Pflicht-

manöver Boxing zu reiten.
	 3.	� Jedes Pattern endet mit der Gebisskontrolle des Pferdes beim Richter.
(2) 	� Die Reining (Reined Work) wird gemäß der Reining-Regeln gerichtet.
(3) 	� Für WCHB-Pattern gelten folgende Abstände und Maße:
	 1.	� Reined Work:
		  a)	� Die Mittelmarker sind an der Mitte der langen Seite zu platzieren.
		  b)	� Die Endmarker sind mind. 15,00 m vom Ende der langen Seite Richtung 

Mitte zu platzieren.
		  c)	� Die äußeren Marker stellen keine Begrenzung für die Größe der Zirkel dar. 
	 2.	� Cow Work/Fence Work: 
		  a)	� Die Mittelmarker sind an der Mitte der langen Seite zu platzieren. 
		  b)	� Der Penalty-2-Marker ist 6,00 m vom Penalty-1-Marker entfernt. 
		  c)	� Der Penalty-1-Marker ist in den jeweiligen Ecken platziert.
(4) 	� Ein Teilnehmer, der in einem Prüfungsteil disqualifiziert ist, ist nicht mehr in der 

Wertung, d.h., er kann in der Gesamtprüfung nicht platziert werden.

§ 298 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin WCHB
–	� Tempounterschiede zwischen großen und kleinen Zirkeln
–	� Tempoerhalt während des Galoppwechsels
–	� Aufmerksamkeit des Pferdes
–	� Gute Manier des Pferdes
–	� Kontrollierte, aber zügige Ausführung der Manöver
–	� Erkennbarerer Cowsense
–	� Ständige Kontrolle über das Rind behalten
–	� Einhalten der richtigen Position
–	� Schwierigkeitsgrad
–	� Gesamteindruck
–	� Gearbeitete Zeit

§ 299 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin WCHB
–	� Umwerfen eines Markers
–	� Angaloppieren, bevor der Mittelpunkt der Bahn erreicht ist  

(nicht bei Run-In-Pattern)
–	� Übertriebene, sichtbare Hilfengebung
–	� Respektlosigkeit des Pferdes gegenüber der Kuh
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§ 300 Penalties der Disziplin WCHB
(1) 	� In der Reined Work gelten die Penalties analog der Disziplin RN. Zusätzlich gelten 

folgendes Penalties:
	 –	� Penalty 1: Scotching (einen Stopp antizipieren)
	 –	� Penalty 5: �Exzessives Spornieren oder exzessiver Gebrauch des  

Peitschenendes des Romals

(2) 	� Die Penalties in der Cow Work/Fence Work werden mit Buchstaben auf dem 
Scoresheet gekennzeichnet.

	 1.	� Penalty 1 
		  –	 A	 =	 Den Arbeitsvorteil verlieren
		  –	 P	 =	 Nicht in der korrekten Position zum Rind arbeiten
		  –	 W	 =	 Exzessiver Lärm
	 2.	� Penalty 3
		  –	 D	 =	 Gefährliche Position
		  –	 L	 =	 Die Kontrolle verlieren, so dass das Rind das Ende der Arena verlässt
	 3.	� Penalty 5
		  –	 B	 =	� Einsatz der Sporen oder des Peitschenendes vor dem Gurt, exzessives 

Spornieren oder exzessiver Gebrauch des Peitschenendes des Romals
		  –	 C	 =	� Grober Ungehorsam wie schlagen, beißen, buckeln, steigen, oder die 

Arbeit offensichtlich verweigern 
	 4.	� Penalty 0
		�  In der WCHB werden alle Penalty 0- Situationen wie folgt aufgeführt, da sie mit 

einem Buchstaben vergeben werden müssen:
		  –	 A	 =	 Pferd wendet sich total vom Rind ab
		  –	 B	 =	 Gebrauch der 2. Hand beim Bit oder in der „Two Rein Klasse“
		  –	 C	 =	 Finger zwischen den Zügeln außer in der „Two Rein Klasse“
		  –	 D	 =	 Extremes Bocken
		  –	 E	 =	 Extrem außer Kontrolle
		  –	 H	 =	 Den Arbeitsbereich verlassen, bevor die Arbeit beendet ist
		  –	 I	 =	 Sturz von Reiter oder Pferd
		  –	 J	 =	 „Schulen“ des Pferdes zwischen der Reined Work und der Cow Work
		  –	 K	 =	� „Schulen“ des Pferdes zwischen den Rindern,  

wenn es ein neues Rind gibt
		  –	 M	 =	 Einsatz falscher Ausrüstungsteile des Reiters 
	 5.	� DQ 
		�  Es gelten die bereits aufgeführten Gründe (mit Ausnahme des Einsatzes der 

Romalenden als Peitsche) für die Vergabe eines DQs. Folgend sind zwei dieser 
Gründe speziell mit einem Buchstaben versehen:

		  –	 F	 =	� Verletzung des Pferdes im Einwirkungsbereich des Reiters, 
die frisches Blut aufweist 

		  –	 G	 =	 Einsatz verbotener Ausrüstungsteile
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Unterabschnitt 13: Box Drive Box (BDB) 
§ 301 Einleitung/Ziel der Disziplin BDB
In der Disziplin BDB wird die Fähigkeit des Pferdes, ein Rind zu kontrollieren, bewertet. 
Dies soll während der gesamten Prüfung erkennbar sein. Die BDB besteht aus den 
Prüfungsteilen Reined Work (Reiningaufgabe) und Cow Work/Fence Work (Arbeit am 
Rind). Hierfür demonstriert der Reiter anhand einer vorgegebenen Aufgabe (Boxing, 
Drive, Boxing, Drive), dass sein Pferd am Rind kontrollierbar ist und einen gewissen 
Grad an Cowsense mitbringt. Es handelt sich von der Anforderung der Aufgabe um 
eine vereinfachte Form der WCH.

§ 302 Art der Disziplin BDB
Die BDB ist eine Einzeldisziplin. Sie ist eine gescorte Disziplin, wobei folgende Beson-
derheiten in der Reined Work und in der Cow Work/Fence Work gelten:
1.	� Die Basis der Bewertung ist von 60-80 Punkten, wobei 70 Punkte für eine durch-

schnittliche Bewertung vergeben werden. Somit kann kein Score unter 60 oder 
über 80 erritten werden mit Ausnahme von einem Nullscore im jeweiligen 
Aufgabenteil.

2.	� Im Falle eines Gleichstandes gewinnt der Teilnehmer mit der höheren Punktzahl 
bei der Arbeit mit dem Rind.

§ 303 Ablauf der Disziplin BDB
(1) 	� Zu Beginn der Prüfung: 
	 Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene Pattern. 
(2) 	� Während der Prüfung: 
	� Der Reiter absolviert ein im Vorfeld bestimmtes Pattern bestehend aus Reined 

Work und Cow Work/Fence Work.
	 1.	� In der Reined Work wird eine für die Working Cowhorse erstellte 

Reining-Aufgabe geritten.
	 2.	 Die Cow Work/Fence Work besteht aus Boxing, Drive, Boxing, Drive.
		  a)	� Boxing: Das Rind wird an der kurzen Seite entlang gearbeitet. Hierfür 

stellt sich der Teilnehmer in Blickrichtung zum Einlass für das Rind auf. Er 
signalisiert den Einlass des zu arbeitenden Rindes. Das Rind soll für einen 
angemessenen Zeitraum an der kurzen Seite der Arena gehalten werden, 
um die Fähigkeit des Pferdes ein Rind zu halten zu demonstrieren. Sollte 
das Rind das Pferd nicht zur Arbeit fordern, muss der Reiter aktiv auf das 
Rind einwirken um es zum Arbeiten zu bringen. Damit demonstriert er die 
Fähigkeit des Pferdes das Rind zu treiben und zu stoppen.

		  b)	� 1. Drive (set up cow and drive down the fence): Nach einer angemessenen 
Zeitspanne wird das Rind auf die lange Seite gelassen. Hierfür positioniert 
der Reiter das Rind so, dass es auf die andere Seite der Arena getrieben 
werden kann. Nach Verlassen der ersten Ecke soll der Reiter dicht genug am 
Rind sein, um die Kontrolle über das Rind an der langen Seite zu demonst-
rieren. Dies muss er über mindestens die Hälfte der langen Seite tun bevor 
er stoppt und das Rind an die nächste kurze Seite entlässt.

		  c)	� Boxing: Der Teilnehmer soll erneut die Fähigkeit seines Pferdes demonstrie-
ren das Rind an der kurzen Seite zu halten.

		  d)	� 2. Drive (cow past middle marker): Der Teilnehmer soll das Rind erneut an 
der langen Seite zurück hinter den Mittelmarker treiben und arbeiten, bis 
der Richter die Prüfung durch ein akustisches Signal beendet.

			   da) ��Die zwei Prüfungsteile Reined Work und Cow Work/Fence Work können 
pro Teilnehmer entweder direkt aufeinander folgen oder einzeln mit 
Unterbrechung nacheinander.  

			   db) ��Die Reihenfolge der zu zeigenden Manöver (Boxing, Drive, Boxing, 
Drive) ist einzuhalten.

			   dc) ��Das Ende der Prüfung des Teils der Cow Work/Fence Work wird durch 
einen Signalton angezeigt.
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(3) 	� Nach der Prüfung: Der Reiter muss nach Beendigung des Patterns zum Richter/
Bit Judge zur Kontrolle der Gebisse, der Ausrüstung und des Zustands des Pferdes. 
Erst wenn keine Verletzungen oder Manipulationen festgestellt wurden, erhält der 
Reiter seine Bewertung. Helfer treiben das Rind aus der Arena. 

§ 304 Richtverfahren der Disziplin BDB 
(1) 	� Der Richter sitzt außerhalb der Arena an der linken langen Seite beim Mittelmarker 

und bewertet die einzelnen geforderten Manöver. Die Manöverscores werden auf 
dem Scoresheet festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 
und auf dem Scoresheet vermerkt.

§ 305 Besondere Bestimmungen der Disziplin BDB 
(1) 	� Die Teilnahme an der BDB ist erst ab LK 3 möglich.
(2) 	� Das Einreiten in die BDB erfordert einen geeigneten Beschlag der Hinterhufe.
(3) 	� Nach einer unbestimmten Anzahl von Ritten wird die Arena abgezogen. Dies ist 

abhängig von Bodenbeschaffenheit und Patternauswahl. Die Entscheidung trifft 
der Richter in Absprache mit dem Turnierleiter.

(4) 	� Wenn Eintraben gefordert wird, muss mind. 50% der Strecke im Trab absolviert werden. 
(5) 	� Wer BDB startet, darf auf demselben Turnier zusätzlich entweder WCHB oder WCH 

starten. 

§ 306 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin BDB 
(1) 	� Für BDB-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. 

Anforderungen:
	� Es sind die vorgeschriebenen Reined Work Pattern zu reiten. Diese sind analog der 

WCH. Sie enthalten folgende Pflichtmanöver:
	 1.	� Zirkel (groß/klein) mit Tempounterschied
	 2.	� Run down mit Rollback oder Sliding Stop
	 3.	� Spins
	 4.	� Fliegende Galoppwechsel
	 5.	� Es sind die vorgeschriebenen Cow Work/Fence Work Pattern mit dem Pflicht-

manöver Boxing zu reiten.
	 6.	� Jedes Pattern endet mit der Gebisskontrolle des Pferdes beim Richter.
(2) 	� Die Reining (Reined Work) wird gemäß der Reining-Regeln gerichtet.
(3) 	� Für BDB-Pattern gelten folgende Abstände und Maße:
	 1.	� Reined Work:
		  a)	� Die Mittelmarker sind an der Mitte der langen Seite zu platzieren.
		  b)	� Die Endmarker sind mind. 15,00 m vom Ende der langen Seite Richtung 

Mitte zu platzieren.
		  c)	� Die äußeren Marker stellen keine Begrenzung für die Größe der Zirkel dar.
	 2.	� Cow Work/Fence Work: 
		  a)	� Die Mittelmarker sind an der Mitte der langen Seite zu platzieren. 
		  b)	� Der Penalty-2-Marker ist 6,00 m vom Penalty-1-Marker entfernt.
		  c)	� Der Penalty-1-Marker ist in den jeweiligen Ecken platziert.
(4) 	� Ein Teilnehmer, der in einem Prüfungsteil disqualifiziert ist, ist nicht mehr in der 

Wertung, d.h., er kann in der Gesamtprüfung nicht platziert werden.

§ 307 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin BDB
–	� Tempounterschiede zwischen großen und kleinen Zirkeln
–	� Tempoerhalt während des Galoppwechsels
–	� Aufmerksamkeit des Pferdes
–	� Gute Manier des Pferdes
–	� Kontrollierte, aber zügige Ausführung der Manöver
–	� Erkennbarerer Cowsense
–	� Ständige Kontrolle über das Rind behalten
–	� Einhalten der richtigen Position
–	� Schwierigkeitsgrad
–	� Gesamteindruck
–	� Gearbeitete Zeit
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§ 308 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin BDB
–	� Umwerfen eines Markers
–	� Angaloppieren, bevor der Mittelpunkt der Bahn erreicht ist (nicht bei 

Run-In-Pattern)
–	� Übertriebene, sichtbare Hilfengebung
–	� Respektlosigkeit des Pferdes gegenüber der Kuh

§ 309 Penalties der Disziplin BDB 
(1) 	� In der Reined Work gelten die Penalties analog der Disziplin RN. Zusätzlich gelten 

folgende Penalties:
	 –	� Penalty 1: Scotching (einen Stopp antizipieren)
	 –	� Penalty 5: �Exzessives Spornieren oder exzessiver Gebrauch des Peitschenendes 

des Romals
(2) 	� Die Penalties in der Cow Work/Fence Work werden mit Buchstaben auf dem 

Scoresheet gekennzeichnet.
	 1.	� Penalty 1 
		  –	� A	 =	 Den Arbeitsvorteil verlieren
		  –	� C	 =	 Seitenwechsel beim 2. Drive
		  –	� P	 =	 Nicht in der korrekten Position zum Rind arbeiten
		  –	� T	 =	 Rind beim ersten Drive nicht über den Mittelmarker treiben
	 2.	� Penalty 3
		  –	� D	 =	 Gefährliche Position
		  –	� K	 =	 Das Rind umwerfen ohne einen Arbeitsvorteil zu haben
		  –	� W	 =	� Einen Fenceturn zeigen, (egal ob die Initiative vom Pferd oder Reiter 

ausgeht)
		  –	� Z	 =	� Das Rind beim 2. Drive nicht innerhalb des Zeitlimits (1:45 Minuten)  

über den Mittelmarker treiben
	 3.	� Penalty 5
		  –	� B	 =	� Einsatz der Sporen oder des Peitschenendes vor dem Gurt, exzessives 

Spornieren oder exzessiver Gebrauch des Peitschenendes des Romals
		  –	� C	 =	� Grober Ungehorsam wie schlagen, beißen, buckeln, steigen, oder die 

Arbeit offensichtlich verweigern 
		  –	 F	 =	 nicht zumindest einen Turn zeigen, bevor die Zeit abgelaufen ist
		  –	� X	 =	 Das Rind absichtlich in den Zaun treiben
	 4.	� Penalty 0
		�  In der BDB werden alle Penalty 0- Situationen wie folgt aufgeführt, da sie mit 

einem Buchstaben vergeben werden müssen:
		  –	� A	 =	 Pferd wendet sich total vom Rind ab
		  –	� B	 =	 Gebrauch der 2. Hand beim Bit oder in der „Two Rein Klasse“
		  –	� C	 =	 Finger zwischen den Zügeln außer in der „Two Rein Klasse“
		  –	� D	 =	 Extremes Bocken 
		  –	� E	 =	 Extrem außer Kontrolle
		  –	� H	 =	 Den Arbeitsbereich verlassen, bevor die Arbeit beendet ist
		  –	� I	 =	 Sturz von Reiter oder Pferd
		  –	� J	 =	 „Schulen“ des Pferdes zwischen der Reined Work und der Cow Work
		  –	� K	 =	� „Schulen“ des Pferdes zwischen den Rindern,  

wenn es ein neues Rind gibt
		  –	� M	 =	 Einsatz falscher Ausrüstungsteile des Reiters
		  –	� N	 =	 Nicht in der korrekten Reihenfolge (Box, Drive, Box, Drive) arbeiten
		  –	� Q	 =	 Das Rind nach 2 Versuchen nicht über den Mittelmarker treiben
	 5.	� DQ 
		�  Es gelten die bereits aufgeführten Gründe (mit Ausnahme des Einsatzes der 

Romalenden als Peitsche) für die Vergabe eines DQs. Folgend sind zwei dieser 
Gründe speziell mit einem Buchstaben versehen:

		  –	� F	 =	� Verletzung des Pferdes im Einwirkungsbereich des Reiters, die frisches 
Blut aufweist 

		  –	 G	 =	 Einsatz verbotener Ausrüstungsteile
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Unterabschnitt 14: Walk Trot (WT)
§ 310 Einleitung/Ziel der Disziplin WT
Die Walk Trot-Disziplinen sollen Turniereinsteigern einen Einstieg ins Turnierreiten 
gewährleisten. Es werden nur die Gangarten Schritt und Trab gefordert.  
Es gibt folgende WT-Disziplinen:
1.	� WT WPL 
2.	� WT WHS
3.	� WT TH
4.	� WT RR 

§ 311 Art der Disziplin WT
Die WT-Klassen sind je nach Ausführung Einzel- oder Gruppendisziplinen und werden 
analog den regulären Disziplinen gerichtet.

§ 312 Ablauf der Disziplin WT
Der Ablauf erfolgt analog der regulären Disziplinen.

§ 313 Richtverfahren der Disziplin WT
(1) 	� Die Bewertung erfolgt analog der Bestimmungen der regulären Disziplinen.
(2) 	� Es wird geprüft, ob der Reiter in der Lage ist, sein Pferd in den Gangarten 

Schritt und Trab in den jeweiligen Disziplinen harmonisch vorzustellen und zu 
kontrollieren. 

(3) 	� Es ist wünschenswert, dass der Richter eine mündliche Stellungnahme zu den 
gezeigten Leistungen abgibt. 

§ 314 Besondere Bestimmungen der Disziplin WT
(1) 	� Es gelten folgende Ausrüstungsbestimmungen:
	 1.	� Für alle Reiter, unabhängig der Altersklasse: 
		  a)	� Das Tragen eines splittersicheren Reithelms ist zwingend vorgeschrieben. 
		  b)	� Es muss in jedem Fall, ggf. mit entsprechender Vorrichtung, gewährleistet 

sein, dass die Füße des Reiters in den Steigbügeln Halt finden. 
	 2.	� Westernreiter und deren Pferde: analog der Ausrüstungsbestimmungen der LK 

5/4 A+B. 
	 3.	� Klassische Reiter und deren Pferde: Wassertrense, keine Hilfszügel, keine Gerte.
(2) 	� Zugelassene Teilnehmer sind
	 1.	� Reiter der LK 4 und 5, die auf dem jeweiligen Turnier mit dem in der Walk-Trot-

Klasse genannten Pferd in keiner anderen Prüfung starten mit Ausnahme der 
LK 4/5 SSH.

	 2.	� Reiter höherer LK, die aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung (Vorlage 
Sportgesundheitspass, Reiter mit Handicap) keine Reitklassen mit Galopp
strecken bewältigen können.

(3) 	� Zugelassen sind Pferde ab 4 Jahre. Hengste dürfen nicht vorgestellt werden. 
(4) 	� Es wird empfohlen, die Prüfung für unterschiedliche Altersklassen (z.B. A und B) 

auszuschreiben. Bei den Erwachsenen gilt als Stichtag der 01. Januar des Tur-
nierjahres. Bei Jugendklassen ist eine Unterteilung wie folgt möglich: 6–13 Jahre, 
14–18 Jahre.

(5) 	� Die WT-Klassen dürfen nicht als Sonderprüfungen ausgeschrieben werden.
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§ 315 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin WT
(1) 	� Walk Trot-Pleasure (WT WPL): 
	 1.	� Die Durchführung der Prüfung erfolgt entsprechend WPL ohne die Gangart 

Galopp.
	 2.	� Bewertet werden vorrangig Sitz und Einwirkung des Reiters sowie die Kontrolle 

des Pferdes durch den Reiter.
(2) 	� Walk Trot-Western Horsemanship (WT WHS): Die Durchführung der Prüfung erfolgt 

entsprechend WHS ohne die Gangart Galopp.
(3) 	� Walk Trot-Trail (WT TH):
	 1.	� Die Durchführung der Prüfung erfolgt entsprechend TH ohne die Gangart 

Galopp.
	 2.	� Bewertet werden vorrangig Sitz und Einwirkung des Reiters und die Kontrolle 

des Pferdes durch den Reiter.
	 3.	� Das Tor ist abweichend von den Bestimmungen zum regulären TH kein 

Pflichthindernis.
(4) 	� Walk Trot-Ranch Riding (WT RR):
	 1.	� Die Durchführung der Prüfung erfolgt entsprechend RR aber ohne die Gangart 

Galopp.
	 2.	� Bewertet wird hier nicht das Pferd, sondern Sitz und Einwirkung des Reiters 

und die Kontrolle des Pferdes durch den Reiter.
(5) 	� Von den Hindernissen und Manövern sollen solche ausgewählt werden, deren 

Schwierigkeitsgrad für die Teilnehmer geeignet sind. 

§ 316 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin WT
Es gelten die bereits genannten jeweiligen positiven Ausführungsmerkmale der 
Einzeldisziplinen.

§ 317 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin WT
Es gelten die bereits genannten jeweiligen negativen Ausführungsmerkmale der 
Einzeldisziplinen.

§ 318 Penalties der Disziplin WT 
Penalties werden analog der jeweiligen Disziplin vergeben.
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Unterabschnitt 15: Western Ranch Rail (WRR)
§ 319 Einleitung/Ziel der Disziplin Western Ranch Rail
In der Disziplin WRR wird die Gangqualität des Arbeitspferdes bewertet. Es soll natür
liche Grundgangarten mit guter raumgreifender Vorwärtsbewegung zeigen und jeder-
zeit willig kontrollierbar sein. Hierfür werden die Pferde in den drei Grundgangarten 
mit den jeweiligen Verstärkungen vorgestellt. Das Pferd soll sich taktrein, losgelassen 
und ausbalanciert in einer natürlichen Haltung eines Ranchpferdes bewegen.

§ 320 Art der Disziplin WRR
Die WRR ist eine Gruppendisziplin.

§ 321Ablauf der Disziplin WRR
(1) 	� Die Reiter stellen ihre Pferde auf beiden Händen auf der ganzen Bahn in den 

Gangarten Walk, Trot, extended Trot, Lope und extended Lope vor. Es muss in 
jeder Gangart zumindest auf einer Hand eine Verstärkung gefordert werden. Der 
extended Walk kann in allen Klassen opotional gefordert werden. Es ist gestattet, 
mit ausreichend Sicherheitsabstand zu überholen. Handwechsel sind in Form 
einer Kehrtvolte auszuführen. Zusätzlich müssen Anhalten und Back up verlangt 
werden.

(2) 	� Die Gangarten und Manöver werden vom Richter bestimmt und durch den 
Sprecher angesagt.

(3) 	� Bei einem großen Starterfeld hat der Richter das Recht, die Gruppe zu teilen und 
mehrere Durchgänge (Gorounds) durchzuführen. Aus diesen Vorläufen bildet der 
Richter dann den Finallauf, aus dem die Platzierung vorgenommen wird. 

§ 322 Richtverfahren der Disziplin WRR
(1) 	� Der Richter sollte sich innerhalb der Arena an einem von ihm gewählten Platz be-

finden und ist für die Abfolge der Gangarten verantwortlich, um zu seiner Platzie-
rung zu gelangen.

(2) 	� Für die WRR gibt es kein vorgeschriebenes Scoresheet.

§ 323 Besondere Bestimmungen der Disziplin WRR
(1) 	� In der WRR kann ein Reiter nur ein Pferd pro Prüfung vorstellen.
(2) 	� Das Festhalten am Sattelhorn während der Verstärkungen ist erlaubt..
(3) 	� Im extended Trot darf leichtgetrabt, ausgesessen oder im leichten Sitz geritten 

werden. Im extended Lope darf ausgesessen oder im leichten Sitz geritten werden.
(4) 	� Sollte die Klasse in mehrere Goround geteilt werden, muss ein Finallauf 

stattfinden.
(5)	� In den LK 4 und 5 (LK 5 als Sonderprüfung) sollten nicht mehr als 8 Pferde gleich-

zeitig in der Bahn sein. In diesen Leistungsklassen soll auf eine Galoppverstärkung 
verzichtet werden.

(6)	� Das Tragen von Boots (Gamaschen) ist erlaubt.
(7)	� Bewertet wird in der LK 4 (und 5 als Sonderprüfung) nicht nur die Gangualität des 

Pferdes, sondern auch die harmonische Vorstellung der Pferd-Reiter-Kombination.

§ 324 Bewertungskriterien der Disziplin WRR
(1) 	� Positiv bewertet werden Pferde, die am angemessen losen Zügel ggf. mit leichtem 

Kontakt und leichter Kontrolle mit einer guten Manier vorgestellt werden, ohne 
dabei eingeschüchtert zu wirken. 

(2) 	� Die Gangqualität und die gleichmäßige Geschwindigkeit innerhalb der Gangarten 
sind die hauptsächlichen Bewertungskriterien.

(3) 	� Kopf und Hals werden in einer natürlichen, für das Pferd angenehmen und dem 
Exterieur entsprechenden Position getragen.

(4)	� Die Übergänge zwischen den Gangarten sind weich und flüssig.
(5)	� Die Pferde bewegen sich zufrieden und natürlich. Das zeigt sich am Ausdruck von 

Ohren, Augen, Maul und Schweif.
(6)	� Die Pferde lassen sich willig rückwärts richten und können ruhig stehen.

§ 325 bis 327 bleiben unbesetzt
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Unterabschnitt 16: Führzügel (FZ)
§ 328 Einleitung/Ziel der Disziplin FZ
In der FZ werden die jüngsten Turnierteilnehmer von einer zusätzlichen Person geführt. 
Hier stehen Sitz und Aufmerksamkeit des Reiters im Vordergrund. Positiv zu bewerten 
ist es, wenn der Reiter bereits die entsprechenden Hilfen gibt, um den Aufforderungen 
des Richters zu folgen und sein Pferd entsprechend zu kontrollieren. Unterstützt wird 
dies durch die führende Person, die entsprechend einwirkt, wenn es erforderlich ist. Es 
werden der Sitz des Reiters und die beginnende selbständige Hilfengebung bewertet. 
Ob es eine reguläre Platzierung gibt oder bei wenigen oder sehr jungen Teilnehmern 
der erste Platz und Pokal und Schleife für alle vergeben wird, entscheidet der Turnier-
leiter gemeinsam mit dem Richter.

§ 329 Art der Disziplin FZ
Die Führzügelklasse ist eine Gruppendisziplin.

§ 330 Ablauf der Disziplin FZ
Der Richter befindet sich in der Arena und die Teilnehmer reiten um ihn herum. Die 
Reiter stellen ihre Pferde auf beiden Händen in den Gangarten Schritt und Trab vor. Es 
ist gestattet, mit ausreichend Sicherheitsabstand zu überholen. Handwechsel sind in 
Form einer Kehrtvolte auszuführen. Zusätzlich dürfen Anhalten und Rückwärtsrichten 
verlangt werden. Der Richter gibt die Gangart und Manöver vor, was durch den Turnier-
sprecher durchgesagt wird. Es ist darauf zu achten, dass der Turniersprecher die Auffor-
derungen deutlich und deutsch ansagt und ggf. wiederholt. 

§ 331 Richtverfahren der Disziplin FZ
Der Richter befindet sich an einem von ihm gewählten Platz in der Arena und ist für 
die Abfolge der Gangarten verantwortlich. Der Richter bewertet die Reiter nach ihrer 
Aufmerksamkeit, ihrem Sitz und der Einwirkung der Hilfen, um zu seiner Platzierung zu 
gelangen. Am Ende der Prüfung ist es wünschenswert, wenn der Richter ein persön-
liches mündliches Feedback an die Teilnehmer gibt.

§ 332 Besondere Bestimmungen der Disziplin FZ
(1) 	� Zugelassene Teilnehmer: Reiter ab 4 Jahre bis 10 Jahre mit einer führenden Person, 

die mind. 16 Jahre alt ist.
(2) 	� Zugelassene Pferde: ab 4 Jahre, keine Hengste
(3) 	� Reiter ab 6 Jahren dürfen zusätzlich in der SSH LK 5B/LK 4B starten.
(4) 	� Besondere Ausrüstungsbestimmungen:
	 1.	� Reiter: Reithelm (bruch- und splittersicherer Reithelm mit Drei- bzw. Vierpunkt-

befestigung, der der aktuellen Norm VG1 genügt). Es muss in jedem Fall, ggf. 
mit entsprechender Vorrichtung, gewährleistet sein, dass die Füße des Reiters 
in den Steigbügeln Halt finden. Tapaderos oder Sicherheitssteigbügel sind 
zugelassen.

	 2.	� Führende Person: offizielle Turnierkleidung, wobei ein Westernhut grundsätz-
lich erlaubt ist.

	 3.	� Pferd: Snaffle Bit oder Bosal. Beim Bosal führt der Vorsteller am Leitseil. Ein 
Führstrick (ohne Panikhaken) wird im Trensenring eingehakt. Gerte und 
Sporen (und Hilfszügel bei Klassischreitern) sind nicht zugelassen. 
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§ 333 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin FZ
In der FZ gibt es keine Patternvorgaben.

§ 334 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin FZ
–	� Konzentration des Reiters
–	� Bereits vorhandener Grundsitz
–	� Gezielte, nicht vorwegnehmende Mitarbeit der führenden Person

§ 335 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin FZ
–	� Wechsel in die falsche Gangart
–	� Reiten in einer nicht geforderten Gangart
–	� Behinderung anderer Teilnehmer
–	� Berühren des Pferdes oder Sattels mit der freien Hand
–	� Übertriebene, sichtbare Hilfengebung

§ 336 Penalties der Disziplin FZ
In der FZ gibt es keine Penalties.
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Unterabschnitt 17: Sonderprüfungen (SO)
§ 337 Allgemeine Ausführungen zu Sonderprüfungen 
(1) 	� Sonderprüfungen sind Prüfungen, die keine offiziellen Turnierdisziplinen sind und 

in denen keine Punkte für den Leistungsklassenerhalt gesammelt werden können. 
Sie können vom Veranstalter zusätzlich zu den Turnierdisziplinen ausgeschrieben 
werden. 

(2) 	� Es gelten grundsätzlich die Regeln und Bestimmungen dieses Regelbuchs für 
reguläre Prüfungen, außer es werden im Folgenden explizit Ausnahmen beschrie-
ben. Darüber hinaus dürfen keine Ausnahmen gemacht werden. 

(3) 	� Aus der Ausschreibung muss deutlich hervorgehen, welche Bedingungen für 
Reiter, Vorsteller, Pferde und Ausrüstung gelten; diese sind ggf. mit dem Richter 
abzustimmen und müssen den Bestimmungen dieses Regelbuches, ggfls. mit 
nachstehenden Ausnahmen, entsprechen. 

(4) 	� Es gibt folgende EWU-Sonderprüfungsarten: 
	 1.	� Ranch Trail (SO RTH)
	 2.	� Trail in Hand (SO THiH)
	 3.	� Freestyle Reining (SO-FS RN))
	 4.	� Jackpot Klasse (SO JP)�
	 5.	� Horse & Dog Trail (H&D TH))
	 6.	 Western Ranch Rail LK 5
(5) 	� In Sonderprüfungen, die nicht explizit im Regelbuch erklärt sind, sich aber an den 

vorhandenen Disziplinen orientieren, entscheidet der Richter über die Art der 
Bewertung.

(6) 	� Für Sonderprüfungen, deren Regelungen nicht in diesem Regelbuch beschrieben 
sind, die sich aber an den Regelungen anderer Westernreitverbänden orientieren, 
gelten die Ausführungs- und Bewertungskriterien der jeweiligen Verbände, wobei 
die grundsätzlichen Regeln dieses Regelbuch nicht außer Kraft gesetzt werden, 
insbesondere Pferdealter und Ausrüstungsbestimmungen.

(7) 	� Folgende dieser Sonderprüfungen sind üblich: 
	 1.	� Cutting (www.nchacutting.com)
	 2.	� Team Penning (http://ustpa.com/membership/rules-and-guidelines/)
	 3.	� Barrel Race (www.aqha.com)
	 4.	� Pole Bending (www.aqha.com)
(8) 	� Keine Sonderprüfung darf gegen elementare Bestimmungen dieses Regelbuches 

verstoßen, dazu zählen insbesondere 
	 1.	� Ausrüstungsbestimmungen: Es gelten die Ausrüstungsbestimmungen dieses 

Regelbuchs mit der Ausnahme, dass Reiter der LK 1 und LK 2 auch Senior-Pferde 
im Snaffle-Bit oder Bosal starten dürfen.

	 2.	� Prüfungen mit RN-Elementen dürfen nicht für LK 5 ausgeschrieben werden.
	 3.	� Bestimmte RN-Elemente (fliegende Galoppwechsel und Sliding Stops) dürfen 

nicht in Prüfungen verlangt werden, die für LK 4 ausgeschrieben sind.
	 4.	� Hengste sind nicht zugelassen für LK 3B, LK 4A/B und LK 5 A/B sowie in geführ-

ten Prüfungen.
	 5.	� Die Regelungen zur Startbegrenzung pro Pferd und Tag sind einzuhalten.
(9) 	� Sollte die Disziplin FN-Reining auf einem EWU-Turnier ausgerichtet werden, gelten 

die gültigen Richtlinien der FN, somit lässt das EWU Regelbuch folgende Abwei-
chung für diesen Fall zu:

	 1.	� Pferde ab 6 Jahre müssen einhändig im Bit vorgestellt werden, unabhängig 
vom Alter des Reiters.

	 2.	� Helmpflicht gilt nur für Junioren.
	 3.	� Die Disziplin darf ausschließlich von A/B-Richtern gerichtet werden.
	 4.	� Details sind in den Besonderen Bestimmungen zur FN-Reining definiert.

https://ustpa.com/membership/rules-and-guidelines/
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Teil 1: SO Ranch Trail Horse (SO-RTH)
§ 338 Einleitung/Ziel der Disziplin RTH
In der Disziplin RTH werden die Manier und die Qualität der Bewegungen des Pferdes 
beim Absolvieren eines Hindernisparcours bewertet. Das Pferd soll die Hindernisse auf-
merksam, in angemessener Geschwindigkeit, korrekt und flüssig bewältigen und hierbei 
den Reiterhilfen willig folgen. Es wird Wert auf flüssiges und effizientes Überwinden der 
Hindernisse gemessen an den Anforderungen an ein Ranchpferd gelegt.

§ 339 Art der Disziplin RTH
Der RTH ist eine Einzeldisziplin. Er ist eine gescorte Disziplin (Basiswert 70).

§ 340 Ablauf der Disziplin RTH
(1) 	�� Vor Beginn der Prüfung: 
	� Sollte der Parcours zum Abgehen freigegeben sein, darf der Teilnehmer dies zu 

Fuß (ohne Pferd) tun.
(2) 	� Zu Beginn der Prüfung:
	 Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene Pattern. 

§ 341 Richtverfahren der Disziplin RTH
(1) 	� Der Richter steht/sitzt an einem von ihm gewählten Platz und bewertet die einzelnen 

geforderten Hindernisse/Manöver. Die Manöverscores werden auf dem Scoresheet 
festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten, werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 
und auf dem Scoresheet vermerkt. Die Ergebnisse ergeben folglich die Rangfolge 
der Platzierung

§ 342 Besondere Bestimmungen der Disziplin RTH
(1) 	� Zugelassene Teilnehmer: LK 1-5 A/B
(2) 	� Zugelassene Pferde: ab 4 Jahre, Hengste nur in den LK 3A, 1 und 2.
(3) 	� Besondere Ausrüstungsbestimmungen:
	 1.	� Reiter: ausschließlich Westernreiter
	 2.	� Pferd: ausschließlich Westernausrüstung
(4) 	� Außenplätze und Naturstangen sind bevorzugt zu wählen, wenn vorhanden.
(5)	� Sollte im Pattern ein Absteigen und/oder Aufsitzen gefordert sein, ist die 

Benutzung einer Aufstiegshilfe erlaubt.
(6)	� Das Tragen von Boots/Gamaschen ist erlaubt.

§ 343 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin RTH
(1) 	� Für RTH-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. 

Anforderungen:
	 1.	� In den Pattern sollen alle drei Gangarten vorkommen. In WT-Klassen und in LK 

5 kann auf Galopp verzichtet werden.
	 2.	� Ein RTH-Pattern muss aus mindestens 6 Hindernissen bestehen, wovon 5 

Pflichthindernisse sein müssen.
	 3.	� Die Manöver/Hindernisse können in beliebiger Reihenfolge und Anzahl im 

Pattern vorkommen.
	 4.	� Hindernisse sind in Kombination möglich.
	 5.	� Alle erhöhten Teile müssen gesichert werden, so dass sie nicht rollen können.
	 6.	� Das Pattern soll in 4 Minuten absolviert werden können.
	 7.	� Das Pattern soll bevorzugt im Freien geritten werden können.
	 8.	� Wenn im Pattern von Stangen die Rede ist, können auch Baumstämme 

genutzt werden.
	 9.	 Ein Seiltor ist nicht zugelassen.�
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(2) 	� Für RTH-Pattern gelten folgende Abstände und Maße:
	 1.	� Zwischen den Hindernissen sollte eine Trabstrecke von mind. 10,00 m und 

eine Galoppstrecke mind. 20,00 m gewährleistet sein, um die Gangqualität 
beurteilen zu können

	 2.	  Tor: Breite (Öffnung) mind. 250 cm
	 3.	  Walk over: Abstand 70–80 cm, Erhöhung max. 25 cm
	 4.	  Trot over: Abstand 105-120 cm, Erhöhung max. 25 cm
	 5.	  Lope over: Abstand 210-240cm, Erhöhung max. 25 cm
	 6.	  Back up: Abstand mind. 100 cm, Erhöhung max. 30 cm 
	 7.	  Slalom im Trab: Abstand mind. 300 cm 
	 8.	  Slalom im Schritt: Abstand mind. 200 cm
	 9.	  �Brücke: Breite mind. 90 cm, Länge mind. 250 cm;  

Brücke mit Geländer: Breite mind. 150 cm, Länge mind. 250 cm 
	 10.	� Seitengänge (Sidepass): Abstand in einer Gasse mind. 200 cm (ganzes Pferd), 

mind. 60 cm (1 Beinpaar zwischen zwei Stangen); Erhöhung max. 30 cm
	 11.	� Stangenquadrat (Box): Abstand 210 cm
	 12.	� Sprung: Erhöhung 35-60 cm
(3) 	� In RTH-Pattern müssen folgende Pflichthindernisse enthalten sein:
	 1.	� Öffnen, Durchreiten und Schließen eines Tores
	 2.	� Überreiten von mind. 5 Stangen innerhalb eines Hindernisses 
	 3.	� Die Anordnung der Stangen ist freigestellt 
	 4.	� Überqueren einer Holzbrücke
	 5.	� Seitengänge (Sidepass) über ein Hindernis oder zwischen Hindernisteilen 
	 6.	� Back up durch Gassen unterschiedlicher Formen; das Hindernis kann aus 

Stangen oder Pylonen (mind. 3) bestehen 
(4) 	� Darüber hinaus können folgende Wahlhindernisse eingefügt werden:
	 1.	� Slalom im Schritt oder Trab
	 2.	� Stangenquadrat (Box) mit oder ohne Turn oder Anhalten innerhalb der 

Stangen
	 3.	� Sprung 
	 4.	� Lebende oder „Attrappen“ von Tieren, die in der Rancharbeit vorkommen
	 5.	� Durchreiten von natürlichen Gräben 
	 6.	� Bereiten von natürlichen Anhöhen
	 7.	� Dummy – Roping
	 8.	� Absteigen und/oder Aufsitzen
	 9.	� Durch- oder Überqueren von einem Wasserhindernis oder einer Plane
	 10.	� Öffnen eines Tores zu Fuß
	 11.	� Hufe anheben
	 12.	� Ground tie
	 13.	� Rope drag: Schleppen eines Gegenstandes mit dem Rope (Nur für LK 1-3)
	 14.	� Transportieren eines Gegenstandes, der von seiner Beschaffenheit her mit 

einer Hand gehalten oder an einem Seil gezogen werden kann
	 15.	� An- und Ausziehen eines Mantels oder Umhangs
	 16.	� Leeren und Füllen eines Briefkastens
	 17.	� Hindernisse, die bei einem Geländeritt oder bei der typischen Rancharbeit vor-

kommen können, dem Regelbuch entsprechen und vom Richter zugelassen sind 
(5) 	� In RTH-Pattern sind folgende Hindernisse bzw. Gegebenheiten verboten:
	 1.	� Reifen
	 2.	� PVC-Rohre
	 3.	� Andere Tiere 
	 4.	� Wippen oder bewegliche Brücken
	 5.	� Tore, deren Elemente auf dem Boden miteinander verbunden sind
	 6.	� Wassergräben und Bäche
	 7.	� Flammen, Trockeneis, Feuerlöscher 
	 8.	� Rückwärtsreiten über Gegenstände/ Hindernisse
	 9.	� Metallboden oder rutschiger Boden beim Überreiten von Planen oder 

Ähnlichem
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§ 344 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin RTH 
–	� Aufmerksamkeit des Pferdes
–	� Geschicklichkeit bei der Absolvierung des Parcours
–	� Gute Manier des Pferdes
–	� Gangqualität
–	� Balancierte, weiche Übergänge

§ 345 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin RTH
–	� Vorwegnehmen der Ausführung
–	� Unnatürliches, zögerliches Heranreiten an die Hindernisse
–	� Ungleichmäßiges Tempo
–	� Übertriebene, sichtbare Hilfengebung

§ 346 Penalties der Disziplin RTH
(1) 	� Penalty 1: 
	 –	 Falsche Gangart im Schritt oder Trab bis zu 2 Schritten/4 Tritten
	 –	� Berühren von bzw. Treten auf Hölzer, Stangen, Markern oder Hindernisse
	 –	� Beißen in ein Hindernis (Busch, Tor etc.) 
	 –	� Beide Vorder- oder Hinterhufe in einem Zwischenraum, der nur für einen 

bestimmt ist. Bei einem einfachen oder doppelten Abstand ist die gewählte 
Anzahl der Schritte, Tritte und Sprünge während des gesamten Hindernisses 
mit Vor- und Hinterhand einzuhalten

	 –	� Beim Lope over eine Stange zwischen die jeweiligen Vorder- oder Hinterhufe 
nehmen (split pole)

	 –	� Auslassen oder Verpassen eines Trittes in einen dafür vorgesehenen Zwischenraum
	 –	� Einen Huf außerhalb der Begrenzung (z.B. Box oder Sidepass) stehen lassen, 

bevor das Manöver beginnt
	 –	� Ein Tritt beim Verharren, Aufsitzen oder Ground tie (außer um das Gleich

gewicht zu erlangen)
(2) 	� Penalty 3: 
	 –	� Falsche Gangart für mehr als 2 Schritte/4 Tritte
	 –	� Falscher Galopp, Kreuzgalopp oder aus dem Galopp fallen (außer um den 

falschen Galopp zu korrigieren) 
	 –	� Mehr als 2 Sprünge im Kreuzgalopp beim Galoppwechsel
	 –	� Mehr als 6 Tritte im Trab beim einfachen Galoppwechsel
	 –	� Herunterwerfen einer erhöhten Stange, Umwerfen eines Markers, Tonne, 

Pflanze oder anderen Gegenstandes
	 –	� Größere Demontage eines Hindernisses
	 –	� Herabtreten oder Herabspringen von einem Hindernis mit einem Huf
	 –	� Übertreten von Hindernisbegrenzungen mit einem Huf, die durch Stangen, 

Pylonen oder andere materielle Begrenzungen gekennzeichnet sind oder die 
sich aus dem Text ergeben.

	 –	� Zwei bis drei Tritte bei Verharren, Aufsitzen oder Ground tie
	 –	� Beim Ziehen eines Gegenstandes keine ganze Ropeschlaufe (dally) um das 

Sattelhorn
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(3) 	� Penalty 5: 
	 – 	� Erstes Verweigern, Wegdrängen vom Hindernis von mehr als 4 Tritten (2 Schrit-

ten) in die falsche Richtung oder der Versuch, einem Hindernis durch Scheuen 
auszuweichen sowie das Verweigern gegenüber den reiterlichen Hilfen in dem 
Maß, dass eine Verzögerung des Patterns die Folge ist. Dies wird mit einem 
Kreis um die Ziffer fünf gekennzeichnet.

	 – 	� Zweites Verweigern, Wegdrängen vom Hindernis von mehr als 4 Tritten (2 
Schritten) in die falsche Richtung oder der Versuch, einem Hindernis durch 
Scheuen auszuweichen sowie das Verweigern gegenüber den reiterlichen 
Hilfen in dem Maß, dass eine Verzögerung des Patterns die Folge ist. Dies wird 
mit einem Kreis um die Ziffer fünf gekennzeichnet

	 –	� Schwerwiegender Ungehorsam (Ausschlagen, Bocken, Steigen, Ausschlagen 
mit dem Vorderfuß)

	 –	� Jegliche Beeinflussung des Pferdes durch das Berühren mit der Hand. Dies gilt 
nicht, wenn das Pferd nach dem Beenden des letzten Manövers gelobt wird.

	 –	� Einsatz der Sporen vor dem Gurt
	 –	� Berühren des Sattels mit einer Hand, um sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen
	 –	� Fallenlassen eines Gegenstandes, der transportiert werden soll
	 –	� Nicht den Versuch unternehmen nach dem ersten Verweigern das Hindernis 

zu bewältigen
	 –	� Loslassen des Tores oder Fallenlassen eines Seiles beim „Seil-Tor“. Übertreten 

der Hindernisbegrenzung, oder Herabspringen von einem Hindernis mit zwei 
Hufen oder mehr. Die Begrenzung kann sich aus der Zeichnung ergeben und 
ist nicht zwingend durch Stangen o.ä. gekennzeichnet. Auch eine gedachte 
Linie gilt als Begrenzung

	 –	� Ein Hindernis nicht vollenden
	 –	� Beim Überqueren eines Stangenmanövers eine oder mehrere Stangen (in 

Folge) auslassen
	 –	� Beim Überqueren eines Stangenmanövers die letzte Stange auslassen
	 –	 Mehr als 3 Tritte bei Verharren, Aufsitzen oder Ground Tie
	 –	� Herabtreten oder Herabspringen von einem Hindernis mit mehr als einem Huf
	 –	� Übertreten von Hindernisbegrenzungen mit mehr als einem Huf, die durch 

Stangen, Pylonen oder andere materiale Begrenzungen gekennzeichnet sind 
oder die sich aus dem Text ergeben.

	 – 	� Fallen auf Karpal- oder Tarsalgelenk

(4) 	� Penalty 0
	� Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Gründen für die Vergabe eines Penalty 0 

gibt es im RTH auch für folgende Vorkommnisse einen Penalty 0:
	 –	� Auslassen eines Hindernisses ohne den Versuch, es zu bewältigen
	 –	� Ein Hindernis nicht von der korrekten Seite oder Richtung beginnen, arbeiten 

oder beenden
	 –	 Über-/Unterdrehen von mehr als einer 1/4-Drehung im Manöver Drehung
	 –	� Nicht den korrekten Weg in einem Hindernis oder zwischen den Hindernissen 

nehmen
	 –	� Dritte Verweigerung im gesamten Pattern
	 –	� Auslassen eines korrekten Galopps oder einer vorgeschriebenen Gangart. Bei 

Manövern, bei denen Stangen überquert werden müssen, muss mind. eine 
Stange in der geforderten Gangart überquert werden

	 –	� Beim Überqueren eines Stangen-Manövers die erste Stange auslassen
	 –	� Dauerhaftes Reiten mit zu tiefer Kopfhaltung des Pferdes (Ohrenspitzen 

deutlich unterhalb des Widerrists) oder mit überspanntem Genick, so dass der 
Nasenrücken hinter der Senkrechten getragen wird
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Teil 2: SO Trail Horse in Hand (SO-THiH)
§ 347 Einleitung/Ziel der Disziplin THiH
In der Disziplin THiH werden die Manier und die Qualität der Bewegungen des Pferdes 
beim Absolvieren eines Hindernisparcours an der Hand bewertet. Das Pferd soll die 
Hindernisse aufmerksam, in angemessener Geschwindigkeit, korrekt und flüssig bewäl-
tigen und hierbei den Reiterhilfen vom Boden aus willig folgen. Die Prüfung kann zum 
Heranführen an die Disziplin Trail dienen.

§ 348 Art der Disziplin THiH
Die Disziplin THiH ist eine Einzeldisziplin. Die Disziplin THiH ist eine gescorte Disziplin 
(Basis 70).

§ 349 Ablauf der Disziplin THiH
(1) 	� Vor Beginn der Prüfung: 
	� Sollte der Parcours zum Abgehen freigegeben sein, darf der Teilnehmer dies zu 

Fuß (ohne Pferd) tun.
(2) 	� Zu Beginn der Prüfung:
	 Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene Pattern. 
(3) 	� Während der Prüfung:
	 1.	� Der Vorsteller führt das Pferd von links.
	 2.	� Das Pferd befindet sich mit dem Bereich von Kopf und Hals in Höhe der Schulter 

des Vorstellers. Der Vorsteller hält die Führleine/den Strick in der rechten Hand 
und das Ende zusammen genommen in der linken Hand. Befindet sich eine 
Führkette im vorderen Bereich der Führleine, so darf diese nicht angefasst 
werden.

	 3.	� Ausnahme: Tor, Seitengänge, Transportieren und Ziehen von Gegenständen: 
In diesen Fällen kann die Führleine/der Strick in einer Hand gehalten werden.

§ 350 Richtverfahren der Disziplin THiH
(1) 	� Der Richter steht/sitzt an einem von ihm festgelegten Platz und bewertet die 

einzelnen geforderten Hindernisse/Manöver. Die Manöverscores werden auf dem 
Scoresheet festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten, werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 
und auf dem Scoresheet vermerkt. Die Ergebnisse ergeben die Rangfolge der 
Platzierung.

§ 351 Besondere Bestimmungen der Disziplin THiH 
(1) 	� Zugelassene Teilnehmer: LK 1-5 A/B
(2) 	� Zugelassene Pferde: ab 4 Jahren, keine Hengste 	
(3) 	� Vorgeschrieben ist die Benutzung eines Halfters mit Führleine (Strick oder Leder, 

optional mit Kette im vorderen Bereich) oder Strick. Wird ein Führleine mit Kette im 
vorderen Bereich der Führleine genutzt, so ist diese in den unteren Ring am Halfter 
einzuhängen oder so, dass die Kette unter dem Kinn oder über der Nase verläuft. 

(4) 	� Vorsteller der Jugend dürfen einen Westernhut tragen. 
(5) 	� Nicht zugelassen sind:
	 1.	� Sporen und Chaps 
	 2.	� Knotenhalfter 
	 3.	� Panikhaken 
	 4.	� Gerte, Stick o. ä. 
(6) 	� Wenn etwas nicht explizit im Bereich THiH geregelt ist, gelten die Bestimmungen 

der Disziplin TH.
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§ 352 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin THiH 
(1) 	� Für THiH-Pattern gelten die nachstehenden besonderen Bedingungen bzw. 

Anforderungen:
	 1.	� In den Pattern sollen die Gangarten Schritt und Trab vorkommen. 
	 2.	� Wenn es nicht genau in der Patternbeschreibung vorgegeben ist, kann 

sich der Vorsteller sowohl im Hindernis mit dem Pferd befinden, als auch 
außerhalb. 

(2) 	� Ein THiH-Pattern muss aus mindestens 6 Hindernissen bestehen wovon 4 Pflicht-
hindernisse enthalten sein müssen.

	 1.	� Die Manöver/Hindernisse können in beliebiger Reihenfolge und Anzahl im 
Pattern vorkommen.

	 2.	� Hindernisse sind in Kombination möglich.
	 3.	� Alle erhöhten Teile müssen gesichert werden, so dass sie nicht rollen können
(3) 	� Für THiH-Pattern gelten folgende Abstände und Maße:
	 1.	� Zwischen den Hindernissen sollte eine Trabstrecke von mind. 10,00 m und 

eine Schrittstrecke mind. 5,00 m gewährleistet sein, um die Gangqualität 
beurteilen zu können.

	 2.	� Tor: Breite (Öffnung) mind. 250 cm, 
	 3.	� Walk over: Abstand 40-60 cm, Erhöhung max. 30 cm. Bei Erhöhungen sollte 

der Mindestabstand 55 cm betragen. Erhöhungen erst ab LK 3.
	 4.	� Jog over: Abstand 90-105 cm, Erhöhung max. 20 cm. Erhöhungen erst ab LK 3.
	 5.	� Back up: Abstand 100 cm, Erhöhung max. 30 cm. Erhöhungen erst ab LK 3.
	 6.	� Slalom im Trab: Abstand mind. 250 cm 
	 7.	� Slalom im Schritt: Abstand mind. 200 cm
	 8.	�� Brücke: Breite mind. 90 cm, Länge mind. 250 cm;  

Brücke mit Geländer: Breite mind. 150 cm, Länge mind. 250 cm
	 9.	� Seitengänge (Sidepass): Abstand in einer Gasse mind. 200 cm (ganzes Pferd), 

mind. 60 cm (1 Beinpaar zwischen zwei Stangen); Erhöhung max. 30 cm
	 10.	� Stangenquadrat (Box): Abstand mind. 200 cm
	 11.	� Sprung: Erhöhung max. 45 cm
	 12.	� Volten sollten für Vorsteller der LK 5 und 4 nicht weniger als 12,00 m Durch-

messer, für LK 1-3 nicht weniger als 10,00 m betragen.
(4) 	� In THiH-Pattern müssen folgende Pflichthindernisse enthalten sein:
	 1.	� Öffnen, Durchführen und Schließen eines Tores ausschließlich mit der linken 

Hand 
	 2.	� Führen über mind. 4 Stangen innerhalb eines Hindernisses, wobei die Anord-

nung der Stangen freigestellt ist
	 3.	� Back up: das Hindernis kann aus Stangen oder mind. 3 Pylonen bestehen 

und kann unterschiedliche Formen haben, der Vorsteller darf sich zum Pferd 
umdrehen

	 4.	� Führen in ein Stangenquadrat, Drehung, Führen aus dem Stangenquadrat
(5) 	� Darüber hinaus können folgende Wahlhindernisse eingefügt werden: 
	 1.	� Slalom im Schritt oder Trab. 
	 2.	� Überqueren einer Holzbrücke.
	 3.	� Seitengänge (Sidepass) über ein Hindernis oder zwischen Hindernisteilen
		�  Sidepass ist sowohl nach links als auch nach rechts möglich
		�  Ein Seitenwechsel ist möglich. Die Führleine ist in der Hand zu halten, die sich 

am Kopf befindet. Die Berührung des Pferdes mit der freien Hand ist erlaubt.
	 4.	� Stangenquadrat (Box) mit oder ohne Turn oder Anhalten innerhalb der 

Stangen. 
	 5.	� Sprung 
	 6.	� Überqueren von einer reißfesten Folie/Plane.
	 7.	� Transportieren eines Gegenstandes, der von seiner Beschaffenheit her mit 

einer Hand gehalten oder an einem Seil gezogen werden kann.!
	 8.	� Hindernisse, die im Gelände vorkommen können, dem Regelbuch ent

sprechen und vom Richter zugelassen sind.
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(6) 	� In THiH-Pattern sind folgende Hindernisse bzw. Gegebenheiten verboten:
	 1.	� Reifen
	 2.	� PVC-Rohre
	 3.	� Andere Tiere 
	 4.	� Wippen oder bewegliche Brücken
	 5.	� Tore, deren Elemente auf dem Boden miteinander verbunden sind
	 6.	� Wassergräben und Bäche
	 7.	� Flammen, Trockeneis, Feuerlöscher 
	 8.	� Rückwärtsrichten über Gegenstände/Hindernisse
	 9.	� Metallboden oder rutschiger Boden beim Bewältigen von Planen oder 

Ähnlichem 

§ 353 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin THiH
–	 Aufmerksamkeit des Pferdes
–	 Geschicklichkeit bei der Absolvierung des Parcours
–	 Gute Manier des Pferdes
–	 Gangqualität
–	 Balancierte, weiche Übergänge

§ 354 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin THiH
–	 Vorwegnehmen der Ausführung
–	 Unnatürliches, zögerliches Heranführen an die Hindernisse

§ 355 Penalties der Disziplin THiH
(1) 	� Penalty 1/2: leichtes Berühren von Hölzern, Stangen, Markern oder Hindernissen
(2) 	� Penalty 1: 
	 –	� Falsche Gangart oder Gangartunterbrechung im Schritt oder Trab bis zu 2 

Schritten/4 Tritten.
	 –	� Berühren von bzw. Treten auf Hölzer, Stangen, Markern oder Hindernisse.
	 –	� Beide Vorder- oder Hinterhufe in einem Zwischenraum, der nur für einen 

bestimmt ist. Bei einem einfachen oder doppelten Abstand ist die gewählte 
Anzahl der Schritte, Tritte und Sprünge während des gesamten Hindernisses 
mit Vor- und Hinterhand einzuhalten. 

	 –	� Auslassen oder Verpassen eines Trittes in einen dafür vorgesehenen 
Zwischenraum.

	 –	� Einen Huf außerhalb der Begrenzung (z.B. Box oder Sidepass) stehen lassen, 
bevor das Manöver beginnt. 

(3) 	� Penalty 3: 
	 –	� Falsche Gangart oder Gangartunterbrechung für mehr als 2 Schritte/4 Tritte
	 –	� Herunterwerfen einer erhöhten Stange, Umwerfen eines Markers, Tonne, 

Pflanze oder anderen Gegenstandes
	 –	� Größere Demontage eines Hindernisses
	 –	� Herabtreten oder Herabspringen von einem Hindernis mit einem Huf
	 –	� Übertreten von Hindernisbegrenzungen mit einem Huf, die durch Stangen, 

Pylonen oder andere materielle Begrenzungen gekennzeichnet sind oder die 
sich aus dem Text ergeben.
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(4) 	� Penalty 5: 
	 –	� Erstes Verweigern, Wegdrängen oder Versuch, einem Hindernis auszuweichen 

durch Scheuen oder Rückwärtsgehen von mehr als 4 Tritten (2 Schritten), dies 
wird mit einem Kreis um die Ziffer fünf gekennzeichnet 

	 –	� Zweites Verweigern, Wegdrängen oder Versuch, einem Hindernis auszu-
weichen durch Scheuen oder Rückwärtsgehen von mehr als 4 Tritten (2 
Schritten) weg vom Hindernis, dies wird mit einem Kreis um die Ziffer fünf 
gekennzeichnet 

	 –	� Schwerwiegender Ungehorsam (Ausschlagen, Bocken, Steigen, Ausschlagen 
mit dem Vorderfuß)

	 –	� Jegliche Beeinflussung des Pferdes durch das Berühren mit der Hand. Dies gilt 
nicht, wenn das Pferd nach dem Beenden des letzten Manövers gelobt wird.

	 –	� Fallenlassen eines Gegenstandes, der transportiert werden soll 
	 –	� Nicht den Versuch unternehmen nach dem ersten Verweigern das Hindernis 

zu bewältigen
	 –	� Loslassen des Tores oder Fallenlassen eines Seiles beim „Seil-Tor“
	 –	�� Herabtreten oder Herabspringen von einem Hindernis mit mehr als einem Huf
	 –	� Übertreten von Hindernisbegrenzungen mit mehr als einem Huf, die durch 

Stangen, Pylonen oder andere materielle Begrenzungen gekennzeichnet sind 
oder die sich aus dem Text ergeben.

	 –	� Ein Hindernis nicht vollenden
	 –	� Beim Überqueren eines Stangenmanövers eine oder mehrere Stangen (in 

Folge) auslassen
	 –	� Beim Überqueren eines Stangenmanövers die letzte Stange auslassen 
	 –	� Berühren die Führleine oder Kette mit der zweiten Hand
	 –	� Verlust der Führleine
	 – 	� Fallen auf Karpal- oder Tarsalgelenk

(5) 	� Penalty 0:
	� Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Gründen für die Vergabe eines Penalty 0 

gibt es im THiH auch für folgende Vorkommnisse einen Penalty 0:
	 –	� Auslassen eines Hindernisses ohne den Versuch, es zu bewältigen.
	 –	� Ein Hindernis nicht von der korrekten Seite oder Richtung beginnen, arbeiten 

oder beenden.
	 –	 Über-/Unterdrehen von mehr als einer 1/4-Drehung im Manöver Drehung.
	 –	� Nicht den korrekten Weg in einem Hindernis oder zwischen den Hindernissen 

nehmen.
	 –	� Dritte Verweigerung im gesamten Pattern.
	 –	� Beim Überqueren eines Stangenmanövers die erste Stange auslassen.
	 –	� Pferd entläuft dem Vorsteller.
	 –	� Führen oder Rückwärtsrichten auf der falschen Seite des Pferdes bzw. 

Seitenwechsel



119

Teil 3: SO Jackpot (SO-JP) 
§ 356 Einleitung/Ziel der Disziplin JP
In der Disziplin JP wird ein Jackpot begründet, der an die Platzierten ausgeschüttet 
wird. Jackpot Klassen gibt es analog zu den herkömmlichen Klassen.

§ 357 Art der Disziplin JP
Analog der jeweiligen Disziplin ist die JP entweder Einzel- oder Gruppendisziplin.

§ 358 Ablauf der Disziplin JP
Der Ablauf erfolgt analog der jeweiligen Disziplin.

§ 359 Richtverfahren der Disziplin JP
Das Richtverfahren orientiert sich an der jeweiligen Disziplin.

§ 360 Besondere Bestimmungen der Disziplin JP
(1) 	� Es muss unabhängig vom Startgeld ein Jackpot vorhanden sein.
(2) 	� Der Jackpot (Einlage) muss mindestens das 5-fache der einzelnen Startgebühr 

betragen.
(3) 	� Bei einer Vorstellung im Bit darf dieses nicht zweihändig geritten werden.

§ 361 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin JP
Die Patternauswahl erfolgt analog der jeweiligen Disziplin.

§ 362 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin JP
Es gelten die jeweiligen Ausführungsmerkmale der Disziplin.

§ 363 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin JP
Es gelten die jeweiligen Ausführungsmerkmale der Disziplin.

§ 364 Penalties der Disziplin JP
Penalties werden analog der jeweiligen Disziplin vergeben.

Teil 4: SO Freestyle Reining (SO-FS RN) 
§ 365 Einleitung/Ziel der Disziplin FS RN
In der Disziplin FS RN werden vorgeschriebene Reiningmanöver in freier Wahl des 
Reiters vorgestellt. Oftmals werden auch Kostüme, Musik und künstlerische Effekte 
beigesteuert, die in die Wertung einfließen.

§ 366 Art der Disziplin FS RN
Die FS RN ist eine Einzeldisziplin. Die Disziplin FS RN ist eine gescorte Disziplin  
(Basiswert 70).

§ 367 Ablauf der Disziplin FS RN
(1) 	� Zu Beginn der Prüfung:
	� Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene bzw. frei gewählte Pattern.
(2) 	� Nach der Prüfung:
	� Der Reiter muss nach Beendigung des Patterns zum Richter/Bit Judge zur Kont-

rolle des Gebisses, der Ausrüstung und des Zustands des Pferdes. Erst wenn keine 
Verletzungen oder Manipulationen festgestellt wurden, erhält der Reiter seine 
Bewertung. 

§ 368 Richtverfahren der Disziplin FS RN
(1) 	� Der Richter sitzt an der linken langen Seite beim Mittelmarker und bewertet die 

einzelnen geforderten Manöver. Die Manöverscores werden auf dem Scoresheet 
festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten, werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 
und auf dem Scoresheet vermerkt.

(3) 	� Choreographie, Originalität, Musikalität und Präsentation fließen in einen Score für 
den künstlerischen Ausdruck (-2 bis +2 Punkte) ein.
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§ 369 Besondere Bestimmungen der Disziplin FS RN
(1) 	� Die Teilnahme ist erst ab LK 3 möglich.
(2) 	� Der Teilnehmer kann für seine Vorführung Helfer mit in die Arena nehmen. Die 

Helfer dürfen den Blick des Richters auf den Reiter nicht versperren. Die Leistung 
der Helfer wird nicht bewertet.

(3) 	� Der Reiter darf neben Snaffle-Bit und Hackamore bei jedem von der EWU erlaub-
ten Bit beide Hände benutzen. Dies ist ausschließlich in FS RN Klassen erlaubt.

(4) 	� Die Vorstellung ohne Kopfstück mittels Halsring o.ä. ist zulässig, kann aber vom 
Richter abgebrochen werden, wenn die Sicherheit dies verlangt. 

(5) 	� Freigestellt sind: Kleidung bzw. Kostüm, Kopfbedeckung, Sattelart oder kein Sattel, 
zusätzliche Ausrüstungs- oder Dekorationsteile, soweit sie nicht das Pferd be-
hindern oder eine Unfallgefahr darstellen. Die Entscheidung darüber liegt beim 
Richter.

(6) 	� Das Einreiten in die RN erfordert einen geeigneten Beschlag der Hinterhufe.
(7) 	� Nach einer unbestimmten Anzahl von Ritten wird die Arena abgezogen. Dies ist 

abhängig von Bodenbeschaffenheit und Patternauswahl. Die Entscheidung trifft 
der Richter in Absprache mit dem Turnierleiter. 

§ 370 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin FS RN
(1) 	� Eine FS RN zeigt ein selbstgewähltes RN-Pattern, dem weitere Manöver, Wieder

holungen der Pflichtmanöver und Gangarten hinzugefügt werden können. 
(2) 	� Jedes Pattern darf nicht kürzer als 1 Minute und nicht länger als 4 Minuten sein. 

Das Zeitlimit beginnt bereits mit jeglicher Einführung oder dem Einsetzen der 
Musik. Es endet mit dem Ende der Musik. 

(3) 	� Das Pattern muss folgende Pflichtmanöver enthalten:
	 1.	� einen fliegenden Galoppwechsel nach jeder Seite
	 2.	 3 Sliding Stops
	 3.	� 4 volle Spins nach rechts, 4 volle Spins nach links. Die Spins nach rechts und 

links müssen nicht direkt aufeinanderfolgen 
(4) 	� Wechsel der Geschwindigkeit, Grad der Schwierigkeit, Zeiteinteilung, Stil und 

Gesamteindruck der Vorstellung werden vom Richter bei der Punktevergabe 
berücksichtigt.

(5) 	� Ausstattung, Gangarten, Manöver und Tempi sollten im Sinne einer Choreographie 
auf die Musik abgestimmt sein. Entsprechende Gangarten zählen in diesem Fall 
nicht als Fehler/Penalties.

(6) 	� Für FS RN-Pattern gelten folgende Abstände und Maße:
	 1.	� Die Mittelmarker sind an der Mitte der langen Seite zu platzieren.
	 2.	� Die Endmarker sind mind. 15,00 m vom Ende der langen Seite Richtung Mitte 

zu platzieren.
	 3.	� Die äußeren Marker stellen keine Begrenzung für die Größe der Zirkel dar.

§ 371 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin FS RN
Analog der Disziplin RN und zusätzlich der Grad der Erfüllung des künstlerischen 
Ausdrucks.

§ 372 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin FS RN
Analog der Disziplin RN und zusätzlich der Grad der Erfüllung des künstlerischen 
Ausdrucks.

§ 373 Penalties der Disziplin FS RN
Die Penaltievergabe erfolgt analog der Disziplin RN mit folgenden Ausnahmen:
1.	� zusätzliche Gangarten, gewolltes Steigen oder Ähnliches, welches Inhalt der  

Choreografie ist, führt nicht zu Punktabzug/Fehlern/Penalties; der Richter ist 
gehalten zu erkennen, ob ein Fehler vorliegt oder ob das Manöver vom Reiter 
absichtlich eingebaut wurde.

2.	� Das Auslassen eines Pflichtmanövers oder das Nichtvollenden des Patterns in  
der vorgeschriebenen Zeit führt zu einem Nullscore.
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Teil 5: Horse & Dog Trail Horse (H&D TH) 
§ 374 Einleitung/Ziel der Disziplin H&D TH
In der Disziplin H&D TH werden Hund und Pferd als gemeinsames Team in einem 
Trailparcours bewertet. Im Vordergrund steht das Trailpferd, welches mit seinem gehor-
samen Begleiter Hund harmonisch zusammenwirkt. Neben dem Begleiten haben die 
Hunde ebenso Hindernisse zu absolvieren. Die Sicherheit von Pferd, Hund und Reiter 
hat oberste Priorität.

§ 375 Art der Disziplin H&D TH
Der H&D TH ist eine Einzeldisziplin. Er ist eine gescorte Disziplin (Basiswert 70).

§ 376 Ablauf der Disziplin H&D TH
(1) 	� Vor Beginn der Prüfung: 
	� Sollte der Parcours zum Abgehen freigegeben sein, darf der Teilnehmer dies zu 

Fuß (ohne Pferd) tun.
(2) 	� Zu Beginn der Prüfung:
	 Der TN betritt die Arena und absolviert das vorgegebene Pattern. 
(3) 	� Während der Prüfung: Beim Einreiten in den Parcours ist der Hund angeleint. An 

einem vorgeschriebenen Hindernis wird der Hund abgeleint. Nach dem letzten 
Hindernis steigt der Reiter ab, leint den Hund wieder an und führt Hund und Pferd 
aus der Arena. 

§ 377 Richtverfahren der Disziplin H&D TH
(1) 	� Der Richter steht/sitzt an einem von ihm gewählten Platz und bewertet die einzel-

nen geforderten Hindernisse/Manöver. Die Manöverscores werden auf dem Sco-
resheet festgehalten. 

(2) 	� Sollten Penalties auftreten, werden diese anhand eines Penalty-Katalogs ermittelt 
und auf dem Scoresheet vermerkt. Die Ergebnisse ergeben folglich die Rangfolge 
der Platzierung.

(3) 	� Die Bewertung des Pferdes erfolgt analog der Disziplin TH.
(4) 	� Die Bewertung des Hundes erfolgt analog der Disziplin TH in Bezug auf die Manö-

verscores. Darüber hinaus können Penalties auftreten, die anhand eines Penalty-
Katalogs zu bestimmen sind.

(5) 	� Ausgangsscore ist für Pferd/Reiter und Hund zusammen 70. Eine Addition der 
Endscores erfolgt nicht. 

§ 378 Besondere Bestimmungen der Disziplin H&D TH
(1) 	� Zugelassene Hunde
	 1.	� Jeder Hund darf nur einmal pro Prüfung starten.
	 2.	� Das Mindestalter beträgt 24 Monate.
	 3.	� Hunde jeder Rasse oder ohne Abstammung sind in der Prüfung 

startberechtigt.
	 4.	� Läufige Hündinnen dürfen starten.
	 5. 	� Rüden müssen vor Hündinnen starten.
(2) 	� Spezielle Ausrüstungsbestimmungen
	 1.	� Die Reiter mit beidhändiger Zügelführung dürfen die Zügel in eine Hand 

nehmen, um ihrem Hund Hand- bzw. Sichtzeichen zu geben, z.B. zur Brücke 
vorausschicken, oder beim Ablegen. 

	 2.	� Der Reiter darf mit seinem Hund reden z.B. Platz, Sitz, bei Fuß, Bleib, Komm 
usw. Stimmliches Lob ist erlaubt. 

	 3.	� Wenn der Hund angeleint ist, muss die Leine in der Hand gehalten werden 
und darf nirgendwo befestigt sein.

(3) 	� Jede Pferd-/Hund-/Reiterkombination darf nur einmal pro Prüfung starten.
(4) 	� Sollte ein Absteigen und/oder Aufsitzen erforderlich sein, ist die Benutzung einer 

Aufstiegshilfe erlaubt. Diese kann auch zum An- und Ableinen durch den Hund 
genutzt werden.
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§ 379 Pattern und deren Bestimmung der Disziplin H&D TH
(1) 	� Für den H&D TH werden bevorzugt die für das jeweilige Turnier geltenden  

TH-Pattern verwendet, die für die Pferd-/Hund-Kombination anzupassen sind. 
Findet ein Ranch Trail statt, ist dieses Pattern bevorzugt zu nutzen. Hindernisse,  
die zu schwierig sind, können entfernt oder abgeändert werden. Zur besseren 
Orientierung dürfen zusätzliche Pylonen aufgestellt werden. Alternativ können 
spezielle H&D-Pattern genutzt werden. Dies sollte vermieden werden, wenn der 
H&D TH vor oder nach dem regulären Trail stattfindet. 

(2) 	� Für den Hund wird mindestens eins, maximal zwei zusätzliche Hindernisse auf
gebaut, darüber hinaus dürfen dem Hund weitere Aufgaben gestellt werden. 

(3) 	� Bewältigung der Hindernisse/Manöver:
	 1.	� Der Hund wartet mit Sicherheitsabstand bis das Tor geöffnet ist. Der Hund 

darf sich nicht im Aktionsradius des Pferdes befinden; er sollte ca. 1 m Abstand 
zum Pferd haben.

	 2.	� Brücke: Hund und Pferd dürfen nicht gleichzeitig auf der Brücke sein, dies 
bedeutet eine Unterschreitung des Sicherheitsabstandes.

	 3.	� Überqueren von Stangen und Hölzern: Soll der Hund neben dem Pferd 
Stangen und Hölzer überqueren, müssen diese eine Mindestlänge von 3,00 m 
haben. Ist dieses Maß nicht gegeben, ist es dem Reiter freigestellt, ob er seinen 
Hund vorausschickt, nachruft oder über bzw. neben den Stangen bei Fuß 
gehen lässt, außer es ist im Pattern vorgeschrieben.

	 4.	� Beim Ableinen kann der Reiter unabhängig von der Größe des Hundes oder 
Pferdes wählen:

		  a)	� Wird der Hund vom Pferd aus abgeleint, dürfen dafür die Zügel aus der 
Hand genommen werden. Der Hund darf unabhängig von der Führposition 
während der Prüfung auf einer beliebigen Seite abgeleint werden.

		  b)	� Wenn der Reiter dabei absteigt, darf er die Zügel am Sattel befestigen.  
Der Hund darf stehen oder sitzen (nicht im Platz ablegen).

(4)	� Der Sicherheitabstand ist generell einzuhalten. Dieser beträgt mind. 1,00 m.

§ 380 Positive Ausführungsmerkmale der Disziplin H&D TH
(1) 	� Positive Merkmale für das Pferd gelten analog zur Disziplin TH.
(2) 	� Positiv zu bewerten ist ein aufmerksamer Hund, der die Anweisungen des Reiters 

befolgt und sich nicht im Gefahrenbereich befindet. Er reagiert auf die Zeichen des 
Reiters.

§ 381 Negative Ausführungsmerkmale der Disziplin H&D TH
(1) 	� Negative Merkmale für das Pferd gelten analog zur Disziplin TH.
(2) 	� Negative Merkmale für den Hund sind:
	 –	� Unaufmerksamkeit
	 –	� Übertrieben dominantes Verhalten
	 –	� Übertrieben devotes Verhalten
	 –	� Ungehorsam
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§ 382 Penalties der Disziplin H&D TH
(1) 	� Pferd: Penalty-Vergabe erfolgt analog der Disziplin TH. Darüber hinaus erhält das 

Pferd Penalty 5 für die Missachtung des Sicherheitsabstandes zum Hund.
(2) 	� Für den Hund gelten folgende Penalties:
	 1.	� Penalty 1:
	 –	� Hund wechselt Führposition während der Bewegung
	 –	� Hund verlässt Wartebereich am Hindernis
	 2.	� Penalty 5:
	 –	� Hund missachtet Sicherheitsabstand zum Pferd
	 –	� Hund lässt Hindernis aus oder bewältigt es falsch (Tor und Brücke).
(3) 	� Penalty 0 für die Pferd-/Hund-Kombination:
	� Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Gründen für die Vergabe eines Penalty 0 

gibt es im H&D TH auch für folgende Vorkommnisse einen Penalty 0:
	 –	� Hund entläuft dem Reiter während der Prüfung und kommt nicht auf Befehl 

zurück
	 –	� Hund befindet sich während der Prüfung außerhalb der Arena-Umzäunung
	 –	� Hund wird innerhalb der Arena während der Prüfung gefüttert
	 –	� Hund zeigt übertriebene Unterwürfigkeit
	 –	� Hund läuft unter Pferd durch
	 –	� Verreiten im Parcours, unabhängig davon ob Pferd oder Hund den falschen 

Weg laufen
	 –	� Leine am Sattel oder Reiter befestigen, während der Hund angeleint ist
(4) 	� Disqualifikation der Pferd-/Hund-Kombination:
	� Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Gründen für die Vergabe eines DQs gibt es 

im H&D TH auch für folgende Vorkommnisse 
	 –	� Hund bedroht Pferde oder Menschen
	 –	� Pferd bedroht den Hund durch Schlagen oder Beißen 

Unterabschnitt 18: Breitensportwettbewerbe 
§ 383 Bestimmungen zu Breitensportwettbewerben
(1) 	� Breitensportwettbewerbe sind reitweisenübergreifende Wettbewerbe, die für 

Freizeit-, Western- und klassische Reiter offen sind.
(2) 	� Breitensportliche Wettbewerbe sind Prüfungen, die sich mit ihrem Angebot an 

einen breit gefassten Kreis von Freizeitreitern, Geländereitern und Turnierreitern 
jeder Reitweise wenden. Sie sind grundsätzlich reitweisenübergreifend.

(3) 	� In breitensportlichen Wettbewerben können keine Leistungspunkte erreicht 
werden.

(4) 	� Breitensportwettbewerbe werden in erster Linie auf Turnieren der Kategorie D und 
E angeboten. Das Angebot an Wettbewerben soll Teilnehmern den Einstieg in den 
Turniersport erleichtern. Dem Spaß an der Teilnahme gilt der Vorrang gegenüber 
der sportlichen Leistung.
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Anlage 1

Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) 2024	
– Änderungen/Ergänzungen, gültig ab 08.08.2024

Der FN-Beirat Sport hat auf Grundlage von Empfehlungen der ADMR List Group Ände-
rungen und Neuerungen der ADMR zum 01. Januar 2021 beschlossen. Im Folgenden 
finden Sie die überarbeitete Fassung der ADMR. Änderungen/Streichungen sind farbig 
dargestellt.

Listen der verbotenen Substanzen sowie der verbotenen 
Methoden
Anhang I
Liste der Dopingsubstanzen und verbotenen Methoden (im Wettkampf verboten)

1.	Dopingsubstanzen sind 
–	Stimulantien

o	wie z.B. Adrenalin, Amiphenazol, Amphetamin, Benzylpiperazin, Bromantan, 
Cocain, Coffein, Dopamin, Dimethylamphetamin, Ephedrin, Heptaminol, Meso-
carb, Methylephedrin, Methylphenidat, Modafinil, Pemolin, Pentetrazol, Selegilin, 
Strychnin

o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 
biologischen Wirkung(en)

–	Sedativa und Narkotika
o	wie z.B. Acepromazin, Azaperon, Buprenorphin, Butorphanol, Chlorpromazin, 

Clomipramin, Codein, Detomidin, Diazepam, Droperidol, Etorphin, Fentanyl und 
seine Derivate, Fluoxetin, Flumazenil, Flupentixol, Fluphenazin, Gabapentin, Keta-
min, Levomethadon, Lithium, Methadon, Morphin, Pentazocin, Pethidin, Phenytoin, 
Propofol, Reserpin, Romifidin, Baldrian (Valerensäure), Xylazin, Zuclopenthixol

o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 
biologischen Wirkung(en)

–	anabole Substanzen
o	wie z.B. Altrenogest (bei Hengsten und Wallachen), 1-androstendiol, 1-androstendi-

on, Boldenon*, Clostebol, Danazol, Dehydrochlormethyltestosteron, Dihydrotestos-
teron, Gestrinon, Mestanolon, Methandriol, Nandrolon*, Stanozolol, Testosteron*, 
Tetrahydrogestrinon, Tibolon, Trenbolon

o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 
biologischen Wirkung(en)

o	sowie Selektive Androgen Rezeptor Modifizierende Substanzen (SARMS)
o	Beta 2 Agonisten, wie z.B. Clenbuterol, Isoxsuprin, Salbutamol, Zilpaterol
o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 

biologischen Wirkung(en)
* � Für diese Substanzen oder zugehörige Metabolite gibt es geschlechtsspezifische Grenzwerte (s.u.)

–	Diuretika oder andere maskierende Substanzen
o	Dies schließt Plasmavolumenexpander (z.B. Glycerol, intravenöse Gabe von Al-

bumin, Dextran, Hydroxyethylstärke und Mannitol) und andere Substanzen mit 
ähnlicher biologischer Wirkung mit ein.

o	Diuretika schließen Acetazolamid, Bumetanid, Ethacrynsäure, Furosemid, Spirono-
lacton, Thiazide (z.B. Chlorothiazid, Hydrochlorothiazid) Traimteren mit ein

o	sowie andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 
biologischen Wirkung(en).
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–	� Peptidhormone und verwandte Substanzen oder Analoge, dazu gehören u.a. die 
folgenden Substanzen und deren Releasing-Hormone
o	Erythropoese stimulierende Agenzien (z.B. Erythropoetin (EPO), darbEpoetin 

(dEPO) Methoxy- polethylenglycol-epoetin beta (CERA), Peginesatid), Kobalt**
o	Chorion Gonadotropin ((H)CG) und Luteinisierendes Hormon (LH)
o	Insulin
o	Corticotropine
o	Wachstumshormon (GH), Insulin-like Growth Faktor-1 (IGF-1), Mechano Growth 

Factors (MGFs), Platelet-Derived Growth Faktor (PDGF) sowie jeder andere Wachs-
tumsfaktor, der die Proteinsynthese oder den Abbau, die Gefäßversorgung, die 
Energieumsetzung, die regenerative Fähigkeit oder die Faseranpassung von Mus-
keln, Sehnen oder Bändern beeinflusst (z.B. enthalten in Autologem Conditionier-
ten Serum, ACS)

o	von Blutplättchen abgeleitete Aufbereitungen (z.B. Platelet Rich Plasma, PRP)
**  Für diese Substanz gibt es Grenzwerte.

–	Hormon Antagonisten und Modulatoren
o	Aromatase Inhibitoren einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Aminogluthetimid, 

Anastrozol, Androsta- 1,4,6-trien-3,17-dion (Androstatriendion), 4-androsten-3,6,17-
trion(6oxo), Exemestan, Formestan, Letrozol, Testolacton

o	Selektive Estrogen Rezeptoren Modifizierende Substanzen (SERM) einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf: Raloxifen, Tamoxifen, Toremifen

o	andere antioestrogene Substanzen einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Clomi-
phen, Cyclophenil, Fulvestrant

o	Agentien, die die Myostatin Funktion(en) verändern, einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf: Myostatin Inhibitoren

 
o	Pergolid

–	� stickstoffhaltige Bisphosphonate (z.B. Alendronat, Ibandronat, Neridronat, Olpadro-
nat, Pamidronat, Risedronat, Zoledronat)
o Hypersensibilisierende Substanzen u.a.

	 - Capsaicin sowie synthetische Abkömmlinge (z.B. Nonivamid), Senföle, Terpentin
	 - sowie Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen bilogi 
      schen Wirkung(en)

o Cannabis, natürliche und synthetische Cannabinoide sowie Cannabionoidmimetika  
inklusive Cannabidiol (CBD), Cannabidiolsäure (CBDA)

Grenzwerte gelten für:

–	� Kobalt: 
in einer Konzentration ab 0,1 Mikrogramm pro Milliliter Urin und 0,025 Mikrogramm 
pro Millilitter Blut

–	Testosteron:
*	 bei Wallachen: freies und konjugiertes Testosteron in einer Konzentration von 0.02 

Mikrogramm pro Milliliter Urin und in einer Konzentration von 100 Pikogramm pro 
Milliliter Blut

*	 bei Stuten: freies und konjugiertes Testosteron in einer Konzentration von 0.055 
Mikrogramm pro Milliliter Urin und in einer Konzentration von 100 Pikogramm pro 
Milliliter Blut

–	� Estrandiol:  
bei Hengsten: freies und konjugiertes 5α-estrane-3β, 17α-diol: 0.045 Mikrogramm 
per Milliliter Urin

–	� Boldenon: 
bei Hengsten: freies und konjugiertes Boldenon in einer Konzentration von 0.015 
Mikrogramm pro Milliliter Urin

–	� Cortisol: 
in einer Konzentration ab 1.0 Mikrogramm pro Milliliter Urin
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2.	Verbotene Methoden
 
Verstärkung/Vermehrung des Sauerstoff-Austausches
1.	�Blutdoping, einschließlich des Gebrauchs autologen, homologen oder heterologen 

Blutes oder jeglicher Produkte, die rote Blutzellen beinhalten
2.	�künstliche Verbesserung der Aufnahme, des Transports oder der Freisetzung von Sau-

erstoff, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Perfluoroverbindungen, Efaproxiral 
(RSR13) und modifizierte Hämoglobinprodukte (z.B. hämoglobin-basierte Blutersatz-
präparate, mikroeingekapselte Hämoglobinprodukte), ausschließlich supplementärer 
Sauerstoffzufuhr

 
Chemische und physikalische Manipulation
1.�	das Beeinflussen oder der Versuch der Einflussnahme zur Veränderung der Integrität 

und Verwertbarkeit von Proben
2.�	intravenöse Infusionen, sofern sie nicht im Rahmen von Klinikaufenthalten oder 

klinischen Untersuchungen stattfinden
3.�	jegliche Manipulation an einem Teil des Körpers zur Veränderung der Sensibilität Dies 

schließt ein, ist aber nicht beschränkt auf
a)	Neurektomie an den Gliedmaßen
b)	Hyper- beziehungsweise Desensibilisierung durch Irritantien u./o. Rubefacientien

4.	�Tracheotubus
5.	�Stoßwellentherapie innerhalb von 5 Tagen vor der Wettkampfteilnahme
 
Gen Doping
1.�	der Transfer von Zellen oder genetischen Elementen (z.B. DNS, RNS, 

Stammzell-Therapie)
2.	�der Gebrauch von pharmakologischen oder biologischen Agentien, die die Gen-Ex-

pression verändern (z.B. GW1516)

Anhang II
Liste der verbotenen Substanzen – unerlaubte Medikation (im Wettkampf verboten)
Verbotene Substanzen sind Substanzen, die

–	auf das Nerven-System
o	wie z.B. Atropin, Butylscopolamin, Carbachol, Etilefrin, Guaifenesin, Lidocain, Mepi-

vacain, Methocarbamol, Neostigmin, Physostigmin, Procain, Scopolamin, Theophyl-
lin, Yohimbin

o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 
biologischen Wirkung(en)

–	auf das Herz-Kreislauf-System
o	wie z.B. Atenolol, Benazepril, Captopril, Carazolol, Chinidin, Clonidin, Digitoxin, Hor-

denin, Propranolol, Strophantin, Timolol, Tranexamsäure, Vasopressin, Verapamil
o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 

biologischen Wirkung(en)
–	auf das Atmungs-System

o	wie z.B. Acetylcystein, Ambroxol, Aminophyllin, Clobutinol, Bromhexin, Dembrexin, 
Dextromethorphan, Guajakol, Ipratropium-Bromid, Noscapin, Pentoxyverin

o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 
biologischen Wirkung(en)

–	auf das Verdauungs-System
o	wie z.B. Aloe, 5-Aminosalizylsäure, Cimetidin, Cisaprid, Famotidin, Lansoprazol, 

Loperamid, Metamizol, Metoclopramid, Misoprostol, Neostigmin, Olsalazin, Panto-
prazol, Pirenzepin, Polyethylenglycol, Ranitidin

o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 
biologischen Wirkung(en)
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–	auf das Harn-System
o	wie z.B. Vasopressin
o	den Säure-Base Haushalt beeinflussende Substanzen, wie z.B. Natrium-Bicarbonat*, 

Trometamol
o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 

biologischen Wirkung(en)
–	auf die Geschlechtsorgane

o	wie z.B. Chlormadinonacetat, Oxytocin, PGF2alpha, Tiaprost
o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 

biologischen Wirkung(en)
–	auf das Muskel- und Skelett-System

o	wie z.B. Acetaminophen, Acetylsalicylsäure, Bufexamac, Carprofen, Dantrolen, 
Dichloroacetat, Diclofenac, Dimethylsulfoxid (DMSO)*, Firocoxib, Flunixin, Har-
pagophytum Procumbens (Teufelskralle), Ibuprofen, Indomethacin, Ketoprofen, 
Meclofenaminsäure, Meloxicam, Naproxen, Orgotein, Paracetamol, Phenacetin, 
Phenylbutazon, Rofecoxib, Salizylsäure*, Tepoxalin, Tiludronsäure, Clodronsäure, 
Vedaprofen, Polyacrylamid-Hydrogele (verbotene Methode)

o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 
biologischen Wirkung(en)

–	auf die Haut
o	wie z.B. Griseofulvin
o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 

biologischen Wirkung(en)
–	gegen Infektionserreger

o	wie z.B. Ampicillin, Amoxicillin, Benzylpenicillin, Bencylpenicillin-Benzathin, Cefqui-
nom, Chloramphenicol, Chlortetracyclin, Diminazenaceturat, Enrofloxacin, Flor-
phenicol, Gentamicin, Imidocarbdipropionat, Isometamidiumchlorid, Levamisol, 
Phenamidinisethionat, Procain-Benzylpenicillin, Quinapyraminsulfat,

Sulfadimidin, Sulfamethoxypyridazin, Suramin, Trimethoprim
o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen 

biologischen Wirkung(en) wirken oder wirken können oder wirken sollen.
 
Darüber hinaus sind verboten:

–	Antihistaminika
o	wie z.B. Ceterizin, Cyproheptadin, Diphenhydramin

–	Glucocorticoide
o	wie z.B. Beclomethason, Betamethason, Budesonid, Cortivazol, Dexamethason, 

Flumethason, Fluticason, Methylprednisolon, Prednisolon, Triamcinolon
–	Homöopathika in einer Dilution (Verschüttelung) kleiner beziehungsweise gleich D6
–	Phytotherapeutika,

o	wie z.B. Arnika, Ingwer
*	 Für diese Substanzen gibt es Grenzwerte (s.u.).

Grenzwerte gelten für:

–	Salizylsäure:
in einer Konzentration ab 625.0 Mikrogramm pro Milliliter Urin oder 5.4 Mikrogramm 
pro Milliliter Blutplasma
–	Arsen:
in einer Konzentration ab 0.3 Mikrogramm pro Milliliter Urin
–	Dimethylsulfoxid (DMSO):
in einer Konzentration ab 15.0 Mikrogramm pro Milliliter Urin oder in einer Konzentra-
tion ab 1.0 Mikrogramm pro Milliliter Blutplasma
–	verfügbares CO2:
in einer Konzentration ab 36 Millimol pro Liter Blutplasma
–	Theobromin:
in einer Konzentration ab 2.0 Mikrogramm pro Milliliter Urin
in einer Konzentration ab 0.3 Mikrogramm pro Milliliter Plasma
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Anhang III
Liste der im Training verbotenen Dopingsubstanzen und der im Training verbotenen 
Methoden (aber auch im Wettkampf verboten)

1.	 Dopingsubstanzen sind 

– Stimulantia
o Amiphenazol, Amphetamin, Benzylpiperazin, Bromantan, Cocain, Dimethylamphe-

tamin, Ephedrin, Heptaminol, Mesocarb, Methylephedrin, Methylphenidat, Modafi-
nil, Pemolin, Pentetrazol, Selegilin, Strychnin

–	Sedativa und Narkotika
o	Buprenorphin, Clomipramin, Fentanyl und seine Derivate, Fluoxetin, Flupentixol, 

Fluphenazin,
Gabapentin, Lithium, Pentazocin, Pethidin, Reserpin, Zuclopenthixol

–	anabole Substanzen
o	wie	 z.B.	1-androstendiol,	 1-androstendion,	 Boldenon*,	 Clostebol,	

Danazol, Dehydrochlormethyltestosteron, Dihydrotestosteron, Gestrinon, Mesta-
nolon, Methandriol, Nandrolon*, Stanozolol, Testosteron*, Tetrahydrogestrinon, 
Trenbolon

o	und andere Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur sowie ähnlichen 
biologischen Wirkung(en)

o	sowie Selektive Androgen Rezeptor Modifizierende Substanzen (SARMS)
 

* �Für diese Substanzen oder zugehörige Metabolite gibt es  
geschlechtsspezifische Grenzwerte (s.u.).

–	� Peptidhormone und verwandte Substanzen oder Analoge, dazu gehören u.a. die 
folgenden Substanzen und deren Releasing-Hormone
o	Erythropoese stimulierende Agenzien (z.B. Erythropoetin (EPO), darbEpoetin 

(dEPO) Methoxy polethylen glycol-epoetin beta (CERA), Peginesatid)
o	Chorion Gonadotropin ((H)CG) und Luteinisierendes Hormon (LH) bei männlichen 

Tieren
o	Insulin
o	Corticotropin
o	Wachstumshormon (GH), Insulin-like Growth Faktor-1 (IGF-1), Mechano Growth 

Factors (MGFs), Platelet-Derived Growth Faktor (PDGF) sowie jeder andere Wachs-
tumsfaktor, der die Proteinsynthese oder den Abbau, die Gefäßversorgung, die 
Energieumsetzung, die regenerative Fähigkeit oder die Faseranpassung von Mus-
keln, Sehnen oder Bändern beeinflusst (ausgenommen hiervon ist die Anwendung 
von Autologem Conditionierten Serum, ACS)

o	von Blutplättchen abgeleitete Aufbereitungen (ausgenommen hiervon ist die An-
wendung von Platalet Rich Plasma, PRP)

–	Hormon Antagonisten und Modulatoren
o	Aromatase Inhibitoren einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Aminogluthetimid, 

Anastrozol, Androsta- 1,4,6-trien-3,17-dion (Androstatriendion), 4-androsten-3,6,17-
trion(6oxo), Exemestan, Formestan,

Letrozol, Testolacton
o	Selektive Estrogen Rezeptoren Modifizierende Substanzen (SERMS) einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf: Raloxifen, Tamoxifen, Toremifen
o	andere antioestrogene Substanzen einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Clomi-

phen, Cyclophenil,
Fulvestrant
o	Agentien, die die Myostatin Funktion(en) verändern, einschließlich, aber nicht be-

schränkt auf: Myostatin Inhibitorer
–	� stickstoffhaltige Bisphosphonate (z.B. Alendronat, Ibandronat, Neridronat, Olpadro-

nat, Pamidronat, Risedronat, Zoledronat)



129

o Hypersensibilisierende Substanzen
   - Capsaicin sowie synthetische Abkömmlinge (z.B. Nonivamid), Senföle, Terpentin
   - sowie Substanzen mit einer ähnlichen chemischen Struktur oder ähnlichen  
     biologischen Wirkung(en)
o Cannabis, natürliche und synthetische Cannabinoide sowie Cannabinoidmimetika, 
    ausgenommen hiervon sind Cannabidiol (CBD) und Cannabidiolsäure (CBDA)

Grenzwerte gelten für:

–	Testosteron:
	 bei Wallachen: freies und konjugiertes Testosteron in einer Konzentration von 0.02 

Mikrogramm pro Milliliter Urin und in einer Konzentration von 100 Pikogramm pro 
Milliliter Blut

	 bei Stuten: freies und konjugiertes Testosteron in einer Konzentration von 0.055 
Mikrogramm pro Milliliter Urin und in einer Konzentration von 100 Pikogramm pro 
Milliliter Blut

–	Estrandiol:
	 bei Hengsten: freies und konjugiertes 5α-estrane-3β, 17α-diol: 0.045 Mikrogramm 

per Milliliter Urin
–	Boldenon:

bei Hengsten: freies und konjugiertes Boldenon in einer Konzentration von 0.015 
Mikrogramm pro Milliliter Urin

–	Cortisol:
in einer Konzentration ab 1.0 Mikrogramm pro Milliliter Urin

2.	 Verbotene Methoden

Verstärkung/Vermehrung des Sauerstoff-Austausches
1.	Blutdoping, einschließlich des Gebrauchs autologen, homologen oder heterologen 

Blutes oder jeglicher Produkte, die rote Blutzellen beinhalten
2.	künstliche Verbesserung der Aufnahme, des Transports oder der Freisetzung von 

Sauerstoff, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Perfluoroverbindungen, 
Efaproxiral (RSR13) und modifizierte Hämoglobinprodukte (z.B. hämoglobin-basier-
te Blutersatzpräparate, mikroeingekapselte Hämoglobinprodukte), ausschließlich 
supplementärer Sauerstoffzufuhr

 
Chemische und physikalische Manipulation

1.	das Beeinflussen oder der Versuch der Einflussnahme zur Veränderung der Integri-
tät und Verwertbarkeit von Proben

2.	intravenöse Infusionen, sofern sie nicht im Rahmen von Klinikaufenthalten oder 
klinischen Untersuchungen stattfinden

3.	jegliche Manipulation an einem Teil des Körpers zur Veränderung der Sensibilität 
Dies schließt ein, ist aber nicht beschränkt auf:

	 a)	 Neurektomie an den Gliedmaßen
	 b)	� Hyper- beziehungsweise Desensibilisierung durch Irritantien und/oder Ru-

befacientien, wie z.B. Senföle, Terpentine, Capsaicin sowie synthetische Ab-
kömmlinge (z.B. Nonivamid)

4.	Tracheotubus
 
Gen Doping

1.	der Transfer von Zellen oder genetischen Elementen (z.B. DNS, RNS) ausgenommen 
hiervon ist die Anwendung von Stammzellen)

2.	der Gebrauch von pharmakologischen oder biologischen Agentien, die die Gen-Ex-
pression verändern
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Anhang IV
Ausnahmen
Die Anwendung/Verabreichung folgender in Deutschland bei Pferden zugelassener 
Substanzen in zeitlichem Zusammenhang mit der Wettkampfteilnahme ist erlaubt:
–	 Impfstoffe gemäß Durchführungsbestimmungen zu § 66.6.10
–	 Substanzen zur Bekämpfung von Endoparasiten
–	 äußerliche Anwendung von Phoxim zur Bekämpfung von Ektoparasiten
–	 Paramunitäts-Inducer
–	 Desinfektionsmittel und Insektenschutzmittel
–	 die äußerliche Anwendung von ätherischen Ölen
–	� die orale Verabreichung von Mineralstoffen, Vitaminen, Elektrolyten, 

Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat, (sulfatierten) Glykosaminoglykanen
–	 Altrenogest bei Stuten
–	 Omeprazol
–	 Antimykotika, äußerlich
–	 Cyclosporin A-haltige Implantate oder Salben zur Anwendung am Auge

Außerdem erlaubt sind
o	manuelle Therapieverfahren (Physiotherapie, Chiropraxis, Osteotherapie) sowie
o	folgende physikalische Verfahren:
•	 Eiswasser, Kühlmaschinen, nicht unter einer Temperatur von 0° C
•	 statische Magnetprodukte (zum Beispiel Magnetdecken und –gamaschen)
•	 Geräte zur niedrig-frequenten pulsierenden Magnetfeldtherapie, sofern das ge-

nerierte elektromagnetische Feld unter 0,1 Tesla (1000 Gaus) liegt und keine sicht-
baren Muskelkontraktionen hervorgerufen werden (zum Beispiel akkubetriebene 
Magnetdecken und –gamaschen)

•	 Lasertherapie mit Lasern der Klassen 1 bis 3
•	 Massagegeräte
•	 LED-Therapiegeräte
•	 Wärmekissen
•	 Ionic Boots
•	 Vibrationsplatten



www.boeckmann.com

Der Portax Esprit für  
Westernreiter.
Die Western Ausstattung macht den  
Anhänger zum perfekten Begleiter. 
Jetzt entdecken!

Für alle, die 
Freiheit lieben.



enjoy your show



Finde deinen perfekten Partner...

...auf dem weltweit größten Pferdemarkt.

Steyerberg

Preis auf Anfrage

Western

Wallach

4 Jahre

Quarter Horse

München

25.000 € - 40.000 €

Western

Hengst

2 Jahre

Quarter Horse

Newel

Preis auf Anfrage

Western

Wallach

8 Jahre

Quarter Horse

Alle 11 Minuten 
verliebt sich 
ein Cowboy 
auf

Code scannen 

und verlieben

www. .de





Ein Produkt der

Anwaltskanzlei 
für Pferderecht

Rechtsberatung mit Pferdestärke: 
equiden-recht.de! 

Pferdekauf 

Pferdehaltung 

Pferdehalterhaftung 

Pferdedienstleister

Mehr Infos unter: 
0 68 61 / 93 92 94 0

info@equiden-recht.de  

Kompetente Beratung insbesondere zu: 



PFERDE 
richtig pflegen!

ganz schön 
  schlau...

richtig pflegen!
MITGLIEDSAUSWEIS

DER EWU KIDS CLUB - WAS IST DAS?
Der EWU Kids Club ist ein Zuhause für Kinder bis zu 
ihrem vollendeten 10. Lebensjahr, eine echte Mit-
gliedschaft für nur 20,00 Euro im Jahr. Alle Jungs 
und Mädchen sind herzlich eingeladen dabei zu 
sein, auch wenn sie nicht reiten und auch wenn ihre 
Eltern keine EWU-Mitglieder sind. Jedes Kind kann 
Mitglied werden.

Jedes Quartal kommt mit der Post eine kleine 
Lernbroschüre mit interessanten Themen rund ums 
Pferd, die Pfl ege und das Westernreiten. 

Weitere Informationen unter
www.westernreiter.com



 Pferdegerechter Start in das Turnierleben
 Einzahlung ab Fohlenalter möglich
    Prüfungen für 4- und 5-jährige Pferde  in den 
        Disziplinen Basis, Trail und Reining
    YOUNGSTARS Prüfungen Allaround Challenge 
        und Reining für 6-jährige Pferde
    Hohe Preisgeldausschüttung im Finale des 
        Jungpferdeprogramms auf der German Open
    Information und Einzahlung der Jungpferde 
        bei der EWU Bundesgeschäftsstelle 

EWU DEUTSCHLAND e.V.
JUNGPFERDE & YOUNGSTARS

ERSTE WESTERNREITER UNION DEUTSCHLAND e.V.
 www.westernreiter.com

ERSTE
WESTERNREITER
UNION
PFERDESPORTVERBAND WESTERNREITEN



®

Erste Westernreiter Union
Deutschland e.V.

Fern ab vom Turniergeschehen 
und von Wettbewerbsgedan-

ken mit dem Pferd in der 
Natur zu sein und die freie 
Zeit auf diese Weise zu 
nutzen, bedeutet Freiheit 

und Erholung.

Die EWU ist mit dem Ausreit-Programm ReitZeit
aktiv, um auch diese kostbaren Stunden mit dem 
Pferd im Gelände auf ganz eigene Weise zu honorie-
ren.

Sie können alle Stunden, die Sie mit Ihrem Partner 
Pferd im Gelände verbracht haben sammeln und wir 

möchten Sie dafür mit tollen Prämi-
en belohnen! 

Weitere Informationen unter:
www.westernreiter.com 



Tel. 0581 8070-4646 
uelzener.de/pferd

Für ein starkes 
Miteinander
WEIL VERTRAUEN VERBINDET.

Unsere neuen, noch besseren Pferde- 
versicherungen vom Experten. Der beste 
Schutz für dich und dein Pferd – OP-, Kranken-, 
Kolik-, Herden- und Haftpflicht-Versicherung.



RE
GE

LB
UC

H 
20

26


	REGELBUCH
	Hinweis zur besseren Lesbarkeit
	A. Allgemeiner Teil (§§ 1 – 142)
	Abschnitt I: Zielsetzung und Anwendbarkeit 
der Ordnungen und Regelwerke
	Abschnitt II: Turnierbestimmungen
	Unterabschnitt 1: 
Versicherung, Unfallverhütung, Medikationskontrolle
	Unterabschnitt 2: Turnierkategorien
	Unterabschnitt 3: Ausschreibung
	Unterabschnitt 4: Nennungen
	Unterabschnitt 5: Zeitplan und Starterliste

	Abschnitt III: Teilnehmer (Pferd, Hund, Mensch)
	Unterabschnitt 1: Pferd
	Unterabschnitt 2: Hund 
	Unterabschnitt 3: Mensch

	Abschnitt IV: Turnierorganisation
	Unterabschnitt 1: Ergebnisse
	Unterabschnitt 2: Platzierungsbedingungen
	Unterabschnitt 3: Besondere Bestimmungen für Vorläufe und Finale; Siegerehrung
	Unterabschnitt 4: Berichtigung, Proteste und Disziplinarmaßnahmen
	Unterabschnitt 5: Schleifen und Ehrenpreise
	Unterabschnitt 6: All-Around
	Unterabschnitt 7: Anlagenbedingungen
	Unterabschnitt 8: Auflistung der Turnierdisziplinen

	Abschnitt V: Turnierfachleute 
	Unterabschnitt 1: Veranstalter
	Unterabschnitt 2: Meldestelle
	Unterabschnitt 3: Turnierleiter
	Unterabschnitt 4: 
Richter/Tie-Judge/Bit-Judge/Richteranwärter
	Unterabschnitt 5: Steward
	Unterabschnitt 6: Ringsteward/Ringstewardanwärter
	Unterabschnitt 7: Sprecher
	Unterabschnitt 8: Parcoursdienst
	Unterabschnitt 9: Doorman 
	Unterabschnitt 10: Sonstige Turnierfachleute/
Externe (Fotograf, Hufschmied, Tierarzt, Sanitätsdienst, Ordnungsdienst)
	Unterabschnitt 11: Turnierausschuss

	Abschnitt VI: Ausrüstung/Bekleidung
	Unterabschnitt 1: Allgemeine Ausrüstungsbestimmungen
	Unterabschnitt 2: Teilnehmer (Reiter, Vorsteller) 
	Unterabschnitt 3: Pferd
	Unterabschnitt 4: Hund


	B. Spezifischer Teil (§§ 143 – 389)
	Abschnitt I: Grundlegende Bestimmungen (gültig für alle Disziplinen)
	Unterabschnitt 1: Abreiten und Longieren
	Unterabschnitt 2: Prüfungsbestimmungen 
	Unterabschnitt 3: Disqualifikation und Nullscore
	Unterabschnitt 4: Positive und negative Ausführungsmerkmale 
	Unterabschnitt 5: Ausrüstungskontrolle 
	Unterabschnitt 6: Parcours
	Unterabschnitt 7: Sturz; Beratung/Video

	Abschnitt II: Prüfungsablauf 
	Unterabschnitt 1: Ablauf und Beginn von Prüfungen 
	Unterabschnitt 2: Unterbrechung der Prüfung/des Rittes

	Abschnitt III: Westernreitlehre
	Unterabschnitt 1: Gangarten 
	Unterabschnitt 2: Manöver
	Unterabschnitt 3: Hilfengebung 

	Abschnitt IV: Disziplinen
	Unterabschnitt 1: Western Pleasure (WPL)
	Unterabschnitt 2: Western Horsemanship (WHS)
	Unterabschnitt 3: Showmanship at Halter (SSH)
	Unterabschnitt 4: Trail Horse (TH)
	Unterabschnitt 5: Western Riding (WR) 
	Unterabschnitt 6: Ranch Riding (RR)
	Unterabschnitt 7: Reining (RN)
	Unterabschnitt 8: Superhorse (SUHO)
	Unterabschnitt 9: Jungpferde (JUPF)
	Unterabschnitt 10: Youngstars (YS)
	Unterabschnitt 11: Working Cowhorse (WCH)
	Unterabschnitt 12: Working Cowhorse Boxing (WCHB) 
	Unterabschnitt 13: Box Drive Box (BDB) 
	Unterabschnitt 14: Walk Trot (WT)
	Unterabschnitt 15: Western Ranch Rail (WRR)
	Unterabschnitt 16: Führzügel (FZ)
	Unterabschnitt 17: Sonderprüfungen (SO)
	Teil 1: SO Ranch Trail Horse (SO-RTH)
	Teil 2: SO Trail Horse in Hand (SO-THiH)
	Teil 3: SO Jackpot (SO-JP) 
	Teil 4: SO Freestyle Reining (SO-FS RN) 
	Teil 5: Horse & Dog Trail Horse (H&D TH) 

	Unterabschnitt 18: Breitensportwettbewerbe 


	Anlage 1
	Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) 2024	
	Listen der verbotenen Substanzen sowie der verbotenen Methoden
	Anhang I
	Anhang II
	Anhang III






